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Vorwort 

Als im März 2021 die Bundeszentrale für politische Bildung, das Statis-
tische Bundesamt, das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung den Daten-
report 2021, den Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland, 
veröffentlichten, bestätigte dieser, was vielfach schon vermutet wurde: 
Die Corona-Pandemie, die seit März 2020 massive Auswirkungen auf 
die gesamte Gesellschaft hat, verstärkt die ohnehin seit Jahren zuneh-
mende soziale Ungleichheit. Dies betrifft zunächst die Gefahr, die vom 
Virus SARS-CoV-2 selbst ausgeht: Waren zu Beginn der Pandemie eher 
sozioökonomisch bessergestellte Personen betroffen, kehrte sich dies 
im Verlauf der Pandemie um, sodass Personen mit einem niedrigen so-
zioökonomischen Status einem höheren Erkrankungs- und Sterberi-
siko ausgesetzt sind, wobei Männer häufiger schwere Covid-19-Ver-
läufe und eine höhere Mortalität aufweisen als Frauen. Aber auch die 
sozialen und wirtschaftlichen Folgen im Zuge der Schutzmaßnahmen 
zur Eindämmung der Pandemie wie Kontaktbeschränkungen und 
Schließung weiter Bereiche des öffentlichen Lebens betreffen die Be-
völkerungsgruppen in unterschiedlichem Maße. So sind etwa die un-
teren Einkommensgruppen häufiger von Arbeitslosigkeit und Freistel-
lungen betroffen und auch wenn im ersten Lockdown insbesondere 
Personen mit höherem Einkommen Einbußen zu beklagen hatten, 
sind immer mehr Menschen dauerhaft von Armut bedroht; dies be-
trifft insbesondere Alleinerziehende, Geringqualifizierte, Selbststän-
dige und Menschen mit Migrationshintergrund, zudem sind regionale 
Unterschiede festzustellen. Im Zuge der Pandemie verschärft sich fer-
ner die Ungleichheit von Bildungschancen: Schüler*innen aus Fami-
lien mit geringeren Bildungsabschlüssen und geringem Einkommen 
haben ungleich größere Lerneinbußen als Schüler*innen aus Akade-
miker*innenfamilien. Vor diesem Hintergrund ist die vielfach zu le-
sende Formel von der Corona-Pandemie als ‚Brennglas‘, das bereits  
bestehende Missstände und Ungleichheiten verstärkt, sicher gerecht-
fertigt. Zugleich führt die Corona-Pandemie aber auch in nuce die 
eigentlich basale, jedoch keineswegs banale Erkenntnis prägnant vor 
Augen, dass es sich bei sozialer Ungleichheit um ein komplexes und 
vielschichtiges Konstrukt handelt, das nur unter Einbeziehung meh-
rerer Ungleichheitskategorien zu erforschen ist. Dementsprechend  
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heterogen sind die methodischen und theoretischen Zugriffe auf das  
Phänomen: So unterscheiden sich die Herangehensweisen und Frage-
stellungen selbstverständlich nicht nur entsprechend der fragenden 
Disziplin, sondern auch innerhalb der einzelnen Fachwissenschaften 
ist von einer deutlich diversifizierten Ungleichheitsforschung auszuge-
hen. Denn während das Thema schon lange zu den klassischen Gegen-
ständen der Soziologie und ihrer Teilgebiete gehört, widmen sich nun 
auch verstärkt andere Disziplinen der sozialen Ungleichheit und fra-
gen nach Erscheinungsformen, gewollten und ungewollten Ungleich-
heiten, Ursachen, Konsequenzen und Lösungsansätzen, kulturellen 
Implikationen sozialer Ungleichheit usw. An diesem Punkt setzte die 
Ringvorlesung „Distinktion, Ausgrenzung und Mobilität – Interdiszi-
plinäre Perspektiven auf soziale Ungleichheit“ an, die im Sommerse-
mester 2019 – und damit freilich noch vor der Corona-Pandemie – an 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vom Interdis-
ziplinären Zentrum Gender – Differenz – Diversität (IZGDD) veran-
staltet wurde und auf die dieser Sammelband zurückgeht. Der Band 
versammelt jedoch nicht nur Beiträge der Ringvorlesung, sondern 
wurde um eine Reihe weiterer Studien aus verschiedenen Fachwissen-
schaften ergänzt. 

Ohne die Unterstützung von verschiedenen Seiten wäre sowohl die 
Ringvorlesung wie auch die Drucklegung des Bandes nicht möglich ge-
wesen. Unser Dank gilt – neben allen Beiträger*innen – insbesondere 
Sandra Dinter, unter deren Federführung die Ringvorlesung stattfand, 
dem IZGDD für die finanzielle Unterstützung der Ringvorlesung und 
dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, das 
durch die großzügige finanzielle Unterstützung aus Mitteln des Pro-
gramms „Förderung von Frauen in Forschung und Lehre“ die Druckle-
gung des Sammelbandes ermöglichte. Abschließend sei Karoline 
Herbst herzlich für die Durchsicht des Manuskripts, ihre sorgfältigen 
Korrekturen und die Erstellung des Satzes gedankt. 
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Victoria Gutsche, Ronja Holzinger, Larissa Pfaller und 
Melissa Sarikaya 

Die Vermessung der Ungleichheit. 

Interdisziplinäre Perspektiven auf ein 
vielschichtiges Phänomen 

Das Ansteigen von Alters- und Kinderarmut, wachsende Wohnungs-
not in den Großstädten, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, das zu-
nehmende Auseinanderdriften der oberen und unteren Einkommen, 
ungleiche Gesundheitschancen oder die starke Selektion im Bildungs-
system – nicht zuletzt aufgrund dieser aktuellen Entwicklungen hat 
das Thema soziale Ungleichheit in den Medien in der letzten Zeit eine 
neue Aufmerksamkeit erfahren, die sich dem Thema auf ganz unter-
schiedliche Weise nähern; mal emphatisch in sentimentalisierender 
Absicht zum Mitgefühl mit den Abgehängten und unverschuldet Be-
nachteiligten aufrufend, mal Empörung hervorrufend und gesell-
schaftliche Spaltungen eher vorantreibend, als diese zu analysieren. 
Nun ist soziale Ungleichheit freilich nicht nur ein aktuelles Problem, 
das in den Medien verhandelt wird, gehört doch die soziale Ungleich-
heit in den Sozialwissenschaften seit jeher ins klassische Repertoire der 
deskriptiven Grundausstattung. Soziale Ungleichheiten sind mess-, 
beschreib- und quantifizierbar. Hierauf verweisen die mannigfachen 
Maßbänder des Titelbildes, das wir für diesen Band gewählt haben. Der 
Umstand, dass nicht jede*r im gleichen Maße vom ansteigenden 
Wohlstand profitiert und sich die ‚soziale Schere‘ stetig weitet, kann in 
Zahlen gefasst und in Kenngrößen ausgedrückt werden. Ein prominen-
tes Beispiel etwa ist das Sozioökonomische Panel (SOEP), das in regel-
mäßigen Abständen die Gesellschaft und deren Veränderung vermisst, 
die deutschen Sozialwissenschaften mit Zahlen zu ihrem Gegenstand 
versorgt und damit die Grundlage für unzählige Studien zu zahlrei-
chen Forschungsfragen liefert. Geprägt ist diese Herangehensweise 
durch die Vertreter*innen der Sozialstrukturanalyse (etwa Hradil, 
2001; Geißler, 2014), die seit vielen Jahren in Standard- und Lehrwerken 
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das akademische Wissen über die demographische Entwicklung und 
Stratifizierung der Gesellschaft fundieren. Die quantifizierende Ver-
messung, wie sie im Bild des Maßbandes zum Ausdruck kommt, ist 
aber nur eine – im Grunde sehr basale und schnell überschaubare – 
Herangehensweise an das Phänomen soziale Ungleichheit. Obschon 
sie eine wichtige Grundlage bildet, um den Wandel von Gesellschaften 
abbilden und nachzeichnen zu können, verbleibt sie doch auf einer 
rein deskriptiven Ebene. Die Sozial- und Kulturwissenschaften verfü-
gen allerdings über ein reiches Repertoire, um soziale Ungleichheit be-
schreibbar und analysierbar zu machen – weit über das Angeben blo-
ßer Zahlenwerte hinaus. 

Auf der anderen Seite der Betrachtung sozialer Ungleichheit stehen 
damit kultur- und literatursoziologische Ansätze (etwa Bourdieu, 
1982), die Unterschiede in Lebensstilen, Mechanismen sozialer Dis-
tinktion, Anerkennung und Exklusion und schließlich auch die Macht-
frage in den Blick nehmen, die nicht zuletzt eben auch aus der unglei-
chen Verteilung von Lebenschancen resultieren. Sie ergründen, wie 
Menschen im Alltag die Zuweisung sozialer Positionen, Diskriminie-
rungen, Exklusionen, aber auch umgekehrt Privilegien (er)leben, wie 
soziale Ungleichheiten in kulturellen (Re-)Präsentationen – seien es 
Filme, Romane oder Reality-TV – dargestellt, affirmiert oder kritisch 
diskutiert werden, wie sich Ungleichheiten auf organisationaler Ebene 
repräsentieren, wie sie in die materiellen und strukturellen Grundla-
gen des Sozialen eingeschrieben sind, wie Ungleichheiten begründet 
werden, welche Ungleichheitsdimensionen überhaupt in den Blick 
kommen usw. In dieser Perspektive steht das Maßband nicht nur für 
Vermessungen und Kennwerte, sondern auch für die Frage, auf wel-
chen Grundlagen die Vermessung beruht, welche Skala jeweils mit 
welchen Implikationen und Konsequenzen angelegt wird. 

Der vorliegende Band führt Beiträge aus verschiedenen Disziplinen zu-
sammen, aus Geschichts-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Sozio-
logie, Psychologie, Geographie, Medizinsoziologie und Rechtswissen-
schaften. Denn so erfreulich die breite Beschäftigung mit sozialer 
Ungleichheit ist, stellt sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund der viel-
fältigen Erscheinungsformen von Ungleichheit und der Komplexität 
des Phänomens auf der einen Seite sowie der Heterogenität der me-
thodischen und theoretischen Zugriffe auf der anderen Seite die Frage, 
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wie sich diese vielfältigen Forschungen zusammenbringen lassen. Si-
cher ist, dass es keinen verbindlichen Konsens über den theoretischen 
und methodischen Zugriff gibt und geben kann. Daher versammelt der 
Band konzeptionelle Zugriffe wie auch konkrete Fallbeispiele aus dem 
20. und 21. Jahrhundert und zeigt, wie in den unterschiedlichen Dis-
ziplinen soziale Ungleichheit gefasst, untersucht und erklärt wird. Ziel 
des Bandes ist jedoch nicht nur die Vermessung des aktuellen For-
schungsstands zur sozialen Ungleichheit innerhalb der einzelnen 
Fachwissenschaften. Die verschiedenen Beiträge und Ansätze sollen 
zugleich zu einer interdisziplinären Diskussion beitragen, um so Be-
griffe und Konzepte von sozialer Ungleichheit kritisch zu reflektieren 
sowie dazu anregen, ein erweitertes Methoden- und Begriffsrepertoire 
zu erarbeiten und neue Fragestellungen und Perspektiven zu entwi-
ckeln. 

So zeigt sich nämlich, dass die im Band versammelten Beiträge nicht 
selten Bezug auf die grundlegenden (soziologischen) Theorien sozialer 
Ungleichheit nehmen – seien es Ansätze der Sozialstrukturanalyse  
oder Kultursoziologie. Die Autor*innen denken diese Ansätze aller-
dings nicht getrennt. So argumentiert etwa Redepenning mit globa-
len Indizes wie dem Gini-Koeffizienten oder auf nationaler Ebene mit 
dem Regionalindikatorenmodell, um sozioökonomische Ungleichheit 
sichtbar zu machen. Auch Artus, Fischer, Morgenstern & Uruk so-
wie Brauer & Vogel nähern sich ihrem Gegenstand über Zahlen – die 
einen über eine eigene quantitative Erhebung unter Studierenden, die 
anderen über Statistiken wie den Deutschen Alterssurvey –, verbinden 
aber Sozialstrukturanalyse mit kultursoziologischen Ansätzen. So ar-
beiten etwa Brauer & Vogel mit Konzepten der cultural gerontology 
und stellen schließlich heraus, wie die ungleichen Lebenschancen von 
Älteren mit einem gesellschaftlich tief verankerten ageism zusammen-
gedacht werden müssen und mit Diskriminierungen und Exklusion 
verbunden sind. Sowa, Heinzelmann & Heinrich greifen auf das 
Konzept des othering wie auch das der Stigmatisierung (Goffman, 1975) 
zurück, um die sozialen Mechanismen zu fassen, in denen Wohnungs-
lose zu gesellschaftlichen Außenseiter*innen (Becker, 2014) gemacht 
werden. Gleichzeitig stellen sie mit Marx (1986) eine Verbindung zu 
den materialistischen Wurzeln des Denkens in Differenz- und Un-
gleichheitskategorien her. 
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In der Definition sozialer Ungleichheit greifen die Beiträge im Band auf 
die klassischen Definitionen der systematisch ungleichen Verteilung 
von „Gütern“, die in einer Gesellschaft als „wertvoll“ (Hradil, 2001, 28) 
gelten, zurück, aber auch auf bekannte empirische Studien, wie etwa 
Niefanger, der in seinem Text zur sozialen Distinktion in Ruhrgebiets-
reportagen auf die „Arbeitslosen von Marienthal“ (Lazarsfeld et al., 
1933) verweist. Derix zeigt, dass sich auch in den Geschichtswissen-
schaften Klassiker*innen der sozialen Ungleichheit etabliert haben, 
und beruft sich auf eine ganz ähnliche Definition sozialer Ungleichheit 
als Verteilungssystem, „das die Distribution knapper, begehrter Güter 
[…] auf Dauer regelt“ (Wehler, 1979, 10). Sperlich greift in ihrem Auf-
satz zu Gender und Gesundheit ebenso die einschlägige Definition so-
zialer Ungleichheit (Hradil, 2001) auf. Sie verweist allerdings auch auf 
die kritischen Debatten um die Angemessenheit von Stratifikations-
modellen, wie sie schon in den 1980er Jahren vor dem Hintergrund  
einer zunehmenden Pluralisierung von Lebensformen und Individua-
lisierung der modernen Gesellschaft geführt wurde. Schließlich plä-
diert sie für eine konsequente Weiterentwicklung der Ungleichheits-
forschung in Richtung des Konzeptes der „Intersektionalität“. Den 
Blick gewissermaßen in die Zukunft richtet sodann der Beitrag von  
Ekardt, Rath & Vöhler: Ausgehend von einer kritischen Diskussion 
der im Hinblick auf Nachhaltigkeit durchaus widersprüchlichen 
Sustainable Development Goals der UN erörtern sie nicht nur deren so-
zialrechtliche Relevanz, sondern loten aus, inwieweit und unter wel-
chen Bedingungen sozialer Ungleichheit und (Alters-)Armut zukünf-
tig entgegengewirkt werden kann. Angesichts endlicher Ressourcen 
und ökologischer Belastungen plädieren sie dafür, in die notwendige 
Diskussion auch nicht-marktvermittelte Leistungen und Werte einzu-
beziehen. 

Neben diesen grundsätzlichen Perspektiven lassen sich wiederholt ge-
meinsame Linien und Zugriffe erkennen. So betrachten einige Beiträge 
die Differenzkategorien Geschlecht, Klasse und Alter, während andere 
ihren Fokus auf Raum und Räumlichkeit legen oder nach der Interde-
pendenz von Struktur und Individuum fragen. 

Der Blick auf Raum und Räumlichkeit – so zeigen die Aufsätze – eröff-
net eine fruchtbare Perspektive auf soziale Ungleichheit. So wird auf 
der einen Seite herausgearbeitet, welche Rolle (soziale) Prozesse und 
Strukturen bei der Bildung, Erfahrung und Veränderung von Räumen 
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spielen. Auf der anderen Seite erweist sich ‚Raum‘ als zentrale Katego-
rie bei der Bestimmung von unterschiedlichen Arten sozialer Un-
gleichheit. Die (neue) Bedeutsamkeit des Raumes in den Sozial- und 
Kulturwissenschaften kommt nicht von ungefähr: Sie ist dem spatial 
turn geschuldet, der seit den 1980er Jahren das Raumverständnis 
grundlegend verändert hat – von der Annahme des Raums als „territo-
rialer Behälter“/container zur Betrachtung von Raum als Ergebnis so-
zialer Praktiken und Beziehungen (Lefebvre, 2000 [1974]; Nünning, 
2013, 697). Raum als diskursives Konstrukt wird über seine Grenzen 
hinweg und unter anderem im Hinblick auf räumliche Erfahrung orga-
nisiert und definiert (Krah, 1999, 3), er wird damit von einer bloßen 
Hintergrundbedingung und neutraler Spielfläche des Sozialen zum 
Produkt sozialer Praktiken (de Certeau, 2006). Während Raum also 
geographisch und im Hinblick auf seine Materialität betrachtet werden 
kann, ist er zugleich sozial konstruiert. Raum wird geschaffen über 
dessen Wahrnehmung, Nutzung und vorherrschende und sich ver-
schiebende Machtstrukturen. Hierbei werden Grenzen, vermeintliche 
Stabilität sowie Differenzen neu gedacht. 

So spricht sich etwa Redepenning in seinem Beitrag zu räumlicher 
Ungleichheit auf globaler, regionaler und lokaler Ebene für ein Raum-
verständnis aus, das diesen über ein rein geographisches Verständnis 
hinaus begreift. Neben einem physisch ausgedehnten Raum, der ma-
terielle Objekte anordnet (zum Beispiel städtische Infrastruktur), ist 
Raum zugleich auch als relationales Gefüge der sozialen Ordnung zu 
denken. Redepenning regt an, dass eine umfassende Konzeption von 
Raum dessen Wahrnehmung und soziale Kommunikation noch detail-
lierter untersuchen müsse. Darüber hinaus betont Derix, dass aus  
geschichtswissenschaftlicher Sicht die Frage nach der Wahrnehmung 
sozialer Ungleichheit und damit verbundener Reaktionen (Kritik,  
Legitimierung, Reduktion, Verstärkung) besonders relevant sei. Die 
Kategorie des Raumes zeigt sich hier als grundlegende Bestimmungs-
größe, sind doch ebendiese Wahrnehmungen und Bewertungen von 
sozialer Ungleichheit in unterschiedlichen (sozialen/geographischen) 
Räumen und Zeiten divers. Zukünftige Forschung solle sich u. a. den 
Themen der Mobilität und Migration – also der Überschreitung von 
geographischen und sozialen Raumgrenzen – widmen. 

Reese widmet sich dem globalen Raum und untersucht in seinem Bei-
trag die Herausforderungen der globalen Ungleichheit. Dabei nimmt 
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er eine psychologische Perspektive ein und setzt sich beispielsweise 
mit der sogenannten ‚globalen Identität‘ auseinander, der Identifika-
tion mit der sozialen Gruppe Menschheit. Zudem ordnet Reese globale 
Ungleichheit als strukturelles Problem ein und stellt Überlegungen 
zum Zusammenspiel und den Auswirkungen von abstrakteren Raum-
kategorien wie der Mikro- und Makroebene an. Einen ganz be-
stimmten Raum untersucht Niefanger in seinem literatur- und kul-
turwissenschaftlichen Beitrag: das „prekäre Ruhrgebiet“ der Zwischen-
kriegszeit im 20. Jahrhundert. Er untersucht, wie sich soziale Differenz 
in der Architektur des Ruhrgebiets zeigt und wie die ausgewählten 
Texte den ‚Blick‘ auf Raum und Landschaft werfen, um Ungleichheit 
zu präsentieren. Hierbei spielen die narrativen Strukturen der Sozial-
reportagen eine relevante Rolle, wobei die Erzählstrategien untersucht 
werden, die Leser*innen von der Authentizität und Faktizität, die mit 
dem Realismusanspruch der Texte einhergehen, überzeugen sollen. 

Feldmann & Krug betrachten in ihrem kulturwissenschaftlichen Bei-
trag den (kulturellen) Raum der Arbeiterklassen, wie er im britischen 
Film der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts präsentiert wird. Soziale 
Ungleichheit zeigt sich zum Beispiel in umkämpften Räumen der un-
terschiedlichen sozialen Gruppen; Räume dienen insofern der Aus-
handlung des gesellschaftlichen Status, sozialer Differenzierungen und 
Geschlechteridentitäten. 

Sowa, Heinzelmann & Heinrich untersuchen in ihrem Beitrag eben-
falls einen spezifischen Raum und dessen strukturelle gesellschaftliche 
Relevanz: die eigene Wohnung bzw. deren Fehlen. Der Beitrag zeigt 
auf, dass die Prekarität der Wohnungslosigkeit nicht nur mit dem Feh-
len einer ganz besonderen wertvollen Ressource verbunden ist, son-
dern auch davon abhängig ist, wie die Grenzen zwischen privatem und 
öffentlichem Raum durch Nicht-Wohnende überschritten werden. 

Geschlecht wurde schon früh von Seiten der Forschung als zentrale 
Ungleichheitsdimension erkannt. So kann es nicht überraschen, dass 
die hier versammelten Beiträge der Kategorie Geschlecht besondere 
Aufmerksamkeit widmen. Feldmann & Krug untersuchen im Zusam-
menhang mit Klassenrepräsentationen, wie Maskulinität(en) in den 
analysierten Filmen verhandelt werden, und gehen dabei Heldenkon-
struktionen ebenso nach wie der Feminisierung von Männlichkeit im 
Kontext der jeweiligen Zeit. 
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Auch Artus, Fischer, Morgenstern & Uruk beziehen in ihrer sozio-
logischen Studie zu sozialen Differenzen unter Hochschulstudent*in-
nen, Bildungschancen und Wahrnehmung des Studiums die Kategorie 
Geschlecht mit ein. Sie untersuchen den Zusammenhang zwischen 
ökonomischer Situation und Elternhaus ebenso wie die Relevanz des 
Geschlechts und deren Einfluss auf Studiensituation sowie Studiener-
folge. 

In ihrem medizinsoziologischen Beitrag rückt Sperlich die Kategorie 
gender in den Fokus und konstatiert, dass die gesundheitliche Un-
gleichheitsforschung noch einige Forschungsdesiderata aufweist. Der 
Beitrag verweist auf soziokulturelle Veränderungen in der Gesellschaft, 
die unter anderem einen Wandel der Geschlechterrollen herbeigeführt 
haben, wodurch die Barrieren der Verwirklichung von Geschlechterge-
rechtigkeit in den Gesundheitschancen deutlich in den Blick geraten. 
Sperlich untersucht Erklärungsansätze für die sozial bedingte gesund-
heitliche Ungleichheit und zeigt zudem, dass eine Benachteiligung von 
Frauen aufgrund diverser Aspekte (u. a. in materiell-struktureller Hin-
sicht aufgrund von Rollenvorstellungen) stattfindet. 

Neben Geschlecht stellt Klasse eine weitere ‚klassische‘ Differenzkate-
gorie dar und zahlreiche Beiträge beziehen sie in ihre Analysen ein. So 
etwa Feldmann & Krug, die sich explizit mit dem Konstrukt der bri-
tischen Arbeiterklasse befassen, Niefanger, dessen Beitrag über Ruhr-
gebietsreportagen die sich wandelnde Arbeiter- sowie Unternehmer-
schicht in der Zwischenkriegszeit in den Blick nimmt, wie auch Brauer 
& Vogel, die den Zusammenhang von Klassen- bzw. Schichtzugehö-
rigkeit und Alter untersuchen. Die Frage der Versorgung im Alter 
basiert u. a. auf finanziellen Ressourcen und (kulturellen) Teilhabe-
möglichkeiten. Die Möglichkeit, Lebensstile und -standards im Alter 
weiterhin zu pflegen, hängt auch von Sozialversicherungssystemen ab. 
Der Beitrag diskutiert, inwieweit Menschen im Alter als eine eigene 
‚Klasse‘ oder als Altersgruppen von Klassen betrachtet werden. Hier 
wird eine weitere Linie deutlich, die sich durch einige der Beiträge 
zieht. 

Das Alter ist eine der grundlegenden Kategorien der Analyse des de-
mographischen Wandels und der Deskription der Sozialstruktur (siehe 
z. B. die ‚Zwiebel‘ oder die ‚Pyramide‘). Gleichzeitig hat es nicht, wie 
etwa die Triade von class, race and gender, den Status einer klassischen 
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Kategorie sozialer Ungleichheit. In Ansätzen, die auch die kulturelle 
Dimension sozialer Ungleichheit (und nicht nur ihre rein sozialstruk-
turell deskriptive Beschreibung) anstreben, kommen die besonderen 
Eigenschaften der Kategorie des Alters als Differenzkategorie zum Tra-
gen. Anders als andere Differenzmarker, wie zum Beispiel Ethnizität 
oder Geschlecht, ist Alter nicht nur ein zugeschriebener Zustand, son-
dern besitzt Prozesscharakter. Das höhere Lebensalter zeichnet sich 
damit sozusagen durch eine „doppelte[…] Relationierung“ (van Dyk, 
2019, 2) aus: einmal im Vergleich zu anderen Altersgruppen, aber eben 
auch zum eigenen Lebensverlauf. Zudem handelt es sich um eine 
grundlegend asymmetrische Differenzkategorie. Differenzlogisch ist 
das Gegenteil von alt nicht jung, sondern nicht-alt – also eine nicht-
alterskodierte Abgrenzungsfolie: die mittleren, gleichsam ‚alterslosen‘ 
Lebensjahre. Diese sind der Maßstab, an dem sich jedwede Abwei-
chung misst, gleichzeitig aber ohne als solcher ausgewiesen zu werden. 
Das mittlere Lebensalter ist das ‚Normale‘ und daher nicht Benannte, 
das Universelle und Allgemeine, während die frühen und späten Le-
bensjahre jeweils alterskodiert, das Partikulare oder Besondere sind 
(van Dyk, 2019). Hier kommen schließlich Mechanismen des othering 
zum Tragen (van Dyk, 2016) – auch mit den damit verbundenen Folgen 
sozialer Ungleichheiten: ageismen und Diskriminierungen. 

Eben diesen ageismen widmen sich Brauer & Vogel in ihrem Beitrag. 
Im Anschluss an einen Überblick über die Entwicklung der Altersso-
ziologie im internationalen Vergleich betrachten die Autor*innen die 
Verschärfung der Altersarmut in Deutschland. Sie weisen nicht nur 
pointiert auf die tiefe kulturelle Verankerung von Altersdiskriminie-
rungen hin („It’s ageism, stupid!“), sondern zeigen im Sinne einer 
Political Economy of Aging auf, dass soziale Ungleichheit im Alter vor 
allem an das Funktionieren der Sozialversicherungssysteme zurückge-
bunden werden muss. 

Das deutsche Sozialversicherungssystem, insbesondere die Rentenver-
sicherung, wird in diesem Band noch aus einer weiteren Perspektive 
beleuchtet. Ekardt, Rath & Vöhler untersuchen die Gestaltung des 
Sozialrechts im Hinblick auf Aspekte der Nachhaltigkeit und tragen zu 
der interdisziplinären Diskussion so eine rechtswissenschaftliche Per-
spektive bei. 
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Die Beiträge beschäftigen sich jedoch nicht nur mit einzelnen Un-
gleichheitskategorien bzw. ihrem Zusammenwirken, sondern fragen 
ferner nach der Wahrnehmung und Repräsentation des Phänomens 
Ungleichheit. So untersucht Reese in seinem Beitrag psychologische 
Prozesse, die im Kontext der individuellen wie kollektiven Wahrneh-
mung von und in den Reaktionen auf Ungleichheit stattfinden. Da-
rüber hinaus diskutiert er eine globale Identität und ein damit verbun-
denes Bewusstsein für globale Ungleichheit. Hierbei kann der Beitrag 
zeigen, dass (globale, individuelle und kollektive) Identität, Wahrneh-
mung von und Bewusstsein für Ungleichheit(en) sowie die daraus  
gezogenen Konsequenzen und Reaktionen eng verwoben sind und  
variieren können. Ebenso beschäftigen sich die kultur- und literatur-
wissenschaftlichen Beiträge des Bandes mit Fragen der Repräsentatio-
nen und Wahrnehmungen sozialer Ungleichheiten. Hierbei werden 
u. a. Fragen des sozialen Realismus, der Relevanz von Perspektive und 
der Konstruktion von Ungleichheit in Literatur und Kultur diskutiert. 
Darüber hinaus zeigt Redepenning in seinem Beitrag auf, dass Raum 
aufgrund seiner Wahrnehmbarkeit soziale Strukturen visualisiert und 
aufdeckt. Er plädiert auch dafür, dass „die Wirkung der Wahrnehmung 
dieser Räumlichkeiten und ihre gesellschaftliche Kommunikation“ wei-
ter erforscht wird. 

Die Frage nach Strukturen wird auch von weiteren Beiträgen des  
Bandes aufgegriffen: Im Zuge der Frage nach der individuellen und/ 
oder kollektiven Wahrnehmung von sozialer Ungleichheit reflektieren  
einige der Beiträge auch die Debatten um strukturelle oder individu-
elle Ursachen von und Reaktionen auf Ungleichheit. Hierbei stellen 
sich Fragen nach der Verantwortung und ‚Schuld‘ an der ungleichen 
Verteilung von Ressourcen. Es zeigt sich, dass gesellschaftlich tief ver-
ankerte Strukturen im Diskurs häufig überdeckt werden, indem die 
‚Schuld‘ oder das ‚Problem‘ bei Individuen gesucht bzw. verortet wird. 
So stellen Feldmann & Krug fest, dass popkulturelle Filme mit spezi-
fischen Mitteln und Narrativen strukturelle Ungleichheit durch die In-
dividualisierung von Problemen verdecken. Auch Niefanger zeigt, wie 
die Perspektive des Individuums als narrative Strategie eingesetzt 
wird, um ‚authentische‘ und emotional aufgeladene Berichte zu verfas-
sen. Artus, Fischer, Morgenstern & Uruk betonen, dass es gesell-
schaftlich stets einer Legitimation der Existenz ungleicher Lebens-
chancen bedarf. Während in der Vormoderne soziale Ungleichheit – 
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etwa in Form unterschiedlicher Stände – noch als gottgegeben hinge-
nommen werden konnte, greift in modernen, individualisierten Gesell-
schaften das meritokratische Prinzip. Ungleiche Verteilung von Res-
sourcen – wie etwa unterschiedliche Einkommen – wird als Folge 
unterschiedlicher individueller Leistungen gesehen und damit als ge-
recht anerkannt. Damit geraten strukturelle Bedingungen und unglei-
che ‚Startbedingungen‘ allerdings systematisch aus dem Blick. Derix 
betont, dass bei der Frage nach der Entstehung und der dauerhaften 
Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheit immer auch nach den jewei-
ligen gesellschaftlichen Akteur*innen gefragt werden muss, welche 
diese Entwicklungen gestalten und prägen. Dabei ist nicht nur von Be-
deutung, wie welche Akteur*innengruppen an der (Re-)Produktion  
sozialer Ungleichheit beteiligt sind, sondern auch, wer die Deutungs-
hoheit darüber besitzt, welche Kategorien sozialer Ungleichheit gesell-
schaftlich überhaupt anerkannt werden und wie über soziale Un-
gleichheit grundsätzlich reflektiert werden kann. Der Beitrag von 
Sowa, Heinzelmann & Heinrich kann aus soziologischer Perspektive 
hier deutlich machen, dass Wohnungslosigkeit ein strukturelles und 
kein individuelles Problem darstellt, auch wenn dies häufig so kom-
muniziert wird. Der Beitrag zeigt unter anderem, dass die Wohnungs-
losenhilfe strukturelle Mängel ausblendet, indem sie auf individuali-
sierende Problemzuschreibungen zurückgreift, und plädiert für die 
Notwendigkeit struktureller Veränderungen. Auch Sperlich fokussiert 
in ihrem Beitrag die strukturellen Bedingungen und Faktoren, die Ge-
sundheitschancen beeinflussen. Der Beitrag rückt besonders die Struk-
turkategorie Geschlecht ins Zentrum, um deren zentrale Bedeutung in 
den Betrachtungen der gesundheitlichen Ungleichheitsforschung auf-
zuzeigen. 

Insgesamt zeigen die Beiträge ein breites Panorama sowohl an unter-
schiedlichen Phänomenen als auch an disziplinären Herangehens-
weisen. So vielfältig die Formen von sozialer Ungleichheit sind, so 
mannigfaltig ist auch ihre Betrachtungsweise und die Art ihrer Ver-
messung. Zugleich zeigt die Übersicht aber auch, dass trotz spezifi-
scher Fragestellungen und Methoden in den einzelnen Fachwissen-
schaften zwischen diesen Brücken geschlagen werden können, ja 
müssen, um das Phänomen soziale Ungleichheit in seiner Komplexität 
zu fassen. 
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Simone Derix 

Die Gleichzeitigkeit der 
Ungleichheiten. 

Geschichtswissenschaftliche Perspektiven 
auf die Verteilung von Ressourcen 

1 Einleitung 1 

Soziale Ungleichheit zählt – mit unterschiedlichen zeitlichen Konjunk-
turen – zu den etablierten Forschungsthemen der Geschichtswissen-
schaft und wird in diesem Kontext als Ungleichheit der Verteilung von 
Gütern bzw. Ressourcen konzipiert. Dieses Verständnis findet sich in 
einer heute klassischen Definition von Hans-Ulrich Wehler aus dem 
Jahr 1979, die soziale Ungleichheit als ‚Verteilungssystem‘ begreift, „das 
die Distribution knapper, begehrter Güter in historisch außeror-
dentlich variablen Formen auf Dauer regelt – ob es sich um Privilegien 
wie Macht, Reichtum, Ansehen oder um die Zuweisung anderer Grati-
fikationen handelt“ (Wehler, 1979, 10). Es findet sich aber auch in der 
Gegenwart, etwa wenn der niederländische Sozial- und Migrations-
historiker Leo Lucassen 2016 soziale Ungleichheit als „unequal access 
to social, economic, and political resources“ (Lucassen, 2016, 67) defi-
niert. 

Wie andere Disziplinen fragt auch die Geschichtswissenschaft danach, 
zu welchen Ressourcen ein ungleicher Zugang bestand, welche Fakto-
ren diesen begründeten und aufrechterhielten, ob und wie unter-
schiedliche Faktoren zusammenspielten (Intersektionalität), wie dies 
zeitgenössisch reflektiert wurde und wie es sich wissenschaftlich be-
obachten lässt. Das Proprium der Geschichtswissenschaften liegt bei 
der Beantwortung dieser Frage in zwei Besonderheiten. 
                                                 
1 Für Kritik und weiterführende Hinweise danke ich Bettina Brockmeyer, Jür-
gen Dinkel, Helen Wagner und den Herausgeberinnen. 
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Erstens verzeitlicht die Geschichtswissenschaft soziale Ungleichheit. 
Sie fragt nach dem Entstehen und nach der Beständigkeit, dem ‚Auf-
Dauer-Gestelltsein‘ von sozialer Ungleichheit. Entsprechend interes-
siert sich die Geschichtswissenschaft für die langen Linien der Un-
gleichheitsgeschichte und erklärt auch Momentaufnahmen vor dem 
Hintergrund der longue durée der Ungleichheit(en). Zugleich trägt sie 
der jeweiligen Zeitspezifik von Ungleichheit(en) Rechnung und nimmt 
so die historische Variabilität sozialer Ungleichheit inklusive ihres Ab-
baus in den Blick. Geschichtswissenschaft kann so einerseits die sozia-
len, ökonomischen und politischen Asymmetrien spezifischer Zeit-
schnitte in einen langen historischen Kontext stellen, der nicht zuletzt 
das Beharrungsvermögen von Verteilungssystemen verdeutlicht, und 
andererseits vergangene Möglichkeiten und Bedingungen für Brüche 
und Wandel ergründen. Die Herausforderung besteht darin, historisch 
genau zu differenzieren, welche Faktoren für soziale Ungleichheit 
wann wie ins Gewicht fielen, wie sich die Kategorien zur Beschreibung 
sozialer Ungleichheit wandelten und welche Akteursgruppen die Re-
produktion und Umgestaltung des Systems zur Verteilung von Res-
sourcen zu verschiedenen Zeiten gestalteten sowie die Reflexionen 
darüber prägten. 

Die zweite Besonderheit der Geschichtswissenschaft besteht darin, 
dass soziale Ungleichheit innerhalb des Fachs parallel aus sehr unter-
schiedlichen Perspektiven beleuchtet wird. Soziale Ungleichheit ge-
hört zu den zentralen Themen der Sozialgeschichte, findet zugleich 
aber auch in der Politikgeschichte als Geschichte der Sozialpolitik Be-
achtung. Ihre interpretative Bezugsgröße bilden in beiden Fällen in der 
Regel an einzelne Staaten gekoppelte Gesellschaften, wobei als kon-
krete Untersuchungsgegenstände auch kleinere räumliche Einheiten 
(z. B. Städte) dienen können. Wenn der räumliche Horizont geweitet 
werden soll, geschieht dies häufig über einen Vergleich verschiedener 
Gesellschaften miteinander. Dem gegenüber steht ein zweiter Strang 
der historischen Analyse von Verteilungsungleichheiten, der im Feld 
der Internationalen Geschichte sowie der Globalgeschichte den geo-
graphischen Rahmen der Analyse deutlich weitet und unter dem Stich-
wort ‚global inequality‘ etwa nach den Verteilungsasymmetrien zwi-
schen dem ‚Globalen Norden‘ und dem ‚Globalen Süden‘ fragt. 
Bemerkenswerterweise werden diese Ansätze mit unterschiedlicher 
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geographischer Reichweite nur selten zueinander in Beziehung ge-
setzt. 

In der Zusammenschau lässt sich demnach eine Gleichzeitigkeit der 
Ungleichheiten in doppelter Hinsicht konstatieren. Erstens kommen 
zu einer spezifischen Zeit stets verschiedene Dimensionen und Fakto-
ren bei der Ausbildung und beim Erhalt von sozialer Ungleichheit zum 
Tragen, die in ihrem intersektionalen Zusammenspiel je zeitspezifisch 
erschlossen werden wollen. Zweitens bestehen synchron sich überlap-
pende Ungleichheiten mit unterschiedlicher Reichweite bzw. räumli-
chem Zuschnitt – von der Ungleichheit innerhalb einer Kommune 
über die Ungleichheit innerhalb eines Staates, die sich wiederum mit 
der Ungleichheit in anderen Staaten vergleichen lässt, bis hin zu Asym-
metrien globalen Ausmaßes. 

Um die Konzeptualisierung von sozialer Ungleichheit in der Ge-
schichtswissenschaft vorzustellen, beleuchtet der Beitrag zuerst die 
unterschiedlichen disziplinären und – damit verknüpft – räumlichen 
Settings, in denen soziale Ungleichheit heute verhandelt wird. Er fragt 
dann nach dem historischen Wandel der Dimensionen, Faktoren und 
Akteur*innen von Ungleichheit und setzt diesen zu den verschiedenen 
räumlichen Zuschnitten in Beziehung. Schließlich diskutiert ein drit-
ter Teil Forschungsperspektiven, die sowohl der Vielzahl der Dimensi-
onen, Faktoren und Akteur*innen sozialer Ungleichheit Rechnung tra-
gen als auch die unterschiedlichen räumlichen Reichweiten zueinan-
der in Beziehung setzen. 

2 Die Räume sozialer Ungleichheit und die 
Teildisziplinen der Geschichtswissenschaft 

Die geschichtswissenschaftliche Untersuchung der Moderne kann auf 
eine breite Erforschung der Geschichte der sozialen Ungleichheit zu-
rückblicken. Das gilt bis zur jüngsten Zeitgeschichte. Formativ für 
diese Thematisierung ist jedoch die historische Erforschung des 
19. Jahrhunderts im westlichen Europa. So konstatiert die Geschichts-
wissenschaft für das lange 19. Jahrhundert einen grundlegenden Wan-
del der Gesellschaftsordnungen, der – bei allen notwendigen Differen-
zierungen – als Wandel von der Stände- zur Klassengesellschaft 
beschrieben werden kann. Charakteristisch für diesen Wandel ist, dass 
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sich die Grundlage für soziale Ungleichheit verschob. Die soziale Posi-
tion von Menschen in der vormodernen Ständegesellschaft war durch 
die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe geregelt, die per Geburt 
erworben wurde und an die sich ein vergleichsweise festes Set von 
Rechten und Pflichten knüpfte. Soziale Ungleichheit war im Kern eine 
rechtlich begründete Ungleichheit. Diese rechtliche Ungleichheit be-
fand sich seit der Französischen Revolution in Auflösung. An ihre 
Stelle trat vermehrt eine ökonomische Fundierung von Ungleichheit, 
die sich mit sozialer Herkunft als Faktor verknüpfte. Die Position der 
Menschen in der Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts bestimmte 
sich zunehmend über ihre wirtschaftliche Stellung. In dem Maße, in 
dem die industrielle Produktion – in den unterschiedlichen Regionen 
Europas zu unterschiedlichen Zeiten – an Bedeutung gewann, und in 
dem Maße, in dem eine wachsende Zahl von Menschen eine abhängige 
Erwerbstätigkeit aufnahm, bildeten sich Gesellschaften aus, in denen 
die Stellung im Wirtschaftssystem von zentraler Bedeutung für die 
Positionierung in der Gesellschaft war. 

Dieser tiefgreifende Wandel der gesellschaftlichen Ordnung wird 
nicht nur retrospektiv von Historiker*innen konstatiert, sondern er-
fuhr bereits zeitgenössisch als ‚soziale Frage‘ eine umfangreiche Pro-
blematisierung. Schon Zeitgenoss*innen verbanden die Analyse der 
sozialen Situation mit einer sozialpolitischen Perspektive und richte-
ten entsprechende Forderungen an die Entscheidungsträger*innen im 
Staat. Vor diesem Hintergrund erforscht die Geschichtswissenschaft 
nicht nur die im Zuge der Industrialisierung entstehenden sozialen 
Problemlagen von Versorgungsnöten bis hin zu schlechten Arbeitsbe-
dingungen, sondern auch deren Problematisierung im 19. Jahrhundert 
sowie die zeitgleich geforderten und entwickelten sozialpolitischen 
Maßnahmen. 

Eine ganz andere Frage ist, welchen Stellenwert die Untersuchung so-
zialer Ungleichheit in der sich ebenfalls im 19. Jahrhundert verankern-
den akademischen Disziplin Geschichtswissenschaft haben sollte und 
soll. Denn wenngleich die historische Relevanz sozialer Ungleichheit 
nicht zu negieren ist, unterlag ihre geschichtswissenschaftliche The-
matisierung starken Konjunkturen. Bereits im 19. Jahrhundert gab es 
verstärkte Bestrebungen, Gesellschaften in ihrer Historizität wissen-
schaftlich zu untersuchen. Als Trägerin dieser Bemühungen kristalli-
sierte sich aber erst einmal nicht die Geschichtswissenschaft heraus – 
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sie rückte auf längere Zeit die politische Geschichte mit Staaten als 
historischen Akteuren in ihren Fokus –, sondern die neu entstehende 
Soziologie und später auch in Teilen die sich ausbildende Politik-
wissenschaft. Eine verstärkte Hinwendung zu sozialgeschichtlichen  
Fragestellungen lässt sich in der Geschichtswissenschaft erst im 
20. Jahrhundert beobachten, wobei sich länderspezifisch deutliche Un-
terschiede abzeichnen. In Frankreich entwickelte sich die auf Wirt-
schafts- und Strukturgeschichte konzentrierte Annales-Schule bereits 
in der Zwischenkriegszeit zu einer prägenden Kraft. In Deutschland 
konnte die Sozialgeschichte dagegen erst nach 1945 dauerhaft Fuß fas-
sen, erfuhr dann aber in den 1960er- und 1970er-Jahren eine starke 
Konjunktur. Ihr Profil gewann die Sozialgeschichte dabei maßgeblich, 
indem sie sich gegen die vorherrschende Konzentration auf Politikge-
schichte, den damit verbundenen methodischen Historismus und 
Mangel an theoretischer Fundierung abgrenzte. Ihre erklärte Theorie-
affinität reflektiert auch die Selbstbezeichnung der neuen Sozialge-
schichte in der Bundesrepublik Deutschland als Historische Sozialwis-
senschaft. Die von der Sozialgeschichte forcierte Erweiterung des 
Gegenstandsbereichs der Geschichtswissenschaft über politische Ge-
schichte hinaus schuf langfristig die Basis dafür, dass auch die Sozial-
geschichte in die Kritik geriet. In den 1980er- und 1990er-Jahren sah sie 
sich schließlich selbst dem Vorwurf gegenüber, den sie zuvor an die 
Politikgeschichte gerichtet hatte: ihren Fokus zu sehr einzuschränken 
– in diesem Fall auf sozio-ökonomische Strukturen, wodurch be-
stimmte Perspektiven wie Geschlecht, Alltag und Agency der histo-
rischen Akteur*innen nicht hinreichend reflektiert würden (vgl. 
Nathaus, 2012). 

Nicht nur in ihrer, wenn auch unterschiedlichen, Eingeschränktheit 
der Perspektive erscheinen Politik- und Sozialgeschichte aus heutiger 
Sicht ähnlicher, als es der teils erbitterte Kampf gegeneinander hätte 
vermuten lassen. Eine wesentliche Gemeinsamkeit besteht darin, dass 
beide lange einer nationalstaatlichen Perspektive auf Geschichte ver-
haftet blieben. Bei allen Unterschieden konzentrierten sich beide Teil-
disziplinen der Geschichtswissenschaft auf ähnliche Untersuchungs-
einheiten. Wenn politische Geschichte die Geschichte einzelner 
Staaten erforschte – inklusive der Interaktionen zwischen einzelnen 
Staaten –, untersuchte Sozialgeschichte in der Regel nationalstaatlich 
gerahmte Gesellschaften. Klassiker der politischen Geschichte wie der 
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Sozialgeschichte untersuchten Politik bzw. Gesellschaft mit Fokus auf 
einen Nationalstaat oder als Vergleich mehrerer Staaten bzw. national-
staatlich verstandener Gesellschaften.2 

Eine weitere Gemeinsamkeit von politischer Geschichte klassischen 
Zuschnitts und Sozialgeschichte besteht darin, dass beide seit den 
1990er-Jahren durch eine auf Wahrnehmungen und Sinnzuschreibun-
gen abhebende Kulturgeschichte unter Veränderungsdruck gerieten. 
Daraus resultierte insgesamt ein neues Interesse an einzelnen Ak-
teur*innen, wobei der Kreis von Menschen, denen der Status eines his-
torischen Akteurs bzw. einer historischen Akteurin zugestanden 
wurde, eine deutliche Ausweitung erfuhr. 

Im Zuge der Würdigung der Handlungsmacht von jeder und jedem 
traten politische, soziale und ökonomische Asymmetrien zeitweilig in 
den Hintergrund der Analyse. Mittlerweile stellt sich das Bild aber an-
ders dar. Für die deutschsprachige Geschichtswissenschaft kann der 
Historikertag 2008 als Indikator für diese Veränderung gelten. Unter 
den Vorzeichen der Finanzkrise rückte er „Ungleichheiten“ wieder ins 
historiographische Rampenlicht. Er diskutierte ein breites Spektrum 
politischer und sozialer Ungleichheiten, führte sehr unterschiedliche 
methodische Herangehensweisen an Ungleichheit(en) zusammen und 
bezog flankierend zu den weiterhin eingenommenen nationalge-
schichtlichen Perspektiven in verstärktem Maße auch transnationale 
und globale Perspektivierungen auf Ungleichheit ein (vgl. Verband der 
Historiker und Historikerinnen Deutschlands, Verband der Ge-
schichtslehrer Deutschlands, 2008). 

Damit reflektierte der Historikertag eine bereits Jahre zuvor einset-
zende Öffnung der Geschichtswissenschaft für transnationale und glo-
bale Perspektiven, die einerseits Verflechtungen und Transfers über 
große räumliche Distanzen akzentuieren, andererseits aber auch poli-
tische und ökonomische Asymmetrien zwischen unterschiedlichen 
Regionen der Welt in den Fokus rücken. Hierarchien, Asymmetrien 
und Ungleichheiten standen dabei schon länger auf der Agenda der 
                                                 
2 Vgl. beispielhaft für die Praxis des historischen Vergleichs in der Sozialge-
schichte mit Blick auf soziale Ungleichheit Kaelble, 1983; Kaelble, 2017. Zum 
Moment der Abgrenzung gehört auch, dass die Sozialgeschichte großen Wert 
auf eine methodische Reflexion ihres Vorgehens legt, vgl. Kaelble, 2009; Haupt 
& Kocka, 1996; Arndt et al., 2011. 
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Internationalen Geschichte wie der Kolonialgeschichte. Aber erst seit 
etwas mehr als einem Jahrzehnt sind sie thematisch in die Mitte der 
Geschichtswissenschaft gerückt. Dieser rasante Bedeutungszuwachs 
vollzog sich vor allem in Deutschland unter dem Oberbegriff des Glo-
balen.3 Unter dem Dach der Globalgeschichte finden Geschichten ganz 
unterschiedlichen Zuschnitts zusammen: Untersuchungen zu weltwei-
ten Handelsnetzwerken, zu imperialer und kolonialer Herrschaft wie 
auch zur internationalen Staatenwelt nach der Dekolonisation inklu-
sive einer kritischen Geschichte von Modernisierungskonzepten und 
Entwicklungspolitik. Die aktuellen Herausforderungen der Global-
geschichte liegen u. a. in der Intensivierung des Dialogs mit der Inter-
nationalen Geschichte.4 Außerdem lässt sich das volle Ausmaß der  
Geschichte von Ungleichheitsregimen nur über eine Analyse des  
Zusammenspiels von ökonomischen Divergenzen5 und politischen 
Asymmetrien ermessen.6 Zudem ringen Global- wie Internationale Ge-
schichte vor allem in Europa mit einer kritischen Distanznahme zum 
Eurozentrismus, den beide auf je eigene Weise als schwer zu verab-
schiedendes Erbe mit sich führen.7 

Die größte Herausforderung scheint nach wie vor darin zu liegen, na-
tionalstaatlich und transnational bzw. global ausgerichtete Forschun-
gen zusammenzuführen. Die schwer zu beantwortende Frage, die sich 

                                                 
3 Der heuristische Wert der Begriffe ‚Global‘ und ‚Globalisierung‘ wird im Fach 
diskutiert, vgl. als heuristische Kritik Cooper, 2001; vgl. als Plädoyer für eine 
Historisierung des Globalisierungsdiskurses Eckel, 2018. 
4 Mit der Globalgeschichte hat sich in der Geschichtswissenschaft eine neue 
Subdisziplin etabliert, deren Position sich gerade im deutschsprachigen Raum 
über eine doppelte Abgrenzung beschreiben lässt. Einerseits geht die Global-
geschichte zum ‚methodologischen Nationalismus‘ der tradierten Politik- wie 
auch Sozialgeschichte auf Distanz (vgl. zum methodologischen Nationalismus 
Beck & Grande, 2010). Andererseits lässt sie sich zugleich als Resultat einer sich 
stets erweiternden Sozialgeschichte begreifen (vgl. Osterhammel, 2001). Nur 
vor diesem Hintergrund lässt sich erklären, dass die aus der Politikgeschichte 
kommende Internationale Geschichte und die Globalgeschichte zueinander in 
einem prekären Verhältnis der wechselseitigen Wahrnehmung stehen. 
5 Charakteristisch hierfür sind die Debatten über die wirtschaftlichen Entwick-
lungen des europäischen mit dem asiatischen Kontinent (vgl. aus der Fülle 
Pomeranz, 2000; Rosenthal & Wong, 2011; Morris, 2011; Parthasarathi, 2011). 
6 Vgl. exemplarisch Unger, 2018; Dinkel et al., 2020. 
7 Dieses Ringen wird sehr plastisch bei Osterhammel, 2020. 
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mit Blick auf soziale Ungleichheit stellt, lautet: Wie hängen binnen- 
und zwischenstaatliche Ungleichheiten zusammen? Nach dieser Kor-
relation fragen vor allem in jüngster Zeit verstärkt Ökonom*innen und 
Sozialwissenschaftler*innen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Denn in den 1980er-Jahren 
setzte eine Trendwende in der Entwicklung globaler Ungleichheit ein. 
Während seit dem 19. Jahrhundert die globale Ungleichheit, verstan-
den als Ungleichheit „zwischen den individuellen Lebensstandards de-
rer, die die Weltbevölkerung bilden“ (Bourguignon, 2013, 20), vor allem 
aufgrund der ökonomischen Ungleichheit zwischen Staaten stetig ge-
wachsen sei, nehme diese seit der Jahrhundertwende vor allem „auf-
grund der wirtschaftlichen Leistungen der Schwellenländer“ (Bour-
guignon, 2013, 20) ab. Aus der Vogelperspektive ist globale Ungleich-
heit demnach rückläufig. Auf der Ebene der einzelnen Staaten stellt 
sich dies jedoch anders dar. Denn erstens verteilen sich das Wirt-
schaftswachstum und der Rückgang von Armut nicht gleich über alle 
Länder der Erde. Vielmehr hat sich der Abstand zwischen den reichs-
ten und ärmsten Staaten der Welt vergrößert (vgl. Bourguignon, 2013, 
25). Vor diesem Hintergrund muss mit Branko Milanovic konstatiert 
werden, dass Geburtsort bzw. Herkunftsland weiterhin maßgeblich 
darüber mitentscheiden, welche Lebenschancen sich einem Menschen 
eröffnen oder ihm verwehrt bleiben (vgl. Milanovic, 2016, 125–134; Mi-
lanovic, 2011, 118–123). Das Ende globaler Ungleichheit ist zweitens 
auch insofern nicht in Sicht, als zwar die ökonomische Entwicklung 
der Schwellenländer insgesamt dazu beigetragen haben mag, die Kluft 
zwischen den Staaten zu reduzieren, aber innerhalb der einzelnen 
Staaten seit den 1980er-Jahren wieder eine Zunahme der sozialen Un-
gleichheit beobachtet werden kann. François Bourguignon konstatiert 
eine „‚Hineinverlagerung’ der Ungleichheit in die nationalen Gemein-
schaften“ (vgl. Bourguignon, 2013, 27–31, Zitat 31). Auch wenn solche 
primär quantitativ gestützten Aussagen nicht das gesamte Ausmaß 
von Ungleichheit zu fassen vermögen, legen sie doch nahe, dass auch 
Historiker*innen binnenstaatliche Perspektiven auf Ungleichheit stär-
ker zu globalen Perspektiven in Beziehung setzen sollten (und umge-
kehrt) als bis dato geschehen. 

Zugleich reflektieren Historiker*innen die Kategorien, mit denen hier 
operiert wird, selbst in ihrer Historizität und Zeitkonzepte als unter-
schwellige Ungleichheitskategorien. Denn bereits die Einteilung von 
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Staaten in Industrie-, Schwellen- oder Entwicklungsländer legt offen, 
dass hier ein zeitliches Moment mitgedacht wird. So verknüpft sich mit 
dem Begriff Entwicklungsland implizit eine Bewertung von Gegenwart 
und Zukunft. Entwicklung suggeriert, dass sich ein Land aus seinem 
defizitären Zustand in der Gegenwart auf ein anvisiertes Ziel in der Zu-
kunft hinbewegt. Taktgeber für die Schwellen- und Entwicklungslän-
der sind in diesem Konzept die Industrieländer, an denen sich ein glo-
bal vereinheitlichtes lineares Verständnis von Zeit ausrichtet. Eine 
dergestalt formulierte Ungleichheit behauptet demnach auch immer 
eine temporale Ungleichheit. Um diese Klassifizierungen nicht zu per-
petuieren, arbeitet die Geschichtswissenschaft heute mit den relatio-
nalen Begriffen ‚Globaler Süden‘ und ‚Globaler Norden‘, die nicht an 
feste geographische Einheiten gebunden sind (vgl. Schneider, 2017, 
20f.). 

3 Faktoren, Felder und Akteur*innen sozialer 
Ungleichheit 

Ökonomische bzw. materielle Faktoren wie Einkommen und Vermö-
gen spielen eine große Rolle als Indikatoren für soziale Ungleichheit – 
auf binnenstaatlicher wie globaler Ebene. Gerade in jüngster Zeit hat 
der Zusammenhang von ökonomischen Ressourcen und sozialer Un-
gleichheit breite öffentliche Aufmerksamkeit erfahren, nicht zuletzt 
unter dem Eindruck der globalen Finanzkrise 2007/8. Sie hat die ma-
terielle Fundierung von Ungleichheit neu in den Fokus gerückt und ein 
Interesse an ökonomischen Erklärungen wiedererweckt, das u. a. im 
Erfolg von Thomas Pikettys Das Kapital im 21. Jahrhundert zum Aus-
druck kommt. Auch in der Geschichtswissenschaft hat Piketty große, 
wenn auch teils kritische, Resonanz erfahren, weil er sich mit seinem 
Interesse an den langen Linien des von ihm untersuchten Ungleich-
heitsregimes auf geschichtswissenschaftliches Terrain begeben hat 
(vgl. Piketty, 2014). Zudem war die Geschichtswissenschaft bereits vor 
Erscheinen der Studie ihrer eigenen Vergessenheit des Ökonomischen 
gewahr geworden – mit dem Effekt, dass Eigentums- und Vermö-
gensungleichheiten aktuell verstärkt Gegenstand historischer For-
schung sind. Eine Besonderheit gegenüber den früheren Konjunkturen 
des Ungleichheitsthemas in der Geschichtswissenschaft besteht darin, 
dass die rezente Eigentums- und Vermögensforschung erstmals auch 
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auf die Erforschung (extremen) Reichtums abzielt, der zuvor unter so-
zialen Kategorien wie ‚Großbürgertum‘ oder ‚Hochadel‘ vergleichs-
weise unausgesprochen blieb (vgl. Derix, 2016b; Derix, 2019; Gajek et 
al., 2019; Süß & Johrendt, 2017). 

Auch in einer weiteren Hinsicht hebt sich die aktuelle Ungleichheits-
forschung von älteren Konjunkturen des Themas ab, denn sie ist ge-
prägt von den tiefgreifenden Veränderungen, die die Geschichtswis-
senschaft in den letzten Jahrzehnten durch den cultural turn und nicht 
zuletzt auch durch die postcolonial studies erfahren hat. So zeigt sich 
die heutige Geschichtswissenschaft für eine Vielzahl von Differenzka-
tegorien sensibilisiert, die in unterschiedlichen Gewichtungen und 
Konstellationen auch bei der gesellschaftlichen Produktion von Un-
gleichheit zum Tragen kommen. Entsprechend sollte das wiederer-
wachte Interesse am Ökonomischen und Materiellen nicht als Rück-
kehr zum Status quo ante missverstanden werden. Vielmehr sieht sich 
die jüngere Forschung zu sozialer Ungleichheit der Herausforderung 
gegenüber, die Vielzahl von Ungleichheitsfaktoren und -feldern zuei-
nander in Beziehung zu setzen und dabei die Verschiebungen in diesen 
komplexen Konstellationen sehr genau nachzuzeichnen. Zu den Diffe-
renz- und Ungleichheitsfaktoren, denen die Geschichtswissenschaft 
besonders viel Aufmerksamkeit entgegengebracht hat, zählen neben 
class, gender und Ethnizität seit einigen Jahren auch verstärkt Alter 
und disability.8 

Die Vielzahl der Ungleichheitsfaktoren korrespondiert mit einer Viel-
zahl der Felder, in denen soziale Ungleichheit wirksam wird und sich 
entsprechend geschichtswissenschaftlich beobachten lässt. In der Tra-
dition der ‚sozialen Frage‘ stehen der Zugang zu Sozialisationsagentu-
ren und damit zu Bildung und bestimmten Inhalten und Formen des 
Wissens(erwerbs) sowie der Zugang zum Arbeitsmarkt und die Gestal-
tung von Arbeitsbeziehungen auf der Forschungsagenda. Ebenso von 
Interesse sind in dieser Tradition die Frage nach der Wohnsituation 
der Menschen oder die Frage nach Ernährung, Gesundheit und Le-
benserwartung. Entsprechend sind Themen wie Mädchen- und Arbei-
terbildung, Frauen- und Kinderarbeit, Wohnungsbau und Stadtpla-
nung sowie Gesundheitspolitik in der Sozialgeschichtsforschung fest 

                                                 
8 Vgl. zu gender und Ethnizität die Hinweise in 4.; zu Alter etwa Kramer, 2013; 
zu disability Bösl et al., 2010. 
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verankert und finden sich in veränderter Zuspitzung auch auf der For-
schungsagenda zu globaler Ungleichheit. So fragt eine global ausge-
richtete Migrationsgeschichte nicht zuletzt nach den Zumutungen, Be-
schwernissen und Herausforderungen, die sich für Menschen vor dem 
Hintergrund ungleicher Zugangsvoraussetzungen zu Staaten, Gesell-
schaften und Märkten ergeben (vgl. Lucassen, 2016). In globaler Per-
spektive untersucht die Ungleichheitsforschung auch, inwiefern un-
freie Arbeit und/oder die Zerstörung der Umwelt an den einen Orten 
(etwa in Kolonien) die Voraussetzungen dafür sind, dass Menschen an 
anderen, privilegierten Orten ein angenehmes Leben zu führen vermö-
gen.9 Ein und dieselben Forschungsthemen verändern sich dabei 
grundlegend, wenn der räumliche Rahmen verschoben wird. 

In lokaler wie globaler Perspektive stellt sich gerade für die jüngste 
Zeitgeschichte zudem die Frage nach dem Zugang zu technologischer 
Infrastruktur und dem daran gekoppelten Zugang zu Informationen. 
Das digitale Zeitalter birgt das große Versprechen, über den Zugang 
zum Internet auch die gesellschaftlichen Partizipationsmöglichkeiten 
zu egalisieren. Dem Ideal nach soll die Teilhabe an Information und 
Wissen auch die Teilhabe an politischen und gesellschaftlichen Ent-
scheidungsprozessen erleichtern. In der Praxis sind aber weder inner-
halb der Industriestaaten noch weltweit die Möglichkeiten zu dieser 
Teilhabe gleich verteilt. Es entstehen neue Ungleichheiten (digital di-
vide). Nicht nur mit Blick auf die Gegenwart stellt sich dabei auch die 
Frage nach dem Zusammenhang von sozialer und politischer Un-
gleichheit. In der historischen Analyse zeigt sich, dass Ungleichheits-
regime einerseits über eine erstaunliche Beharrlichkeit verfügen, ihre 
Beständigkeit andererseits mit gravierenden Verschiebungen einher-
geht. Arbeits-, Wissens-, Kommunikations- und politische Regime be-
finden sich im Wandel und modifizieren somit auch die Ungleichheits-
regime. 

Nicht nur die Regime wandeln sich, sondern auch die Reflexion dieser 
Regime. Für Historiker*innen ist es eine zentrale Frage, inwiefern so-
ziale Ungleichheit von Menschen wahrgenommen wurde, wie sie kri-
tisiert und legitimiert wurde und in welcher Form Menschen versuch-
ten, diese zu reduzieren oder zu verstärken. Es stellt sich die Frage 

                                                 
9 Zukunftsweisende Projekte hierzu werden etwa am IGK „re:work. Arbeit und 
Lebenslauf in globalgeschichtlicher Perspektive“ verfolgt. 
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danach, wie soziale Ungleichheit nach Raum und Zeit verschieden be-
wertet wurde oder, um es mit Amartya Sen zu formulieren, welche Ver-
teilung von Ressourcen wann von wem unter welchen Bedingungen als 
„fair und akzeptabel“ (Sen, 2020, 11) bewertet wurde. 

Damit verknüpft, ergründen Historiker*innen, wer eigentlich die Ak-
teur*innen sozialer Ungleichheit sind. Über soziale Regime ist grund-
sätzlich jeder Mensch in Ungleichheitsregime involviert, aber gleich-
wohl wandelt sich, wer wann aktiv Einfluss darauf nehmen wollte und 
konnte. 

Soziale Ungleichheit ist dabei nicht nur ein Handlungsfeld von Indivi-
duen, sondern ein Produkt kollektiven Handelns – von familialen und 
Verwandtschaftsnetzwerken bis hin zu Staat und Gesellschaft und da-
rüber hinaus. Bereits zuvor, aber gerade auch mit Blick auf das 
20.  Jahrhundert und die Wohlfahrtsregime der Industrienationen, 
sind es staatliche Maßnahmen, die Ungleichheitsregime maßgeblich 
mitgestalteten, von der Sozial- über die Steuerpolitik bis hin zur Regu-
lierung der Finanz- und Arbeitsmärkte. Es gibt zudem eine Vielzahl 
zivilgesellschaftlicher Gruppen, die als Akteurinnen im Handlungsfeld 
der sozialen Ungleichheit fungierten. Wie die staatlichen Regime un-
terliegt auch die zivilgesellschaftliche Involvierung einem grundlegen-
den Wandel. Während um 1800 etwa die Zünfte noch maßgebliche 
Einheiten waren, in denen soziale Ungleichheit ausgehandelt wurde, 
verlagerte sich dieser Prozess ab Mitte des 19. Jahrhunderts hin zu Ar-
beiterbewegung und Gewerkschaften, aber auch bürgerlichen Verei-
nen wie dem 1873 gegründeten Verein für Socialpolitik. Auch wenn 
eine Transnationalisierung der Aushandlung sozialer Ungleichheit be-
reits in dieser Zeit einsetzte, erfuhr sie doch im 20. Jahrhundert eine 
Steigerung, etwa mit der Gründung internationaler Organisationen 
wie der International Labour Organization (ILO, seit 1919) oder nach 
dem Zweiten Weltkrieg der Organisation for European Economic Co-
operation (OEEC, 1948–1961) bzw. Organisation for Economic Co- 
operation and Development (OECD, seit 1961). Auch in diesem trans-
nationalen bzw. internationalen Radius hat der Akteurskreis eine zivil-
gesellschaftliche Dimension, wie die sozialen Bewegungen rund um 
das Thema Fair Trade seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg oder 
in der jüngsten Vergangenheit „Occupy Wall Street“ demonstrieren. 
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Die Analyse der Akteursgruppen verbindet sich mit der Frage, über 
welche Handlungsformen soziale Ungleichheit ausgehandelt wurde. 
So eröffnet der Blick auf die Kritiker*innen sozialer Ungleichheit ein 
breites Spektrum von kollektiven Handlungsformen, das Demonstra-
tionen, zivilen Ungehorsam und Streiks ebenso umfasst wie Plünde-
rungen und terroristische Gewalt. Die Protestformen stellen aber nur 
einen Bruchteil der relevanten Handlungsformen dar. Umgekehrt 
lohnt es sich herauszufinden, welche Handlungen dazu beitrugen, so-
ziale Ungleichheit zu befürworten, zu legitimieren und vor Kritik zu 
schützen. Wenn man danach fragt, erweitert sich zugleich der Kreis 
der für das Thema soziale Ungleichheit relevanten Akteur*innen. Un-
ter diesen Vorzeichen lassen sich die Eugenikbewegungen seit dem 
letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ebenso wie die Förder*innen neo-
liberaler Konzepte oder der Apartheidsideologie als Akteur*innen im 
Feld soziale Ungleichheit verstehen – als Bewegungen für Ungleichheit 
(vgl. aus Perspektive der global labour history Lucassen, 2016, 77f.). 

Gerade für die zunehmend auf Wissen basierenden Gesellschaften der 
Moderne ist es zudem geboten, eine Handlungsform nicht zu überse-
hen, die hier von großem Gewicht ist: die Konzeptualisierung. Die  
bereits vor 25 Jahren von Historiker*innen konstatierte „Verwissen-
schaftlichung des Sozialen“ im 20. Jahrhundert (Raphael, 1996) er-
streckt sich auch auf das Thema soziale Ungleichheit. Entsprechend 
gewannen auch in diesem Feld wissenschaftlich geschulte Expert*in-
nen (Ökonom*innen, Statistiker*innen etc.) an Bedeutung, die über 
von ihnen geschaffene Untersuchungsmethoden und Beschreibungs-
kategorien maßgeblich prägten, was als soziale Ungleichheit galt und 
wie sie wahrgenommen wurde. Die Historisierung dieser Konzepte hat 
sich in hohem Maße als fruchtbar erwiesen (vgl. Speich Chassé, 2013), 
und die Frage, wie und warum sich die wissenschaftliche Wahrneh-
mung von Ungleichheit wandelte und wie diese Wahrnehmung geo-
graphisch differenziert werden kann, steht auch weiterhin im Fokus 
laufender Forschungen zur intellectual history of global inequality (vgl. 
Global Inequality Project). 
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4 Die Gleichzeitigkeit der Ungleichheiten 
erfassen: Forschungsperspektiven 

Die größte Herausforderung der aktuellen historischen Forschung zu 
sozialer Ungleichheit besteht darin, die Vielzahl der Faktoren, Felder 
und Akteur*innen von Ungleichheit sowie binnenstaatliche und 
grenzüberschreitende Ungleichheiten zueinander in Beziehung zu set-
zen. Wünschenswert sind Forschungsperspektiven, die es erlauben, 
die Raum- und Zeitspezifik der Ungleichheiten in ihrer Komplexität zu 
erfassen und dabei zugleich den Blick auf das Zusammenspiel von auf 
Dauer gestellter Struktur und situativer Erfahrung und Performanz 
freizugeben. Aus der Vielzahl der aktuell verfolgten Perspektiven bie-
ten vor allem jene interessante Erkenntnismöglichkeiten, die sich die 
Mobilität von Menschen und Dingen analytisch zunutze machen. 

Indem Menschen die Grenzen von Staaten und Kontinenten queren, 
werden sie für Historiker*innen zu Sonden einer Erfahrungsgeschichte 
unterschiedlicher Ungleichheitssettings und ihrer räumlichen Bezie-
hungen. Gerade Migrationsgeschichte ist daher besonders aufschluss-
reich. Migration als auf Dauer zielender Ortswechsel bedeutete für 
Migrant*innen den Wechsel von Ungleichheitskontexten. Sie verlie-
ßen das eine Ungleichheitsregime und sahen sich einem neuen gegen-
über. Die Berichte und Erfahrungen der Migrant*innen erlauben eine 
spezifische Kartographie der Ungleichheitsregime, die genau verzeich-
net, an welchen Orten welche Ressourcen zu welcher Zeit für wen  
unter welchen Bedingungen (un-)zugänglich und einsetzbar waren. 
Diese gelebten Ungleichheitsregime wiederum lassen sich zu den ge-
setzlich fixierten Ungleichheiten und den diskursiv verhandelten Un-
gleichheiten in Beziehung setzen. Aus der Perspektive des oder der 
einzelnen Mobilen ist es oftmals die erfahrene Ungleichheit und ein-
geschränkte soziale Mobilität innerhalb einer Kommune oder eines 
Staates, die zum Motor für räumliche Mobilität wird. Mobilität er-
scheint so als eine Variante des individuellen Umgangs mit sozialer 
Ungleichheit in ganz unterschiedlichen Ungleichheitssettings (vgl. 
Lucassen, 2016, 85), die vom Mangel an Arbeit in einer Region wie bei 
den großen Transatlantikmigrationen des 19. Jahrhunderts bis hin zur 
systematischen Entrechtung und Bedrohung des individuellen Lebens 
unter der NS-Herrschaft reichen können. Zugleich produzieren und 
verstetigen Migrationsbewegungen Beziehungen zwischen teils weit 
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voneinander entfernten Orten und Regionen und können so Einblicke 
in die Geschichte struktureller Ungleichheiten gewähren. Ein Beispiel 
sind die Zwangsmigrationen von Sklav*innen über den Atlantik, über 
die sich die kolonialen Ungleichheitsregime zwischen Europa, Afrika 
und den beiden Amerikas analysieren lassen. 

Das Beispiel dokumentiert auch, dass Mobilität auch als Marker und 
teils als Verstärker von Ungleichheitsbeziehungen fungieren konnte, 
wie nicht zuletzt der Blick auf die Modi und Rhythmen des Reisens 
verdeutlicht. Um 1800 waren zeitgleich zu den Sklav*innen auch euro-
päische Naturforscher*innen auf Schiffen unterwegs und wohlhabende 
Adelige und Bürger absolvierten Kavalierstouren und Bildungsreisen, 
wobei sich die Kategorie des Geschlechts für diese Form der Mobilität 
als zentraler Ungleichheitsmarker auswirkte. Die Wege dieser Mobilen 
mögen sich etwa in Hafenstädten gekreuzt haben, aber es blieb Mobi-
lität zu unterschiedlichen Konditionen – je nach sozialer Position und 
ökonomischen Möglichkeiten. Im Fall von Dienstpersonal mochten 
sogar die Verkehrsmittel und Reiserouten mit denen ihrer Herrschaft 
identisch sein, gleichwohl reisten sie in anderer Position.10 

Bereits die Phase der Passage von einem zum nächsten Ort gibt dem-
nach wichtige Aufschlüsse über Ungleichheitsregime – angefangen bei 
den Dokumenten, die benötigt wurden, um reisen zu können, über die 
Klassenordnung auf Schiffen und in Zügen bis hin zu den Prozeduren, 
denen sich Menschen beim Überschreiten einer Grenze unterziehen 
mussten (vgl. Huber, 2010). Die Forschungen der letzten Jahre haben 
sehr genau herausgearbeitet, wie der Grenzübertritt in Europa und 
Nordamerika im ausgehenden 19. Jahrhundert ethnisiert wurde (vgl. 
Reinecke, 2010). Zugleich zeigt diese Forschung, dass der teils gravie-
rende Wandel der Grenzregime von einer großen Kontinuität flankiert 
war: Es machte durchgängig einen Unterschied, mit welchen ökono-
mischen Ressourcen Menschen reisten. Wohlhabende Menschen mi-
grierten und flüchteten anders als arme.11 Zudem machte Geschlecht  
einen Unterschied. Die Möglichkeiten von Frauen, aus eigener Ent-
scheidung heraus ein mobiles Leben zu führen, waren in der Moderne 

                                                 
10 Vgl. für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts Derix, 2016b, 216–232. 
11 Vgl. für das 19. Jahrhundert Fahrmeir, 2008; für das 20. Jahrhundert etwa 
Derix, 2016b. 
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im Vergleich sehr viel eingeschränkter als jene der Männer. Diese ge-
schlechtsspezifischen Einschränkungen stehen in einem engen Zu-
sammenhang mit der rechtlichen Ungleichheit der Frau. Auch diese 
hatte ökonomische Dimensionen, konnten Frauen doch vielfach bis 
weit in das 20. Jahrhundert vielerorts nur eingeschränkt Vermögen be-
sitzen und frei darüber verfügen. Ihre rechtliche Zugehörigkeit zu  
einem Staat, ihr Platz in der Welt bestimmte sich in der Regel zuerst 
über den Vater und später über den Ehemann. Diese genderbasierte 
Ungleichheit hat die Forschung lange Zeit nicht wahrgenommen und 
Geschlecht als Kategorie sowohl in historischen Arbeiten zu sozialer 
Ungleichheit bzw. sozialer Mobilität wie auch zu Migration ausgeblen-
det (vgl. Lenger & Süß, 2014, 8; als Korrektiv Hahn, 2012). 

Einen weiteren produktiven Zugang zur Gleichzeitigkeit der Ungleich-
heiten aus historischer Perspektive eröffnet ein objekt- oder stoffbezo-
gener Fokus. So werden die ungleiche Verteilung und Nutzung von 
Rohstoffen auf vielfältige Weise daraufhin untersucht, inwiefern sie 
zum Faktor für globale Ungleichheit wurden. Neben der in der Great 
Divergence-Debatte intensiv beleuchteten Kohle stehen auf der aktu-
ellen Forschungsagenda auch Tee, Kaffee, Erdöl, Gold oder Kobalt.12 
Besonders aufschlussreich, aber bislang für das 19. und 20. Jahrhundert 
wenig erforscht, sind Diamanten. Sie etablieren sich in dieser Zeit welt-
weit in einer Vielzahl von Ländern zu Ungleichheitsmarkern innerhalb 
von Gesellschaften und verweisen zugleich auf die Ungleichheiten zwi-
schen ‚Globalem Norden‘ und ‚Globalem Süden‘.13 Denn im ‚Globalen 
Süden‘ werden sie gefördert, inklusive der Zerstörung von Landschaf-
ten, während sie im ‚Globalen Norden‘ gehandelt und konsumiert wer-
den. Zugleich stellen sie zeitweilig in bestimmten Kontexten Objekte 
dar, über die soziale Ungleichheit auf nationaler und transnationaler 
Ebene auszuhandeln und teils zu kompensieren versucht wurde – mit 
wiederum nicht erwarteten neuen Ungleichheitseffekten.14 Am Bei-
spiel der Diamanten wird auch die Bedeutung von Wissen für soziale 
Ungleichheit bzw. die Bedeutung der Definitionsmacht über den Wert 
von Dingen beobachtbar, wird doch im ‚Globalen Norden‘ auch die 

                                                 
12 Vgl. aus der Fülle exemplarisch Grewe, 2019. 
13 Vgl. zur Rolle in internationalen Beziehungen Derix, 2016a. 
14 Vgl. für eine globale Perspektive Smillie, 2014; mit Fokus auf Botswana 
Livingston, 2019. 
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ökonomische Wertigkeit von Diamanten bestimmt. Wert erlangen sie 
vor allem dadurch, dass jemand ihnen Wert zuschreibt. Als Basis hier-
für wird ein spezifisches Wissen über Diamanten (bei Schmuckdia-
manten ist dies die Fähigkeit, Farbe, Schliff, Klarheit und Karat zu be-
stimmen und monetär zu bemessen) angenommen. 

Wissen spielt bei Vermögenswerten auch darüber hinaus eine zentrale 
Rolle, wenn es um die Reproduktion von Ungleichheitsbeziehungen 
geht, so etwa mit Blick auf die Transferierbarkeit von Vermögen und 
deren Vor- und Nachteile. Nicht erst seit den Panama Leaks ist be-
kannt, dass die gezielte Wahl von steuergünstigen Orten für Vermögen 
maßgeblich dazu beitragen kann, bestehende Strukturen sozialer Un-
gleichheit aufrechtzuerhalten und auszuweiten. Aber erst in jüngster 
Zeit wurde das historische Ausmaß, die Rolle der Gesetzgebung und 
Rechtsprechung sowie von Rechts- und Finanzberatern betont, die mit 
ihrem Wissen ermöglichen, dass Reiche ihren Reichtum wahren und 
mehren (vgl. Derix, 2015; Leimgruber, 2015; Harrington, 2016; Ogle, 
2017; Pistor, 2018). Die strukturelle soziale Ungleichheit findet dem-
nach ihre Entsprechung in einer rechtlichen und institutionellen In-
frastruktur samt dazugehörigem Wissen, das ebenfalls sozial ungleich 
zugänglich ist. Um die Bedeutung von Infrastrukturen und Wissen für 
die Menschen in ihren Ungleichheitseffekten genauer auszuloten, sind 
laufende Forschungen zur Geschichte des Erbens und Vererbens viel-
versprechend, die die gesellschaftliche Praxis der Vermögensweiter-
gabe schichtenübergreifend untersuchen.15 

Bereits dieser kurze Aufriss verdeutlicht, dass mobile Menschen und 
mobile Objekte sich als besonders produktive Untersuchungsgegen-
stände erweisen, um aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive der 
Gleichzeitigkeit der Ungleichheiten in ihrem doppelten Sinn Rech-
nung zu tragen. Die doppelte Gleichzeitigkeit der Ungleichheiten 
meint hier einerseits die gleichzeitige Wirksamkeit unterschiedlicher 
Ungleichheitsfaktoren sowie andererseits die Gleichzeitigkeit unter-
schiedlicher räumlicher Reichweiten. Mobile Menschen und Objekte 
erlauben dabei, das intersektionale Zusammenspiel von class, gender, 

                                                 
15 Vgl. Dinkel, 2016 sowie das laufende DFG-Netzwerk „Erbfälle und Eigen-
tumsübertragungen. Erbpraktiken im Spannungsfeld von Staat und Familie 
seit 1800“. 
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race, Ethnizität etc. zu komplexen räumlichen Bezügen von Ungleich-
heit in Beziehung zu setzen. Flankiert werden müssen diese Perspekti-
ven mit einer raum- und zeitsensiblen Wissens- und Wahrnehmungs-
geschichte von sozialer Ungleichheit und Ungleichheitskategorien 
sowie dem gezielten Blick auf sich überlagernde Gleichheits- und Un-
gleichheitspolitiken und -ökonomien. Ein solches Vorhaben gehört zu 
den aktuellen Herausforderungen der Geschichtswissenschaft. Seine 
Umsetzung bedarf sowohl einer Zusammenarbeit mit anderen Wissen-
schaften als auch des Aufbrechens innerfachlicher Kommunikations- 
und Wahrnehmungsgewohnheiten. 
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Marc Redepenning 

Räumliche Ungleichheit und die Frage 
nach dem Stellenwert des Räumlichen 

1 Räumliche Ungleichheit auf globaler und 
nationaler Ebene 

Die Debatte über soziale Ungleichheit hat in der letzten Dekade noch 
einmal an Fahrt gewonnen. Blickt man, um einen groben Überblick zu 
erhalten, zunächst auf die globale Ebene, dann mehren sich die Zei-
chen, dass die Ungleichheit zwischen unterschiedlichen Regionen und 
Staaten der Welt durchaus geringer geworden ist. Das hängt, als erster 
Faktor, sicherlich nicht zuletzt damit zusammen, dass in einigen Staa-
ten des Globalen Südens soziale Ungleichheit (meist vereinfacht, aber 
eben auch einflussreich gemessen als Einkommensungleichheit) zu-
rückgegangen ist: In Brasilien sank der Gini-Koeffizient zwischen 1996 
und 2016 von 0,60 auf 0,53 (vgl. The World Bank, 2021). In dem Land 
sind insbesondere die Einkommenszuwächse zwischen 2001 und 2015 
bei der Einkommensgruppe, die am wenigsten verdient (die „Bottom 
50 %“), mit 71,5 % die höchsten – gleich gefolgt allerdings von den best-
verdienenden 10 % mit 59,7 % (vgl. Alvaredo et al., 2017, 144). Daneben 
ist aber ein zweiter Faktor für auf globaler Ebene sinkende soziale Un-
gleichheiten verantwortlich zu machen – nun verstärkt in den Ländern 
des Globalen Nordens. Dort kann man bestenfalls eine Stagnation oder 
gar einen Anstieg des Gini-Koeffizienten feststellen. Der Prozess wird 
gemeinhin als Verschwinden des „Bauchs“ der Mittelschicht, in dem 
viele Menschen mit ähnlichen Ausbildungen, Erwerbsbiographien und 
Einkommen aufgehoben sind, beschrieben (vgl. OECD, 2019). Das Ent-
stehen einer „Sanduhr“ der Einkommensverteilung wird zeitgleich 
konstatiert und moniert. Es verwundert daher nicht, dass gerade in 
den entwickelten Staaten des Globalen Nordens die Thematik sozialer 
Ungleichheit Resonanz erfährt, auch weil etablierte Lebensentwürfe 
von Generationen gefährdet sind. 
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Stark gewachsen sind in diesen Ländern besonders die Einkommen der 
bestverdienenden Haushalte. Beeinflusst durch Globalisierung und 
technologischen Wandel vor allem in den Informations- und Kommu-
nikationstechnologien sowie der dadurch bedingten tieferen Integra-
tion in den Weltmarkt werden mehr koordinierende und steuernde 
Tätigkeiten im Dienstleistungssektor nachgefragt. Es sind Tätigkeiten, 
die selbst eine hohe Ausbildung und Qualifikation erfordern. Diese so-
genannten höherwertigen unternehmensbezogenen Dienstleistungen 
werden insgesamt auch besser bezahlt, so dass höhere Einkommen in 
den letzten zwei Jahrzehnten robust gewachsen sind (vgl. hierzu auch 
Wehler, 2013). Dies lässt sich an den sogenannten Top-Income-Shares 
ablesen. Sie zeigen, wie viel Prozent der gesamten Einkommen der 
Haushalte eines Staates sich bei den einkommensstärksten 10 % oder 
1 % der Haushalte konzentrieren. Schaut man auf ausgewählte Länder 
des Globalen Nordens, dann erkennt man einen seit den 1980er bzw. 
1990er Jahren steigenden Anteil der Einkommenskonzentration bei 
diesen Bestverdienenden. Es ist deutlich, dass sowohl der Anteil wie 
das Wachstum in Staaten, die früh auf Wettbewerbsstärkung und an-
gebotsorientierte Politik gesetzt haben (USA, Großbritannien), höher 
sind als in Staaten, in denen trotz aller Umbauten und Verkleinerun-
gen die sozialstaatliche Komponente noch immer erkennbar ist, wie 
beispielsweise Schweden, Finnland, Frankreich oder Deutschland (vgl. 
Alvaredo et al., 2017). 

Es ist daher konsequent, wenn auch die OECD das Thema der sozialen 
Ungleichheit in den letzten zehn Jahren zu bespielen gelernt hat, wohl-
gemerkt: weniger ausgerichtet am individuellen Schicksal der Betroffe-
nen selbst als vielmehr mit Sensibilität dafür, dass soziale Ungleichheit 
und die mit ihr einhergehenden reduzierten Teilhabechancen eine 
strukturelle Bedrohung für die wirtschaftliche Entwicklung und Wett-
bewerbsfähigkeit der Staaten des Globalen Nordens darstellen (vgl. 
nur OECD, 2011). Man weiß also, dass die wachsende soziale Ungleich-
heit Resultat der Arbeitsmarkt- und Wohlfahrtsreformen seit den 
1980er Jahren ist: „most policy and institutional reforms also contrib-
uted to widening wage disparities, as more low-paid people entered 
employment and the highly skilled reaped more benefits from a more 
dynamic economy“ (OECD, 2011, 31). 

Durch diese Reformen gibt es zwar mehr Beschäftigung – so hat sich 
etwa die Erwerbstätigenquote in der BRD zwischen 1999 und 2019 um 
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18,4 % erhöht (vgl. Destatis, 2019) – aber dies mehr und mehr in atypi-
schen Formen (befristet, in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt), die 
wiederum zu einem Teil durch Niedriglöhne und Mindestlöhne ge-
kennzeichnet sind. Diese auch in räumlicher Differenzierung erkenn-
baren sozialen Ungleichheiten lassen sich beispielsweise an den durch-
schnittlichen Einkommen von sozialversicherungspflichtig Vollbe-
schäftigten zwischen Ost und West ablesen (vgl. Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales, 2018). So zeigen Daten auf Ebene der Bundes-
länder aus dem Jahr 2016, dass in den alten Bundesländern der nied-
rigste Anteil an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die weniger 
als 2.000 € brutto verdienen, bei 12,4 % (Baden-Württemberg), der 
höchste Anteil bei 18,1 % (Niedersachsen) lag. In den neuen Bundes-
ländern liegt der niedrigste Anteil bei 33,6 % (Brandenburg), der 
höchste Anteil bei 36,7 % (Mecklenburg-Vorpommern). Die Schere 
klafft also um den Faktor 3 auseinander. 

Was gerade an sozialen Ungleichheiten auf globaler und nationaler 
Ebene diskutiert wurde, bleibt jedoch abstrakt. Ich habe räumliche 
Ebenen adressiert, die natürlich für das Leben der Menschen wichtig 
sind, allerdings im Leben der Menschen selbst aufgrund ihrer abstrak-
ten und ‚fernen‘ Raumbezüge eine eher untergeordnete Rolle spielen. 
Konkreter werden soziale Ungleichheiten auf kleinteiligeren räumli-
chen Ebenen: regional etwa zwischen Bundesländern (siehe oben), 
dann zwischen Bezirken und Landkreisen, vor allem aber lokal auf der 
Ebene einzelner Kommunen sowie schließlich intralokal oder quar-
tiersbezogen zwischen den einzelnen Ortsteilen und Quartieren einer 
Kommune. Diese Ebenen sollen in den nachfolgenden beiden Ab-
schnitten genauer thematisiert werden, wobei auch die Art der Ver-
wendung von Raum berücksichtigt wird. 

2 Räumliche Ungleichheit auf regionaler Ebene 

Auf regionaler Ebene werden Probleme räumlicher Ungleichheit vor 
allem unter dem Aspekt der Sicherung der Daseinsvorsorge, der  
Wahrung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse oder den Ten-
denzen der Peripherisierung von vor allem ländlichen Regionen an-
gesprochen. Räumliche Ungleichheit, in den planungsorientierten 
Raumwissenschaften sowie den Wirtschaftswissenschaften wird auch 
von räumlichen Disparitäten oder von regionalen Strukturschwächen 
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gesprochen, wird meist quantitativ anhand unterschiedlicher Indika-
toren bestimmt. Im Prinzip wäre daher ein multidimensionales Indi-
katorenset zu erwarten, da schon allein der Verweis auf das Adjektiv 
‚räumlich‘ (und eben nicht ‚inhaltlich‘ oder ‚sektoral‘) einen deutlichen 
Hinweis darauf bietet, mehrere sachlich unterschiedliche Objekte zu 
einem gegebenen Zeitpunkt ins Auge zu fassen (das ist ein wichtiges 
Kennzeichen der räumlichen gegenüber der zeitlichen Perspektive). 
Insofern sollte die Erforschung und Messung räumlicher Ungleich-
heiten sich aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Handlungs-
arenen und Feldern, wie etwa Politik, Kultur, soziale Hilfe, Wirtschaft 
oder Bildung, speisen. Dies ist gerade auf Ebene der Regionen wichtig 
und möglich, weil sie als eine doch recht umfassende räumliche Ein-
heit auch hinreichende Diversität in den oben angeführten gesell-
schaftlichen Handlungsarenen aufweisen, so dass Messbarkeit in 
quantitativer Hinsicht problemlos möglich ist. 

Faktisch aber zeigt sich, dass ökonomische Indikatoren für die Bestim-
mung räumlicher Ungleichheit oder regionaler Strukturschwäche klar 
überwiegen, wie es etwa im sogenannten Regionalindikatorenmodell 
(vgl. Koordinierungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), 2016) zum Ausdruck 
kommt. Ähnlich operiert der regionalpolitische Bericht von 2016, wenn 
er recht fraglos regionale und räumliche Disparitäten auf vor allem ein-
kommens- und beschäftigungsbezogene Nachteile engführt (vgl. Ko-
ordinierungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), 2016; vgl. mit ähnlicher Kritik 
nur Barlösius, 2009). 

Es ist offensichtlich, dass die Engführung auf ökonomische Indikato-
ren sicherlich auch der guten statistischen Verfügbarkeit dieser Daten-
klasse geschuldet ist; befriedigen kann diese Form der vor allem regio-
nalpolitischen Bearbeitung räumlicher Ungleichheit nicht. Insofern ist 
zu begrüßen, dass die Frage der Messung und Bestimmung räumlicher 
Ungleichheit im politisch ‚passenderen‘ Titel der ‚Gleichwertigen Le-
bensverhältnisse‘ wieder aufgenommen worden ist und bereits erste 
Überlegungen zu einer multidimensionalen Messung vorliegen – wohl 
wissend, dass hier ein Mittelweg und Kompromiss zwischen inhaltli-
cher Angemessenheit und Passfähigkeit einerseits sowie niederschwel-
liger datenbezogener Zugänglichkeit andererseits zu finden ist (vgl. 
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Kawka, 2015). Und mit der Neugestaltung des gesamtdeutschen För-
dersystems für strukturschwache Regionen (ab 2020) ist ein erster 
Schritt erkennbar, auch stärker soziale und demographische Elemente 
als Komponenten räumlicher Ungleichheit mitzudenken (sichtbar bei-
spielsweise im Programm „Demografiewerkstatt Kommunen“). 

3 Räumliche Ungleichheit auf lokaler und 
intralokaler Ebene 

Vor allem aber auf intralokaler Ebene (also z. B. in den Städten) mani-
festiert sich soziale Ungleichheit und wird kaum übersehbar, wie man 
selbst zügig beim Vergleich sogenannter besser gestellter mit schlech-
ter gestellten Vierteln beobachten kann. Hier zeigt sich etwa die ein-
kommensbezogene soziale Ungleichheit als über Wohnungsmärkte 
gefilterter Prozess der Segregation. Segregation verweist auf „dispro-
portionale Verteilung sozialer Gruppen über die Stadtteile (oder an-
dere räumliche Einheiten)“ (Friedrichs & Triemer, 2009, 16). Der Be-
griff verweist dabei sowohl auf eine Struktur wie auf den Prozess der 
Entmischung und damit in letzter Konsequenz auf die Konzentration 
statushoher Bevölkerung in einzelnen Stadtvierteln und statusniedri-
ger Bevölkerung in eben anderen Stadtvierteln. Die faktische Vertei-
lung der Wohnstandorte der einzelnen Gruppen weicht dabei von  
einer statistischen Zufallsverteilung ab; und je höher diese Abwei-
chung ist, desto höher ist dann auch die Segregation innerhalb eines 
umfassenden räumlichen Gebietes (vgl. Häußermann & Siebel, 2004, 
140). Mit dem Begriff der Segregation wird auf die Tatsache verwiesen, 
dass sich soziale Ungleichheit oft als räumliche Trennung unterschied-
licher sozialer Gruppen darstellt. Mit dem 1999 ins Leben gerufenen 
Bund-Länder-Programm zur Sozialen Stadt (vgl. Häußermann, 2003; 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 2018) werden vor 
diesem wissenschaftlichen Hintergrund nun politisch explizit benach-
teiligte Stadtquartiere angesprochen, um in einem territorialen und 
ganzheitlichen Ansatz die konkret vorliegenden Probleme sozialer Un-
gleichheit insbesondere in den Dimensionen Bildung, Integration, 
Umwelt sowie lokale Wirtschaft zu lösen. 
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4 Zum Verständnis räumlicher Ungleichheit 
So offensichtlich und augenscheinlich die oben beschriebenen räumli-
chen Ungleichheiten sind, so verwundert es, dass sie innerhalb der  
Ungleichheitsforschung insgesamt eine doch untergeordnete Rolle 
spielen (vgl. Barlösius, 2009, 26). Dabei ist die räumliche Form der Un-
gleichheit kaum von der sozialen Ungleichheit zu trennen. Es ist etwa 
bekannt, dass (auf globaler Ebene) ein Großteil unserer Lebenschan-
cen und der Verwirklichungsmöglichkeiten unserer Fähigkeiten von 
dem Ort abhängig ist, in den wir hineingeboren wurden (vgl. Kreckel, 
2006, 34): Welche Infrastrukturen gibt es an den Orten, an denen wir 
leben – etwa gesundheitlicher und sozialer Art? Wie ist es um die Um-
weltqualität des Ortes bestellt? 

Man erkennt hier schon in Grundzügen, dass sich je nach Ort Formen, 
Dimensionen und Ursachen räumlicher Ungleichheit unterscheiden, 
auch weil die konkreten Orte je einzigartig und anders sind und weil 
sie beispielsweise recht unterschiedlich in global wirkenden Waren-
ketten eingebunden sind (oder gar aus ihnen herausfallen). So sind die 
Ursachen räumlicher Ungleichheit im Ruhrgebiet eher in den Nach-
wirkungen der Deindustrialisierung und verfehlter Adaption an sich 
wandelnde Kondratieffzyklen zu suchen; in Südafrika sind sie bedingt 
durch eine auch heute noch nachhallende ethnische Benachteiligung 
im Alltag der Gesellschaft mit insgesamt stark eingeschränkten Teilha-
bechancen an der Gesellschaft und ihren wirtschaftlichen Entwicklun-
gen. In den USA wurde bereits in den 1980er Jahren festgestellt, dass 
von Afroamerikanern bewohnte Nachbarschaften verglichen mit 
Nachbarschaften anderer Ethnien (insbesondere der weißen Bevölke-
rung) überdurchschnittlich häufig in der Nähe von Mülldeponien und 
anderen Hazardous Waste Sites lagen (vgl. United Church of Christ, 
1987) – und dies gilt auch heute noch (vgl. Kramar et al., 2018). 

Man kann sich also insgesamt für die Ungleichheitsforschung der be-
reits in den 1980er Jahren von Pierre Bourdieu gemachten Feststellung 
anschließen, dass die Differenzierungen, die wir im sozialen Raum der 
Gesellschaft beobachten können, auch die Tendenz aufweisen, „sich 
mehr oder weniger strikt im physischen Raum in Form einer bestimm-
ten distributionellen Anordnung von Akteuren und Eigenschaften nie-
derzuschlagen“ (Bourdieu, 1991, 26; vgl. Israel & Frenkel, 2018). Soziale 
Ungleichheiten finden immer an einem Ort statt, haben ihren Ort und 
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kennzeichnen damit in einmaliger Weise auch Orte (man denke nur 
an die sichtbaren und empirisch erfassbaren Strukturen in Armutsvier-
teln, Ghettos, Gated Communities und Ähnliches mehr, allein mit 
Blick auf unterschiedliche Formen der Bebauung und korrespondie-
render Wohnqualität). Und zugleich sorgt Raum aufgrund seiner 
Wahrnehmbarkeit für die Sichtbarkeit sozialer Strukturen (vgl. 
Schroer, 2006). 

Versucht man, den Ausdruck der räumlichen Ungleichheit zu bestim-
men, bietet es sich an, den Begriff ähnlich eng auszulegen, wie es bei 
sozialen Ungleichheiten der Fall ist. Denn diese sind ja auch nicht al-
lein auf die bloße und formale Andersartigkeit (Ungleichheit im wei-
teren Sinne) von Elementen eines sozialen Kollektivs bezogen, son-
dern umfassen den spezifischen Fall, dass diese Andersartigkeit (auch 
im Sinne sozialer Differenzierung) mit nicht selbst gewählten, dauer-
haften und strukturellen Einschränkungen und Benachteiligungen 
(Ungleichheit im engeren, teilhabebezogenen Sinne) im Zugang zu 
und der Ausstattung (einer Region) mit „allgemein verfügbaren und 
sozial erstrebenswerten Gütern und/oder zu sozialen Positionen“  
(Kreckel, 2004, 17) einhergeht. Im Resultat kommt es dann zu einer 
dauerhaften Benachteiligung, die sich negativ auf die Teilhabe an  
einem ‚normalen‘ Leben auswirken kann. Dies betrifft eben nicht ‚zu-
fällig‘ einzelne Personen, sondern strukturell Gruppen, die vermin-
derte Erwerbsmöglichkeiten, Gesundheitschancen oder allgemein Le-
benschancen erfahren müssen (vgl. DeVerteuil, 2009). 

Eine Definition räumlicher Ungleichheit findet sich bereits bei David 
Harvey in seinem Buch Social Justice and the City von 1973. Er sieht 
räumliche Ungleichheit dann vorliegen, wenn die „location of jobs and 
housing, the value of property rights, and the price of resources to the 
consumer“ (Harvey, 2009 [1973], 86) zu strukturell benachteiligten 
Räumen führt. Auch hier spielt also der Aspekt der Benachteiligungen 
oder Erschwernisse im Zugang zu sozial erstrebenswerten und als 
grundlegend wichtig erachteten Gütern eine zentrale Rolle. Harvey be-
tont aber, dass die Erschwernisse in der Nutzung sozial erstrebenswer-
ter Güter nun auf die erschwerte räumliche Zugänglichkeit zu diesen 
Gütern und damit auf Probleme räumlicher Verteilung zurückgeführt 
werden. Insofern ist es sinnvoll, den Begriff der räumlichen Ungleich-
heit als eine spezifische ‚Aufmerksamkeit‘ innerhalb der Arbeiten zu 
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sozialen Ungleichheiten anzusehen. Zugleich können räumliche Un-
gleichheiten nicht einfach sozialen Ungleichheiten untergeordnet wer-
den. 

Die hier vorgeschlagene, bewusst eng gehaltene Definition räumlicher 
Ungleichheit vermeidet den inflationären Gebrauch des Ausdrucks, 
sofern er sich auf ‚zufällige‘ oder lokal begrenzte (durchaus auch poli-
tisch beförderte) räumliche Unterschiede, wie sie etwa im Konzept der 
lokalen Besonderheiten (local distinctiveness, vgl. Clifford & King, 
1993), der örtlichen Eigenlogik sowie (neo-)endogenen Entwicklungs-
bemühungen (vgl. Ray, 2001; Ray, 2006; Shucksmith, 2018) zum Aus-
druck kommen. Es handelt sich in diesen Fällen nicht um räumliche 
Ungleichheiten, sondern um zunächst einmal unproblematische räum-
liche Unterschiede. 

4.1 Räumliche Ungleichheit: zur Konzeption          
von Raum 

Man kann vor dem Hintergrund der dargelegten Ausführungen zu 
räumlichen Ungleichheiten auf globaler, nationaler, regionaler und  
lokaler/intralokaler Ebene nun genauer auf den konzepti0nellen Ge-
brauch von Raum bei Forschungen zu räumlicher Ungleichheit über-
gehen. 

Es ist ersichtlich geworden, dass Raum in den dargelegten Beispielen 
in der eher passiven Variante eines Hintergrunds, auf dem und vor 
dem sich unser Leben vollzieht, konzipiert wird (dies gilt insbesondere 
für Arbeiten, die die globale, nationale und teilweise auch regionale 
Maßstabsebene ansprechen). Genau darin liegt eine zentrale Schwä-
che in den Forschungen zu räumlichen Ungleichheiten: Raum ist eine 
schlichte klassifikatorische Differenzierungsmöglichkeit, die auf den 
administrativen Unterteilungen eines politisch-hoheitlichen Gebietes 
beruht, um damit vor allem Ausstattungs- und Verteilungsfragen an-
sprechen zu können. Raum wirkt als Container, der Dinge und Objekte 
enthalten kann. Und die Qualitäten dieser Dinge sowie deren Verän-
derung können dann zur Vergrößerung oder zum Abbau räumlicher 
Ungleichheiten beitragen. Mit dieser Konzeption nutzt Politik dann 
die Stärken der Raumform des Containers, wenn sie gezielt die Verän-
derung der Ausstattung des jeweiligen regionalen Containers beför-
dern und damit die Verringerung räumlicher Ungleichheit anstoßen 
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will (vgl. Redepenning, 2013). So sehr diese Konzeption die Notwen-
digkeiten räumlicher Strukturpolitik bedient, so wenig kann sie die Re-
levanz von Raum für das alltägliche Handeln der Menschen im Kontext 
räumlicher Ungleichheit erfassen. Das wiederum hat zur Folge, dass 
das Verhältnis von sozialer Ungleichheit und Raum nicht angemessen 
und umfassend bearbeitet werden kann. 

Eine, in meinen Augen auch angemessenere, Bearbeitung räumlicher 
Ungleichheiten kann erreicht werden, wenn man ‚aktivere‘ Raumkon-
zepte wählt und sie direkt mit den lebensweltlichen Erfahrungen von 
Menschen verknüpft, also im breitesten Sinne eine handlungs- oder 
praxisbezogene Perspektive einnimmt (vgl. für die Konzeption von 
Raum allgemein nur Werlen, 1995). Hinweise dazu finden sich etwa in 
Arbeiten von Barlösius und Neu (vgl. Barlösius & Neu, 2007, aber auch 
Israel & Frenkel, 2018). Zentral ist dabei die Perspektive, Raum nicht 
nur einfach als Bühne oder containerhaften Hintergrund zu betrach-
ten, vor und auf dem sich Leben und Sozialstrukturen abspielen und 
darstellen, sondern Raum einen Einfluss auf unser Handeln und Tun 
zuzugestehen. Barlösius (2009, 25) etwa folgert: „(D)er Raum [besitzt] 
offenbar eine eigenständige Strukturierungskraft, die den sozialstruk-
turellen Strukturprinzipien nicht hinzuaddiert werden kann, sondern 
als Ausprägung eigener Art zu behandeln ist“. Die so beobachtbare 
Strukturierungskraft des Raumes wird besonders dort deutlich, wo  
gesellschaftliche Teilhabechancen eine doppelte Einschränkung er-
fahren: einerseits durch nach wie vor wirksame sozialstrukturelle Un-
gleichheiten, andererseits aber auch durch die unterschiedliche räum-
liche Erreichbarkeit von Einrichtungen, die es erlauben und ermögli-
chen, Teilhabe auch tatsächlich zu realisieren (siehe oben). 

Hier sind die gerade auch mit technischen Mitteln (z. B. Geographi-
sche Informationssysteme) gut visualisierbaren Erreichbarkeitsanaly-
sen eine Möglichkeit, den Zusammenhang von sozialer Ungleichheit 
und Raum ‚aktiver‘ und enger zu bearbeiten, weil beispielsweise der 
Standort von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (Schulen, Ärzte, 
gegebenenfalls auch Nahversorgungseinrichtungen) Ergebnis der Ent-
scheidungen von privaten und öffentlichen Akteuren ist – der Raum 
also aktiv gestaltet wird. Da viele unserer alltäglichen Aktivitäten einer 
zentralörtlichen Logik folgen (wir bewegen unsere Körper ja nach wie 
vor zu den Einrichtungen, in denen wir uns versorgen, arbeiten, bilden 
und uns erholen), sind die Zeit- sowie finanziellen Ressourcen, die wir 
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brauchen, um die Distanz zum Besuch der Einrichtungen zu bewälti-
gen, aufgrund ihrer Begrenztheit limitierende Faktoren, die sich 
durchaus als Ungleichheit beschreiben lassen. 

Hier kann auf die Zeitbudgets, die etwa Jugendliche in ländlichen Räu-
men zum Besuch von weiterführenden Schulen, insbesondere Gymna-
sien, aufwenden müssen, verwiesen werden (vgl. Bundesinstitut für 
Bau-, Stadt- und Raumforschung, 2014). Die Zeit, die in privaten PKW 
(etwa, wenn Eltern ihre Kinder zur Schule bringen) oder in öffentlich 
nutzbaren Schulbussen konsumiert wird, fehlt an anderer Stelle und 
dann gegebenenfalls in teilhaberelevanten Bereichen, wie in dem wei-
ten Bereich kultureller Bildung (vor allem: non-formaler und informel-
ler Bildung) und anderer, freizeitbezogener Aktivitäten. 

Es wird abzuwarten sein, welche nachhaltigen Wirkungen die Digita-
lisierung in Form des Home-Schoolings bzw. Arbeitens von Zuhause, 
die Erfindung und Durchsetzung von Wohnzimmerkonzerten oder gar 
virtuelle Museumsbesuche, wie sie sich im Zuge der COVID-19-Pande-
mie ja abrupt Bahn gebrochen haben, auf die Verringerung der gerade 
genannten Formen räumlicher Ungleichheit haben werden. Das aber 
setzt voraus, dass die bestehenden räumlichen Ungleichheiten im Zu-
gang und der Nutzung sozialer Infrastrukturen nicht perpetuiert wer-
den durch das Fehlen der technischen Infrastrukturen als grund-
legende Voraussetzung der gerade skizzierten Formen innovativer 
digitalisierter Teilhabe; es sei nur auf die Breitbandversorgung und die 
nach wie vor bestehenden Unterschiede zwischen Stadt und Land ver-
wiesen. 

In den Bemühungen um eine ‚aktivere‘ Konzeption von Raum kommt 
der konzeptionellen Grundidee der sogenannten socio-spatial dialec-
tics (vgl. zu dieser sozialräumlichen Dialektik bereits Soja, 1980) zen-
trale Bedeutung zu: Raum und Gesellschaft (bzw. hier: soziale Prozesse 
und Strukturen unter Einbeziehung staatlicher, wirtschaftlicher wie  
zivilgesellschaftlicher Akteure) können nicht unabhängig voneinander 
betrachtet werden: 

Space itself may be primordially given, but the organization, use, and 
meaning of space is a product of social translation, transformation and 
experience. Socially produced space is a created structure comparable 
to other social constructions resulting from the transformation of given 
conditions inherent in life-on-earth, in much the same way that human 
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history represents a social transformation of time and temporality. 
(Soja, 1980, 210) 

Aus Gründen der hier angedeuteten Beziehung von Raum und Gesell-
schaft und dem Versuch, eine aktivere Konzeption von Raum zu fin-
den, ist es in meinen Augen zu kurz gedacht, Raum nun als eigenstän-
dige Strukturierungskraft zu bestimmen (vgl. Barlösius, 2009, 25). Ja, 
Raum kann das Soziale strukturieren (Raum ist ein form- und gestalt-
bares ‚Strukturierungsangebot‘), aber diese Leistung ist letztlich nichts 
anderes als das gewollte, in Teilen aber auch nicht gewollte Resultat 
von Handlungen gesellschaftlicher Systeme. Insofern kann Raum auch 
keine eigenständige Strukturierungskraft attestiert werden, wohl aber 
eine aus dem gesellschaftlichen Handeln erschaffene ‚Kraft‘. 

Mit der Betonung einer aktiveren Rolle von Raum als Strukturierungs-
angebot im Sinne der sozialräumlichen Dialektik wird nun ein Defizit 
bisheriger Forschungen zur räumlichen Ungleichheit vermindert; 
nämlich Raum als Ergebnis von Handlungen aufzufassen. Damit ist 
aber immer noch nicht klar, wie Raum konzeptionell gefasst werden 
kann, um ihn passfähig zu Fragen und Forschungen zu Ungleichheit 
zu machen, und in welchen Formen diese aktivere Rolle sich darstellen 
kann. 

Die bisherigen Beispiele – und mit jeder feiner aufgelösten Maßstabs-
ebene wurde dies deutlicher – haben Raum vor allem als ein materiel-
les Substrat bzw. die Anordnung und das In-Beziehung-Setzen unter-
schiedlicher materieller Objekte konzipiert (Wohnungen und ihre 
Qualitäten, Umweltgestaltung, Straßen, Einrichtungen technischer 
und sozialer Infrastrukturen usw.). Soziale Prozesse (seien sie nun öko-
nomisch, politisch oder kulturell motiviert) erschaffen Raum als ein 
relationales Gefüge materieller Formen, die dann wieder, gemäß der 
sozialräumlichen Dialektik, als Ermöglichungs- oder Verhinderungs-
struktur für unser Handeln und Tun dienen und von Menschen in  
vielfältiger Art angeeignet werden können: Das Fehlen von Nahversor-
gungseinrichtungen im Quartier verhindert beispielsweise den fußläu-
figen Einkauf und verweist auf komplexere Aktivitäten, die notwendig 
werden, um alltägliche Einkäufe zu erledigen: Man nimmt das Auto, 
nutzt den ÖPNV, koordiniert nachbarschaftliche Einkäufe etc. 

Was aber konzeptionell in zahlreichen Arbeiten immer noch fehlt, um 
das Strukturierungsangebot, das ‚Raum‘ für soziale Prozesse bietet, 
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umfassend zu konzipieren, ist die Wirkung der Wahrnehmung dieser 
Räumlichkeiten und ihre gesellschaftliche Kommunikation. Denn 
räumliche Ungleichheit wird beispielsweise nicht unerheblich durch 
die Stigmatisierungen von Orten befördert: Auf welche Adressen be-
zieht sich eine Stigmatisierung? Erweist sich die stigmatisierte Adresse 
als Nachteil beim Zugang zu Arbeitsmärkten oder anderen Bereichen 
gesellschaftlicher Teilhabe? Wird Segregation in der Stadt nicht auch 
dadurch verstärkt, dass man das Gefühl hat, als Person an einem un-
passenden Ort zu leben und nicht in die soziale und kulturelle Umwelt 
eines Ortes hineinzupassen – sich also out of place zu fühlen und diese 
dann in eine vorauseilende raumbezogene Selbstexklusion (der Begriff 
der „vorauseilenden Selbstexklusion“ findet sich bei Schroer, 2006, 118) 
zu überführen? Susan Smith und Donna Easterlow konnten etwa zei-
gen, dass Segregation und räumliche Ungleichheit auch dadurch be-
fördert werden können, dass körperlich eingeschränkte und kranke 
Menschen aus Nachbarschaften wegziehen, wenn sie das Gefühl ha-
ben, dort eine Ausnahme darzustellen und Kontakte zu Menschen in 
vergleichbaren Lebenslagen fehlen (vgl. Smith & Easterlow, 2005). Und 
Pierre Bourdieu hat in seinem Aufsatz „Physischer, sozialer und ange-
eigneter physischer Raum“ ebenso auf diese mentalen Strukturen hin-
gewiesen, die ein ‚Deplatziert-Sein‘ herstellen, wenn man mit Men-
schen in räumlicher Nähe lebt, die einem sozial doch fernstehen (vgl. 
Bourdieu, 1991, 32). 

4.2 Die doppelte Relevanz von Raum 
Insofern ergibt es Sinn, von der doppelten Relevanz von Raum zu spre-
chen (vgl. Redepenning, 2018) und damit auch zwei, sich gegenseitig 
ergänzende und vielfältig miteinander verbundene Formen von Raum 
zu thematisieren: Sie verweisen einerseits auf ein klassisches Verständ-
nis von Raum als Ensemble und Anordnung von materiellen Objekten 
mit unterschiedlichen Qualitäten, die jeweils unterschiedliche Stellen 
einnehmen (vgl. hierzu den Raumbegriff bei Luhmann, 1995; allgemein 
Werlen, 1995). Diese Objektensembles werden von Menschen in un-
terschiedlicher Intensität genutzt – in der Regel, indem die Menschen 
ihre Körper zu einzelnen und nach einer bestimmten Logik angeord-
neten Objekten hinbewegen. Andererseits wird Raum auch als Ele-
ment der Kommunikation (vgl. Klüter, 1986) und vor allem als 
Raumsemantik, die unsere Vorstellungen über Räume kondensiert ‚auf 
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den Punkt‘ bringt, konzipiert (vgl. Hard, 1999; Redepenning, 2006; vgl. 
dazu auch die untenstehende zusammenfassende Tabelle 1). Die bei-
den Formen von Raum sollen nachfolgend knapp beschrieben werden. 

Raum als Ensemble und Anordnung materieller Objekte bezeichnet die 
sichtbare und mit klassischen geographischen Techniken kartier- und 
erfassbare manifeste Geographie eines Ortes (vgl. Redepenning, 2018; 
Redepenning, 2021). Sie zeigt sich beispielsweise in Form von Gebäu-
den, Straßen, Plätzen, Grünflächen und der jeweiligen Möblierung 
dieser Orte und Flächen, inklusive der technischen und sozialen Infra-
strukturen, die die jeweiligen Funktionen und faktischen Flächennut-
zungen ausmachen und vorzeichnen. Sie umfasst darüber hinaus auch 
demographische Strukturen, sofern diese durch die Erfassung von Kör-
pern und ihrer Attribute erstellt werden können. Raum als Ensemble 
und Anordnung materieller Objekte verweist damit in letzter Konse-
quenz auf die verlässliche Erfassung und das In-Beziehung-Setzen von 
materiellen und überwiegend statischen Elementen (‚Lagerungsquali-
tät‘), die dann erst einen Raum aufspannen und erzeugen. Es ist das 
klar dominierende Raumverständnis, wenn Fragen regionaler und all-
gemeiner räumlicher Ungleichheit angegangen werden: Welche Infra-
strukturen können in schrumpfenden Regionen erhalten bleiben? Wie 
wird Erreichbarkeit gesichert und welche Fahrzeiten zu Schulen, 
Ärzten etc. sind noch zumutbar? Müssen wir weichere und zivilgesell-
schaftlich-gemeinschaftlich organisierte Formen von Mobilität anbie-
ten, die die starren Netzwerkräume des öffentlichen Personennahver-
kehrs ersetzen? Oder ist das Modell, wie uns die COVID-19-Pandemie 
gezeigt hat, das die Waren zu den Menschen bringt und somit die 
Menschen eben nicht mehr zu den Waren gehen oder fahren müssen, 
die Zukunft der Versorgung am Wohnort? 

Raumsemantiken erweitern das Raumverständnis, weil sie die Grenzen 
der Fokussierung auf materielle Objekte reflektieren. Sie verweisen zu-
nächst darauf, dass sich die Räumlichkeit soziokultureller und kom-
munikationsbezogener Prozesse nicht vollumfänglich in den Blick 
nehmen lässt, wenn die Vorstellungen, Imaginationen oder Bedeu-
tungszuweisungen über und an materielle Orte ausgeblendet werden 
und unberücksichtigt bleiben. 

Raumsemantiken können durchaus handlungsleitend werden. Sie sind 
mehr als einfache Reaktionen und nachlaufende Registraturen eines 
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sozialräumlichen Geschehens. Sie fungieren als Instrumente und Hilfs-
mittel, unsere Erwartungen an und gegenüber Orten kondensiert (und 
damit immer auch partiell und selektiv) zu kalibrieren und zu formen. 
Insofern haben sie die Kraft und das Potenzial, Ortszukünfte und da-
mit die Entwicklung von Orten zu beeinflussen, ja gar anzuleiten. Die 
Raumsemantik der gerechten Stadt und des Rechts auf Stadt für alle 
ist eine solche, die explizit auf Fragen der Verminderung räumlicher 
Ungleichheiten bezogen ist. Schließlich enthalten raumbezogene Se-
mantiken nicht selten eine Moralisierung, indem sie einige Orte als 
gut, andere als schlecht; die einen als höher-, die anderen als minder-
wertig ansprechen. Genau diese Dimension spielt dann eine zentrale 
Rolle in der Stigmatisierung von Stadtteilen, Quartieren oder ganzen 
Regionen. 

Das, was unter dem Schlagwort der Demographisierung von Räumen 
diskutiert wird (vgl. Barlösius & Neu, 2007), fällt aus der hier vertrete-
nen Perspektive unter die Raumform der Raumsemantik(en). Demo-
graphisierung stigmatisiert Räume aufgrund ihrer Alters- oder ethni-
schen Struktur, so dass in diesen Räumen „Zukunftsunfähigkeit“ und 
„Verlorenheit“ vorherrschen, schließlich spricht man gar von verlo-
renen Räumen als jenen „Regionen, in denen sich keine Innovato- 
ren finden, die versuchen, Zukunft zu schaffen“ (Berlin-Institut, 2009, 
33). Die Demographisierung schließt aus statistischen Merkmalen  
einer Bevölkerung auf deren gesellschaftliche Innovationskraft (vgl. 
Barlösius & Neu, 2007, 86), um ganze Regionen, die die notwendigen 
demographischen Parameter (und das heißt vor allem: demographisch 
jung zu sein!) nicht erfüllen, in ihren infrastrukturellen Aussichten und 
ihrer Förderwürdigkeit auf kleinster Flamme zu halten. Die Raumse-
mantik der Demographisierung erschafft damit einen vorgestellten 
Raum ohne Zukunft, der in letzter Konsequenz von der Bevölkerung 
verlassen werden sollte. Und genau dieser Effekt der Raumsemantik 
wird dann wiederum ungleichheitsverschärfend wirken – nun aber in 
der erstgenannten Raumform als Ensemble und Anordnung materiel-
ler Objekte. Denn mit der Abwanderung kommt es zur Unterauslas-
tung von Infrastrukturen und die wohlbekannten ungleichheitsver-
stärkenden Abwärtsspiralen werden in Gang gesetzt (vgl. Hahne, 2013). 
Man erkennt hier recht deutlich die Wirkmächtigkeit von Raumse-
mantiken auch im Kontext von Ungleichheitsfragen, denn sie vermö-
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gen „als motivational beeinflussende Rahmen, indem sie Möglichkei-
ten und Grenzen des Handelns, aber auch Handlungsohnmächte für 
zukünftiges Handeln setzen“ (Hefner et al., 2018, 117), zu wirken. 

Tabelle 1: Unterscheidung zweier grundsätzlicher Formen von Raum 

Raum als Ensemble und An-
ordnung materieller Objekte 

Raum als Raumsemantik 

Räumliche Anordnung und Relatio-
nierung materieller Objekte 

Räumlichkeit des Soziokulturellen 
in Kommunikation 

Sichtbare Geographie des Ortes Raumgebundene Vorstellungen, 
Imaginationen und  
Bedeutungszuweisungen 

Messbar und zählbar: quantitativ Wahrgenommene Information und 
Einstellungen: qualitativ 

Erzeugt als Ensemblebündel und 
durch eine spezifische Anordnung 
von Objekten je spezifische Orts-
qualitäten 

Potenzial für die Veränderung aus-
gewählter Ensembles materieller 
Objekte 

5 Ein knapper Ausblick: räumliche 
Ungleichheit und raumbezogene 
Gerechtigkeit 

Der Beitrag hat versucht, Fragen nach dem Verständnis von räumlicher 
Ungleichheit mit Blick auf den Status von ‚Raum‘ anzugehen. Dabei 
hat sich schnell gezeigt, dass Arbeiten zur räumlichen Ungleichheit 
mit zwei Formen von Raum ‚rechnen‘ sollten: a) Raum als Ensemble 
und Anordnung materieller Objekte, b) Raum als Raumsemantik. 
Beide Formen können nicht getrennt voneinander betrachtet werden. 
Aber die Diskussion um räumliche Ungleichheit neigt dazu, die Folgen 
von kommunizierten Raumsemantiken für die Verstärkung räumlicher 
Ungleichheit, nun in der Form der Anordnung und der (oft fehlenden) 
Verbindungen materieller Objekte, zu unterschätzen. 

Und vielleicht muss die Diskussion um räumliche Ungleichheit auch 
nicht nur die verhindernden und einschränkenden Seiten dieser be-
trachten (so wie es auch im Beitrag überwiegend der Fall war), sondern 
genauer die Parameter anschauen und kontrollieren, unter denen 
räumliche Ungleichheit auch produktiv und ermöglichend wird: näm-
lich dann, wenn sie so organisiert wird, dass sie den Schwächsten einer 
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Gesellschaft zugutekommt. Das ist der Punkt, an dem Fragen zu räum-
lichen Ungleichheiten ihre notwendige Verbindung mit Fragen der Ge-
rechtigkeit eingehen können (vgl. Soja, 2009; Soja, 2010; Redepenning, 
2013; Redepenning & Singer, 2019). Ihnen gilt es zukünftig mehr Auf-
merksamkeit zu widmen, als es aktuell in vielen Raumwissenschaften 
der Fall ist. 
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Gerhard Reese 

Globale Ungleichheit – psychologische 
Aspekte eines Makrophänomens 

1 Einführung 

Wie gehen Menschen mit globalen Herausforderungen um? Welche 
psychologischen Prozesse sind besonders relevant, um zu verstehen, 
unter welchen Bedingungen Menschen bestimmte Phänomene als 
problematisch oder relevant einschätzen – oder gar bewerten, ob sol-
che Phänomene gut, schlecht oder legitim sind? Globale Ungleichheit 
ist ein solches Phänomen, dem sich in einer globalisierten Welt nie-
mand entziehen kann. Die Schere zwischen armen und reichen Län-
dern ist ein schon lange diskutiertes und wissenschaftlich beleuchtetes 
Problem (z. B. Bata & Bergesen, 2002). Trotz immer wieder guter Nach-
richten, was die Reduktion absoluter Armut angeht, scheint die Un-
gleichheit zwischen Ländern weiter stark zu sein, und je nach Analy-
semethode auch zu wachsen (UNDP, 2011; Niño‐Zarazúa et al., 2017). 
Welche Aspekte sozialer Ungleichheit dabei von besonderer Bedeu-
tung sind – ökonomische Ungleichheit, Bildungsungleichheit, Un-
gleichheit in Bezug auf Gesundheitsstandards und weitere – steht nicht 
im Fokus dieses Beitrags. Grundlegende Annahme ist stattdessen, dass 
globale Ungleichheit als sozio-ökonomisches Phänomen existiert, und 
entsprechende Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche hat. So 
können Wilkinson und Pickett (2006; 2015) in einer Vielzahl von Ar-
beiten darlegen, dass aufgrund sozialer Ungleichheit mit einer Reihe 
gesellschaftlich dysfunktionaler Konsequenzen zu rechnen ist: Je un-
gleicher eine Gesellschaft ist, umso mehr Gesundheitsprobleme zeigt 
sie, umso weniger soziale Kohäsion und umso weniger zwischen-
menschliches Vertrauen werden beobachtet. Eines der Hauptargu-
mente von Wilkinson und Pickett ist dabei, dass nicht nur ärmere, son-
dern alle Schichten einer Gesellschaft von sozialer Ungleichheit betrof-
fen sind. Weitestgehend offen ist allerdings, wie Menschen auf solche 
Ungleichheiten reagieren und wovon etwaige Reaktionen abhängen. 
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Hauptziel dieses Beitrags ist es, psychologische Prozesse zu beleuch-
ten, die zur Wahrnehmung von und Reaktion auf globale Ungleichheit 
beitragen. Eine solche psychologische Perspektive kann dazu beitra-
gen, Prozesse zwischen Makrostrukturen (wie etwa Institutionen, 
Staaten) und makrosozialen Konsequenzen (eben z. B. globale Un-
gleichheit) besser zu verstehen (Reese et al., 2012; Reese et al., 2014). 
Individuelle Verhaltensmuster können dabei als relevante Faktoren 
auf Mikroebene gesehen werden, die zur Aufrechterhaltung von glo-
baler Ungleichheit beitragen: So reagieren Menschen sowohl kognitiv 
als auch emotional auf Ungleichheiten, etwa, indem sie Ungleichhei-
ten verleugnen oder als ungerecht bewerten und Schuldgefühle oder 
auch Mitleid empfinden. Diese Reaktionen wiederum können Verhal-
ten motivieren: für wohltätige Zwecke spenden, sich im Rahmen kol-
lektiver Handlungen für Gerechtigkeit einsetzen (etwa durch Protest) 
oder etwa den Konsum von sozial gerechter produzierten Produkten 
fördern (Harth et al., 2008; Joanes, 2019; Reese et al., 2014; Reese & 
Kohlmann, 2015; Reese et al., 2019). Diese Verhaltensweisen wiederum 
können sich, im großen Maße umgesetzt, wiederum auf ein Makro-
phänomen auswirken, etwa indem aus solchem individuellen Engage-
ment kollektiver Protest wird, dem wiederum politische Maßnahmen 
folgen, die globale Ungleichheit eindämmen könnten. 

2 Globale Ungleichheit als psychologisch 
relevantes Phänomen 

Verschiedene Bereiche der Sozialwissenschaften haben eine jahrzehn-
telange Tradition in der Untersuchung von globaler Ungleichheit. 
Während es auch in der Psychologie viel Forschung zu Gerechtigkeits-
vorstellungen gibt (z. B. Schmitt et al., 2005), ist die psychologische 
Forschung konkret zu globaler Ungleichheit weit weniger ausgeprägt. 
Ein Grund dafür könnte sein, dass es sich bei globaler Ungleichheit in 
der Wahrnehmung vieler Forscher:innen primär um ein makrosoziales 
Phänomen handelt. Diese Ansicht mag zwar richtig sein, aber zur Er-
klärung solcher Phänomene ist die Analyse von psychologischen Pro-
zessen ebenfalls von Belang. So wissen wir aus der Geschichte, dass 
vielen gesellschaftlichen und politischen Veränderungen – da mögen 
die Montagsdemonstrationen in Leipzig, der Arabische Frühling aus-
gehend vom Tahrir-Platz oder Fridays-for-Future rezente Beispiele 
sein – soziale Bewegungen vorausgehen, oft motiviert durch einzelne 
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Vorkämpfer:innen oder Gruppen von Menschen, die sich gegen Unge-
rechtigkeiten auflehnen. Aus psychologischer Sicht ist also zu fragen, 
welche psychologischen Mechanismen solchen Reaktionen zugrunde 
liegen? 

Olson (1997) hat in einem konzeptuellen Beitrag bereits darauf hinge-
wiesen, dass es eine Reihe psychologischer Anknüpfungspunkte an die 
globale Ungleichheitsforschung gibt, wie etwa relevante Identitäten 
derer, die urteilen, und derer, die beurteilt werden. Oder das Ausmaß 
moralischer Grenzen, in die manche Gruppen inkludiert sind, und an-
dere nicht. Auf der Ebene globaler Ungleichheit wurde diesen Prozes-
sen bisher allerdings relativ wenig Beachtung geschenkt. In eigenen 
Studien haben wir – Kolleg:innen und ich – in den vorigen Jahren Ver-
suche unternommen, uns ein Bild davon zu machen, welche Prozesse 
die Wahrnehmung globaler Ungleichheit leiten. Diese Studien erhe-
ben sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sind tatsächlich 
sehr selektiv, geben aber Einblicke in relevante Facetten auf individu-
eller und Gruppenebene. 

2.1 Individuelle Faktoren 
In der Psychologie wird häufig unterschieden zwischen individuellen 
Eigenschaften, wie z. B. Persönlichkeitsfaktoren (wie etwa die soge-
nannten „Big Five“; Costa & McCrae, 1992) oder Ideologien (z. B. Auto-
ritarismus; Altemeyer, 1996) und sozial-bedingten Faktoren (wie etwa 
soziale Identität; Tajfel & Turner, 1979) oder wahrgenommene Grup-
penprototypikalität (z. B. Mummendey & Wenzel, 1999). In einer Stu-
die zur Wahrnehmung und Reaktion auf globale Ungleichheit haben 
wir untersucht, welche Rolle Persönlichkeitsdimensionen spielen 
(Reese et al., 2014). Dazu haben wir eine Befragung durchgeführt, in-
wiefern Menschen bereit wären, gegen globale Ungleichheit aktiv zu 
werden. In sogenannten Selbstberichtfragebögen wurden Aussagen 
vorgelegt wie z. B. „Ich würde meinen eigenen Lebensstandard senken, 
wenn ich damit zu globaler Gerechtigkeit beitragen würde“ oder „Es ist 
sinnvoll, fair gehandelte Produkte zu konsumieren“. Trotz konzeptu-
eller Schwächen dieser Skala zeigten sich die erwarteten Befunde. 

In Bezug auf Persönlichkeitsfaktoren zeigte sich, dass höhere Werte 
auf der „Offenheit“- und auf der „Verträglichkeit“-Subskala des Big-
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Five-Konstrukts mit stärkeren Absichten, etwas gegen globale Un-
gleichheit zu tun, einhergingen. In anderen Worten: Jene Menschen, 
die sich offen gegenüber neuen Erfahrungen zeigen und sich als rück-
sichtsvoll und empathisch präsentieren, gaben auch stärkere Absich-
ten zur Reduktion von globaler Ungleichheit an. Für andere Dimensi-
onen der Big Five fanden sich keine Zusammenhänge. Allerdings 
schien ein weiteres Persönlichkeitskonstrukt – die sogenannte Gerech-
tigkeitssensibilität – relevant für Absichten zur Reduktion von globaler 
Ungleichheit. Unter Gerechtigkeitssensibilität versteht man dabei eine 
grundlegende und stabile Neigung, Ungerechtigkeiten als solche wahr-
zunehmen (Schmitt et al., 2005). Schließlich wurde in dieser Studie 
auch der Zusammenhang zwischen politischen Ideologien und Verhal-
tensabsichten zur Reduktion globaler Ungleichheit erfasst. Konkret 
untersuchten wir soziale Dominanzorientierung (SDO; Pratto et al., 
1994) und rechtsgerichteten Autoritarismus (RWA; Altemeyer, 1996). 
Unter SDO versteht man dabei ein Maß zur Erfassung individueller 
Präferenz für soziale Hierarchien und Dominanz mancher Gruppen 
über andere. RWA wiederum bezieht sich auf Menschen, die sich be-
sonders Autoritäten unterwerfen, die sie als legitim wahrnehmen, so-
zialen Konventionen besonders unterliegen und gleichzeitig abwer-
tend und strafend gegenüber jenen sind, die solche Konventionen 
brechen. In Bezug auf diese Konstrukte zeigte sich, dass Menschen mit 
höherer SDO und stärker ausgeprägtem RWA schwächere Verhaltens-
absichten zur Verringerung globaler Ungleichheit zeigten. Ähnliche 
Befunde in Bezug auf SDO zeigten zuvor bereits die Arbeiten von 
Reese et al. (2012). Hier wurde auch das Konstrukt „Gerechter-Welt-
Glaube“ (Lerner, 1980; Dalbert & Yamauchi, 1994) erfasst. Dieses Kon-
strukt beschreibt die Erwartung, dass es letzten Endes gerecht auf der 
Welt zugeht, und ein/e jede/r das bekommt, was ihm/ihr zusteht. Die-
ses Konstrukt hing jedoch nicht mit den erfassten Absichten zur Re-
duktion globaler Ungleichheit zusammen. 

Zusammengefasst gibt es also Evidenz, dass bestimmte Persönlich-
keitseigenschaften (Verträglichkeit, Offenheit, Gerechtigkeitssensibi-
lität) sowie politische Ideologien (SDO, RWA) mit selbst berichteten 
Absichten, etwas gegen globale Ungleichheit tun zu wollen, einherge-
hen. Diese Konstrukte hingen zudem in der gleichen Richtung mit der 
Bewertung der Legitimität globaler Ungleichheit zusammen: Je stärker 
ausgeprägt Offenheit, Verträglichkeit und Gerechtigkeitssensibilität 
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und je geringer ausgeprägt RWA und SDO waren, umso illegitimer 
wurde globale Ungleichheit wahrgenommen. 

2.2 Kollektive Faktoren 
Neben individuellen Faktoren lassen sich auch kollektive Faktoren 
identifizieren, die mit der Wahrnehmung von und Reaktionen auf glo-
bale Ungleichheit einhergehen. Unter kollektiven Faktoren verstehen 
wir in der Regel Prozesse, die auf eine Gruppenzugehörigkeit oder 
Identität zurückgehen. Nach der Theorie der sozialen Identität ist un-
ser Selbst geprägt von einzigartigen, idiosynkratischen Faktoren, aber 
auch von Elementen, die wir auf Grundlage von Gruppenzugehörigkei-
ten „erworben“ haben (Tajfel & Turner, 1979; Reicher et al., 2010). Je 
stärker wir uns mit Gruppen identifizieren, je relevanter sie also für 
unser Selbst sind, umso eher sind wir bereit, uns für das Wohl der 
Gruppe und ihrer Mitglieder einzusetzen. Hierbei spielt eine entschei-
dende Rolle für Verhalten gegenüber anderen Gruppen, wie prototy-
pisch sich Gruppen im Vergleich zu übergeordneten Gruppen wahr-
nehmen (Mummendey & Wenzel, 1999). Ein Beispiel: Deutsche und 
Franzosen sind beide Teil einer übergeordneten Gruppe – Europa. 
Nach dem sogenannten Eigengruppenprojektionsmodell (Mummen-
dey & Wenzel, 1999) nehmen Menschen ihre eigene Gruppe (also 
Deutsche etwa Deutschland) als repräsentativer für die übergeordnete 
Gruppe (Europa) wahr als andere Gruppen (Frankreich). Andersherum 
bei den Franzosen, die nach diesem Modell Frankreich als repräsenta-
tiver – oder auch prototypischer – für Europa wahrnehmen sollten. 
Dieser wahrgenommenen Prototypikalität der Eigengruppe folgt die 
Wahrnehmung, dass etwaige Unterschiede (z. B. in Bezug auf ökono-
mischen Erfolg) zwischen den Gruppen als legitim betrachtet werden. 
Einfach, weil die wahrgenommene Prototypikalität der Eigengruppe 
dazu führt, dass die Fremdgruppe eben als untypischer wahrgenom-
men wird. Je legitimer dann ein Unterschied wahrgenommen wird, 
umso weniger stark schert man sich um etwaige Statusunterschiede 
zwischen den Gruppen. 

Übertragen auf globale Ungleichheit haben Reese und Kolleg:innen 
(2012) getestet, ob Menschen aus Deutschland ihre Gruppe „Industrie-
nationen“ (developed countries) als prototypischer für die übergeord-
nete Gruppe „Weltbevölkerung“ wahrnahmen als „Entwicklungsnatio-
nen“ (developing countries; diese beiden problematischen Begriffe 
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waren zur Zeit der Befragung leider noch gängig). In der Tat konnten 
in zwei unabhängigen Studien die vorhergesagten Prozesse des Eigen-
gruppenprojektionsmodells belegt werden: Befragte gaben an, dass sie 
ihre eigene Gruppe als protoytpischer wahrnahmen. Je stärker diese 
Wahrnehmung ausgeprägt war, umso legitimer wurde globale Un-
gleichheit wahrgenommen, und umso geringer waren Verhaltensab-
sichten, an der Ungleichheit etwas ändern zu wollen. Dieser Zusam-
menhang war selbst dann noch vorhanden, wenn man statistisch für 
die SDO und den Gerechte-Welt-Glauben kontrollierte. 

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Proto-
typikalitätswahrnehmung, Legitimität und Verhalten/Absichten. Zusammen-
fassende Darstellung der Befunde aus Reese et al., 2012 und 2016 

In einer weiteren Studienreihe konnten wir dann zeigen, dass mit die-
ser Prototypikalitätswahrnehmung zudem die Bereitschaft zusam-
menhing, für eine Wohltätigkeitsorganisation (Ärzte ohne Grenzen) 
zu spenden (Reese et al., 2016). Hier konnten wir also tatsächliches 
Verhalten (anstatt selbstberichtete Absichten, für die allerdings der 
Befund aus der vorigen Studie repliziert werden konnte) im Zusam-
menhang mit Prototypikalität beobachten: Je prototypischer Ver-
suchsteilnehmer:innen die Gruppe Industrienationen für die Weltbe-
völkerung wahrnahmen, umso weniger spendeten sie an Ärzte ohne 
Grenzen. Dieser Zusammenhang zeigte sich in zwei Studien und 
konnte erneut darüber erklärt werden, dass höhere Prototypikalität 
mit höherer Legitimität von Statusunterschieden korrelierte (siehe 
Abb. 1). 

Neben der wahrgenommenen Prototypikalität sollten natürlich noch 
andere Prozesse eine Rolle dabei spielen, wie wir Ungleichheit wahr-
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nehmen und auf diese reagieren. Gerade im Kontext globaler Un-
gleichheit kann man dem Konzept „globale Identität“ hier eine beson-
dere Rolle zuweisen. Da es sich innerhalb der Psychologie auch an der 
Schnittstelle zwischen individuellem und kollektivem Faktor befindet, 
wird diesem Konzept ein eigenes Kapitel gewidmet. 

3 Globale Identität und Reaktionen auf globale 
Ungleichheit 

Um sich mit einem weltumspannenden Phänomen wie der globalen 
Ungleichheit auseinanderzusetzen, bedarf es möglicherweise einer Er-
weiterung der eigenen moralischen Sphäre – also des Ausmaßes, in-
nerhalb dessen wir unsere Gerechtigkeitsentscheidungen treffen 
(Opotow, 1990). Sich Gerechtigkeitsfragen mit globalen Zusammen-
hängen zu stellen, erfordert vermutlich ein globales Bewusstsein, ein 
Erleben von Nähe und Ähnlichkeit zu Menschen in geographisch und 
kulturell entfernten Weltregionen. In anderen Worten: Wir sollten uns 
möglicherweise mit der Gruppe „Menschheit“ als solche identifizieren, 
sie als Teil unseres sozialen Selbst wahrnehmen. Ein psychologischer 
Ansatz, der sich mit dieser Form sozialer Identifikation mit der größ-
ten humanen Gruppe befasst, lässt sich unter dem Begriff „globale 
Identität“ zusammenfassen (siehe McFarland et al., 2019; Reese, 2016). 
Konkret verstehen wir unter globaler Identität also die Identifikation 
mit der Eigengruppe Menschheit – ein Gefühl der emotionalen und 
kognitiven Verbundenheit mit allen Menschen, die über die Identifi-
kation etwa auf nationaler Ebene hinausgeht. 

Das klingt in solcher Absolutheit erstmal schwierig und vielleicht auch 
dem Alltag fern. Dennoch gibt es eine Vielzahl empirischer Studien, 
die darauf hindeuten, dass Menschen sich durchaus auf einer solch 
abstrakten Ebene identifizieren, dass diese Identifikation Verhaltens-
konsequenzen hat und situativ gestärkt werden kann. Gleichzeitig ist 
hervorzuheben, dass eine globale Identität nicht bedeutet, dass andere 
Identifikationsebenen (wie nationale oder regionale) unbedeutend 
werden. Wir können uns auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig mit 
Gruppen identifizieren. 
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3.1 Befunde zu globaler Identität und globaler 
Ungleichheit 

In der bereits erwähnten Studie von Reese et al. (2014) haben wir un-
tersucht, ob globale Identität mit Intentionen, etwas gegen globale Un-
gleichheit unternehmen zu wollen, einhergeht. Ausgehend von Vor-
hersagen der Theorie der sozialen Identität (siehe oben) nahmen wir 
an, dass sich Menschen, die sich auf globaler Ebene identifizieren, eher 
um das Wohlergehen ihrer „globalen“ Gruppenmitglieder sorgen, an-
statt engstirnige Eigeninteressen zu verfolgen. Folglich sollten sie eher 
gegen globale Ungleichheit agieren wollen. In der Tat zeigte sich in der 
Studie, dass Menschen mit einer höheren globalen Identität im Mittel 
globale Ungleichheit als ungerechter wahrnahmen. Je stärker diese 
Wahrnehmung, umso größer war die Bereitschaft, sich gegen globale 
Ungleichheit einzusetzen. 

Eine weitere Studie zeigte auf, dass globale Identität auch mit tatsäch-
lichem Verhalten zusammenhängt. Reese und Kohlmann (2015) argu-
mentierten, dass eine höhere globale Identität Menschen motivieren 
könnte, ihre Konsumentscheidungen so zu gestalten, dass diese zu 
mehr globaler Gerechtigkeit beitrügen. Hier wurden Versuchsteilneh-
mer:innen zu einer Studie in ein psychologisches Labor gebeten und 
füllten hier einen Fragebogen aus, mit dem unter anderem globale 
Identität erfasst wurde. Am Ende der Studie – hier waren die Teilneh-
mer:innen bereits im Wissen, dass die Studie beendet sei – konnten sie 
sich eine Schokolade „als Dankeschön“ auswählen. Zur Wahl stand 
entweder ein fair gehandelter kleiner Schokoriegel oder eine Tafel 
Schokolade eines konventionellen Herstellers. Die Sorten waren ge-
schmacklich ähnlich, um das Risiko von Geschmackseffekten (nicht 
jede Person mag Quinoa-Limette-Salz in ihrer Schokolade) bei der 
Wahl zu minimieren. Die Auswertung der Daten zeigte tatsächlich, 
dass eine stärker ausgeprägte globale Identität mit einer höheren 
Wahrscheinlichkeit, den fairen Schokoriegel auszuwählen, einherging. 
Dies ließ sich zudem darüber erklären, dass eine stärkere globale Iden-
tität mit stärkerem Ungerechtigkeitserleben globaler Ungleichheit as-
soziiert war. Kritisch an dieser Studie ist allerdings zu sehen, dass es 
sich hier um eine relativ kleine und homogene Stichprobe von Studie-
renden einer Universität handelte. Allerdings berichten Rosenmann 
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und Kollegen (2016) von ähnlichen Befunden aus repräsentativen, in-
ternationalen Stichproben. In diesen Analysen zeigte sich, dass höhere 
Identifikation auf globaler Ebene mit verschiedenen Verhaltensindika-
toren im Bereich Nachhaltigkeit einhergeht. Ähnliche Befunde konn-
ten auch Römpke und Kollegen (2019) zeigen, hier vor allem in Bezug 
auf Verhaltensabsichten zu global verantwortlichen Verhaltensweisen 
(siehe auch Barth et al., 2015). 

Besonders interessant ist es freilich, wenn ein solches Konzept auch 
außerhalb des wissenschaftlichen Diskurses genutzt wird, um etwa 
verwandte Inhalte zu kommunizieren. Um zu untersuchen, inwiefern 
die Idee einer globalen Identität auch im Alltag genutzt wird, haben 
Merle, Reese und Drews (2019) Tweets auf dem Kurznachrichtendienst 
Twitter untersucht. Über ein halbes Jahr wurden Tweets, in denen der 
Hashtag #globalcitizen auftauchte, heruntergeladen und im Anschluss 
analysiert, welche Themen, Begriffe und anderen Hashtags zusammen 
mit #globalcitizen getweetet wurden. Angelehnt an die Forschung aus 
Umfrage- und Laborstudien zeigte sich, dass der Hashtag vor allem ge-
nutzt wurde, um Themen zu kommunizieren, die mit Gerechtigkeit, 
(Un)Gleichheit und Nachhaltigkeit assoziiert waren. 

Neben diesen Befunden zeigt sich auch in einer Vielzahl anderer Stu-
dien (unter anderem zusammengefasst in McFarland et al., 2019; Reese 
et al., 2019), dass eine höhere globale Identität ein möglicher Weg sein 
kann, um global gerechteres Verhalten zu motivieren. Je stärker die 
globale Identität, umso höher zeigten sich Studienteilnehmer:innen in 
verschiedenen Studien spendenbereit, unterstützten die allgemeine 
Menschenrechtscharta oder befürworteten mehr Diversität. Bis dato 
sind nur wenige Befunde bekannt, bei denen sich kein Zusammenhang 
zwischen globaler Identität und global verantwortlichem Verhalten 
zeigt (z. B. Reese et al., 2016). 

3.2 Wie lässt sich globale Identität fördern? 
Eine bisher unzureichend untersuchte Frage ist, wie eine solche glo-
bale Identität gefördert werden kann. Vor dem Hintergrund der oben 
dargelegten Befunde könnte hier ja ein möglicher Schlüssel liegen, 
um auf Verhaltensebene globalen Ungleichheiten entgegenzuwirken. 
Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass eine globale Identität 
auch Risiken birgt, nämlich dann, wenn es Dissens darüber gibt, wer 
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eigentlich bestimmt, was Normen, Ziele und Werte einer humanen  
Eigengruppe sein sollen (siehe auch Reese et al., 2019) oder Gruppen 
sich keiner bestimmten Vorstellung einer globalen Identität unterord-
nen wollen (Rosenmann et al., 2016). Nichtsdestotrotz scheinen sich – 
über verschiedene Kulturen hinweg – Menschen durchaus auf einer 
globalen Ebene zu identifizieren (Inglehart et al., 2014). Während man 
über den Sinn einer höheren oder niedrigen globalen Identität damit 
sicherlich vortrefflich streiten kann, soll im Folgenden ein Überblick 
über empirisch untersuchte Wege zur Aktivierung einer globalen Iden-
tität gegeben werden. 

Einer der wenigen experimentellen Befunde, die kausale Schlüsse zu-
lassen, wurde in einer Studie von Reese und Kolleg:innen berichtet 
(2015, Studie 3). In dieser Studie wurden Versuchsteilnehmer:innen zu 
einer Umfrage zum Thema Selbstwahrnehmung und soziale Einstel-
lungen in ein psychologisches Labor eingeladen. Sie saßen an einem 
Tisch gegenüber einem Spiegel und sollten eine Reihe von Fragen zu 
Selbstwahrnehmung, aber auch zu globaler Ungleichheit und globaler 
Identität ausfüllen. Die Fragen zur Selbstwahrnehmung wurden je-
doch tatsächlich dazu genutzt, um das Ziel der eigentlichen Studie zu 
verschleiern. Je nach Versuchsbedingung hing an der Wand hinter den 
Versuchsteilnehmer:innen nämlich entweder ein Poster, das eine 
Weltkugel, gehalten von vielen verschiedenfarbigen Händen, dar-
stellte; ein Poster, das eine Reihe verschiedener Nationalflaggen abbil-
dete (und damit globale Vielfalt aktivieren sollte); oder kein Poster. Die 
Sitzposition war so gewählt, dass die Teilnehmer:innen, während sie 
den Fragebogen ausfüllten, das Poster wahrnehmen konnten. Tatsäch-
lich zeigte sich, dass Versuchsteilnehmer:innen in beiden Posterbedin-
gungen eine stärkere globale Identität berichteten als jene, die kein 
Poster zu sehen bekamen. Die experimentell erhöhte globale Identität 
wiederum hing dann mit einer stärkeren tatsächlichen Spende für 
Unicef zusammen (hier wurde eine Spendenbox genutzt, in die Ver-
suchsteilnehmer:innen anonym Teile ihrer Bezahlung einwerfen konn-
ten). 

In einer Studienreihe von Römpke und Kollegen (2019) wurde argu-
mentiert, dass vermittelt über sozialen Kontakt zu Menschen aus an-
deren Kulturkreisen eine globale Identität gesteigert werden könnte. 
In diesen Studien wurden Versuchsteilnehmer:innen in einem fingier-
ten Onlineportal in simulierten Kontakt mit einer fiktiven Person aus 
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Südamerika gebracht. Die Versuchsteilnehmer:innen wussten also, 
dass es sich hier nicht um eine echte Gegenperson handelte. Sie inter-
agierten mit der Person und sollten im Laufe der Interaktion ein ge-
meinsames Puzzle lösen. Nach diesem Kontakt wurde unter anderem 
globale Identität gemessen. Es zeigte sich, dass Personen, die diesen 
simulierten Kontakt hatten, eine höhere globale Identität angaben als 
Personen, die einen solchen Kontakt nicht hatten. Weitere Befunde 
deuteten darauf hin, dass dieser Effekt vor allem dann auftrat, wenn 
der Kontakt mit Menschen stattfand, die von der eigenen Kultur weiter 
entfernt waren. Die erhöhte globale Identität hing wiederum mit stär-
kerer Tendenz zu global verantwortlichem Verhalten (etwa in Bezug 
auf Nachhaltigkeit oder benachteiligte Gruppen) zusammen. 

Auf korrelativer Ebene – also ohne gesicherte Kausalschlüsse ziehen zu 
können – zeigten z. B. Renger und Reese (2017), dass Menschen, die 
sich von anderen als würde- und respektvoll behandelt fühlten, auch 
eine höhere globale Identität angaben. Loy und Reese (2019) konnten 
zeigen, dass sogenannte „mind-body“-Übungen, wie etwa Arten von 
Yoga oder Achtsamkeit, mit einer höheren globalen Identität einher-
gingen, aber auch hier steht zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung 
ein kausaler Beleg aus. Eine weitere Zusammenfassung zu relevanten 
Befunden findet sich bei McFarland et al. (2019). 

4 Kollektives Handeln gegen (globale) 
Ungerechtigkeit 

Welche Relevanz haben psychologische Aspekte letzten Endes für Ver-
änderungen eines Makrophänomens wie der globalen Ungleichheit? 
Wenn Menschen Ungerechtigkeiten wahrnehmen und erleben, dann 
kommt es oft zu einem Punkt, an dem der Ärger darüber ans Licht tritt. 
Dann werden aus Individuen Menschen, die sich mit anderen zusam-
mentun, um auf die Straße zu gehen oder im Rahmen anderer kollek-
tiver Aktionen (z. B. Petitionen) ihren Unmut nach außen tragen – und 
damit gesellschaftliche Veränderungen anstoßen. Wenn das passiert, 
reden wir von kollektivem Handeln. Nach Wright und Taylor (1998) 
nimmt ein Gruppenmitglied immer dann an kollektivem Handeln teil, 
wenn es als Repräsentant:in dieser Gruppe handelt und die Handlung 
auf die Verbesserung der Bedingungen der gesamten Gruppe ausge-
richtet ist. In dieser Definition ist also von zentraler Bedeutung, dass 
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kollektives Verhalten gruppenbasiert und in sozialer Identität verwur-
zelt ist und es der Verbesserung der Umstände der Gruppe dient. 

Aus der Forschung zu sozialen Bewegungen haben sich eine Reihe the-
oretischer und empirisch bewährter Modelle entwickelt, die mit relativ 
wenigen Vorannahmen kollektives Handeln zu erklären versuchen.  
Innerhalb der Psychologie hat hier vor allem das Modell von van 
Zomeren und Kolleg:innen (2008) den stärksten Stand. Das von ihnen 
formulierte „Social Identity Model of Collective Action“ (SIMCA) geht 
von der Grundannahme aus, dass die Identifikation mit einer benach-
teiligten Gruppe der Kern kollektiver Handlungen ist. Eine stärkere 
Identifikation wiederum sollte mit stärkerem Ärger und Ungerechtig-
keitserleben einhergehen, gleichzeitig aber ein Gefühl kollektiver 
Wirksamkeit steigern können. Diese drei Voraussetzungen müssen 
laut Modell geschaffen sein, um Menschen zur Teilnahme an kol-
lektiven Handlungen zu motivieren (siehe Abb. 2a). Grundlage für das 
Modell war eine Meta-Analyse über 182 Effekte zu kollektiven Aktio-
nen und auch Folgeforschung fand immer wieder Belege für die Gül-
tigkeit des SIMCA. 

 
Abbildung 2a: Schematische Darstellung des SIMCA-Modells (van Zomeren 
et al., 2008) 

Ein weiteres Modell, das sich vom SIMCA vor allem in den zugrunde 
liegenden Kausalannahmen unterscheidet, ist das „Encapsulated Mod-
el of Social Identity and Collective Action“ (EMSICA; Thomas et al., 
2012). Während es die gleichen psychologischen Konzepte zugrunde 
legt wie das SIMCA, nimmt es im Gegensatz dazu an, dass Ärger und 
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Ungerechtigkeitserleben sowie das Gefühl kollektiver Wirksamkeit die 
Identifikation überhaupt erst stärken (siehe Abb. 2b). 

 
Abbildung 2b: Schematische Darstellung des EMSICA-Modells (Thomas et 
al., 2012) 

Ein erweitertes Modell beschreiben Becker und Tausch (2015), in dem 
sie auf unterschiedliche emotionale Prozesse fokussieren (siehe Abb. 
3). Sie argumentieren, dass Ungerechtigkeitserleben zu Ärger oder 
Verachtung führen könne. Je nachdem, welche Emotion Menschen 
verspüren, sollte dies beeinflussen, in welcher Form sie reagieren. 
Nach Becker und Tausch sollte Ärger zu eher normativen kollektiven 
Handlungen führen: Handlungen, die innerhalb eines sozialen Sys-
tems normativ und akzeptiert sind. In unserer Gesellschaft wäre das 
z. B. die Teilnahme an einer Demo. Wenn das Ungerechtigkeitserleben 
Verachtung heraufbeschwört, dann werden non-normative Verhal-
tensweisen wahrscheinlicher: Hier handelt es sich um Verhalten, das 
bestehende normative Regeln verletzt – wie z. B. Vandalismus oder 
auch terroristische Akte. Das Gefühl kollektiver Wirksamkeit sollte zu-
dem positiv mit normativem und negativ mit non-normativem Verhal-
ten einhergehen. 

Allen kurz beschriebenen Modellen liegt die Annahme zugrunde, dass 
kollektives Handeln aus den drei Kernfaktoren Identität, kollektives 
Wirksamkeitserleben und Ungerechtigkeitserleben gespeist wird. 
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Abbildung 3: Schematische und vereinfachte Darstellung des Modells von 
Becker und Tausch (2015) 

Natürlich sind das nicht die einzigen Faktoren, die zählen. Viel wich-
tiger ist allerdings zu bedenken, dass es sich hier um sehr sparsame 
Modelle handelt. Sprich, sie können mit sehr wenigen Grundannah-
men eine große Bandbreite unterschiedlicher Verhaltensausprägun-
gen erklären. Dass es trotz allem bisher wenige globale Bewegungen 
gibt, die sich erfolgreich der Reduktion globaler Ungleichheit ver-
schreiben, könnte möglicherweise darin begründet liegen, dass es 
Menschen schwerfällt, in solchen globalen Dimensionen zu denken – 
und adäquat zu agieren. Hier könnte die Fähigkeit und Bereitschaft, 
sich mit einer „globalen Eigengruppe“ zu identifizieren, helfen. Aller-
dings gibt es hier wiederum eine Reihe Fragezeichen: Gegenüber wem 
verspüren wir denn Ärger oder Ungerechtigkeitserleben? Können wir 
uns als gesamte Menschheit kollektiv wirksam wahrnehmen? Oder 
braucht es vielleicht eher sogenannte „meinungs-basierte“ Gruppen, 
die anstatt sich auf eine soziale Kategorie zu beziehen eher auf geteilte 
Meinungen stützen? Für einen solchen Ansatz gibt es im Bereich hu-
manitärer Hilfe durchaus Evidenz (z. B. McGarty et al., 2009) und die 
Integration individueller und kollektiver Ansätze scheint hier vielver-
sprechend (z. B. Thomas et al., 2016). 

5 Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wurde dargelegt, dass die psychologischen Prozesse, 
die unsere Wahrnehmung von und Reaktionen auf globale Ungleich-
heit bestimmen, eine Brückenfunktion zwischen Makrostrukturen und 
Makrophänomenen einnehmen. Dabei sind es sowohl individuelle 
Eigenschaften – wie z. B. die Sensitivität für Gerechtigkeit oder eine 
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soziale Dominanzorientierung – als auch kollektive Eigenschaften, wie 
z. B. die Identifikation auf der Ebene der gesamten Menschheit oder 
ein Gefühl kollektiver (Un)Wirksamkeit, die diese Wahrnehmungen 
und Reaktionen bedingen. Eine besondere Rolle auf der Ebene globa-
ler Ungleichheit scheint dabei die Identifikation auf der Ebene der 
Menschheit zu sein. Es ist die Aufgabe weiterer Forschung, die Mög-
lichkeiten und Grenzen einer solchen Identifikationsebene aufzuzei-
gen, um das Problem globaler Ungleichheit in den Köpfen und im Han-
deln einer Lösung näher zu bringen. 
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Stefanie Sperlich 

Gender, soziale Ungleichheit und 
Gesundheit: Konzepte, Befunde und 
zeitliche Trends 

1 Das Konzept sozialer Ungleichheit in der 
Medizinsoziologie 

In der Medizinsoziologie und Public-Health-Forschung wird soziale 
Ungleichheit in der Theorietradition der Schichtungsanalyse zumeist 
definiert als die ungleiche Verteilung von als wertvoll betrachteten Gü-
tern sowie der ungleiche Zugang zu erstrebenswerten sozialen Positi-
onen (Hradil, 2006, 34). Aus dieser Ungleichverteilung ergeben sich für 
die Gesellschaftsmitglieder unterschiedliche Lebensbedingungen und 
damit auch Gesundheitschancen und Erkrankungsrisiken. In der sozi-
alepidemiologischen Forschung stehen die drei Ungleichheitsdimensi-
onen Schulbildung, berufliche Position und Einkommen im Mittelpunkt 
der Betrachtung. Häufig wird eine dieser Dimensionen stellvertretend 
für die beiden anderen betrachtet oder ein sogenannter Schichtindex 
auf der Basis aller drei Dimensionen verwendet (Lampert et al., 2013). 

Die Ergebnisse sozialepidemiologischer Studien belegen nachdrück-
lich, dass die Gesundheitschancen sozial ungleich verteilt sind und ei-
nem sozialen Gradienten folgen, nach dem die Erkrankungsrisiken von 
der oberen zur unteren sozialen Statusgruppe sukzessive zunehmen. 
Diese sozial bedingte gesundheitliche Ungleichheit (kurz ‚gesundheit-
liche Ungleichheit‘) findet sich für alle drei sozioökonomischen Un-
gleichheitsdimensionen und für eine Vielzahl von unterschiedlichen 
Gesundheitsdimensionen, wie die subjektive Gesundheitseinschät-
zung, die psychische Gesundheit oder chronische Krankheiten, wie 
Koronare Herzkrankheit (KHK), Krebserkrankungen oder Typ 2 Dia-
betes Mellitus. Auch die Risiken einer krankheitsbedingten Früh-
berentung sowie vorzeitiger Mortalität sind bei Menschen der unteren 
Statusgruppe deutlich erhöht (Lampert, 2016; Wendt & Wolf, 2006). 
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Verschiedene empirische Studien legen nahe, dass die relative Stärke 
der Gesundheitseffekte der drei Ungleichheitsdimensionen in Abhän-
gigkeit von dem konkret untersuchten gesundheitlichen Outcome va-
riieren kann (Geyer, 2016; Geyer et al., 2006). Analysen mit Daten aus 
der vierten Mundgesundheitsstudie ergaben beispielsweise, dass sozi-
ale Unterschiede nach Einkommen geringer ausgeprägt waren als bei 
der Betrachtung nach Bildung. Dabei konnte hier – wie in vielen ande-
ren empirischen Studien – ein kumulativer Effekt von Schulbildung 
und Einkommen nachgewiesen werden, das heißt die höchsten Risi-
ken für eine beeinträchtigte Mundgesundheit traten bei Personen mit 
niedriger Schulbildung und niedrigem Einkommen auf (Geyer et al., 
2010). 

Die in den 1980er Jahren geführte Debatte um die Angemessenheit von 
traditionellen Schicht- und Klassenmodellen wurde auch in der medi-
zinsoziologischen Ungleichheitsforschung aufgegriffen (Burzan, 2007; 
Sperlich & Mielck, 2003). Während jedoch in der Mutterdisziplin der 
Soziologie die Angemessenheit des vertikalen Strukturierungsprinzips 
aufgrund der konstatierten Individualisierung und Pluralisierung von 
Lebensformen grundsätzlich in Frage gestellt wurde (Geißler, 1996), 
ging es im Kontext der Medizinsoziologie vor allem um eine Präzisie-
rung von gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen. Die Angemes-
senheit vertikaler Ungleichheitsdimensionen wurde angesichts der 
fortbestehenden engen Verknüpfung von sozioökonomischem Status 
und Gesundheitschancen nicht in Frage gestellt. Gleichzeitig wurde je-
doch die Relevanz von weiterführenden Sozialindikatoren hervorgeho-
ben und in diesem Zusammenhang auch auf die Bedeutung der Ge-
schlechtszugehörigkeit verwiesen. Dabei wurde hervorgehoben, dass 
die Produktion und Reproduktion von Gesundheit und Krankheit in 
der alltäglichen Lebenswelt der Menschen stattfindet und für die Ana-
lyse von Gesundheitsdeterminanten daher kleinräumige psychosoziale 
Lebensbedingungen ebenso zu berücksichtigen sind wie z. B. die per-
sonale Ressourcenausstattung, Selbstwirksamkeitserwartungen und 
Stressbewältigungskompetenzen. 

In den letzten Jahren lässt sich ein deutlicher Bedeutungszuwachs der 
sogenannten ‚Lebenslaufperspektive gesundheitlicher Ungleichheit‘ 
feststellen. Diese Perspektive erweitert den zeitlichen Rahmen der Ent-
stehung gesundheitlicher Ungleichheit, indem Einflüsse in den frühen 
Lebensjahren in das Erklärungsmuster einbezogen werden (Dragano & 
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Siegrist, 2006). Damit einhergehend wurde auch die Bedeutung einer 
lebensphasenspezifischen Betrachtung gesundheitsrelevanter Deter-
minanten hervorgehoben (RKI, 2017). Insbesondere im Rahmen von 
gendersensiblen Analysen kommt der lebensphasendifferenzierten Be-
trachtung Bedeutung zu, da Geschlechterrollen und damit das, was für 
ein bestimmtes Geschlecht als typisch oder akzeptabel gilt, stark vom 
jeweiligen biographischen Lebensabschnitt geprägt ist. 

Erklärungsansätze sozial bedingter gesundheitlicher 
Ungleichheit 

Für die Erklärung der sozial verursachten gesundheitlichen Chancen-
ungleichheit werden drei unterschiedliche Verursachungspfade the-
matisiert (Moor et al., 2017) (Abb. 1). Der Erklärungspfad materielle-
strukturelle Faktoren fokussiert auf die mit dem sozialen Status ver-
knüpften Lebens- und Arbeitsbedingungen, die mehr oder minder  
unabhängig von der subjektiven Wahrnehmung und Bewertung der 
Lebenssituation auf den Gesundheitszustand einwirken. Hierzu zählen 
zum Beispiel strukturelle Bedingungen der Erwerbsarbeit (zum Bei-
spiel Nachtschicht, körperliche Beanspruchung) oder eingeschränkte 
finanzielle Möglichkeiten der Gesunderhaltung (zum Beispiel des Ein-
kaufs gesunder Lebensmittel). 

Dem Erklärungspfad psychosoziale Faktoren werden zum einen alle in-
dividuellen gesundheitsrelevanten Kompetenzen und Ressourcen zu-
geordnet (‚Health Literacy‘), die in der Regel mit dem sozioökonomi-
schen Status zunehmen. Darunter fallen Kompetenzen wie relevante 
Gesundheitsinformationen zu finden und zu verstehen sowie sie kri-
tisch zu beurteilen und anzuwenden (Schaeffer, 2017). Zudem werden 
auch soziale Ressourcen wie der Umfang und die Qualität sozialer Un-
terstützung und psychosoziale Stressbelastungen im beruflichen und 
außerberuflichen Bereich hier verortet, die ebenfalls mit dem Sozial-
status verknüpft sind. Kennzeichnend für diesen Erklärungspfad ist 
das Zusammentreffen von objektiven Lebensumständen und der sub-
jektiven Bewertung und Bewältigung dieser Situation. 

Der Erklärungspfad Verhalten führt die Entstehung gesundheitlicher 
Ungleichheit auf den Umstand zurück, dass sozial benachteiligte Per-
sonengruppen häufiger eine gesundheitsabträglichere Lebensweise 
zeigen. Hierunter fallen Verhaltensweisen wie Tabak- und Alkohol-
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konsum, körperliche Bewegung und Ernährung, aber auch weiterfüh-
rende Aspekte wie die Inanspruchnahme präventiver Gesundheitsleis-
tungen oder die Umsetzung vereinbarter medizinischer Maßnahmen 
und Therapien (‚Adhärenz‘). 

Die drei Erklärungspfade stehen nicht isoliert zueinander, sondern 
sind, wie durch die Pfeile in der Abbildung 1 angedeutet, als miteinan-
der verschränkt zu betrachten. So wirken sich beispielsweise struktu-
relle Faktoren auf das Ausmaß psychosozialer Belastungen aus, die 
wiederum Einfluss auf das gesundheitsrelevante Verhalten nehmen 
können. Die drei Wirkpfade sind eingebettet in den makrosoziologi-
schen Kontext, wie das Wirtschafts- und Rechtssystem und sozial ver-
bindliche Normen und Werte. 

 
Abbildung 1: Erklärungspfade der Entstehung sozial verursachter gesundheit-
licher Ungleichheit, eigene Darstellung in Anlehnung an Moor et al. (2017)  

2 Gendersensible Sozialstrukturmodelle 
In der medizinsoziologischen Forschung hat es sich inzwischen wei-
testgehend durchgesetzt, Studienergebnisse differenziert für beide Ge-
schlechter auszuweisen. Eine systematische Einbeziehung der Katego-
rie des Geschlechts in die Analyse der sozialstrukturellen Ursachen 
gesundheitlicher Ungleichheit, wie sie unter anderem von Babitsch 
(2005) gefordert wurde, findet hingegen deutlich seltener statt (Macin-
tyre, 2001). Mit dem Ansatz der Intersektionalität und dem Lebensla-
gen-Ansatz liegen zwei weiterführende Sozialstrukturmodelle vor, die 



Gender, soziale Ungleichheit und Gesundheit 

81 

mehr Gendersensibilität in der medizinischen Ungleichheitsforschung 
verankern könnten. 

2.1 Achsen der Ungleichheit: Der Ansatz der 
Intersektionalität 

Mit dem Konzept der Intersektionalität ist der Versuch verbunden, die 
gleichzeitige Betroffenheit von verschiedenen Formen sozialer Be-
nachteiligung innerhalb einer Person in den Blick zu nehmen (Becker-
Schmidt, 2007). Im aktuellen Diskurs fokussiert der Ansatz auf die drei 
Ungleichheitskategorien ‚class‘, ‚gender‘ und ‚race‘ bzw. ethnische Zu-
gehörigkeit (Mena et al., 2019). Auch der Ansatz der Intersektionalität 
erlebte in den 1980er und 1990er Jahren einen Paradigmenwechsel von 
der Fokussierung auf strukturell verursachte soziale Ungleichheit hin 
zur Thematisierung von Individualisierung, Vielfalt und Diversität. Die 
erneute Fokussierung auf die drei strukturellen Ungleichheitsdimensi-
onen ‚class‘, ‚gender‘ und ‚race‘ stellt nach Knapp (2005) eine notwen-
dige Rückbesinnung angesichts der sich verschärfenden sozialen Un-
gleichheiten in der Gesellschaft dar. 

Während sich die Forschungsrichtungen der ‚Critical Race Studies‘, 
der ‚Gender Studies‘ und ‚Class Studies‘ jeweils auf eine ‚Achse der Un-
gleichheit‘ konzentrieren, stellt der Intersektionalitäts-Ansatz das 
Wechselspiel dieser Ungleichheitskategorien in den Mittelpunkt 
(Klinger & Knapp, 2005). Eine zentrale Annahme dieses Ansatzes ist, 
dass die gleichzeitige Betroffenheit von zwei oder mehreren Ungleich-
heitsdimensionen besonders prekäre Lebenssituationen konstituiert 
(Fagrell Trygg et al., 2019). Dabei wird vor allem auf die besonders  
gesundheitsabträglichen Konsequenzen multipler Diskriminierungs-
erfahrungen verwiesen, die mit der Überkreuzung von Ungleichheits-
dimensionen innerhalb einer Person verbunden sind (Grollman, 2014). 
In empirischen Studien hat sich gezeigt, dass mit diesem Ansatz  
Personengruppen mit besonderen gesundheitlichen Risikoprofilen er-
mittelt werden konnten. Dies bestätigte sich für unterschiedliche  
gesundheitliche Outcomes, wie Lungenkrebs (Williams et al., 2012), 
subjektive Gesundheit (Hinze et al., 2012) und psychische Erkrankun-
gen (Gustafsson et al., 2016). Die Vorteile dieses Ansatzes werden vor 



Sperlich 

82 

allem darin gesehen, dass sie in Bezug auf prioritäre Zielgruppen In-
formationen für Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Präven-
tion bereitstellen (Fagrell Trygg et al., 2019). 

2.2 Sozialstrukturanalyse mit Lebensweltbezug: Der 
Lebenslagen-Ansatz 

Auch Soziallagen- bzw. Lebenslagen-Ansätze basieren auf einem mul-
tidimensionalen Analyseansatz und integrieren neben sozioökonomi-
schen Faktoren auch weitere Aspekte, wie Alter, Migrationsstatus, 
Wohnqualität, soziale Netzwerke und die familiäre und berufliche Si-
tuation (Hradil, 1987; Sperlich et al., 2012). Durch die verschränkte Be-
trachtung von kleinräumigen und alltagsnahen Ungleichheitsdimensi-
onen eröffnen diese Ansätze einen stärkeren Lebensweltbezug. 
Empirisch werden die Lebenslagen in der Regel auf der Basis von struk-
turentdeckenden Verfahren wie der ‚Clusteranalyse‘ bzw. ‚Latenten 
Klassenanalyse‘ ermittelt und in einem zweiten Schritt mit Gesund-
heits- bzw. Krankheitsparametern in Beziehung gesetzt (Sperlich et al., 
2011). Gemäß der zentralen Bedeutung des Geschlechts als Strukturka-
tegorie können gesundheitsrelevante Lebenslagen differenziert für 
Frauen und Männer ermittelt werden. Das Geschlecht kann jedoch 
auch als eine die Lebenslagen konstituierende Variable betrachtet wer-
den und so in die Bildung der Lebenslagen einfließen. Mit dem letzte-
ren Vorgehen kann bestimmt werden, ob es sich bei den identifizierten 
Lebenslagen vorwiegend um Frauen- oder Männer-Cluster oder 
gleichverteilte Cluster handelt. Die bislang vorliegenden empirischen 
Studien weisen darauf hin, dass dieser Untersuchungsansatz gesund-
heitsrelevante Lebensbedingungen präziser erfassen kann. So konnten 
mit diesem Ansatz beispielsweise besonders prekäre Lebenslagen von 
Frauen in Erziehungsverantwortung ermittelt werden, die durch das 
spezifische Zusammentreffen von sozioökonomischen, familiären und 
psychosozialen Faktoren charakterisiert waren (Sperlich & Geyer, 
2010). 

Für die beiden vorgestellten weiterführenden Sozialstrukturmodelle 
kann resümiert werden, dass sie durch ihren mehrdimensionalen An-
satz soziale Differenzierungen zwischen den Geschlechtern, aber auch 
innerhalb der Genusgruppen ermöglichen, die nicht nur auf sozio-
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ökonomischen Unterschieden basieren. Gleichzeitig ist jedoch festzu-
halten, dass zentrale theoretische und konzeptionelle Fragen dieser 
Ansätze noch nicht abschließend geklärt sind. So liegt bislang kein 
Konsens darüber vor, welche weiteren Ungleichheitsdimensionen in 
welcher Lebensphase prioritäre Bedeutung haben und verbindlich ver-
wendet werden sollten. Auch für die empirische Umsetzung liegen bis-
lang noch keine verbindlichen Richtlinien vor, die zu vergleichbaren 
Forschungsdesigns und Analysestrategien verhelfen würden (Sperlich 
et al., 2012). 

3 Gender und Gesundheit 
Mit der zugespitzten Formulierung „Women are sicker but men die  
quicker“ wurde das sogenannte Geschlechterparadox in der Gesund-
heitsforschung beschrieben, nachdem Frauen zwar länger als Männer 
leben, aber gleichzeitig größere gesundheitliche Beeinträchtigungen 
aufweisen. Als wesentliche Ursache für die geringere Lebenserwartung 
der Männer wird die vorzeitige Sterblichkeit an verhaltensbedingten 
Erkrankungen angeführt, insbesondere Herz-Kreislauf- und Krebs-Er-
krankungen. Demgegenüber weisen Frauen häufiger chronische Er-
krankungen wie Rheuma, Depression, Schilddrüsenerkrankungen und 
Osteoporose auf (Regitz-Zagrosek, 2018). Frauen schätzen gegenüber 
Männern darüber hinaus ihren Gesundheitszustand und ihre gesund-
heitsbezogene Lebensqualität regelmäßig schlechter ein (Lampert et 
al., 2018). 

Zur Erklärung dieser Geschlechterunterschiede in Morbidität und 
Mortalität hat sich die analytische Unterscheidung zwischen dem bio-
logischen Geschlecht (‚sex‘) und dem sozialen Geschlecht (‚Gender‘) 
etabliert. Während mit dem biologischen Geschlecht alle genetischen, 
anatomischen, physiologischen und hormonellen Merkmale angespro-
chen sind, bezieht sich der Begriff ‚Gender‘ auf soziokulturelle Unter-
schiede zwischen Männern und Frauen, die auf unterschiedlichen Ge-
schlechterrollen und sozialen Lebensbedingungen basieren (Regitz-
Zagrosek, 2018). Dabei wird betont, dass sowohl das biologische als 
auch das soziale Geschlecht einen Einfluss auf die Entstehung und den 
Verlauf von Erkrankungen haben und beide Einflüsse im gesamten Le-
bensverlauf miteinander interagieren (Kautzky-Willer, 2014). 
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An dem Gender-Ansatz wird kritisiert, dass er auf der Grundannahme 
der Geschlechterdifferenz basiert, die jedoch selbst eine soziale Kon-
struktion darstellt. Mit dem Konzept des ‚doing gender‘ wird das Ge-
schlecht als eine Prozesskategorie konzeptualisiert, welches die Hand-
lungen in den Mittelpunkt rückt, durch die Geschlecht hergestellt 
wird. Dadurch ist es möglich, Geschlecht nicht als ein im Individuum 
verankertes Merkmal, sondern als einen interaktiven Prozess zu ver-
stehen, in dem Geschlecht konstruiert wird (Babitsch, 2005). Grund-
sätzlich hat sich die Unterscheidung von ‚sex‘ und ‚Gender‘ in der 
Public-Health-Forschung jedoch als zielführend erwiesen, um den Fo-
kus auf die psychosoziale Bedingtheit von Genderunterschieden in den 
Gesundheitschancen und Krankheitsrisiken zu legen. Programmatisch 
wurde daraus die Forderung abgeleitet, die Erklärungsansätze für die 
Entstehung sozial ungleicher Gesundheitschancen gendersensibel aus-
zurichten und dabei die unterschiedlichen Lebensbezüge und damit 
gesundheitsrelevanten Stressoren und Ressourcen für Frauen und 
Männer in den Blick zu nehmen. 

3.1 Gendersensible Analyse gesundheitlicher 
Ungleichheit 

Gendersensible Analysen der Erklärungsansätze gesundheitlicher Un-
gleichheit verdeutlichen bezüglich des materiell-strukturellen Erklä-
rungspfades, dass Frauen gegenüber Männern sozioökonomisch be-
nachteiligt sind (vgl. Abb. 1). Dies kommt unter anderem darin zum 
Ausdruck, dass Frauen deutlich seltener leitende berufliche Positionen 
bekleiden, die mit einer hohen Handlungsautonomie verknüpft sind. 
Typische Frauenberufe, beispielsweise in der Kindererziehung, der 
Kranken- und Altenpflege oder der Physiotherapie, zeichnen sich 
durch ein geringeres Sozialprestige und geringere Möglichkeiten des 
beruflichen Aufstiegs aus. Zudem verdienen Frauen im Durchschnitt 
deutlich weniger als Männer, was zu einem deutlich höheren Ar-
mutsrisiko von Frauen beiträgt (Geißler, 2014b). 

Hinsichtlich des psychosozialen Erklärungspfades hat eine jüngere Stu-
die ergeben, dass sich Frauen und Männer in Deutschland hinsichtlich 
ihrer gesundheitlichen Kompetenzen im Sinne des Health Literacy 
nicht bedeutsam unterscheiden (Schaeffer, 2017). Demgegenüber zei-
gen sich zum Teil deutliche Geschlechterunterschiede bezüglich der 
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gesundheitsförderlichen Ressource ‚soziale Unterstützung‘. So hebt 
Babitsch (2005) hervor, dass Frauen über ein größeres soziales Netz 
verfügen, welches sie auch im stärkeren Maße für die Bewältigung von 
emotionalen Problemen nutzen. Frauen leisten allerdings im Vergleich 
zu Männern mehr soziale Unterstützung, insbesondere im familiären 
Bereich, als sie selbst erhalten. Hinsichtlich alltäglicher psychosozialer 
Belastungen geben Frauen im Vergleich zu Männern eine stärkere 
chronische Stressbelastung an (Hapke et al., 2013). In der Literatur 
wird dieser Umstand mit den geschlechtsspezifischen Rollenzuschrei-
bungen und -anforderungen in Zusammenhang gebracht. In diesem 
Zusammenhang weisen Studien darauf hin, dass für Frauen in stärke-
rem Maße außerberufliche Faktoren wie Belastungen in der Haus- und 
Familienarbeit sowie die Vereinbarkeit von familiären und beruflichen 
Anforderungen bedeutsam sind (Borrell et al., 2004; Chandola et al., 
2004; O’Neil et al., 2018). 

Auch bezüglich des verhaltensbezogenen Erklärungspfades zeigen sich 
deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. Frauen ernähren sich 
zum Beispiel gesundheitsförderlicher (Schritt, 2011) und weisen im ge-
ringeren Maße gesundheitsriskante Verhaltensweisen auf, was sich 
zum Beispiel in einem geringeren Alkohol- und Tabakkonsum zeigt 
(Lange et al., 2017; Zeiher et al., 2017). Im Vergleich zu Männern weisen 
sie zudem eine größere präventive Orientierung auf, beispielsweise 
nehmen sie häufiger Untersuchungen zur Krebsfrüherkennung und 
Präventionsangebote zu den Themen Bewegung, Ernährung und 
Stressbewältigung wahr (Schempp & Strippel, 2017; Starker & Saß, 
2013). Auf der anderen Seite zeigt sich bei Frauen eine geringe körper-
liche Aktivität in der Freizeit (Finger et al., 2017). Diese geschlechts-
spezifischen Unterschiede lassen sich als Ausdruck der als weiblich 
und männlich geltenden Verhaltensnormen interpretieren, die im 
Zuge der Sozialisation verinnerlicht werden. Von Frauen wird eher er-
wartet, dass sie auf ihren Körper und dabei zum Beispiel auf ihre Er-
nährung achten, während bei Männern eher Stärke, Risikobereitschaft 
und Rigorosität gegenüber dem eigenen Körper zum Geschlechtsrol-
lenverhalten zählen. Entsprechend wird in der Literatur darauf hinge-
wiesen, dass es für Frauen leichter sei, die eigene Gesundheit als ein 
präventiv zu schützendes Gut anzusehen, während Risikovermeidung 
und Köpersensibilität weniger als akzeptierte männliche Verhaltens-
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muster gelten (Kuhlmann & Kolip, 1997). Der Erklärungspfad der ver-
haltensbezogenen Verursachung verdeutlicht damit in besonderer 
Weise die soziokulturelle Dimension des Frau- oder Mann-Seins bzw. 
-Werdens und die daraus resultierenden Gesundheitschancen und 
Krankheitsrisiken (Regitz-Zagrosek, 2018). 

3.2 Dynamische Betrachtung von 
Genderunterschieden in der Gesundheit 

Genderunterschiede in Gesundheit und Krankheit sind nicht statisch, 
sondern verändern sich mit dem soziokulturellen Wandel in der Ge-
sellschaft. Eine besonders markante gesellschaftliche Entwicklung in 
Deutschland ebenso wie in anderen westlichen Industrienationen ist 
der deutliche Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit (Geißler, 2014b). Zu-
sammen mit der Bildungsexpansion (Geißler, 2014a) haben diese Ent-
wicklungen auch zu einem Wandel der Geschlechterrollen beigetragen 
(Böttcher, 2020). 

Die gesundheitlichen Konsequenzen der zunehmenden Erwerbstätig-
keit von Frauen, insbesondere von Müttern, werden in der Literatur 
kontrovers diskutiert. Nach der sogenannten ‚role-overload-Hypo-
these‘ führt die zusätzliche Übernahme der Berufsrolle bei Frauen mit 
Kindern zu gesundheitsabträglichen Überforderungszuständen und 
Vereinbarkeitsproblemen zwischen familiären und beruflichen Anfor-
derungen. Im Gegensatz dazu postuliert die ‚role-enhancement-Hypo-
these‘ einen positiven Gesundheitseffekt von gleichzeitiger Erwerbstä-
tigkeit und Mutterrolle. Dabei wird argumentiert, dass das Ausüben 
von vielfältigen Rollen zur Persönlichkeits- und Kompetenzentwick-
lung beiträgt und Misserfolge bzw. Belastungen in einer Rolle durch 
positive Erfahrungen in anderen Rollen kompensiert werden können. 
Grundsätzlich kann die Anzahl ausgeübter Rollen auch als Ausdruck 
für das Ausmaß sozialer Integration und gesellschaftlicher Teilhabe 
verstanden werden (Reid & Hardy, 1999). Die Mehrheit der bisherigen 
empirischen Untersuchungen legt nahe, dass sich die Ausübung mul-
tipler Rollen eher gesundheitsförderlich auswirkt. So weisen Frauen in 
ausschließlicher Familienverantwortung zumeist den schlechtesten, 
hingegen Frauen, die die Berufs-, Mutter- und Eherolle vereinen, den 
besten Gesundheitszustand auf (Fokkema, 2002; McMunn et al., 2006). 
Zu beachten sind hierbei mögliche Selektionseffekte (‚healthy worker 
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effect‘), da die Wahrscheinlichkeit beruflicher Aktivität bei gesunden 
Frauen höher ist (Li & Sung, 1999). 

Der positive Zusammenhang zwischen Erwerbsstatus und subjektiver 
Gesundheit zeigt sich nicht nur bei Frauen in Erziehungsverantwor-
tung, sondern für Frauen insgesamt (Repetti et al., 1989). Vor diesem 
Hintergrund ist zu vermuten, dass sich der zeitliche Trend des An-
stiegs der Frauenerwerbstätigkeit positiv auf die Gesundheit von 
Frauen auswirkt und sich Geschlechterunterschiede in der Gesundheit 
zugunsten der Frauen verringern. Einige Studien ergaben in diesem 
Zusammenhang keine Hinweise auf eine Veränderung der Genderun-
terschiede in der Gesundheit (Galenkamp et al., 2013; Johansson et al., 
2015). Mehrere Studien bestätigten jedoch die Vermutung, dass sich 
Genderunterschiede in der subjektiven Gesundheit über die Zeit zu-
gunsten der Frauen verringert haben (Aguilar-Palacio et al., 2018; Cum-
mings & Braboy Jackson, 2008; Põld et al., 2016; Volken et al., 2017). 
Auch für die deutsche Bevölkerung konnte gezeigt werden, dass bei 
Frauen der Anteil (sehr) guter subjektiver Gesundheit insbesondere in 
der Altersgruppe 50–59 Jahre stärker gestiegen ist als bei Männern und 
sich in der Folge die Geschlechterunterschiede verringert haben (Sper-
lich et al., 2019). McDonough et al. (2013) weisen in diesem Zusammen-
hang jedoch darauf hin, dass der Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit 
nicht zwangsläufig für alle Frauen mit positiven Gesundheitseffekten 
verbunden sein muss. Die Autorinnen führen in diesem Zusammen-
hang insbesondere sozioökonomisch benachteiligte Frauen an und äu-
ßern die Befürchtung, dass die gesundheitliche Schlechterstellung die-
ser Frauengruppe über die Zeit sogar zugenommen haben könnte. 

Neben dem Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit (Geißler, 2014b) stellt 
die sogenannte Bildungsexpansion eine zentrale Erscheinungsform 
des sozialen Wandels dar. Von der Zunahme an höheren Bildungsab-
schlüssen haben Frauen in besonderer Weise profitiert (Geißler, 
2014b). Angesichts der positiven Gesundheitseffekte, die von einer ho-
hen Schulbildung ausgehen (vgl. Abb. 1), kann postuliert werden, dass 
auch diese Entwicklung zu einem größeren Gesundheitsgewinn für 
Frauen beigetragen hat. In diese Richtung weisen Studien, die gezeigt 
haben, dass sich der subjektive Gesundheitszustand von Frauen in den 
letzten Jahren im Vergleich zu Männern deutlich positiver entwickelt 
hat. Die Bedeutung der Bildungsexpansion bestätigend, führen die  



Sperlich 

88 

Autorinnen und Autoren diesen Trend vor allem auf die Zunahme hö-
herer Bildungsabschlüsse von Frauen zurück (Hill & Needham, 2006; 
Schnittker, 2007). 

4 Schlussbetrachtung 
Frauen sind im Vergleich zu Männern häufiger von chronischen, nicht 
lebensbedrohlichen Erkrankungen betroffen und sind insgesamt stär-
ker in ihrem subjektiven Wohlbefinden und ihrer gesundheitsbezoge-
nen Lebensqualität beeinträchtigt. Demgegenüber sind Männer deut-
lich häufiger und auch in einem früheren Lebensalter von lebens- 
verkürzenden Krankheiten wie Krebs und Herzkreislauferkrankungen  
betroffen und weisen insgesamt eine kürzere Lebenserwartung auf. Die 
gendersensible Anwendung des Erklärungsmodells gesundheitlicher 
Ungleichheit hat verdeutlicht, dass das Geschlecht eine wesentliche 
Strukturkategorie ungleicher Gesundheitschancen darstellt und der 
Einbezug dieser Kategorie eine notwendige Differenzierung der Un-
gleichheitsdimension ‚sozioökonomischer Status‘ darstellt. Zukünftige 
Anstrengungen sollten sich darauf richten, Genderunterschiede weiter 
zu spezifizieren, um besonders benachteiligte Lebenslagen von Frauen 
und Männern zu identifizieren. 

Hervorgehoben wurde in diesem Beitrag, dass die Genderunterschiede 
in Gesundheit und Krankheit nicht statisch sind, sondern sich mit dem 
soziokulturellen Wandel in der Gesellschaft verändern. Als zwei be-
sonders markante Erscheinungsformen des sozialen Wandels wurden 
der Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit und die Bildungsexpansion 
thematisiert. Angesichts der Gesundheitsgewinne, die mit der Aus-
übung ‚multipler Rollen‘ sowie mit einer hohen Schulbildung verbun-
den sind, können diese Entwicklungen grundsätzlich zu einer Redu-
zierung der Genderunterschiede in der Gesundheit beitragen. Bislang 
liegen jedoch vergleichsweise wenige Studien vor, die die zeitliche Ver-
änderung von Genderunterschieden in der Gesundheit in den Blick ge-
nommen haben. Vor diesem Hintergrund sind weiterführende Studien 
nötig, um fundierte Aussagen über die Auswirkungen des gesellschaft-
lichen Wandels auf die Entwicklung gesundheitlicher Ungleichheit 
zwischen den Geschlechtern treffen zu können. 
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4.1 Barrieren in der Verwirklichung von 
gesundheitlicher Chancengleichheit zwischen 
den Geschlechtern 

Trotz der mit dem sozialen Wandel verbundenen positiven Entwick-
lungen sind Frauen im Vergleich zu Männern in materiell-struktureller 
Hinsicht nach wie vor benachteiligt. Dies manifestiert sich zum Bei-
spiel darin, dass Frauen nach wie vor deutlich seltener führende beruf-
liche Positionen besetzen und typische ‚Frauenberufe‘ nach wie vor mit 
einem geringeren Sozialprestige, geringeren beruflichen Aufstiegs-
chancen sowie einem geringeren Einkommen verknüpft sind. Vor dem 
Hintergrund der Bildungsexpansion, die zu einem mindestens ebenso 
hohen Anteil an Frauen mit hoher Schulbildung geführt hat, stellt 
diese persistierende berufliche Schlechterstellung eine Verletzung des 
meritokratischen Gerechtigkeitsprinzips dar (Geißler, 2014a). Das in 
Deutschland geltende normative Leitbild der meritokratischen Gesell-
schaft besagt, dass die erworbene Qualifikation ohne Ansehen von 
Herkunft, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und anderen persona-
len Merkmalen in eine entsprechende berufliche Position und ein adä-
quates Einkommen übersetzbar sein soll (Kreckel, 2008). Der Um-
stand, dass aus gleichen Qualifikationen von Frauen und Männern 
keine vergleichbaren beruflichen Erfolge resultieren, verweist dagegen 
auf nach wie vor bestehende strukturelle Barrieren der Chancengleich-
heit zwischen den Geschlechtern. Als einen wesentlichen Grund für 
die strukturelle Benachteiligung von Frauen hebt Rabe-Kleberg (1993) 
die ungleiche Teilhabe an Macht und Einfluss in der Gesellschaft her-
vor. Gesellschaftliche Veränderungen zu mehr Gendergerechtigkeit 
lassen sich nach ihrer Überzeugung erst dann realisieren, wenn sich 
die Machtverhältnisse verschieben und sich die Einflussmöglichkeiten 
von Frauen erhöhen. 

4.2 Persistenz traditioneller Geschlechterrollen 
Die nach wie vor bestehende geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
stellt eine weitere Barriere der Verwirklichung von Geschlechterge-
rechtigkeit in den Gesundheitschancen dar. Grundsätzlich lässt sich 
hier konstatieren, dass in den letzten Jahren ein Wandel stattgefunden 
hat in der Weise, dass egalitäre Rollenvorstellungen zwischen den 
Geschlechtern in der Bevölkerung zugenommen und gleichzeitig  
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traditionelle Rollenbilder an Zustimmung verloren haben (Böttcher, 
2020). Diese Entwicklung spiegelt sich auch in einem Wandel der fami-
lienpolitischen Leitbilder wider. Lange Zeit war in der deutschen  
Familienpolitik die sogenannte Betreuungsstrategie leitend, nach der 
die traditionelle Rollenaufteilung der Geschlechter durch familienpo-
litische Maßnahmen wie Ehegattensplitting, Betreuungsgeld, lange  
Elternzeiten und die Förderung von Teilzeit-Arbeit unterstützt wurde. 
Allmählich verändert sich die Strategie hin zu einer familienpoliti-
schen Gleichstellungstrategie. Diese Strategie zeichnet sich durch das 
Bestreben aus, Frauen und Männer gleichermaßen an der Familien- 
und Erwerbsarbeit zu beteiligen, hochwertige, subventionierte Kinder-
betreuung zu gewährleisten und beide Elternteile zu beruflichen Aus-
zeiten zu motivieren (Misra et al., 2007). Trotz dieser Entwicklungen 
lässt sich in Deutschland nach der Familiengründung ein Retraditio-
nalisierungsschub beobachten, das heißt die Mütter treten beruflich 
kürzer und wenden sich verstärkt der Haus- und Familienarbeit zu, 
während die Väter ihr berufliches Engagement mitunter sogar noch 
erhöhen (Gärtner et al., 2020). Die aus diesem traditionellen Ge-
schlechterarrangement resultierende Präferenz für Teilzeitbeschäfti-
gung bei Frauen stellt eine wesentliche Ursache dafür dar, dass sie 
nach wie vor materiell benachteiligt sind. Zum einen führt die Teilzeit-
beschäftigung aufgrund des deutlich geringeren Erwerbseinkommens 
zu einem größeren Armutsrisiko von Frauen, wovon insbesondere  
alleinerziehende Mütter betroffen sind. Zum anderen stellt Teilzeitbe-
schäftigung auch ein zentrales Hindernis für den beruflichen Aufstieg 
dar, da leitende Berufspositionen in der Regel mit einer Vollzeitbe-
schäftigung verknüpft sind. Obwohl der Anspruch auf Teilzeit auch in 
Führungspositionen inzwischen gesetzlich geregelt ist, stehen viele 
Hinderungsgründe einer tatsächlichen Inanspruchnahme entgegen. 
Insbesondere unternehmensbezogene Leitbilder, wie ständige Erreich-
barkeit und die Unteilbarkeit von Führungsaufgaben, stehen einer 
Teilzeitbeschäftigung oftmals entgegen. Vor diesem Hintergrund stel-
len Veränderungen in der Unternehmenskultur und die Bereitstellung 
von vielfältigen Zeitmodellen wichtige Maßnahmen zu mehr Gender-
gerechtigkeit dar, von denen auch Männer profitieren würden. 
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4.3 Fazit 
Während der Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Ungleich-
heit und Gesundheit inzwischen gut dokumentiert ist und ein etablier-
ter Erklärungsrahmen der Verursachung sozial bedingter gesundheit-
licher Ungleichheit vorliegt, steht eine umfassende Integration der 
Strukturkategorie des Geschlechts in der gesundheitlichen Ungleich-
heitsforschung noch weitestgehend aus. Mit dem Ansatz der Intersek-
tionalität sowie dem Lagen-Ansatz liegen zwei weiterführende Sozial-
strukturmodelle vor, die der Analyse gesundheitlicher Ungleichheit zu 
mehr Gendersensibilität verhelfen können. Insgesamt steht die breite 
empirische Anwendung dieser Ansätze im Rahmen medizinsoziologi-
scher Ungleichheitsforschung jedoch noch aus. Impulse einer stärke-
ren Verbreitung können von aktuellen Bestrebungen ausgehen, den 
Ansatz der Intersektionalität in die regelhafte Gesundheitsberichter-
stattung des Bundes zu integrieren (Pöge et al., 2019). Das komplexe 
Wechselspiel zwischen gesellschaftlichen und gesundheitlichen Ver-
änderungen stellt eine bedeutsame zukünftige Forschungsperspektive 
medizinsoziologischer Forschung dar, in der das Geschlecht eine zen-
trale Differenzkategorie darstellen sollte. 
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Kai Brauer und Claudia Vogel 

It’s ageism, stupid! 

Zur soziologischen Deutung sozialer 
Ungleichheit im Alter 

1 Einleitung: Alter als Dimension sozialer 
Ungleichheit 

Ungleichheit betrifft Menschen jeden Lebensalters, nicht nur Ältere, 
aber diese in besonderer Weise. Soziale Ungleichheit wird in der So-
ziologie und Sozialpolitik in der Regel zuerst als Problem des Abstan-
des zwischen hohen und niedrigen Einkommen und Vermögen behan-
delt. Sie ist aber auch ein Thema der Ungleichheit zwischen jüngeren 
und älteren Kohorten und damit eines der lebenszeitlichen bzw. gene-
rationellen Perspektive. Es kann und muss auch danach gefragt wer-
den, ob Lebensalter als Ursache für Ungleichbehandlung gefasst wer-
den kann, und damit eine eigenständige Diskriminierungskategorie 
wäre, da niemand das eigene kalendarische Alter beeinflussen kann – 
allen Anti-Ageing-Versprechungen zum Trotz (Pfaller, 2016; Pfaller & 
Adloff, 2017). Im Fachdiskurs wird die Hinzunahme des Alters in die 
klassischen Konzepte sozialer Ungleichheit als eine besondere Heraus-
forderung angesehen (Kohli, 1990; Kohli et al., 2005; Künemund & 
Schroeter, 2008). Für die Realität des Alltags des Alters ist es ebenso 
eine Herausforderung, eine lebensstandardsichernde Position im Un-
gleichheitsgefüge zu finden. 

Die Frage der finanziellen Absicherung der nachberuflichen Phase ist 
ein bleibendes Thema für moderne Sozialstaaten. Auch wenn seit eini-
gen Jahrzehnten das „Ende der Arbeitsgesellschaft“ immer wieder pro-
klamiert wird, die soziale Position älterer Menschen wird mit der Höhe 
und Art von Transferleistungen assoziiert, die bislang zum größten 
Teil aus Erwerbseinkommen umlagefinanziert werden. Über die Per-
spektive monetärer Ressourcen hinaus kommen für das Alter mehrere 
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Dimensionen der Ungleichheit ins Spiel, die im sogenannten Lebens-
lagenkonzept zusammengefasst werden. Damit kommen ungleiche 
Chancen bei der Verwirklichung der Alltagsgestaltung und Lebenspla-
nung in den Blick. Dazu gehören auch der Zugang zu Institutionen der 
Daseinsvorsorge, Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlichen Ange-
boten und die Nutzung von kulturellen Ressourcen. Auch dies gilt  
zunächst für alle Altersgruppen. Für die höheren Altersgruppen kön-
nen ungünstige Lebenslagen jedoch mit der sukzessiven oder plötzli-
chen Aufgabe der Handlungsautonomie einhergehen und schließlich 
sprichwörtlich lebensbedrohlich sein (insbesondere, wenn Ressourcen 
für medizinische Behandlung und soziale Kontakte fehlen). Zudem 
müssten auch Unterschiede von Lebensstilen und Habitusformen be-
achtet werden, die zu den sogenannten „horizontalen Dimensionen“ 
der Ungleichheit gezählt werden. Diese werden über Sozialisations-
kontexte vermittelt und prägen sich in der Jugend und dem frühen Er-
wachsenenalter aus. Auch nach dem Übergang in den Ruhestand un-
terschiedliche Lebensstile pflegen zu dürfen und somit Individualität 
darstellen zu können, ist seit den 1970er Jahren immer wichtiger ge-
worden. Gegenüber den „vertikalen Dimensionen“ von Ungleichheit 
scheint die Unterscheidung nach Lebensstilen weniger skandalös zu 
sein. Es entspringt hier zunächst keine sozialpolitische Aufgabe – bis 
zu dem Punkt, an dem bestimmte Einstellungen, Kulturen, besondere 
(Un-)Fähigkeiten zu einem benachteiligenden Ausschluss (Exklusion) 
führen, bzw. sanktioniert werden. Auch diese Ungleichheitsphäno-
mene bleiben also im Alter bedeutsam. Einen starken Einfluss auf die 
Ungleichheit dürfte im Alter der Gesundheitsstatus haben: Die Wir-
kungen von Krankheiten und andere Dimensionen der Ungleichheit 
verstärken sich wechselseitig (z. B. Mergenthaler, 2018). 

Die ersten drei soziologischen Perspektiven auf soziale Differenzie-
rung (also ökonomische Ressourcen, soziale Lebenslagen und indivi-
duelle Lebensstile) betreffen alle Menschen einer Volkswirtschaft. Sie 
wirken auf diejenigen, die über 65 Jahre alt sind, nicht weniger, son-
dern eher mehr – und noch stärker auf die unter den alten Menschen, 
die chronisch krank sind. Darüber liegen einige Daten und Abhand-
lungen vor, auf die im Folgenden verwiesen werden soll. Wie sich dies 
zu einer modellhaften Vorstellung einer alterssensiblen Sozialstruktur 
zusammenfassen lässt, ist, wie bereits angedeutet, keine triviale Frage. 
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Die gängigsten Vorstellungen der Sozialstruktur in graphischen For-
men („Zwiebel“, Cluster) versuchen Lebenslagen hierarchisch aufzu-
schichten: Unter-, Mittel- und Oberschicht. Die Dimension des Alters 
in diesen Vorstellungen unterzubringen, ist kaum möglich. Graphische 
Darstellungen der Altersstruktur (Alterspyramiden) unterscheiden 
zwar nach Geschlecht, aber können wiederum Schichten und Klassen 
nicht unterscheiden. 

Zudem ist es problematisch, nicht prinzipiell zwischen erworbenen 
Merkmalen und allen anderen denkbaren Dimensionen, die Ungleich-
heit ausdrücken (z. B. Geschlecht, Geburtsort, Äußerlichkeiten, Blut-
gruppe), zu unterscheiden. Diese letzteren, askriptiven (zugeschrie-
benen) Merkmale sind nicht oder nur sehr schwer individuell verän-
derbar. Sie sollten nicht zu einem systematischen Nachteil gereichen 
bzw. Quelle von Diskriminierungen sein. Dazu gehört auch das kalen-
darische Alter. 

Die Aufklärung war angetreten, Lebenschancen für alle gleichermaßen 
bereitzustellen. Soziale Lebensverhältnisse sollten nicht alle gleichma-
chen, aber Einkommen und Ansehen sollten von dem Zufall der Her-
kunft (Ort und Familie) und dem Schein der Äußerlichkeiten (z. B. 
Hautfarbe, Haartracht) unabhängig sein. Moderne Nationalstaaten 
sollten Rechte und Märkte also so ausrichten, dass askriptive Merk-
male für den Erfolg einer erbrachten Integrationsleistung keine Rolle 
spielen dürfen. Das Alter spielt hier nur in der ersten Lebensphase eine 
Rolle, die durch die Markierung des Übergangs von der Kindheit in die 
der „Mündigkeit“ abgeschlossen ist. Alle dann Wahlberechtigten und 
fähigen (weiterbildungs-, erwerbs- und wehrfähigen) Einwohnenden 
wären im Idealfall ab dann über das gesamte Erwachsenendasein prin-
zipiell gleich zu behandeln. Ab dem Mündigkeitsalter fallen somit alle 
Zugangsbeschränkungen: zu den Märkten und zur Familiengründung, 
zu eigenem Wohnraum und höherer Bildung, zu Politik und Ver-
waltung. Erst ein Entzug der Mündigkeit (der „diagnostiziert“ werden 
muss und nicht auf ein Merkmal reduziert werden dürfte) würde diese 
prinzipiellen Gleichheitsrechte möglicherweise teilweise einschrän-
ken. 

Ein soziologischer Befund, der in der Sozialstruktur einer Gesellschaft 
eine Benachteiligung nach kalendarischem Alter nachweist, wäre so-
mit nach den Maßstäben der Aufklärung illegitim, gegebenenfalls 



Brauer und Vogel 

100 

skandalös. Wenn höheres Alter als Maßstab oder Grund von sozialer 
Ungleichheit auftreten würde, wäre nicht nur dieser Fakt von Inte-
resse, sondern auch dessen Ursachen und der Umgang damit. Im Fol-
genden soll daher zuerst gezeigt werden, welche aktuellen empiri-
schen Befunde zu einigen Punkten der sozialen Ungleichheit durch 
Alter nachzuweisen sind. Daraufhin werden zwei Perspektiven auf die 
Entwicklung der Fachdiskurse zu diesem Thema dargestellt. Zum  
einen die Frage, ob die Soziologie sozialer Ungleichheit die Variable 
Alter angemessen berücksichtigt hat und wer hier die Stichwortgeber 
waren. Zum anderen, ob die Soziologie des Alters soziale Differenzie-
rung im Blick hatte und hat. Hierzu wird der Fokus darauf gelenkt, 
welche soziologischen Ansätze das Thema Ungleichheit und Alter in 
welchem Kontext und in welcher Art und Weise in der Vergangenheit 
bereits thematisierten. 

2 Aktuelle Entwicklungen der Ungleichheit 
Älterer in Deutschland: Neue Altersarmut 
erwartet 

In Deutschland war Altersarmut lange Zeit kein Thema, denn die Ar-
mutsquoten bei älteren Menschen lagen weit unter dem Durchschnitt 
(Vogel & Künemund, 2018). Die geringe Altersarmut war auch ein Er-
folg der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung, die zu 
einem Schritthalten der Alterseinkommen mit der wirtschaftlichen 
Entwicklung beigetragen hat. In den Diskussionen um die Reform des 
Rentensystems wurde der Rückgang der Altersarmut im späten 20. 
Jahrhundert allerdings auch als Argument für Rentenkürzungen miss-
braucht. Der mit der Reform 2002 vollzogene Paradigmenwechsel in 
der Alterssicherungspolitik, gekennzeichnet durch eine Stärkung der 
betrieblichen und der (staatlich subventionierten) privaten Vorsorge, 
hat eine Absenkung des Leistungsniveaus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung zur Folge. Diese Absenkung werden besonders diejenigen 
Neurentner*innen spüren, die in den kommenden Jahren in den Ru-
hestand gehen. Die Abkehr vom Prinzip der Lebensstandardsicherung 
durch die gesetzliche Rentenversicherung ist in ihren Folgen etwa für 
den sozialen Frieden und das Vertrauen in die Demokratie kaum zu 
unterschätzen. Armutsrisiken entstehen nun zwangsläufig für dieje-
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nigen, die sinkende Alterseinkommen aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nicht durch betriebliche oder private Vorsorge kompensie-
ren können und schon bisher finanziell benachteiligt waren. Ohne  
politische Kurskorrekturen werden soziale Ungleichheiten in der Le-
bensphase Alter daher künftig weiter deutlich zunehmen. 

In der letzten Dekade hat sich die Altersarmut in Deutschland bereits 
verschärft. Diese Entwicklung lässt sich an verschiedenen Indikatoren 
ablesen, etwa an den Armutsquoten, die im Sechsten Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung (2021) auf Basis der aktuellsten 
verfügbaren Datenquellen dargestellt sind. Als armutsgefährdet be-
zeichnet werden Personen, die nach Einbezug staatlicher Transfers ein 
Einkommen haben, das unterhalb der Schwelle von 60 Prozent des 
mittleren Einkommens der Bevölkerung liegt. 

Eine Zunahme der Altersarmut lässt sich erstens an den steigenden  
Armutsquoten der 65-Jährigen und älteren Personen ablesen: die Ar-
mutsquoten dieser Altersgruppe sind laut EU-SILC von 14,2 Prozent im 
Jahr 2010 auf 18,0 Prozent im Jahr 2018 gestiegen; laut Mikrozensus ha-
ben die Armutsquoten dieser Altersgruppe ebenfalls zugenommen, 
und zwar von 12,3 Prozent im Jahr 2010 auf 15,7 Prozent im Jahr 2019. 

Eine Zunahme der Altersarmut lässt sich zweitens an den steigenden 
Armutsquoten der Gruppe der Rentnerinnen und Rentner sowie der 
Pensionärinnen und Pensionäre ablesen (die Gruppe ist nicht iden-
tisch mit Personen ab 65 Jahren, da nicht alle 65-Jährigen und Älteren 
eine Rente oder Pension erhalten und immer mehr Menschen länger 
als bis zum Alter von 65 Jahren arbeiten, wenn auch meist in Teilzeit): 
die Armutsquoten dieser Gruppe sind laut EU-SILC von 14,0 Prozent 
im Jahr 2010 auf 18,4 Prozent im Jahr 2018 gestiegen. Laut Mikrozensus 
sind die Armutsquoten dieser Gruppe sogar von 12,6 Prozent im Jahr 
2010 auf 17,1 Prozent im Jahr 2019 gestiegen. Da die Regelaltersgrenze 
für den Bezug einer Rente in Deutschland derzeit schrittweise angeho-
ben wird (bis auf das Alter von 67 Jahren, das für die Geburtsjahrgänge 
ab 1964 wirksam werden wird), ist es sinnvoll, bei der Betrachtung von 
Armut im Alter auf die tatsächliche Lebenssituation (Rentenbezug) zu 
fokussieren, anstatt eine Betrachtung nach kalendarischem Alter vor-
zunehmen. Anders ausgedrückt, da in der Altersgruppe 65 Jahre und 
älter ein zunehmend wachsender Teil noch einer Erwerbsarbeit nach-
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geht, werden die Wirkungen der Rentenkürzungen auf das Armuts-
risiko im Alter systematisch unterschätzt. Die Armutsquoten der Ren-
tenbeziehenden liegen über den Armutsquoten der Personen im Alter 
ab 65 Jahren, und diese Diskrepanz wird in den kommenden Jahren 
noch deutlich steigen, weil das Rentenniveau weiter sinkt. 

Eine Zunahme der Armut im Alter lässt sich auch an der steigenden 
Zahl der Menschen ablesen, die Anspruch auf Sozialhilfe haben. Laut 
Statistischem Bundesamt (2021) haben im Jahr 2020 rund 564.000 
Menschen Grundsicherung im Alter bezogen, also eine bedarfsge-
prüfte Sozialleistung für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht 
selbst bestreiten können. Vor 10 Jahren waren es erst um die 412.000 
Menschen. Dabei ist bekannt, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, das 
heißt, nicht alle Personen, denen Grundsicherung im Alter zusteht,  
beziehen diese Leistung auch. Die Quote der Beziehenden von Grund-
sicherung im Alter bleibt auch daher vergleichswese gering. Im Jahr 
2010 betrug sie 2,4 Prozent, im Jahr 2020 3,2 Prozent (Statistisches Bun-
desamt, 2021; aktuellster verfügbarer Wert für das Jahr 2020). Das be-
deutet, der Anteil der Grundsicherungsbeziehenden steigt an. Da aber 
die Anzahl der älteren Menschen stark steigt – aufgrund der längeren 
Lebenszeit –, verbergen sich hier stärkere Veränderungen in den sozi-
alen Ungleichheitsgefügen der Gemeinden, als es diese Zahlen zu-
nächst suggerieren (Brauer, 2015). Wir haben es mit einem rapiden  
Anstieg der Altersarmut zu tun. 

Altersarmut als besonders bedrohliche Form und Ausprägung von Un-
gleichheit im Alter sollte aus folgenden Gründen nicht länger unter-
schätzt werden: 1. Es handelt sich um eine sehr große Bevölkerungs-
gruppe (rund 19 Millionen ältere Menschen). Bei rund 18 Prozent nach 
EU-SILC Armutsgefährdung reden wir hier über rund 3,5 Millionen 
Schicksale. Der Paritätische Gesamtverband weist denn auch aus: von 
allen Menschen, die in Deutschland in Armut leben, sind 30 Prozent 
Rentner*innen (Paritätischer Gesamtverband, 2020, 20). Armut be-
kommt damit immer mehr eine altersrelevante Schlagseite. 2. Alters-
armut ist in der Regel von Dauer. Menschen leben über viele Jahre in 
Altersarmut, denn nach dem Eintritt in den Ruhestand gibt es kaum 
mehr Möglichkeiten, aus der Armut herauszukommen (Simonson & 
Vogel, 2019). 3. Altersarmut ist lebensgefährlich: Die Lebenserwartung 
von Menschen, die in Armut leben, ist rund 10 Jahre geringer als die 
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Lebenserwartung von Menschen mit überdurchschnittlich hohen Ein-
kommen (Lampert & Kroll, 2014). 4. Alle Menschen werden irgend-
wann alt, individuell lässt sich das Alter nicht aufhalten – aber Alters-
armut. Altersarmut als Drohung treibt damit Ängste an, die private 
Bemühungen zum Sparen und „Anlegen“ idealisieren. Der damit ver-
bundene Verzicht beim Alltagskonsum und sozialen Dienstleistungen 
führt dann wiederum zu einer weiteren Konzentration von Vermögen 
in der Finanzwirtschaft (Schmähl, 2011). Eine Spirale, die immer neue 
Sparzwänge und Ängste auslöst, die sich schließlich gegen die Masse 
der Älteren selbst richtet. 

Die Frage ist, ob und wie nun diese brisante Entwicklung in der Sozio-
logie des Alters und der Ungleichheit gefasst wurde. Beginnen wir mit 
der Alterssoziologie und ihren (amerikanischen) Ursprüngen. 

3 Ungleichheit Älterer als Skandal: Geschichte 
der Alterssoziologie 

Die sociology of aging entwickelte sich ab den 1960er Jahren in den 
USA. Die Beobachtung der sozialen Lage Älterer wurde gleichermaßen 
zu einer politischen und wissenschaftlichen Aufgabe. Beispielhaft da-
für ist der Band "Aging in Western Societies", der vom Chicagoer Stadt-
soziologen und ehemaligen Präsidenten der American Sociological 
Society Ernest W. Burgess herausgegeben wurde (Burgess, 1960). Nach 
zwei einleitenden Kapiteln stehen an erster Stelle Fragen zur Länge des 
Arbeitslebens, zum Einkommen älterer Beschäftigter sowie zur Aus-
stattung des Ruhestandes mit Altersversicherungen. Dies sind allesamt 
sozialökonomische Themen. Soziale Ungleichheit bzw. die schlechte 
ökonomische Lage Älterer und deren Bewältigung waren auch Aus-
gangspunkt der soziologischen Beschäftigung mit dem Alter in jedem 
der folgenden Beiträge. Die später in den Vordergrund rückenden The-
men der social gerontology, wie Altersbilder und Theorien erfolgrei-
chen Alterns, bekommen hier noch keine eigenen Kapitel. Es geht ne-
ben den Einkommen Älterer z. B. um die Messung gesundheitlicher 
Einschränkungen und um kommunale Versorgungsstrukturen. Dem 
werden Einzelbetrachtungen aus 14 Ländern angeschlossen, die sich 
unterschiedlichen Themen widmen. Für Deutschland berichtete z. B. 
Ludwig von Friedeburg kurz über fünf kleinere Studien zur ökonomi-
schen Lage Älterer und inwiefern diese (z. B. durch die Ermöglichung 
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privater Hortikultur) zu verbessern sei. Seine eigene, mit Friedrich 
Weltz durchgeführte Studie wird länger besprochen. Es handelte sich 
um eine repräsentative Befragung von 20- bis 60-Jährigen zu deren Er-
wartungen an die eigene Altersversorgung, die von diesen damals als 
defizitär bezeichnet wurde (von Friedeburg, 1960, 458f.). Dies dürfte 
im Zusammenhang mit der ersten Rentenreform in der Bundesrepu-
blik gestanden haben. Sie führte zu einer systematischen Anhebung 
der Alterseinkommen. Dies war die Geburtsstunde des historisch und 
weltweit vorbildhaften, allgemeinverbindlichen Umlageverfahrens in 
der BRD. Eine Erfolgsgeschichte, die zu einer – für die meisten – aus-
kömmlichen und sehr sicheren Altersversorgung führte, die zu einer 
hohen Loyalität zur Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland beitrug 
und deren Attraktivität und Stabilität sprichwörtlich war. Eine sozio-
logische Würdigung dieser Entwicklung ist nur sehr schwer zu finden. 
National repräsentative soziologische Altersstudien, die soziale Un-
gleichheit im und durch das Alter thematisierten, gab es aus Deutsch-
land – bis zum Alters-Survey – nicht. 

Derweil war die amerikanische alterssoziologische Diskussion immer 
durch die dort fehlenden bzw. rudimentär entwickelten Alterssiche-
rungssysteme gekennzeichnet. Ungleichheit und Ungleichbehandlung 
älterer Amerikaner*innen blieben zentrales Thema und Motiv für al-
terssoziologische Studien. Dies wurde über den Fachdiskurs hinaus 
auch zum Antrieb für zivilgesellschaftliche Organisationen, die auf die 
Gesetzgebung mehr oder minder erfolgreich Druck machten (Brauer 
& Kocka, 2020). Unter mehreren großen Lobbygruppen, gewerk-
schafts- und parteiähnlichen Vereinigungen, die sich gegen die Un-
gleichbehandlung und Benachteiligung älterer Menschen in den USA 
engagierten, wurde die AARP1 zur stärksten Mitgliedervereinigung der 

                                                 
1 Die AARP (American Association of Retired Persons) wurde 1958 von der Bür-
gerrechtsaktivistin Ethel Percy Andrus (Walker, 2018) gegründet und hat  
aktuell 38 Millionen Mitglieder, die über eigene Versicherungen und Vergüns-
tigungen gebunden werden. Als mächtiger und durchaus umstrittener Lobby-
verband setzte sie sich mehrfach erfolgreich für die Sicherung der staatlichen 
Social-Care- und Medicare-Programme ein, wirkte gegen Altersdiskriminie-
rung und fördert neuerdings massiv „livability communities“ – und damit die 
Verbesserung der Lebenslagen älterer Menschen an deren Wohnorten. Neben 
der AARP sind weitere Organisationen gegen die Ungleichbehandlung älterer 
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USA überhaupt (Brauer, 2010). Mit dem Age Discrimination in Employ-
ment Act (ADEA) und einer dazu eingerichteten exekutierenden Be-
hörde gegen Altersdiskriminierung (der EEOC: Equal Employment Op-
portunity Commission) wurden in den 1970er Jahren Institutionen 
geschaffen und ausgebaut, die Chancengleichheit für ältere Menschen 
durchsetzen sollten. Flankiert und evaluiert wurde und wird dies bis 
heute auch durch die milliardenschwere staatliche Altersforschung 
unter dem Dach des National Institute on Aging (NIA). Dessen Grün-
dungsdirektor (1975–1982) war kein geringer als Robert N. Butler. Die-
ser war vorher durch den Artikel von Carl Bernstein2 in der Washing-
ton Post zum Fall Chevy Chase einem breiteren Publikum bekannt 
geworden (Bernstein, 1969; Brauer, 2010, 24). Robert N. Butler war als 
Mediziner zwar an mehreren Altersstudien beteiligt, ist aber kein So-
ziologe und blieb damit eher außerhalb derer Diskussionszirkel. Indes 
beruht seine Kritik im (mit dem Pulitzer Prize geehrten) Why Survive? 
(Butler, 1975) auf eindrücklichen Deskriptionen eklatanter sozialer Un-
gleichheit in den USA. Die Kapitel lesen sich wie eine Aneinanderrei-
hung skandalöser Zustände, die von der Öffentlichkeit ignoriert wer-
den würden und die Butler aufdecken will. Immerhin war es über 
vorliegende Daten nachweisbar, dass circa ein Drittel aller über 60-jäh-
rigen Amerikaner*innen unter der Armutsgrenze lebten. Darunter wa-
ren viele Personen, die lange Karrieren in staatlichen Behörden und 
dem Militär hinter sich hatten. Butler kann zeigen, dass diese vorher 
eben nicht arm waren, sondern es nach dem Übergang in den Ruhe-
stand wurden (Butler, 1975, 24, 44, 46). Von dem hierzulande veran-
kerten konservativen wohlfahrtsstaatlichen Ideal des staatlich zu si-
chernden Statusniveaus waren die USA weit entfernt (und bleiben es 
bis heute). Leider sieht es so aus, dass die beängstigenden und blama-
blen Ergebnisse mangelhafter Altersversorgung, die von Butler damals 

                                                 
Menschen in einer Weise aktiv (Brauer & Kocka, 2020), für die es in Deutsch-
land kein vergleichbares Mandat gibt. 
2 In diesem Artikel wurde der Begriff „Age-ism“ geprägt, der später von Butler 
als Ageism in die Wissenschaft eingeführt und so in den Sprachgebrauch über-
nommen wurde – und eigentlich zum festen Repertoire der Ungleichheitsfor-
schung gehören sollte. Bernstein ist übrigens jener investigative Journalist, der 
einige Jahre später mit Bob Woodward den Watergate-Skandal aufdeckte, der 
schließlich zum Rücktritt von Präsident Nixon führte. 
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zurecht angeprangert wurde, auch in Deutschland Einzug halten wer-
den. Aber dazu später. 

Für die Soziologie der Ungleichheit im Alter ist es folgerichtig, über die 
Perspektive ökonomischer Ressourcen hinaus die Lebenslagensicht 
einzunehmen (Clemens, 1994). Diese Sicht vertrat übrigens schon 
Robert Butlers Streitschrift. Er klagte auf knapp 500 Seiten Missstände 
in der Arbeitswelt, beim Wohnen, der medizinischen Versorgung und 
des profitorientierten Pflegebusiness an. Sein Rundumschlag traf nicht 
nur die mangelhaften Gesundheits- und Versicherungssysteme der 
USA, sondern war ein populärwissenschaftlich wirksamer Beitrag ge-
gen soziale Deklassierung der Masse Älterer anhand einer Empirie der 
Lebenslagen. Mit den Ausführungen zu „multiplen Gefahren“ (Butler, 
1975, 31) greift er der Debatte um Intersektionalität vor. Mit den Kapi-
teln zur Viktimisierung und Vorverurteilung ist er der Exklusionsde-
batte der Soziologie um Jahrzehnte voraus. Den ungleichheitssoziolo-
gischen Fakten zu den Lebenslagen älterer Amerikaner*innen wird der 
Versuch der Anregung einer gesellschaftlichen Diskussion zur Bewäl-
tigung mangelnder gesellschaftlicher Inklusion Älterer angeschlossen. 

Es blieb nicht bei den essayistischen Forderungen. Unter seiner Ägide 
am NIA wird die damals 68-jährige Matilda Riley3 als einflussreiche  
Abteilungsleiterin mit der Aufgabe betraut, das eher medizinorien-
tierte NIA für die Förderung multidisziplinärer (eher soziologischer) 
Studien zu öffnen, und damit der besonderen Bedeutung sozialer Un-
gleichheit für das Alter Rechnung zu tragen (Dannefer et al., 2005, 
302f.; Mechanic, 2018, 5). Dies führte schließlich zu einer soziologi-
schen Fundierung einer kritischen Theorie der Altersintegration, die 
über die funktionalistischen Grenzen früherer Ansätze hinausweist 
(Riley & Riley, 2000; Dannefer et al., 2005, 304; Amrhein, 2010). Es wird 
aus der deutschen Perspektive geflissentlich übersehen, dass Rileys 
Utopie einer altersintegrierten Gesellschaft eben jenem beschämenden 
Befund der Benachteiligung und der Exklusion Älterer fundamental 
und systematisch zu begegnen versucht. 

                                                 
3 Die lange danach (nämlich erst 1986) Präsidentin der amerikanischen Sozio-
logiegesellschaft werden sollte. 
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Wenn nun nach der Jahrtausendwende einer der Kenner der altersso-
ziologischen Szene von der „ungleichheitsempirischen Selbstverges-
senheit der Alter(n)ssoziologie“ (Clemens, 2008a) spricht, meint er die 
hier erwähnten Facetten der amerikanischen Debatte sicher nicht. In 
Deutschland schien indes das Thema der Benachteiligung Älterer tat-
sächlich eine untergeordnete Rolle zu spielen. Eventuell galt dies aber 
für die Alterssoziologie insgesamt, denn nach dem Aufschlag von 
Tartler (1961) brauchte es fast 40 Jahre, bis das Thema Alter mit einer 
eigenen Sektion „Alter(n) der Gesellschaft“ im Jahr 2000 auf die Bühne 
der Fachgesellschaft DGS (Deutsche Gesellschaft für Soziologie) trat. 
Sie blieb damit indes zunächst eine begründungspflichtige „Binde-
strich-Soziologie“ (Clemens, 2000). Lebenslagen älterer Menschen 
schienen Spezialthema sozialpolitischer Fachkreise (Infratest Sozial-
forschung et al., 1991; Clemens, 2008b; Backes & Amrhein, 2008) zu 
bleiben. Soziale Fragen des Alterns wurden in den 1970er und 1980er 
Jahren zudem vorrangig durch die Psychologie und die Pflegewissen-
schaften eingeführt. Deren Themensetzungen fanden wiederum über 
die soziale Gerontologie (insbesondere die sogenannte „Bonner Schu-
le“ um Hans Thomae und Ursula Lehr) Eingang in die Alterssoziologie. 
Auch in der bekannten Studie „hochaltriger“ Berliner*innen (BASE) 
standen zunächst alterspsychologische und -medizinische Fragen im 
Vordergrund. Gleichwohl wurden auch dort Fragen zur Messung und 
Hypothesenbildung zur Ungleichheit älterer Menschen ausführlich 
behandelt und weiterentwickelt (Wagner & Motel, 1996; Mayer & Wag-
ner, 1996). 

Ein weiterer entscheidender Impuls zum Thema soziale Ungleichhei-
ten im Alter wurde von der „Kölner Schule“ der Gerontologie gesetzt. 
Deren prägende Figur Magret Dieck kam vom Kölner Forschungsinsti-
tut für Einkommenspolitik und Soziale Sicherung und war später am 
Aufbau des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) in Berlin maß-
geblich beteiligt. Von dieser Seite wurde vor allem das Lebenslagen-
konzept für die Alterssoziologie propagiert. Dazu gehören Studien zu 
Mängeln im Wohnumfeld älterer Menschen (Dieck, 1979), substanzi-
elle Beiträge zur Altensozialpolitik (Dieck & Naegele, 1978) und explizit 
zum Wandel sozialer Ungleichheit in Bezug auf den Altersstruktur-
wandel (Dieck, 1991; Dieck & Naegele, 1993). Wolfgang Clemens hatte 
indes schon in den 1980er Jahren über biographische Erfahrungen und 
Arbeitszumutungen von älteren Frauen bei der Deutschen Bundespost 
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gearbeitet und war dabei auf Formen der Benachteiligungen älterer Ar-
beitnehmerinnen gestoßen, die eine größere Aufmerksamkeit seitens 
der Soziologie der Ungleichheit anmahnten (Clemens, 1997). 

Neben vielen weiteren regional oder thematisch begrenzten Studien 
zu einzelnen Facetten der Ungleichheit im Alter war es erst der Alters-
Survey, der für die gesamte Bundesrepublik robuste Daten zur Ent-
wicklung des Zusammenhanges von Ungleichheit und Alter lieferte. 
Der Alters-Survey wurde in den 1990er Jahren als national repräsenta-
tiver Survey an der Freien Universität Berlin von der Forschungsgruppe 
Altern und Lebenslauf (FALL) mit so hohen Fallzahlen angelegt, dass 
damit Lebenslagen älterer Deutscher repräsentativ und systematisch 
auch im Zeitverlauf erfasst werden können und heute Längsschnittbe-
obachtungen auf Basis des Alterssurveys über einen Zeitraum von be-
reits mehr als 20 Jahren möglich sind (Klaus et al., 2019). Ansatzpunkt 
der bislang größten Erhebung zum Altern in Deutschland war dabei 
der Anspruch der klassischen Sozialberichterstattung (Kohli, 2005, 
26), die ihre Wurzeln in der Ungleichheitsforschung hat. Das auf meh-
rere Wellen angelegte Panel schloss damit an die Traditionen der 
Wohlfahrtsmessung als gesellschaftlicher Dauerbeobachtung (Hauser, 
2002) an. Bei der Messung von Ungleichheiten wurden dazu objektive 
Dimensionen der Ungleichheit und deren subjektive Wahrnehmungen 
erfasst, da „Lebensqualität sowohl auf den objektiven Lebensbedin-
gungen wie auf ihrer subjektiven Wahrnehmung und Bewertung [be-
ruht]“ (Zapf & Habich, 1996, 12). Dies entspricht auch den Forderungen 
aus der sozialen Gerontologie, insbesondere dem von Magret Dieck 
und Gerhard Naegele geprägten Ansatz der Lebenslagen, unter denen 
„der Spielraum verstanden [wird], den der Einzelne für die Befriedi-
gung der Gesamtheit seiner materiellen und immateriellen Interessen 
nachhaltig besitzt“ (Dieck, 1991, 24). 

Die vielen wichtigen Einzelbefunde der erwähnten Studien zusam-
menfassen zu wollen, wird hier nicht gelingen. Die Frage ist aber aus 
der Sicht der wichtigsten aller theoretischen Zugänge zur sozialen  
Ungleichheit, also der Klassentheorie (Marx/Engels), ob eine Schicht-  
oder Klassenzugehörigkeit vom Lebensalter abhängig sein kann. Wirkt 
„Klasse“ nicht lebenslang? Kann das Alter eine für die Ungleichheits-
forschung relevante soziale Gruppe oder gar Klasse bilden, oder bleibt 



It’s ageism, stupid! 

109 

Alter dann doch eher ein vernachlässigbares Residuum? Oder taugt die 
gesamte Klassen- und Schichtentheorie nicht für alternde Gesellschaf-
ten? 

4 Zwischenüberlegung: Alte Menschen als 
eigene „Klasse“ oder als Altersgruppen       
von Klassen? 

Definiert wurden im Alters-Survey als „ältere Menschen“ jene, die sich 
im Sinne des dreigeteilten Lebenslaufes von Martin Kohli in der „drit-
ten“ (bzw. der „nachberuflichen“) Lebensphase befinden. Diese Phase 
ist bei einer weiter steigenden Lebenserwartung in Deutschland länger 
als die Jugend. Menschen in dieser Lebensphase bilden sehr wohl eine 
große gesellschaftliche Gruppe mit gemeinsamen Merkmalen. Auch 
Jüngere können sich darauf einstellen, einmal zu dieser wachsenden 
Gruppe zu gehören. Aber welche Art von Gruppe sind damit „alte Men-
schen“ aus soziologischer Sicht? Bei der klassischen marxistischen 
Theorie anzusetzen, scheint unpassend. Da abhängig Beschäftigte, in 
marxistischer Terminologie als Angehörige der „Arbeiterklasse“, ab  
einem gewissen Alter Ruhestandsbezüge beziehen, die aus Erwerbsar-
beit herrühren, müssten sie einerseits aus dieser Sicht Angehörige der 
„Arbeiterklasse“ bleiben. Andererseits könnte aber argumentiert wer-
den, dass diese Bezüge nicht von täglich neuer Erwerbsarbeit herrüh-
ren und damit eine Art von Kapitaleinkünften sind. Ältere Pensions- 
und Rentenabhängige deswegen als „Kapitalisten“ zu bezeichnen, wäre 
aber kaum sinnvoll. Einkünfte von Kapitalisten beruhen auf eigenver-
antwortlichen Marktaktivitäten und dem Profit aus der Arbeit der An-
gestellten. Sie sind hauptsächlich von der Höhe eines eingesetzten 
Geldvermögens abhängig und schwanken dem Risiko der Anlage ge-
mäß. Für das typische Renteneinkommen trifft dies gerade nicht zu. In 
Deutschland war bislang das Gegenteil kennzeichnend: Alterseinkom-
men sind konstant wie keine andere Einkommensart, vorausberechen-
bar und relativ zur durchschnittlichen Einkommensentwicklung von 
Erwerbstätigen. Ein älterer Rentier, der von eigenen Anlagen (so sicher 
diese erscheinen mögen) lebt, auf der einen Seite und ein Rentner  
aus einem kollektiven Umverteilungssystem auf der anderen mögen 
gegebenenfalls einige formale Ähnlichkeiten aufweisen. Soziologisch 
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könnte ihre Lage und Wirkung im Sozialsystem kaum unterschiedli-
cher sein. 

Die gewachsene Bedeutung sozialstaatlicher und versicherungsbasier-
ter Transfereinkommen lag zwar außerhalb der marxistischen Klassen-
kampfideologie, die Frage der Klassenzugehörigkeit blieb aber ein 
Thema der Soziologie. Rainer Lepsius (1990) brachte den Begriff der 
„Versorgungsklassen“ ein, mit dem die mit dem Ausbau der Sozialstaa-
ten entstehenden neuen Formen gemeint waren. Diese sind durch den 
Bezug von Transfereinkommen gekennzeichnet und liegen damit  
außerhalb des Klassenwiderspruchs zwischen Proletariat und Bour-
geoisie, sie befrieden ihn sozusagen auf sozialdemokratische Weise. 
Sie werden ihrerseits zu einem eigenen Element der Sozialstruktur: 
„,Versorgungsklasse‘ soll eine Klasse insoweit heißen, als Unterschiede 
in sozialpolitischen Transfereinkommen und Unterschiede in der Zu-
gänglichkeit zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen die Klassen-
lage, d. h. die Güterversorgung, die äußere Lebensstellung und das in-
nere Lebensschicksal bestimmen“ (Lepsius, 1990, 128). Die so abge-
grenzte Gruppe ist nun aber wiederum in sich recht heterogen. Zu ihr 
würden heute „Aufstocker*innen“ genauso gehören wie Bezieher*in-
nen sehr hoher Renten, Pensionen und Diäten. Die „äußere Lebens-
stellung und das innere Lebensschicksal“ zwischen Menschen, die von 
Hartz IV abhängig sind, und pensionsberechtigten Emeriti wird jedoch 
recht unterschiedlich ausfallen.  

Es fragt sich also erstens, ob ein Klassenzusammenhang tatsächlich ge-
geben sein kann. Zweitens wäre eine Klasse von Transfereinkommens-
bezieher*innen wiederum nicht für ältere Rentenbezieher*innen re-
serviert, sondern schlösse alle Altersgruppen ein. Trotzdem bleibt die 
Idee eines neuen Typs von Klassen für die Altersversorgung interes-
sant, da damit das Versicherungskonzept des Umlageverfahrens als 
ordnendes Prinzip in die Ungleichheitsanalyse aufgenommen ist. Die 
Verantwortung des Wohlfahrstaates für Ungleichheit bzw. die Minde-
rung von Not durch Erwerbsunfähigkeit könnte mit der Benennung  
einer Klasse der Transfereinkommensbezieher*innen fixiert werden. 
Damit müssten diese aber zu einer Klasse „für sich“ werden, also ihre 
Interessen gemeinsam durchsetzen. Interessanterweise ist es in den 
USA (durch die AARP) ansatzweise gelungen, so etwas wie ein Kollek-
tivbewusstsein bzw. eine Lobby als Interessenverbindung älterer Men-
schen aufzubauen. Für marktliberale Wohlfahrtssysteme ist dies eine 
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logische bzw. notwendige Entwicklung – gerade, weil der Staat als 
selbstverständlich regulierende Institution für Einkommen keine Rolle 
spielt. Zu einem Klassenbewusstsein und Klassenkampf ist es dabei al-
lerdings nie gekommen. In den marktliberalen Staaten werden in der 
Regel Diskriminierungen durch starke zivilgesellschaftliche Institutio-
nen angeklagt, die sich Gehör verschaffen müssen (Brauer & Kocka, 
2020). Ohne Lobby und entsprechenden Druck wäre ihre Lage im  
politischen System der USA und Großbritanniens hoffnungslos. In den 
konservativen und sozialdemokratischen Systemen spielen Ältere als 
gemeinsam politisch Handelnde hingegen keine vergleichbare Rolle. 
Die Versorgungsklasse „Rentner*in“ ist staatlich versorgt, sie braucht 
keinen Kampf, sondern ist ein erreichbarer Sozialstatus mit hohem An-
sehen. Ein Ansehen, das die Bezieher*innen anderer Sozialleistungen 
gerade nicht haben. 

In der Zeit der Systemkonkurrenz wurde in Westdeutschland der Aus-
bau der Alterssicherungssysteme so weit vorangetrieben, dass von Be-
drohungen eines aufflammenden Klassenkampfes auch deswegen kei-
ne Rede mehr sein konnte. Das Resultat war noch weit darüber hinaus 
beständig und erbrachte die „historisch bislang einzigartige Situation 
der heutigen "jungen Alten" [...] die wohlhabender, besser gebildet und 
gesünder sind, als alle Generationen vor ihnen“ (Mergenthaler & Eich 
2013, 11). Die mit der Rentenreform der Schröder-Regierung eingetre-
tene massive Schwächung des Umlageverfahrens stellte demgegen-
über eine fundamentale Zäsur dar. Die oben vorgestellten Zahlen zur 
Armutsentwicklung Älterer sind deren erste messbare Folge. 

Der Erfolg eines alternden Sozialstaates wird sich auch weiterhin am 
Umgang mit der Sozialen Frage entscheiden, die auf den Ursprung der 
Soziologie und der Geschichte der Nationenbildung zurückweist (Tön-
nies, 1989 [1907]; Pankoke, 1970; Tennstedt, 2001). Es ist evident, dass 
eine stabile Sozialstruktur, die Sicherheit verspricht und damit hohe 
Lebensqualität im Alter für alle garantieren kann, sich höherer Loyali-
tät erfreuen wird und stärkeres Institutionenvertrauen aufbauen kann 
als eine Gesellschaft, die individuelle Unsicherheit und Ängste fördert. 
Die Ausgestaltung der Alterssicherungssysteme wird in alternden Ge-
sellschaften somit die Klassenfrage neu stellen. Werden Ungleich- 
heiten verschärft, Alter aus einer gesicherten Lebensphase zu einem 
individuellen Risiko, zum Schicksal, kann dies die Stabilität der markt-
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basierten Demokratie untergraben. Die Entwicklungsrichtung der Un-
gleichheit im Alter bleibt also eine entscheidende „Klassen“-Frage und 
sollte vor ihrer Messung und Diskussion theoretisch konzeptualisiert 
werden. Dies ist das Feld der Soziologie sozialer Differenzierung. 

5 Ungleichheitsentwicklung im Lebenslauf 
theoretisch: Die Thesen der Soziologie 
sozialer Differenzierung 

Während – wie oben gezeigt – soziale Ungleichheit und Benachteili-
gungen älterer Menschen einen entscheidenden Ausgangspunkt der 
Alterssoziologie bildeten, blieben Lebenslagen von älteren Menschen 
in der Soziologie sozialer Differenzierung tatsächlich eher ein Rand-
thema (zum Überblick: Burzan, 2004). Im Register des Standardwerkes 
von Stefan Hradil (Soziale Ungleichheit) wird der Begriff „Alter“ bzw. 
„Ältere“ erst ab der 8. Auflage aufgenommen. Das betreffende Kapitel 
bezieht sich alleine auf geringere Beschäftigungschancen älterer Ar-
beitnehmer*innen (Hradil, 2001; Brauer & Clemens, 2009). Nichts-
destotrotz mussten die oben erwähnten großen alterssoziologischen 
Panels an die Begrifflichkeiten und Messkonzepte der etablierten Un-
gleichheitsstudien anschließen können. Im Alters-Survey wurde dafür 
wie bei BASE zum Beispiel mit den Schichtkonzepten und deren Ope-
rationalisierungen gearbeitet, die allein den Zugang zu Ressourcen 
(bzw. zu sogenannten „wertvollen Gütern“) im Blick haben. Die Ein-
ordnung in ein hierarchisches Modell von Unter-, Mittel- und Ober-
schichten wird dabei an messbaren Einkommenshöhen (und Besitz) 
sowie Bildungsgraden festgemacht, die mit einem entsprechenden Sta-
tus und Prestige des ausgeübten Berufes korrelieren sollten (Kohli, 
1992, 245). Wenn die Positionierung in einem Schichtensystem in Be-
zug auf Alter betrachtet wird, ergeben sich im Vergleich von Jüngeren 
und Älteren logisch abgeleitet folgende vier Thesen. Sie fanden ab den 
späten 1990er Jahren Eingang in die Diskussion (Kohli et al., 2005, 319f.; 
Mayer & Wagner, 1996). Da sie für eine empirische Überprüfung for-
muliert wurden, werden sie über ihre Nachweisbedingungen formu-
liert: 

1) „Kontinuitätsthese“: Sie wäre bestätigt, wenn die Zuordnung zu  
einem Sozialstatus vom Alter unabhängig ist. Eine im Erwerbsle-
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ben erlangte Position im Gefüge sozialer Ungleichheit würde dem-
nach mit dem Übergang in den Ruhestand nicht gebrochen wer-
den. Dies war ein erklärtes Ziel des deutschen (konservativen) So-
zialstaats. Die Zugehörigkeit zu einer Schicht (oder Klasse) bleibt 
im Alter bestehen, sie ist auf einem äquivalenten Niveau abgesi-
chert, der Lebensstandard der jeweiligen Erwerbsphase bleibt be-
stehen. Wäre die Schichtzugehörigkeit über den Lebenslauf nicht 
konstant, oder würden die Älteren als eine Gruppe erkennbar sein, 
deren Schichtstruktur nicht jener der Erwerbspersonen entspricht, 
wäre diese These widerlegt. 

2) „Kumulationsthese“: Sie wäre bestätigt, wenn mit dem Alter die 
Bindung an die Schichtzugehörigkeit verschärft werden würde. Es 
liegt nahe, gerade gesundheitliche Einschränkungen als Katalysa-
tor ökonomischer Disparitäten in die Betrachtung aufzunehmen. 
Die sozialen Differenzen würden demnach mit dem Altern nicht 
gleichbleiben oder sich gar annähern, sondern würden messbar 
größer werden. Widerlegt wäre die These dann, wenn die Ab-
stände der Lebensqualität mit dem Alter und bei gesundheitlichen 
Einschränkungen nicht ansteigen, sondern unabhängig bleiben 
(bzw. sich verringern). 

3) „Destrukturierungsthese“: Sie wäre bestätigt, wenn gesundheitli-
che Einschränkungen im Alter zu einer Art von „Gleichmacher“ 
werden. Dies stellt genau das Gegenteil zur Kumulationsthese dar. 
Nachteile gesundheitlicher Einschränkungen würden demnach 
die Lebensqualität so stark einschränken, dass Einkommensunter-
schiede weniger bedeutsam werden. Widerlegt wäre diese These, 
wenn gesundheitliche Einbußen eben zu einer Stärkung von Un-
gleichheiten führen würden. Auch eine klassen- bzw. schichtspe-
zifische Mortalität wäre mit der Destrukturierungsthese nur 
schwer vereinbar. 

4) „Altersbedingtheit“ als These unterscheidet sich von der Destruk-
turierungsthese vor allem im Sinne der Ursache: Sie wäre bestätigt, 
wenn eine Einebnung von sozialen Unterschieden durch das Alter 
selbst bedingt ist. Es geht hier also nicht mehr um eine Einebnung 
oder Verschärfung sozialer Positionen aus der Erwerbsphase, son-
dern um die Bildung einer eigenen Statusgruppe der Älteren. Diese 
könnte in sich zwar heterogen sein, aber alle würden ihr Alter als 
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primäre Ursache ihrer sozialen Lage teilen. Diese These wäre wi-
derlegt, wenn Positionsänderungen nicht auf altersbedingte Fak-
toren zurückzuführen wären. 

Die Auswertungen der ersten Welle des Alters-Surveys ergaben vor al-
lem, dass „[v]on einer Auflösung der vertikalen Schichthierarchie [...] 
überhaupt nicht die Rede sein [könne ...] Für die 15 hier betrachteten 
Indikatoren haben sich die Schichtunterschiede als die bei weitem 
wichtigsten erwiesen“ (Kohli et al., 2005, 332). Die Altersabhängigkeit 
von Ungleichheit ließ sich nicht belegen, da dies erst durch Vergleiche 
im Zeitablauf möglich sei. Zudem erweisen sich die Älteren als zu he-
terogene Gruppe, um eine Bestätigung der Thesen für alle älteren Men-
schen erwarten zu können. Die Ergebnisse boten dementsprechend 
kein einheitliches Bild. In einzelnen gemessenen Dimensionen wird 
eine gewisse Angleichung (der Destrukturierungsthese entsprechend) 
erreicht. Insbesondere bei sehr schweren langen chronischen Krank-
heiten überlagern tatsächlich Einbußen die Einkommensungleichheit 
in der Dimension „allgemeine Lebenszufriedenheit“. Dies betrifft aber 
nur einen sehr kleinen Teil aller Älteren. In anderen Dimensionen und 
für den Großteil der Älteren wurden auch Kumulationseffekte deut-
lich. Es blieb aber insgesamt das Resultat der Stabilität sozialer Unter-
schiede über den Lebenslauf. Dieses differenzierte Bild schien sich zu 
stabilisieren (Motel-Klingebiel & Engstler, 2008). Einerseits könnte da-
mit Entwarnung gegeben werden, denn von der Bildung einer eigenen 
Klasse der Älteren war man damals weit entfernt. Anderseits sind die 
Härten für die benachteiligten Schichten im Alter kaum als sozial an-
nehmbare Situation hinzunehmen. Das Fazit fällt dementsprechend 
drastisch aus: „Die Ungleichheitsrelationen verändern sich nicht: Die 
niedrigeren Sozialschichten sind in den meisten Bereichen in allen drei 
Altersgruppen gegenüber den höheren Schichten benachteiligt. Sozi-
ale Ungleichheit besteht auch im Alter weiter fort“ (Kohli et al., 2005, 
333). 

6 „It’s the economy, stupid“ – oder Ergebnis von 
Diskriminierung? 

Der Slogan: „It’s the economy, stupid!“ wurde angeblich bei der Kam-
pagne des damaligen Präsidentschaftskandidaten Bill Clinton 1992  
geprägt. Er sollte die Präferenzen der Wähler*innengunst entwaff-
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nend simpel zusammenfassen und taugt immer wieder für eine Pointe. 
Zumal, wenn sich die Diskussionen um komplexe mehrdimensio- 
nale Zusammenhangserklärungen in Details verlieren. Ein einfacher 
Zugang zum Zusammenhang von Alter und Ungleichheit könnte zu-
nächst diesem freundlichen Hinweis folgen: Ungleichheit in und von 
alternden Gesellschaften sind einfacher Ausdruck ökonomischer Grö-
ßen. 

Mit der sogenannten „Preston-curve“ war ein Zusammenhang zwi-
schen ökonomischer Leistung und steigender Lebenserwartung auf der 
volkswirtschaftlichen („nationalökonomischen“) Ebene nachgewiesen 
und augenfällig (Preston, 1975). Altern und steigende Lebenserwartung 
sind keine Ungleichheitsmaße im eigentlichen Sinne, aber ergeben 
griffige Indikatoren zur Beschreibung des demographischen Wandels. 
Steigende Lebenserwartung, Alter (longevity, bzw. das demographi-
sche „Altern der Gesellschaft“) und steigender Wohlstand (wealth) 
korrelieren im Gesellschaftsvergleich. Damit sind landläufige Annah-
men zu den ökonomischen Folgen von Alterung auf den Kopf gestellt. 
Wer Alter mit Niedergang gleichsetzt und Jugend mit steigender Leis-
tung, wird Preston intuitiv widersprechen wollen. Der belegte Zusam-
menhang wurde immer wieder versucht zu relativieren, indem immer 
neue Indikatoren ins Spiel gebracht wurden, wie die Leistungsfähigkeit 
der Gesundheitssysteme (Szreter, 2003), die Bildungsquoten (Lutz & 
Kebede, 2018) und eben auch soziale Ungleichheit (Freeman et al., 
2020). Allerdings konnten keine Belege gefunden werden, in denen Ge-
sellschaften wegen ihrer Alterung ärmer wurden, oder Nationen mit 
jüngerer Bevölkerung ökonomisch besser standen. Hohe soziale Un-
gleichheit und massenhafte Armut sorgen wiederum für eine geringe 
Lebenserwartung.  

So stupid ist es eventuell doch nicht, neben trivialen ökonomischen 
Zusammenhängen auch soziologische Kategorien der Ungleichvertei-
lung zu beachten, und dabei nach komplexeren Wechselwirkungen 
zwischen Alter und Sozialstruktur zu fahnden. Dabei bleibt soziale Un-
gleichheit im Alter zwar durch volkswirtschaftliche Größen geprägt 
und damit im Diskursraum der politischen Ökonomie. Die soziologi-
sche Fahndung nach unterschiedlichen Ausprägungen, Dimensionen 
und Diskursen sozialer Differenzierung – gerade mit dem Bezug auf 
die Dimension Alter – kann sich jedoch nicht wie die Ökonomie auf 
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rein mathematische Modelle zurückziehen, sondern muss komplexe 
strukturelle Zusammenhänge aufklären können. 

Es konnte gezeigt werden, dass das Ausmaß sozialer Ungleichheit im 
Alter Folge von mehr oder weniger gut funktionierenden Sozialversi-
cherungssystemen ist. Diese sind historisch gewachsen und ursprüng-
lich ausgebaut worden, um eine revolutionäre Situation zu verhindern. 
Die Stabilisierung der Rentenversicherung durch das Umlageverfahren 
war dabei die größte und entscheidende Leistung des deutschen Wohl-
fahrtsstaats. Es ist rückblickend verwunderlich, dass dieser enorme Er-
folg kaum angemessen gewürdigt wurde. Er stellte sich nicht automa-
tisch ein, sondern muss im Zusammenhang der Systemkonkurrenz 
und der massiven Auseinandersetzungen zwischen den Tarifparteien 
gesehen werden. Jürgen Habermas (1973) und Helmut Willke (1978; 
1979) beschrieben eilig einberufene „konzertierte Aktionen“ als letzten 
Ausweg zur Befriedung des tatsächlich drohenden Klassenkonfliktes. 
Fast vergessen ist, dass die Muskelspiele der Akteure Ende der 1950er 
und Anfang der 1970er im offenen Aufruhr zu enden drohten.4  

                                                 
4 Immerhin wurde z. B. die Gleichbehandlung von Arbeiter*innen und Ange-
stellten bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durch einen 114 (!) Tage an-
dauernden „wilden Streik“ („wild“ = politisch, damit nicht durch das Streik-
recht abgesichert) von 34.000 Metall- und Werftarbeitern Schleswig-Holsteins 
1956–57 durchgesetzt. Die zunächst harte Haltung des damaligen Ministerprä-
sidenten Kai-Uwe von Hassel zerbrach an der umfassenden, bundesweiten So-
lidarisierungswelle mit den Streikenden, die unter Umständen auf einen Ge-
neralstreik hinausgelaufen wäre (Gorr & Sührig, 2011). Auch Anfang der 197oer 
kam es zu mehreren Wellen „wilder Streiks“ von fast 400.000 Beschäftigten, 
die durchaus einen klassenkämpferischen Charakter hatten (Schäfer, 1973; 
Schmidt, 1973; Volkmann, 1978). Heute wird das Ende der harten Arbeits-
kämpfe meist mit internen Faktoren und der De-Industrialisierung erklärt 
(kritisch dazu Spode, 1992; Boll & Kalass, 2014). Erstens wird damit die histori-
sche Leistung der mutigen Streikenden und damit deren zivilgesellschaftlicher 
Anteil an der Entwicklung der bundesdeutschen Demokratie ignoriert. Zum 
anderen, und hier entscheidend, wird die Sprengkraft der Wahrnehmung von 
Ungleichheit unterschätzt, die damals die Gewerkschaften beflügelte und da-
mit auch die immense Stärkung der sozialen Sicherungssysteme anregte 
(Jeanrond, 2014). Damals wurden damit auch Löhne erkämpft, die sich heute 
auf die Rentenhöhen auswirken und einen Anschluss an den Stand derer der 
Angestellten und Beamten erreichten. 
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Ungleichheitskonflikte schienen auf politische Machtfragen hinauszu-
laufen, führten dann aber zu dem beschriebenen Ausbau der Kranken- 
und Rentenversicherung als explizit solidarische Umverteilungssys-
teme. Das glückliche Ende einer ziemlich verfahrenen Situation durch 
außerordentliche konzertierte Aktionen sollte als Muster der „Aus-
handlung im Notfall“ auch den Bestand der Krankenkassen sichern 
helfen (Freytag, 2002). Solche Formen vernunftorientierter Aushand-
lung wurden auch bei den frühen Rentenreformen praktiziert, die 
noch auf solidarische Lösungen ausgerichtet waren. Zwar muss nach 
klassenkämpferischem Pathos der Akteure in den Kommissionsberich-
ten mit der sprichwörtlichen Lupe gesucht werden. Andererseits wä-
ren die komfortablen Einigungen ohne den damals aufgebauten Druck 
der Tarifauseinandersetzungen wohl nie so zustande gekommen. 

Die Altersversorgung als soziales Projekt war und blieb dabei reaktives 
Betätigungsfeld der Konservativen. Schon die Einführung der Sozial-
gesetzgebung nach der Reichsgründung in den 1880er Jahren wurde 
von der konservativen Angst vor der erstarkenden deutschen Sozialde-
mokratie angetrieben. Insbesondere die Gestaltung der Rentenversi-
cherung – die bis heute mit dem Namen Bismarcks verbunden bleibt – 
wird immer der konservativen Restauration, nicht den revolutionären 
Bewegungen zugeschrieben. Ersteres ist aber ohne Letzteres nicht 
denkbar. Die solidarische, allgemeine Form der Altersvorsorge wäre 
ohne den Druck der Sozialdemokratie nicht auf die sozialpolitische 
Agenda gekommen. Dass sie entscheidend zur nationalen Einigung 
beitragen sollte, ist ein interessanter und beachtenswerter Effekt.5 

Ob die Rückkehr von Altersarmut für einen Vertrauensverlust in de-
mokratische Institutionen sorgen wird, muss an anderer Stelle unter-

                                                 
5 „Man denke [...] vor allem an die Sozialversicherung der 80er Jahre, die 1913 
mehr als 20000 Beamte und Angestellte beschäftigte; [...] Das bedeutet aller-
dings auch, daß der staatliche Behörden- und Aufgabenausbau im Reich seit 
den 70er Jahren in engster Verknüpfung mit ökonomischen und sozialen Ta-
gesfragen stand, gewissermaßen ständig mit ökonomischen und sozialen Nah-
kämpfen konfrontiert war, [...] allerdings auch das Bewußtsein der Menschen 
besonders tief prägte. Wahrscheinlich war dies ein Grund für den tiefen Ein-
druck, den dieser nur so kurz bestehende Nationalstaat im Bewußtsein der 
Deutschen hinterließ“ (Kocka, 1985, 121). 
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sucht werden. Abschließend ist aber darauf hinzuwesen, dass die Pri-
vatisierung der Altersvorsorge zu einer eigenen Quelle verschärfter  
Altersungleichheit werden wird und sich damit die These der Alters-
bedingtheit von Ungleichheit bestätigen könnte. 

Die durch die Riesterrente evozierten Ängste werden durch den realen 
Anstieg der Altersarmutsrisken zum Teil bestätigt. Wie so oft richten 
sich die Reaktionen aber nicht auf Ursachen, sondern auf Symptome. 
Die Ursache ist das Gewinninteresse von privaten Versicherungen und 
deren Anlageversprechen. Das Symptom ist aber das Altern selbst. Die 
stetige und allgegenwärtige Propaganda für die angeblich sicheren in-
dividuellen Altersanlagen kann nicht ohne Angst vor Altersarmut wir-
ken. Es wird der Eindruck erweckt, dass die Zahl der Älteren selbst ein 
Problem darstelle. Damit werden Defizitbilder des Alters andauernd 
angetrieben und reproduziert. Die nicht unerheblichen privaten Auf-
wendungen werden daher mit demographistischen Argumenten be-
gründet (kritisch dazu Kühn, 2004; Barlösius & Schiek, 2007; Bosbach, 
2007). Alte bilden aus sich selbst heraus keine distinkte Gruppe mit 
einem eigenen Charakter. Sie wird es erst in einem Neiddiskurs nach 
unten, der unterstellt, eine Gruppe vorzufinden, die sich dadurch aus-
zeichnet, zu groß zu sein, um versorgt werden zu können, und deren 
gemeinsames Merkmal der Bezug von Transferleistungen ist. Es sind 
somit zwei Monster, die zu einer Drohkulisse aufgebaut wurden: der 
(unfähige) Sozialstaat und die (gierigen) Alten, bzw. „Sozialschmarot-
zer“, die nicht selbst vorgesorgt haben. Alte – und zwar gerade die, die 
einen Anspruch auf solidarische Hilfe haben sollten – werden zu Sün-
denböcken. Die Profiteure der Vermarktung von privaten Anlagen ste-
hen hingegen als positive Beispiele dar: sie haben sich „gekümmert“. 

Dass der demographische Wandel eher durch solidarische Umvertei-
lung als durch private Lösungen zu bewältigen ist, steht auf einem an-
deren Blatt. Für die Ungleichheitsdiskussion ergeben sich aus dem  
demographistischen Diskurs wiederum eigene Quellen von Distink-
tion und auch Diskriminierung. Letztendlich musste um Akzeptanz 
für verschärfte Altersungleichheit, aber auch gegenüber der überwun-
den geglaubten Altersarmut, geworben werden, die durch die Teil-
privatisierung der Rentensysteme vorhersehbar war. Dies ging nicht 
ohne emotionalisierte Altersangst und Altersfeindlichkeit. Individuelle 
Ängste und unsolidarische Einstellungen ergeben somit heute eine Ge-
mengelage, in der logische soziale Lösungen absurd erscheinen. Damit 
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werden auch zivilgesellschaftliche Errungenschaften aufs Spiel gesetzt. 
Wenn notwendige ernsthafte Bemühungen zur Minderung von Un-
gleichheiten in weite Ferne rücken und eine schlagkräftige Lobby der 
Älteren nicht erkennbar bleibt, erregt die Lage benachteiligter Älterer 
bestenfalls Mitleid – schlechterdings aber oft reine Abscheu. Es ist 
eben jene Abwehr gegenüber dem Alter, die Robert Butler als Ageism 
gekennzeichnet hatte. Sie fördert Distinktionshandeln und Abwehr 
gegenüber (armen) alten Menschen. Wenn also gefragt wird, warum 
steigende Ungleichheit im Alter in den Wissenschaften und in der öf-
fentlichen Diskussion kaum angemessene Beachtung findet, muss lei-
der geantwortet werden: It’s ageism, stupid! 
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Dirk Niefanger 

Im „Schwarzen Revier“. 

Soziale Distinktion in 
Ruhrgebietsreportagen von Egon Erwin 
Kisch, Heinrich Hauser und Alexander Graf 
von Stenbock-Fermor 

Das Ruhrgebiet gilt bis heute als Region, die mehr als jede andere in 
Deutschland durch harte körperliche Arbeit besonders im Bergbau 
und in der Stahlindustrie geprägt wurde – eine sozialräumliche Dis-
tinktion, die in der Belletristik bis heute eine besondere Rolle spielt 
(vgl. Caspers et al., 2019; Barbian & Palm, 2009). Dabei galten rauchen-
de Fabrikschlote, Fördertürme, Hochöfen, Industrieanlagen, Schlacke-
berge und einförmige, graue Arbeitersiedlungen vor allem vor dem all-
mählichen Niedergang des Bergbaus und der Schwerindustrie seit den 
1970er Jahren als sichtbare Kennzeichen eines einseitig geprägten So-
zialraums. So gab es bis Anfang der 1960er Jahre in der damals größten 
Metropolregion Europas keine Universität, weil die Regierung die 
Sphären von höherer Bildung und körperlicher Arbeit trennen wollte. 
Noch in der Zwischenkriegszeit folgte der preußische Landtag der  
Politik des Kaiserreichs, das die Errichtung von akademischen und  
militärischen Einrichtungen im Ruhrgebiet aus Angst vor möglichen 
Ausschreitungen verhinderte (vgl. Bogumil & Heinze, 2019; Czierpka, 
2019). Analoges gilt für größere Behörden oder Regierungsstellen; auch 
sie sollten nicht im prekären Ruhrgebiet beheimatet sein. Die zwischen 
den preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen aufgeteilte  
Industrieregion hatte ihre Verwaltungssitze in Koblenz bzw. Düssel-
dorf und Münster, also deutlich kleineren Städten außerhalb des Re-
viers. Die kommunale Verwaltung gliederte sich in einzelne unab-
hängig agierende Stadt- und Landkreise (Dortmund, Essen, Bochum, 
Duisburg usw.). Das Ruhrgebiet galt als potentieller Unruheherd, seine 
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Bewohner*innen – auch und insbesondere aufgrund der multikulturel-
len Wurzeln der eingewanderten Industriearbeiter*innen – als unbe-
rechenbar. 

Die spezifische, sich rasch verändernde Topographie des unüberschau-
bar scheinenden städtischen Konglomerats und die vorgebliche spezi-
elle Eigenheit der dort lebenden Bevölkerung und ihrer schwierigen 
Lebensbedingungen geben in der Zwischenkriegszeit Anlass für relativ 
viele Reportagen bekannter Journalisten und literarisch etablierter  
Autoren (vgl. Schütz, 1987a; Schütz, 1987b; Hallenberger, 2000; Max-
will, 2020; Niefanger, 2021). Denn das „Schwarze Revier“ (Hauser, 1930) 
erscheint für viele Leser*innen eine zugleich attraktive wie abstoßende 
Region, weil sie eine andere, in vieler Hinsicht extreme, düstere, ja,  
lebensfeindliche und zugleich ausgesprochen moderne und zukunfts-
gewandte Welt verspricht, die mit vielen Mythen, Vorurteilen und Ste-
reotypen allerorten bedacht wird. 

Hinzu kommen die beiden als Ruhrkampf oder Ruhrkrieg bezeichne-
ten Ereignisse von europäischer Dimension, der Märzaufstand gegen 
den rechtsgerichteten Kapp-Putsch 1920 und der Widerstand (Gene-
ralstreik, Demonstrationen, Sabotageakte) gegen die Ruhrbesetzung 
durch die Alliierten von 1923 bis 1925. So befassen sich 1923 zwei Re-
portagen des legendären amerikanischen Autors Ernest Hemingway 
mit der Unversöhnlichkeit deutscher Arbeiter und mit ausländischen 
‚Kriegstouristen‘ im Revier: „Wer bei seiner Rückkehr nach Amerika als 
Europa-Experte gelten will, muß die Ruhr gesehen haben“ (Heming-
way, 1990, 244). 

1 Egon Erwin Kisch: Der rasende Reporter 
Gleich drei Ruhrgebietsreportagen aus der Feder des bekanntesten 
deutschen Reporters seiner Zeit, Egon Erwin Kisch, finden Eingang in 
seinen legendären Sammelband Der rasende Reporter (1925), der die 
Poetik und das Image der Reportage bis heute nachhaltig prägt. Eine 
Reportage ist eine „informationsbezogene journalistische Text- und 
Stilform“ (Bentele, 2007, 266); der Begriff leitet sich von englisch ‚re-
port‘, Bericht, ab. Im deutschsprachigen Gebiet verwendet man ihn seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts; seit der Zwischenkriegszeit, seit Kischs 
Auslassungen zur Aufgabe und Verantwortung des Reporters, wird er 
differenziert diskutiert. 1918 erschien sein zentraler Essay Wesen des 
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Reporters im Literarischen Echo (Kisch, 1918); er soll dazu beitragen, 
dem strikt an den Realitäten orientierten Berichterstatter der Zeitung 
mehr Ansehen und eine eigene Profession in kulturellen Diskursen zu-
zuschreiben. Der Reporter sei in dieser Hinsicht vom Feuilletonisten, 
Leitartikler oder Rezensenten grundsätzlich zu unterscheiden: 

An sich ist immer die Arbeit des Reporters die ehrlichste, sachlichste, 
wichtigste. […] Er mag übertreiben, unverläßliche Nachrichten brin-
gen, – dennoch ist er immer von der Tatsache abhängig, immer von der 
Sachlichkeit, immer ist ein Patrouillengang, ein Weg, ein Gespräch  
oder ein Anruf die Grundlage selbst der kleinsten Notiz. […] Die Ergeb-
nisse der Recherche sind aus erster Hand, sind aus dem Leben. (Kisch, 
1983, 205f.) 

Kisch fordert im Vorwort des Rasenden Reporters eine „unbefange- 
ne Zeugenschaft“ gepaart mit einer offenen „Erlebnisfähigkeit“ des  
Autors. Er präferiert eine Unmittelbarkeit des Zugriffs und eine origi-
nelle Aneignung des Materials, schließlich eine verblüffende Charak-
terisierung alltäglicher Welt und die Umformung der Realität zur „Sen-
sation“. „Nichts“ sei „verblüffender als die einfache Wahrheit, nichts 
exotischer als unsere Umwelt, nichts ist phantasievoller als die Sach-
lichkeit“ (Kisch, 2010, 7f.). 

Entsprechend fällt Kischs eindrückliche Beschreibung der Industrie-
landschaft Essens aus, die mit dem ausgestellten Reichtum und der 
wirtschaftlichen Macht der Kruppherren in der berühmten Villa Hügel 
im Süden der Stadt kontrastiert (vgl. Robeck, 2011): 

Immer dunkler tönt sich das Grau der Häuserwände, immer dunkler, 
und bald sind sie beinschwarz. Nackte, kahle, rußige Ziegelmauern un-
endlicher Fabriken und unendlicher Arbeitshöfe sind die Seitenkulis-
sen der Straßen, das Balkengewirr eines Förderturmes und Schlote von 
ungeahnter Breite mit eisernen Wendeltreppen an der Außenseite und 
ein unmutiger Himmel sind ihr Hintergrund. Nirgends eine Zierde, nir-
gends ein Schmuck, außer dem Kuppelturm des Verwaltungsgebäudes, 
einem Mausoleum gleich. (Kisch, 2010, 122) 

Menschen haben in dieser Darstellung einer unmenschlichen Welt 
keinen Platz. Obwohl sie vermutlich die Fabrikstraßen bevölkern, be-
schreibt sie Kisch hier nicht. Stattdessen belebt er die Bauten mit 
menschlichen Attributen: Sie schmücken sich nicht, sind nackt und 
rußig wie die Arbeiter selbst. Sogar der Himmel zeigt sich „unmutig“ 
über die Zustände. Nur die Fabrikleitung erhebt sich räumlich sichtbar 



Niefanger 

130 

über das Elend; der große Kuppelturm des Verwaltungsgebäudes 
gleicht aber einem Mausoleum, einer überdimensionierten Ruhestätte 
für die Toten. Soziale Differenz hat ihren Widerhall in der Architektur 
des Ruhrgebiets – eine Wahrnehmung, die uns in fast allen Ruhrge-
bietsreportagen begegnen wird. Dem starken visuellen Eindruck der 
Krupp-Fabriken gesellt sich ein dominanter akustischer hinzu: 

Kein Straßenlärm ist vernehmbar, denn alles übertönt der Schall, der 
aus den Fabriken kommt und aus den Öfen: fallendes Eisen, rollendes 
Eisen, schlagendes Eisen. Fast stundenlang geht man durch diese lär-
mende Öde westwärts. (Kisch, 2010, 122) 

Auch jetzt ist nicht von Menschen die Rede, nur vom ungeheuren 
Lärm, den sie tagaus, tagein aushalten müssen. Den Lärm verursacht 
das Eisen, das einerseits die Industrialisierung symbolisiert, anderseits 
auch konkret das Erzeugnis darstellt, das Krupp zum mächtigen Welt-
unternehmen gemacht hat und hier in Essen produziert bzw. weiter-
verarbeitet wird. 

Nun ist es nicht so, dass Menschen in Kischs Reportagen grundsätzlich 
nicht vorkämen. Die Darstellung hier zielt aber auf die Unmenschlich-
keit der Fabrik. In der Reportage Stahlwerke in Bochum vom Hochofen 
aus gesehen sieht es ganz anders aus. Hier hat Kisch zum Beispiel, be-
vor es um den Lohn der Arbeiter auch im Vergleich zu den Ingenieuren 
geht, eine Reihe von rhetorischen Fragen zum Gesundheitsrisiko der 
Stahlkocher eingeschoben: 

Wird nicht auch die Lunge der Arbeiter hier mit diesem eisernen Kon-
fetti überschüttet? Ist er unempfindlich gegen den Schwefeldampf, den 
uns eben ein Windstoß in die Nase geblasen hat, daß wir tränen und 
husten müssen?! Ist das Gichtgas für ihn kein Gift? Stört es ihn nicht, 
wenn er aus dieser tödlichen Hitze unmittelbar ins Freie muß, um für 
das überschüssige Roheisen im Gießbett Rinnen zu graben? (Kisch, 
2010, 203) 

Das Gesundheitsrisiko bei der Arbeit werde, so kann man dem an-
schließenden Dialog mit einem Ingenieur entnehmen, durch eine 
recht gute Bezahlung kompensiert. Kischs Hinweis auf die zusätzliche 
Wochenendarbeitszeit und die Nachtschichten zeigt, dass es bei der 
Beschreibung der Arbeit nicht nur um die Bezahlung, sondern auch 
um die harten Arbeitsbedingungen geht. Denen ist der junge Ingeni-
eur, der Kisch Rede und Antwort steht, so nicht unterworfen. Soziale 
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Distinktion scheint hier eher an die konkrete Werktätigkeit, weniger 
aber an die möglicherweise verhältnismäßig hohe Entlohnung der 
Stahlarbeiter gebunden zu sein. 

2 Heinrich Hauser: Schwarzes Revier 
Zu den heute eher vergessenen Reportern der Zwischenkriegszeit zählt 
Heinrich Hauser,1 der unter anderem Mitarbeiter der renommierten 
Frankfurter Zeitung, vorher aber auch als Arbeiter am Hochofen oder 
als Seemann tätig war. Nach dem Krieg arbeitete er unter anderem  
als Chefredakteur des Stern. Für sein Erfolgsbuch Schwarzes Revier 
(1930) steuerte er selbst ambitionierte Schwarz-Weiß-Fotos bei (vgl. 
Schlautmann, 2021). Es ist eine Sammlung von bebilderten Ruhrge-
bietsreportagen, die zum Teil schon vorher separat veröffentlicht wur-
den. Die Erstausgabe (Hauser, 1930) gilt heute als eine gesuchte Rari-
tät. Im kurzen Vorwort beschreibt Hauser das Zustandekommen des 
Bandes und sein journalistisches Credo. Im Herbst 1928 habe er den 
Auftrag bekommen, „Bildmaterial des Ruhrgebiets durch eigene Auf-
nahmen zu beschaffen“. Ganz „nebenher“ sei dann „eine Reihe von Ar-
tikeln“ entstanden. Im Sinne Kischs beteuert Hauser: „Nichts ist ge-
schrieben worden, was nicht gesehen oder erlebt ist“ (Hauser, 2010, 4). 
Bewusst bekennt sich Hauser zum „Tastende[n] der Form“, zum Vor-
läufigen, Offenen, auch Unpolitischen. Obwohl viele Leser*innen den 
„Gegenstand mit deutlichen Umrissen und dicken Strichen in 
Schwarz-Weiß gezeichnet“ sähen, bemühe er sich lediglich „um Klar-
heit und Deutlichkeit“ (Hauser, 2010, 4) – im Sinne des rhetorischen 
Ideals der Perspicuitas. Hauser möchte also vorschnelle Bewertungen 
und Deutungen außen vor lassen und sich auf die bloße Darstellung 
der Sachverhalte konzentrieren. Die ostentative Ablehnung der 
Schwarz-Weiß-Malerei wird durch die eindrückliche Wirkung seiner 
anspruchsvollen, nicht selten enigmatisch anmutenden Schwarz-
Weiß-Fotografien relativiert. Sie arbeiten bewusst mit Hell-Dunkel- 
Effekten, so dass die Bilder in Einzelfällen zur Scherenschnittgestal-
tung tendieren. Auch scheinen sie in ihren pathetischen Gesten und 
knappen Kommentierungen Wertungen zumindest anzudeuten. So ist 

                                                 
1 An der Ruhruniversität Bochum fand eine Tagung „Heinrich Hauser und seine 
Zeit“ (22.–23.09.2021) statt. 
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neben der Fotografie von zwei lachenden Kindern zu lesen: „Die Ge-
sichter dieser Kinder lachen. Man sieht, daß dieser Ausdruck ihnen 
nicht gewöhnlich ist“ (Hauser, 2010, 68f.).  

Hausers Reportage-Reise umfasste angeblich „sechstausend Kilome-
ter“ (Hauser, 2010, 5), die er in einem der bekanntesten, modernsten 
und schnellsten Sportwagen seiner Zeit bewältigte, einem NAG C4b 
‚Monza‘ mit offenem Verdeck – eine Variante jener Rennversion, die 
1921 und 1924 das Avus-Rennen in Berlin gewonnen hatte. In einigen 
Fotografien Hausers ist der Wagen vor unterschiedlichen Kulissen des 
Reviers oder auf dessen ‚schlechten Straßen‘ zu sehen; das erste Bild 
des Buchs zeigt einen Blick vom Steuer aus auf die Fahrbahn: „Das ist 
das Gesicht des Reviers bei der Anfahrt“ (Hauser, 2010, 10). 

Von sozialer Differenz im Schwarzen Revier geben besonders die Kapi-
tel „Arbeitgeber – Arbeitnehmer“ und „Leben der Arbeiter“ Auskunft 
(Hauser, 2010, 86–94, 95–135). Gleich zu Beginn dieser Kapitel betont 
Hauser die Instabilität von sozialen Milieus im Ruhrgebiet; wie die 
Städte der Region, so würden sich auch Arbeiter und Arbeitgeber 
„schnell“ verändern. Allerdings sei dies den Milieus nicht oder kaum 
bewusst. 

Mit beiden Füßen mitten in der Realität der Gegenwart, lebt man geis-
tig noch in einer Welt von Dogmen und Doktrinen der Vergangenheit, 
die leer geworden sind, in verflachten Idealen, vertrockneten Theorien, 
in engstirnigen Extremen, in Gedankenarmut oder in Verwirrung. 
(Hauser, 2010, 86) 

Hauser greift hier ein soziales Phänomen auf, das kurz zuvor Siegfried 
Kracauer in seiner Soziographie Die Angestellten (1929/30) mehrfach 
beschrieben hat. Hier zeigt er unter anderem, dass die aus der Arbei-
terklasse aufgestiegenen Angestellten im Habitus ihre Herkunft oft ge-
nauso wenig verleugnen können wie die Angestellten, die von den  
prekärer werdenden sozioökonomischen Verhältnissen zu einer ein-
facheren Lebensweise gezwungen werden. Kracauers Sozialreportagen 
erzählen, wie Hausers Schwarzes Revier, Verwerfungen und Probleme 
sozialer Anpassungsprozesse in einer sich verändernden Welt (vgl. 
Kracauer, 1971; Niefanger, 1999; Mülder-Bach, 2002). 

Anders als die Unternehmer alten Typs, die „Fabrikherrn“ und „Schlot-
barone“ (Hauser, 2010, 87), habe sich eine jüngere Generation von  
Fabrikanten am modernen Amerika (‚Fordismus‘) orientiert und auf 
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Rationalisierung gesetzt. Sie versuchten größere Konflikte mit den Ar-
beitern zu vermeiden. Entsprechend richte sich auch die neue Arbei-
terschaft im Ruhrgebiet aus, die man „nicht“ als „rein proletarische 
Schicht“ auffassen könne. Der Bergmann gleiche heute „mehr dem 
Kleinbürger als dem Proletarier“ und zeige in vieler Hinsicht kleinbäu-
erliches Verhalten. Er sei „bodenständig mit einem Stückchen Land 
und der sprichwörtlichen Bergmannskuh, der Ziege“ (Hauser, 2010, 
90). Hauser betont, trotz solcher stereotypen Aussagen, die Unter-
schiedlichkeit von Arbeitern je nach Tätigkeit und Entfaltungsmög-
lichkeit. Zudem gäbe es, je nach Selbstbild und Standpunkt, differente 
Perspektiven (vgl. Hauser, 2010, 87). Zunächst jedoch konstatiert er  
einen zunehmenden sozialen Frieden; dieser resultiere aus dem relativ 
hohen Lebensstandard der Arbeiter und dem bescheidenen Auftreten 
der Unternehmer, die ihren Reichtum in der Regel nicht ausstellen 
würden „und wenn, dann bestimmt nicht im Revier und vor den Augen 
der Arbeiterschaft“. Zudem würden sie ihren Reichtum einsetzen, um 
die Industrieunternehmen zu stärken; „der Reichtum arbeitet“, heißt 
bei Hauser die eingängige Formel (Hauser, 2010, 91). Hinweise auf das 
Genossenschaftswesen und die sozialen Organisationen (Knappschaft, 
Siedlungsgenossenschaften, Gewerkschaft usw.) zeigen Hauser, dass 
es im Ruhrgebiet weniger um bloßen „Klassenhaß und Klassenkampf“ 
gehe, sondern am Ende um „ein besseres und schöneres Leben“ im Re-
vier (Hauser, 2010, 94). 

Angesichts dieser generelleren Aussagen über den neuen Sozialfrieden 
verwundert es, dass die konkreten Beschreibungen des Arbeiterlebens 
in Hausers Reportagen das Elend der Arbeiter keineswegs ausgrenzen. 
Gerade in diese Passagen seines Buches gehen vermehrt eigene Erfah-
rungen als Arbeiter ein. Nicht nur von Erschöpfung, Anstrengung und 
Ausbeutung ist die Rede – das gehört zum Klischee des Schwarzen Re-
viers dazu –, sondern auch von „einer langsamen körperlichen und see-
lischen Verkrüppelung“ (Hauser, 2010, 95f.). Diese These unterstützt 
der Reporter durch viele Einzelbeobachtungen, die er durchaus ein-
dringlich auf das Papier bringt. Bei der Beschreibung des Wegs der Ar-
beiter zur Schicht im „Thomaswerk von Phönix“ fällt Hauser – wie auch 
an anderen Stellen seiner Reportage – unvermittelt ins kollektive Wir, 
so dass der*die Leser*in scheinbar Teil der Masse und damit zu einer 
Art teilnehmendem*r Beobachter*in wird. Zudem gestalten die gereih-
ten Kurzsätze in ihrer analogen Bauart den eintönigen Weg zur Arbeit 
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nach, wobei der Trott allerdings nicht von einer alternierenden 
Stammsilbenbetonung als sprachliche Rhythmisierung aufgenommen 
wird. Die Gleichförmigkeit bleibt, könnte man als These formulieren, 
äußerlich: 

Wir sind ein großer Strom. Wir gehen alle im Takt, ganz von selber, 
ohne daran zu denken. Wir sehen alle vor uns auf den Boden, wir brau-
chen uns nicht anzusehen, wir wissen schon. Der Boden zittert, lange 
Kohlenzüge rollen neben uns vorbei, die Ohren fangen an zu dröhnen 
von dem donnernden Brausen, mit dem das Eisen in den Thomas- 
birnen durchgeblasen wird. (Hauser, 2010, 97) 

Durch wenige Umstellungen und Umformulierungen hätte Hauser  
einen gleichklingenden, meinetwegen jambischen Rhythmus erzeugen 
können: *Ein großer Strom sind wir. Im Takt ist unser Schritt, so ganz 
von selbst usw.* Allerdings hätte er in dieser Version auf die verwen-
dete Anapher („Wir …“) verzichten müssen, die die Eintönigkeit des 
immer gleichen Arbeitswegs sprachlich nachzeichnet. Ich denke, Hau-
ser wollte, bei aller ambitionierten sprachlichen Gestaltung der Repor-
tage, eine allzu grelle Poetisierung des Proletariats vermeiden; er 
suchte vielleicht sogar in seiner parataktisch und anaphorisch angeleg-
ten Prosa den Trott der Masse durch die Verweigerung des sprachli-
chen Takts zu unterlaufen. 

Um dem schweren Leben der Arbeiter im Ruhrgebiet nahe zu kom-
men, greift Hauser immer wieder auf eigene Erfahrungen zurück; sie 
betreffen nicht nur die Arbeit selbst und ihre unmenschlichen Rah-
menbedingungen, sondern auch das Leben in der Freizeit, am Sonntag 
oder am Abend im Ledigenheim junger männlicher Arbeiter: „Das Le-
ben hier war von einer Brutalität der Menschen untereinander, die mir 
selbst im Krieg niemals begegnet ist“ (Hauser, 2010, 113). Hauser erin-
nert sich hier an eigene Erfahrungen. Denn die Mitbewohner des 
Heims hätten zunächst „den Geruch einer anderen Klasse“ (Hauser, 
2010, 114) gewittert. Erst später habe er gelernt, ihre „Ro[h]heit nach-
zuahmen, den Fußtritt an richtiger Stelle, […] das schnelle Zuschlagen 
mitten ins Gesicht“ (Hauser, 2010, 114). 
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3 Alexander Graf Stenbock-Fermor: 
Deutschland von unten 

Von sozialer Differenz zwischen Beobachter und Beobachteten erzäh-
len auch die Reportagen von Alexander Graf Stenbock-Fermor, dessen 
legendäres Buch Deutschland von unten. Reise durch die proletarische 
Provinz 1931 erschienen ist. Auch dieser Reportageband enthält 
Schwarz-Weiß-Fotos, eine programmatische Einleitung, die auf die 
Darstellungsform eingeht, und Hinweise zur Entstehungsgeschichte. 

1922, als mittelloser Student, arbeitete ich über ein Jahr als Bergarbeiter 
im Ruhrgebiet. Ich lernte ein neues Deutschland kennen, das proleta-
rische Deutschland. […] Nun wanderte und reiste ich im Sommer und 
Herbst 1930 durch viele Teile Deutschlands, kreuz und quer durch die 
proletarische Provinz. [...] Überall, wohin ich kam, steigendes Elend, 
steigende Verbitterung, steigende Verzweiflung. Eine Welt der Armut 
und des Hungers und der Ausbeutung. Ich lernte Deutschland von un-
ten kennen. (Stenbock-Fermor, 2016, 7) 

„Der rote Graf“ (Stenbock-Fermor, 1975), wie er sich selbst in seiner 
Autobiographie nennt, hat ein unstetes Leben geführt und sich in sehr 
vielen Jobs – vom Puppenspieler und Industriearbeiter bis zum Buch-
händler, Lokalreporter und Feuilletonisten – versucht; politisch hat 
der Graf öfters die Seite gewechselt und konnte daher relativ problem-
los zwischen 1933 und 1945 schriftstellerisch tätig sein. Deutschland 
von unten wurde allerdings verboten. Belegt ist seine Teilhabe an einer 
Widerstandsgruppe in den 1940er Jahren und im Januar 1945 sein 
Überlaufen zur Roten Armee. Später lebte Stenbock-Fermor in der 
DDR und arbeitete für die DEFA. 

Auch wenn der Graf ausschließlich die Lage der Armen im Blick hat 
und sich daher als „einseitig“ versteht, beansprucht Deutschland von 
unten wie die Reportagen von Kisch und Hauser einen hohen Grad an 
Faktentreue und Aufrichtigkeit: 

Dieses Buch ist einseitig. Es bringt Bilder und Schilderungen nur von 
der einen Seite Deutschlands, von unten. Doch es hält sich streng an 
Tatsachen. Nichts ist übertrieben oder „erdichtet“. 

Mein Bericht ist unvollständig. Von dem großen Material werden nur 
wenige Beispiele gezeigt, typische Beispiele, die für viele stehen. Die 
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Lage des proletarischen Mittelstandes wird hier nicht behandelt. Sie er-
fordert eine besondere Darstellung. Auch die Schicht des Lumpenpro-
letariats wird hier nicht behandelt. (Stenbock-Fermor, 2016, 8) 

Im Fokus ständen vielmehr die Arbeiter und diejenigen, die gegen ih-
ren Willen aus dem Produktionsprozess ausgeschieden seien, also die 
Arbeitslosen. Vorbilder für Stenbock-Fermor waren unter anderem 
Kracauers Angestellten-Buch, Kischs Rasender Reporter (vgl. Schütz & 
Jäger, 2016, 228) und die Reisereportagen von Joseph Roth. Anders als 
die Menschen in diesen Reportagen zeigen sich die Arbeiter in 
Deutschland von unten aber stark resigniert, gedrückt und nicht selten 
apathisch. 

Die Ruhrgebietsreportage seines Buchs schließt an Stenbock-Fermors 
autobiographischen Text Meine Erlebnisse als Bergarbeiter im Ruhrge-
biet (1928) an. Schon hier beteuert er, in seinen Darstellungen „rück-
sichtslos wahr zu sein“ und „ohne Beschönigung oder Übertreibung“ 
zu erzählen (Stenbock-Fermor, 2017, 5). Anders als Hauser benutzt der 
Graf keinen Sportwagen zur Fahrt durch das Revier; vielmehr er-
schließt eine Fahrt mit dem der beobachteten Welt vermeintlich ange-
messenen „Motorrad“ die spezifischen visuellen Reize der Industrie-
topographie: 

Hohe Bahndämme, niedrige Barackenlager, Mietshäuser, Schutthal-
den, spärliche, zertretene Grünstreifen, Spielwiesen, Neubauten. Es ist 
dunkel. Der Himmel wird rot von den Feuersäulen der Hochöfen und 
Sekunden später wieder schwarz. Der rote Schein spielt auf dem mäch-
tigen Netz der Schienenstränge. Grüne, rote Signallampen. Schwarze 
Förderanlagen, Fördertürme, Schlote, Eisenhütten, Kühltürme, Walz-
werke, Maschinenhallen. [...] Das Knattern meiner Maschine mischt 
sich mit dem hämmernden Dröhnen der Werke. (Stenbock-Fermor, 
2016, 144) 

Stenbock-Fermor verzichtet immer wieder auf vollständige Sätze, um 
die wechselnden visuellen Eindrücke mithilfe einzelner Nomen zu rei-
hen. Sie rufen jene Klischees ab, die man um 1930 vom Schwarzen Re-
vier haben konnte und lesen wollte. Wie bei Kisch gesellt sich zu den 
abgerufenen Bildern der industrielle Lärm, der sich hier mit dem Mo-
torengeräusch des Kraftrads verbindet. 

Hat man die überaus kritischen Erinnerungen Stenbock-Fermors aus 
seiner Bergarbeiterzeit im Ohr, stutzt man bei der Auskunft eines 
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früheren Arbeitskollegen: „Die Verhältnisse haben sich aber sehr, sehr 
verschlechtert seit jener Zeit!“ (Stenbock-Fermor, 2016, 145). Konkret 
nennt der gefragte Steiger die „Arbeitsbedingungen“, nicht den Lohn, 
der sei gestiegen, aber es werde „erheblich mehr von uns verlangt als 
damals“ (Stenbock-Fermor, 2016, 145). Hinzu käme ein rauer werden-
des Arbeitsklima und eine Zunahme von Arbeitsunfällen, die die Re-
portage zunächst erneut in aussagekräftigen Nomen schlagwortartig 
listet, dann aber zusätzlich mit Statistiken belegt. Als Grund werden 
die gedrängten Arbeitszeiten und die Akkordbezahlung (nach geför-
derter Kohle) genannt, die die Arbeitssicherungsmaßnahmen nicht 
mit bedenkt. 

Die Eindrücke des Steigers werden später durch einen ehemaligen Ar-
beitskollegen bestätigt; Franz berichtet seinem alten Kumpel „Alex“ 
auf dessen Frage, wie es hier gehe: 

Dreckiger und dreckiger, von Tag zu Tag, Alex! [...] Alex, du kannst dir’s 
gar nicht vorstellen, was das jetzt für ne Schinderei und Quälerei ist. 
Den Unternehmern ist der Kamm mächtig geschwollen. Die machen, 
was sie wollen, was sie wollen. Da war es fast besser zu Wilhelms Zei-
ten! (Stenbock-Fermor, 2016, 147f.) 

Um den Wahrheitsgehalt seiner Reportage zu belegen, lässt Stenbock-
Fermor einen betroffenen Arbeiter selbst zu Wort kommen; den 
mündlichen Sprachduktus versucht er beizubehalten. Die derzeitig 
verschärfte Situation führt die Reportage auf die skrupellos agierenden 
Unternehmer zurück, die wegen der hohen Arbeitslosigkeit stets auf 
neue Arbeitskräfte zurückgreifen könnten. Daher würde sich weniger 
um Arbeitssicherheit geschert und die Artikulations- und Beschwerde-
möglichkeiten der Arbeiter eingeschränkt. 

Stenbock-Fermor stellt nicht nur die Topographie des Ruhrgebiets und 
die Arbeitsbedingungen dar; er begleitet einzelne Arbeiter in ihre 
Wohnungen und beteiligt sich an ihren politischen Veranstaltungen, 
wobei er kein Hehl aus seiner Sympathie für die sozialistischen Ideale 
der Arbeiter macht. Um zu zeigen, dass er die Arbeitsverhältnisse der 
Bergleute aus eigener Erfahrung und echter Teilhabe heraus versteht, 
berichtet der Graf, wie er vor den Arbeitern sprechen durfte bzw. 
sollte. Er erinnert sie in seiner Rede an gemeinsame Arbeit unter Tage 
und an Diskussionen um bessere Bedingungen. Schließlich gesteht er 



Niefanger 

138 

ihnen, dass sie es gewesen seien, die ihm den politischen Weg gewie-
sen hätten. 

Genossen, in dem Jahre, wo ich hier mit euch schuftete, habe ich die 
Augen verdammt aufgerissen. Ich sah die brutalen Antreibemethoden 
des kapitalistischen Systems, erlebte, wie für den Profit eine[r] 
kleine[n] Schicht der Mensch ausgebeutet und erniedrigt wird. (Sten-
bock-Fermor, 2016, 157) 

Nach seiner Rede spürt Stenbock-Fermor eine „große Verbundenheit“ 
mit seinen alten Kollegen: „Ich gehe in der Mitte zwischen meinen Ka-
meraden“ (Stenbock-Fermor, 2016, 162). Das Ende markiert die metho-
dische Position der Reportage; hier wird nicht ohne Sachverstand ‚von 
außen‘ berichtet, sondern wissend von innen heraus. Deutschland von 
unten basiert zumindest dem Anspruch nach auf einer teilnehmenden 
Beobachtung. Diese von Bronislaw Malinowski Anfang des 20. Jahr-
hunderts entwickelte Methode der ethnologischen und sozialwissen-
schaftlichen Feldforschung könnte Stenbock-Fermor gekannt haben; 
vielleicht hat er sogar von der etwa zeitgleich – Anfang der 1930er Jahre 
– entstehenden und im deutschen Sprachraum dann maßgebenden 
Marienthaler Studie (1933) von Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda und Hans 
Zeisel gehört oder zumindest von den beiden wegbereitenden Sozial-
reportagen von Ludwig Wagner (vgl. Wagner, 1930a; Wagner, 1930b). 
Einem ganz ähnlichen Sozialmilieu – dem Elend der arbeitslos werden-
den schlesischen Weber – ist jedenfalls ein eigenes Kapitel in Deutsch-
land von unten gewidmet (vgl. Stenbock-Fermor, 2016, 67–88). 

* 

Dass Erwerbstätigkeit und Erwerbslosigkeit in der Literatur der Zwi-
schenkriegszeit ein wichtiges Thema war, ist hinlänglich erforscht 
worden (vgl. Unger, 2004). Die hier analysierten Reportagen des Ruhr-
gebiets gehören – wie die Studien zu Marienthal – in diesen Kontext. 
Sie, das Angestellten-Buch von Sigfried Kracauer und die hier vorge-
stellten Sozialreportagen über das Ruhrgebiet, zeigen die Übergäng-
lichkeit wissenschaftlicher, populärwissenschaftlicher, journalistischer 
und literarischer Texte in diesem Feld. Die in den Blick genommenen 
Reportagen beteuern geradezu emphatisch ihren Realismusanspruch 
und die Faktizität ihrer Aussagen. Auch wenn der Einsatz rhetorischer 
und poetischer Mittel unübersehbar ist, versuchen die Reportagen ein 
möglichst authentisches Lebensgefühl des Ruhrgebiets abzubilden. 
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Dabei setzen sie auf topographische Eindrücke, die nicht selten kli-
scheehaft zugespitzt werden, auf die Herausarbeitung sozialer Kon-
flikte und die möglichst drastische Darstellung der Arbeitswelt. Soziale 
Durchlässigkeit und individuelle Veränderungen der ökonomischen 
Situation hin zu einem besseren Leben werden so gut wie nie, sehr 
wohl aber prekäre Zuspitzungen und eine zunehmende Verelendung 
thematisiert. 

In allen drei hier vorgestellten Reportagen werden – allerdings unter-
schiedlich stark – Momente der teilnehmenden Beobachtung imple-
mentiert, um die Darstellung der für die Leser*innen meist fremden 
Welt zu beglaubigen. Die Reportagen nähern sich so einer Ethnogra-
phie des eigenen Landes in seinen fremden Räumen an. Dies wird 
exemplarisch schon an Titeln wie Deutschland von unten (Stenbock-
Fermor), Leben als Arbeiter (Hauser) oder Stahlwerk von Bochum vom 
Hochofen aus gesehen (Kisch) deutlich. Dieser teilnehmenden Per-
spektive steht die ostentative Annäherung an das Revier mit legendä-
rem Sportwagen oder Motorrad entgegen. Hier wird die Mobilität des 
Reporters, sein technikaffiner, zeitgemäßer Habitus und die Ge-
schwindigkeit seines Zugriffs – Der rasende Reporter (Kisch) – gera-
dezu symbolisch ausgestellt. 
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Die UN Sustainable Development 
Goals und das Sozialrecht – 
unter besonderer Berücksichtigung 
der Rentenversicherung 

1 Problemstellung 
Im Jahr 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen auf dem Welt-
gipfel für nachhaltige Entwicklung 17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (Sustainable Development Goals, kurz SDGs) als Kernstück der 
Agenda 2030. Vorläufer der SDGs waren die acht Millenniums-Ziele 
(Millennium Development Goals, MDGs) für 2015, die im Rahmen des 
Millennium-Gipfels im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen be-
schlossen worden waren. Während die Millenniums-Ziele insbeson-
dere eine Anhebung des Lebensstandards in Entwicklungsländern in 
den Fokus nahmen, betreffen die 17 SDGs sowohl ärmere als auch rei-
chere Länder und beziehen sozio-ökonomische, nun aber auch ökolo-
gische Aspekte ein (vgl. Eisenmenger et al., 2020, 1101–1110; Opielka, 
2017, 4–19). Nicht erreichte Ziele der MDGs sollten dabei in die erneu-
erte Entwicklungsagenda einbezogen werden. Die SDGs lösen die 
MDGs deshalb nicht ab, sondern bilden eine Fortsetzung unter an-
derem mit der Intention, begonnene Projekte und Ambitionen der  
Millenniums-Ziele erfolgreich umzusetzen und abzuschließen (vgl. 
Blickling, 2016, 10; Gore, 2015, 717, 720). Die 17 SDGs umfassen im Ein-
zelnen: 

1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden. 
2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 

Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft för-
dern. 

3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewähr-
leisten und ihr Wohlergehen fördern. 
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4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewähr-
leisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle för-
dern. 

5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. 

6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser 
und Sanitärversorgung für alle gewährleisten. 

7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und mo-
derner Energie für alle sichern. 

8. Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwür-
dige Arbeit für alle fördern. 

9. Widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame 
und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen 
unterstützen. 

10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern. 
11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und 

nachhaltig gestalten. 
12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen. 
13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 

und seiner Auswirkungen ergreifen. 
14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger 

Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen. 
15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nach-

haltige Nutzung fördern. 
16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige 

Entwicklung fördern. 
17. Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für 

nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen. 

Den 17 SDGs sind jeweils verschiedene Unterziele zugeordnet, deren 
Verwirklichung anhand sogenannter Indikatoren gemessen wird.1 Ins-
gesamt gibt es 169 Unterziele (targets), denen jeweils zwischen einem 
und drei Indikatoren zugeordnet sind. Die Agenda 2030 strebt eine 
                                                 
1 Diese sind hier Ausbuchstabierungen der Ziele, nicht dagegen – wie sonst oft 
bei Indikatoren, gerade auch im Nachhaltigkeitsdiskurs – pseudo-empirisch 
und inhaltsverkürzend abgeleitete (und einseitig auf eine überschätzte Mess-
barkeit von Dingen hin ausgelegte) Maßstäbe. Dies ist durchaus kritisch zu 
sehen (vgl. Ekardt, 2016, § 1 C.; Ekardt, 2019). 
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Umsetzung der SDGs bis zum Jahr 2030 an, wobei einzelne Unterziele 
schon früher erreicht werden sollen. Es obliegt den einzelnen Natio-
nalstaaten, Bemühungen zu verfolgen und Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Erreichung der Ziele sicherzustellen.2 So stellt sich für jedes 
einzelne Ziel für jeden einzelnen Staat, der an der Verabschiedung der 
Agenda 2030 beteiligt war, die Frage nach der innerstaatlichen Umset-
zung und Erreichung des betreffenden Ziels.3 

Der in der Agenda 2030 implizierte Nachhaltigkeitsbegriff folgt letzt-
lich dem von der Brundtland-Kommission im Jahr 1987 geprägten Be-
griff der Nachhaltigkeit, wobei als nachhaltig diejenige Entwicklung 
gilt, „[that] meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs“ (World Commis-
sion on Environment and Development, 1987, 16). Es geht, entwick-
lungsgeschichtlich betrachtet, um das Zusammenführen der Umwelt-
problematik mit der globalen Armutsproblematik und ergo darum, das 
Nachdenken über Gerechtigkeit in Politik, Recht und Ethik intertem-
poral und global-grenzüberschreitend auszudehnen (näher dazu vgl. 
Ekardt, 2016, § 1 C.; Ekardt, 2019, Kap. 1.3). Im vorliegenden Beitrag soll 
näher in den Blick genommen werden, welche SDGs relevant für die 
nachhaltige Gestaltung des Sozialrechts in einem Industriestaat wie 
Deutschland sind, und an welchen Stellen Nachhaltigkeitsgesichts-
punkte bereits Eingang ins Recht gefunden haben oder noch finden 
müssten. Exemplarisch wird dabei das SDG 1 besonders betrachtet, das 
mit der Armutsbekämpfung etwa für Rentenversicherung, Arbeitslo-
sengeld und Sozialhilfe relevant ist. Dies schließt auch eine Reflexion 
über die Rechtsverbindlichkeit der SDGs und über den vorausset-
zungsvollen Begriff der sozialen Nachhaltigkeit ein. Das Sozialrecht 
umfasst bei alledem diejenigen Rechtsnormen des öffentlichen Rechts, 
die der Absicherung sozialer Risiken wie insbesondere Krankheit, Pfle-
gebedürftigkeit, Arbeits- und Einkommenslosigkeit, Alter oder Tod 
dienen – und damit die fünf Säulen der Sozialversicherung, geregelt in 
den Sozialgesetzbüchern (SGB) I bis XII und konkreter in den SGB II, 
V, VI, VII, XI und XII. 

                                                 
2 Wobei ‚obliegen‘ hier nicht im Sinne einer rechtlichen Verpflichtung verstan-
den werden darf; dazu sogleich. 
3 Der allumfassende Charakter der SDGs kann durchaus kritisch betrachtet 
werden (vgl. Langford, 2016, 167–176). 
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2 Inhalte der SDGs, interne Widersprüche und 
sozialrechtliche Relevanz 

Eingangs ist der Inhalt derjenigen SDGs kurz zu betrachten, die sozi-
alrechtlich relevant werden könnten. Die SDGs werden oft in Ziele mit 
sozialen, ökologischen und ökonomischen Dimensionen unterteilt.  
Einen besonderen sozialen Bezug könnte man den SDGs 1, 4, 5, 8, 10 
und 16 zuzuschreiben geneigt sein. Freilich ist die Zuordnung ziemlich 
schwierig, und auch ihr Sinn ist nicht besonders klar. In gewisser 
Weise haben alle SDGs irgendeinen sozialen und ökonomischen Be-
zug. Die Parallelisierung von sozialen und ökologischen Anliegen lässt 
sich ferner besonders gut beobachten beim SDG 2 zu Ernährungs-
sicherheit und nachhaltiger Landwirtschaft und beim SDG 3 zu einem 
gesunden Leben. 
Eine Gewichtung enthalten die Ziele bei alledem nicht (kritisch zu die-
ser fehlenden Gewichtung vgl. Kim, 2016, 15, 17). Es gibt teilweise sich 
gegenseitig verstärkende Effekte zwischen verschiedenen Zielen. So 
gibt es beispielsweise eine starke Korrelation zwischen den jeweils  
ersten beiden Unterzielen von SDG 1 und 2, die eine Aussage darüber 
treffen, dass Nahrungsmittelsicherheit und die Reduktion bzw. Been-
digung von Armut untrennbar miteinander verbunden sind (vgl. Inter-
national Council for Science, 2017, 44). Teils können je nach Land auch 
Prioritäten variieren. Während in vielen Ländern also Hunger- und  
Armutsbekämpfung ineinandergreifen, ist innerhalb von Deutschland 
‚Hunger‘ als solcher kein signifikantes Problem, anders dagegen die im 
gleichen Ziel erwähnte nachhaltige Landwirtschaft (vgl. Garske, 2020; 
Stubenrauch, 2019; Weishaupt et al., 2020, 1–27; Garske et al., 2020,  
1–24) und teilweise auch die Armutsbekämpfung. Ungeachtet der un-
klaren Sozial-ökonomisch-ökologisch-Zuordnung der einzelnen Ziele 
kann allerdings teils auch relativ klar eine Gegenläufigkeit bzw. Wider-
sprüchlichkeit zwischen den verschiedenen Zielen diagnostiziert wer-
den. So ist etwa andauerndes Wirtschaftswachstum (SDG 8) nicht un-
bedingt mit der Bekämpfung des Klimawandels (SDG 13) in Einklang 
zu bringen (dazu im übernächsten Abschnitt; vgl. auch Kim, 2016, 15, 
17). Und auch bei den SDGs 1 und 2 ergeben sich partiell Spannungs-
verhältnisse insoweit, als eine nachhaltige Landwirtschaft nicht unbe-
dingt diejenige Landwirtschaft ist, die kurzfristig die größten Erträge 
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erzielt, sondern vielmehr eine Landwirtschaft, die dauerhaft gesunde 
und ertragreiche Umweltbedingungen avisiert. 
Folglich verlangt die Implementierung der Ziele eine Koordination ver-
schiedener Prioritäten (vgl. Nilsson et al., 2016, 320–322), damit Staaten 
kein ‚cherry picking‘ betreiben und einzelne Ziele zur Umsetzung aus-
wählen, die verhältnismäßig einfach zu erreichen sind, während an-
dere, schwieriger zu erreichende Ziele ignoriert werden. Dadurch 
würde zum einen eine nicht vorhandene Umsetzungsaktivität vorge-
täuscht, zum anderen kann die Umsetzung eines Ziels aufgrund der 
genannten Spannungsverhältnisse zu negativen Konsequenzen in Be-
zug auf ein anderes Ziel führen (vgl. Gratzer & Winiwarter, 2018, 13, 17). 
Würde beispielsweise Kohle genutzt, um SDG 7 (Verbesserung des Zu-
gangs zu Energie) zu erreichen, hätte dies eine verstärkende Wirkung 
für den Klimawandel und stünde damit SDG 13, welches umgehende 
Maßnahmen zum Klimaschutz vorsieht, entgegen (vgl. Nilsson et al., 
2016, 320). 
Die parallele Erreichung wie auch die Auflösung von Zielkonflikten 
wird damit zu einer zentralen Aufgabe bei den SDGs (vgl. ICSU & ISSC, 
2015). Erste Ansätze dazu wurden bereits um den Zeitpunkt der Verab-
schiedung der Agenda 2030 publiziert: 2015 veröffentlichten der Inter-
national Council for Science (ICSU) und der International Social Sci-
ence Council (ISSC) schon vor der Verabschiedung der UN-Resolution 
einen Bericht, der die 17 SDGs sowohl aus naturwissenschaftlicher als 
auch sozialwissenschaftlicher Perspektive analysiert (vgl. ICSU & ISSC, 
2015). Dieser Bericht zielte auf die Analyse der Präzision und der Inte-
gration, aber auch auf die Vorbereitung einer effektiven Durchsetzung 
der Ziele ab. Der Rahmen, der benutzt wird (auch in einem weiteren 
Bericht von 2016), um die positiven und negativen Verbindungen zwi-
schen den verschiedenen SDGs aufzuzeigen, baut auf der Arbeit von 
Nilsson, Griggs und Visbeck (vgl. Nilsson et al., 2016, 320–322) auf. Die 
Forscher entwickelten eine Skala von -3 (die Erreichung eines Zieles 
macht es unmöglich, ein anderes Ziel zu erreichen) bis +3 (die Errei-
chung eines Zieles ist untrennbar mit der Erreichung eines anderen 
Zieles verbunden), mit deren Hilfe die Interaktionen der Ziele und 
Zielvorgaben bewertet werden können. In dem ICSU-Bericht von 2016 
wird dieser Ansatz auf 4 SDGs angewendet (vgl. ICSU, 2017; Nilsson et 
al., 2016, 320–322). Seit der Publikation jener Berichte, die selbst auf die 
Notwendigkeit tiefergehender Forschung hinweisen, ist der Katalog an 
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Veröffentlichungen, welche die SDGs und ihre inhärenten Verschrän-
kungen überprüfen und bewerten, stetig angewachsen (für eine auf 
dem ICSU-Report aufbauende quantitative Analyse der SDGs aus der 
Systemperspektive vgl. Dawes, 2020, 101–117; ein umfassenderer Ansatz 
zur Review der SDGs findet sich bei Pradhan et al., 2017, 1169, 1178). 

3 Rechtliche Unverbindlichkeit der SDGs 
Die Agenda 2030 wurde von der Generalversammlung der UN als Re-
solution im Sinne des Art. 10 der UN-Charta beschlossen (vgl. Huck & 
Kurkin, 2018, 375–424), so dass es sich bei der Agenda 2030 um völker-
rechtlich nicht bindendes Soft Law handelt, denn die Generalver-
sammlung hat nach keiner Rechtsnorm die Kompetenz, bindendes 
Recht zu setzen (vgl. Pogge & Sengupta, 2015, 571–588; Nowrot, 2019; 
Dulume, 2019, 56–72). Insbesondere handelt es sich bei den SDGs we-
der um einen völkerrechtlichen Vertrag im Sinne der deklaratorischen 
Aufzählung der verschiedenen Völkerrechtsquellen in Art. 38 Abs. 1 lit. 
a IGH-Statut, noch um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz im Sinne 
des Art. 38 Abs. 1 lit. c IGH-Statut (zur rechtlichen Diskussion über 
diese Fragestellung vgl. Ekardt & Hyla, 2017, 221–238). Für die Qualifi-
zierung der SDGs als Völkergewohnheitsrecht im Sinne des Art. 38 
Abs. 1 lit. b IGH-Statut mangelt es vorläufig noch an der andauernden 
Rechtspraxis in Bezug auf die Umsetzung der SDGs, so dass diese – 
obwohl UN-Resolutionen durchaus als Medium dafür geeignet sein 
könnten – jedenfalls kein Völkergewohnheitsrecht deklaratorisch wie-
dergeben (ausführlich zur Rechtsprechung des Internationalen Ge-
richtshofs (IGH) zu nachhaltiger Entwicklung vgl. Kim, 2016, 15–26). 
Die SDGs sind ungeachtet dessen potenziell geeignet, unter Beachtung 
ihrer Anlehnung an bzw. Fortschreibung der Millenniums-Ziele, den 
Ausgangspunkt für die Entwicklung neuen Völkergewohnheitsrechts 
zu bilden (vgl. Huck & Kurkin, 2018, 375–424; Pavoni & Piselli, 2016, 13–
60). 
Allerdings ist aus der fehlenden völkerrechtlichen Bindung keineswegs 
die völkerrechtliche Irrelevanz der SDGs abzuleiten. Soft Law kann re-
levante Wirkungen in der Steuerung staatlichen Verhaltens sowie in 
der Bildung von Hard Law entwickeln (vgl. Pavoni & Piselli, 2016, 13–
60; Nowrot, 2019). Das Bekenntnis der UN-Mitgliedstaaten zu den 
SDGs erzeugt durch seine Öffentlichkeit einen gewissen Druck auf die 
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Staaten, Maßnahmen zur Umsetzung bzw. Erreichung der SDGs zu er-
greifen. Insofern stellt das Soft Law gewissermaßen Optimierungs-
gebote und Handlungsaufforderungen auf. Dies spiegelt sich etwa in 
der Ausgestaltung verschiedener Handelsabkommen und anderer völ-
kerrechtlicher Verträge wider, die Bezug auf die SDGs nehmen (zur 
nachhaltigen Entwicklung in völkerrechtlichen Verträgen vgl. Huck & 
Kurkin, 2018, 375–424; Ekardt, 2016, § 7), oder in der Gestaltung natio-
naler Nachhaltigkeitsstrategien. Auch über die Tatsache hinaus, dass 
Soft Law durchaus Veränderungen bei den verbindlichen Rechtsnor-
men bewirken kann, können SDGs als Wertorientierung global zu Ver-
änderungen im Sinne von nachhaltiger Entwicklung beitragen. 
In Deutschland hat die Bundesregierung mit der nationalen Nachhal-
tigkeitsstrategie aus dem Jahr 2016 (verabschiedet am 11.01.2017) darge-
legt, was zur Umsetzung der SDGs unternommen werden soll. Die 
Nachhaltigkeitsstrategie wird in einem vierjährigen Turnus aktuali-
siert. Eine außerplanmäßige Anpassung erfolgte darüber hinaus im 
Jahr 2018. Die nächste Fortschreibung der nationalen Nachhaltigkeits-
strategie stand damit für das Jahr 2020 an. Sie wurde letztlich am 
21.03.2021 beschlossen. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie enthält 
nunmehr 75 Schlüsselindikatoren und Ziele in 39 Bereichen zur Mes-
sung der Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele. Im Zentrum 
der Strategie steht ein sogenanntes Nachhaltigkeitsmanagementsys-
tem, das Ziele mit Zeitrahmen zur Erfüllung, die benannten Indikato-
ren für ein kontinuierliches Monitoring, Regelungen zur Steuerung 
und Festlegungen zur institutionellen Ausgestaltung benennt. Somit 
transformiert die nationale Nachhaltigkeitsstrategie die SDGs und be-
nennt spezifische Maßnahmen zu deren Umsetzung. Wie schon bei 
den SDGs handelt es sich auch bei der Nachhaltigkeitsstrategie nicht 
um bindendes Recht. Stattdessen soll die Nationale Nachhaltigkeits-
strategie für den Gesetzgeber eine Handlungsanleitung bieten, um  
Politik zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten (vgl. Weber, 2019). 
An der Umsetzung der Strategie sollen sich verschiedene Akteure be-
teiligen: Neben dem Bund, den Ländern und den Kommunen gehören 
dazu nach Angaben der Bundesregierung insbesondere der Nachhal-
tigkeitsrat, die regionalen Netzstellen für Nachhaltigkeit, die Wissen-
schaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 und die Wirtschaft. Das Monito-
ring zur Umsetzung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie erfolgt 
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durch das Statistische Bundesamt, welches alle zwei Jahre einen Indi-
katorenbericht erstellt, anhand dessen über die den jeweiligen Zielen 
zugeordneten Indikatoren der Verwirklichungsgrad der Umsetzung 
der Ziele wiedergegeben werden soll. Darüber hinaus wurde eine Ge-
setzesfolgenabschätzung hinsichtlich des Nachhaltigkeitsfaktors von 
Gesetzesvorschlägen der Bundesregierung etabliert, welche durch den 
Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung durchgeführt 
wird. Daneben verfügen zahlreiche Bundesländer über eigene Nach-
haltigkeitsstrategien, die teilweise bereits an der Agenda 2030 ausge-
richtet sind. Auf Bundesebene existiert überdies das Maßnahmenpro-
gramm Nachhaltigkeit, welches die Umsetzung von Nachhaltigkeit 
konkret im Verwaltungshandeln fördern soll. 

4 SDG 1 zu Armutsbekämpfung und Rente, 
Unschärfen ‚sozialer Nachhaltigkeit‘ und    
das auflösbare Spannungsverhältnis           
zum Umweltrecht 

Nach dem Gesagten sind die SDGs nicht rechtsverbindlich und nicht 
frei von Widersprüchen. Vor der näheren Betrachtung des Sozialrechts 
ist nunmehr noch das Konzept einer sozialen Nachhaltigkeit, wie es 
hinter einigen der SDGs aufscheint, einer näheren Betrachtung zu un-
terziehen. Dabei ist zunächst zu konstatieren, dass die SDGs keine De-
finition von Nachhaltigkeit liefern, aber offenkundig auf dem eingangs 
erwähnten Brundtland-Modell von Nachhaltigkeit als intertemporaler 
und global-grenzüberschreitender Gerechtigkeit aufbauen. Auch sons-
tige rechtsverbindliche Dokumente definieren den Begriff in der Regel 
nicht. Dies ist freilich wenig verwunderlich, weil ‚Nachhaltigkeit‘ kein 
allgemeiner materieller Rechtsstandard ist, unter den subsumiert wer-
den könnte, was aber der ausgreifende deutsche Diskurs über den hier 
und dort und in unterschiedlichen Ausrichtungen vorkommenden 
Nachhaltigkeitsbegriff in Gesetzen verkennt (exemplarisch dafür vgl. 
Beaucamp, 2002; Appel, 2005). Nachhaltigkeit ist vielmehr eine über-
greifende Bezeichnung für Politikthemen und die damit verknüpften 
Rechtsbereiche. 

Das Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit, wie es in der Agenda 2030 
nicht wörtlich anzutreffen ist, aber dort hineingelesen werden könnte, 
beschreibt eine Auffassung von Nachhaltigkeit, die (1) der eigentlichen 
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Intention einer dauerhaft und global durchhaltbaren Wirtschafts- und 
Gesellschaftsform gegebenenfalls sogar entgegenstehen kann. Wenn 
Nachhaltigkeit als Begriff nämlich allein auf ein Abwägen ökonomi-
scher, ökologischer und sozialer Belange abzielt, geht ebenjener 
Grundgedanke verloren, und Nachhaltigkeit wird zu einer Art bloßem 
Ersatzbegriff für Termini wie Gemeinwohl oder Gerechtigkeit, die – 
ähnlich wie Wahrheit bei Fakten – letztlich nur eine Kategorie (hier 
bei Normen), aber keinen konkreten Inhalt vorgeben (hierzu und zum 
Folgenden vgl. Ott, 2009, 25–28; Ekardt, 2016, § 1 C.; Ekardt, 2019, Kap. 
1.5). Da es die genannten traditionellen Begriffe bereits gibt, wäre der 
Nachhaltigkeitsbegriff dann letztlich funktionslos. Dabei setzt Nach-
haltigkeit schon dem Wortsinn nach einen dauerhaften und globalen 
Bezug voraus. Ferner werden (2) Zustände, die gerade nicht dauerhaft 
und global durchhaltbar sind, durch die weite Definition plötzlich als 
nachhaltig definiert. Es wird mit der Dreisäuligkeit zum Beispiel sug-
geriert, dass es eine Frage von Nachhaltigkeit sei, dass Wirtschafts-
wachstum und Lebensgrundlagenschutz vereinbar seien, was jedoch 
zweifelhaft ist (dazu sogleich). Ferner ist (3) die historische Intention 
des Brundtland-Konzepts gerade die, die Umweltpolitik und die inter-
nationale Armutsbekämpfung zu vereinen, nicht aber eine Art Ersatz-
begriff für Gerechtigkeit oder Gemeinwohl (oder gar für Politik) zu ge-
nerieren. 
Zu alledem hinzu tritt das Problem, dass (4) die Begriffe ‚ökonomisch‘, 
‚ökologisch‘ und ‚sozial‘ alles andere als trennscharf sind. Wie bereits 
oben zu den einzelnen SDGs bemerkt, ist es gerade nicht möglich, 
diese eindeutig den drei Bereichen zuzuordnen. Auch generell ist der 
Begriff des Sozialen denkbar weit. Mehr Konturenschärfe ergibt sich 
dagegen, wenn man Nachhaltigkeit wie geschehen als intertemporale 
und global-grenzüberschreitende Ausdehnung der Gerechtigkeit defi-
niert. Damit wird dann nicht jede Frage von Sozialpolitik und Sozial-
recht zu einer (vermeintlichen) Nachhaltigkeitsfrage – auch wenn ein 
so breiter und diffuser Ansatz vielleicht den politischen Diskurs im All-
gemeinen beleben mag (vgl. Boström, 2012, 3, 7), sondern nur solche 
Fragen, die auf die originäre Begriffsintention abzielen. Insbesondere 
die Armutsbekämpfung und die generationenübergreifende Alterssi-
cherung wären damit tatsächlich ein sozialrechtlicher Gegenstand von 
Nachhaltigkeit. 
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Diese soziale Zielsetzung trifft insofern auf völlig andere Rahmen-
bedingungen als bislang in der Sozialpolitik, als die natürlichen Res-
sourcen in großen Teilen endlich sind und daher der Gedanke von  
unendlich fortführbarem Wirtschaftswachstum voraussichtlich nicht 
einlösbar ist. Denn die ökologischen Herausforderungen unter Zu-
grundelegung (nicht von unverbindlichen Zielen wie den SDGs, son-
dern) international rechtsverbindlicher Ziele etwa beim Klima- und 
Biodiversitätsschutz sind schlicht zu groß für rein technische und da-
mit wachstumskompatible Umweltstrategien – neben smarteren Kon-
sum wird daher voraussichtlich auch weniger Konsum (Suffizienz) tre-
ten müssen (vgl. Jackson, 2017; Petschow et al., 2020; Paech, 2013; 
Latouche, 2009; Ekardt, 2019; Seidl & Zahrnt, 2015; Hoffer, 2020, 39–
44). Soziale Sicherungssysteme wie die Rentenversicherung sind je-
doch bislang faktisch wachstumsabhängig in ihrem Bestand, zumal 
unter der Randbedingung des demografischen Wandels (vgl. Petschow 
et al., 2018, 106). Die Entwicklung eines nicht wachstumsabhängigen 
Rentenmodells hat damit zentrale Bedeutung, was freilich relativ of-
fenkundig unter Postwachstumsbedingungen nicht dem Dogma stetig 
steigender oder jedenfalls nicht sinkender Renten per se verpflichtet 
bleiben kann. Ebenso wichtig ist, dass diejenige Bevölkerungsgruppe 
unterhalb des Renteneintrittsalters, die nicht eigenständig für ihren 
Lebensunterhalt sorgen kann, ihren Anspruch auf ein zum Leben not-
wendiges, wenngleich richtigerweise nicht abwägungsfrei gewährleis-
tetes, sondern beispielsweise in einer Abwägung zu umweltbezogenen 
Grundrechtsgarantien befindliches Existenzminimum auch künftig re-
alisieren kann (zum Existenzminimum aus höchstrichterlicher Sicht 
vgl. BVerfG, 09.02.2010 – 1 BvL 1/09 ua. – BVerfGE 125, 175260; zur Kritik 
vgl. Ekardt & Hyla, 2017, 221–238; Ekardt, 2016, § 4 C.III., § 5 B.–C.). 
Entgegen einer verbreiteten Befürchtung müssen diese sozialrechtli-
chen Anliegen nicht in ein Spannungsverhältnis zu ökologischen Zie-
len geraten. Freilich muss das umweltrechtliche Instrumentarium so 
gewählt werden, dass sozialrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nicht 
gesamtgesellschaftlich zu einer verstärkten Belastung von Ressourcen 
und Senken – zum Beispiel des Klimas – führen. Zwar ist insbesondere 
Klimaschutz in der Summe für sozial Schwächere auf nationaler und 
erst recht auf globaler Ebene eher vorteilhaft (hierzu vgl. Schmidt-
De Caluwe et al., 2022; zur Notwendigkeit einer differenzierten Be-
trachtung vergleiche auch Gawel et al., 2015), da es jedoch durch die 
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im Sinne der Nachhaltigkeit notwendige Transformation des heutigen 
Wirtschaftssystems stellenweise in Teilbereichen der Wirtschaft zu Ar-
beitsplatzverlusten und Einkommenseinbußen kommen mag, muss 
dafür Sorge getragen werden, dass die notwendige sozialrechtliche Ab-
sicherung vorhanden ist, um soziale Härten zu vermeiden (vgl. Streng-
mann-Kuhn, 2017, 164–177). Dies setzt jedoch eine umweltrechtliche 
Rahmung in Gestalt einer Mengensteuerung der schädigenden Fakto-
ren wie fossile Brennstoffe, Tierhaltung und Pestizide voraus, etwa 
durch einen reformierten EU-Emissionshandel, der tatsächlich sämtli-
che fossile Brennstoffe (und tierische Produkte) und damit im Wesent-
lichen sämtliche Emissionen abdeckt; dann bewirken sozialrechtliche 
Verteilungsmaßnahmen zwar gegebenenfalls höhere Emissionen är-
merer Schichten, die dann jedoch durch niedrigere Emissionen Besser-
verdienender ausgeglichen werden (vgl. Ekardt, 2016, § 6 E.III.; 
Schmidt-De Caluwe et al., 2022). 
Wenn Armutsbekämpfung und generationenübergreifende Alterssi-
cherung – unter Postwachstumsbedingungen und unter Wahrung der 
planetaren Grenzen – somit als sozialer Nachhaltigkeitsmaßstab im-
pliziert sind, fragt es sich, inwieweit sich dies konkret im SDG 1 spiegelt 
und weiter konkretisiert. Die für das SDG 1 artikulierten Unterziele 
lauten: 1.1 Extreme Armut beseitigen, 1.2 Nationale Armutsquoten min-
destens halbieren, 1.3 Sozialschutzsysteme und -maßnahmen sicher-
stellen, 1.4 Zugang zu grundlegenden Diensten gewährleisten, 1.5 Wi-
derstandsfähigkeit erhöhen und Anfälligkeit verringern. All dem 
zugrunde liegt die Unterscheidung in absolute (bzw. extreme) und re-
lative Armut. Absolute Armut meint, dass jemand nicht über die Dinge 
verfügt, die zum Überleben nötig sind, und rückt somit den Kampf um 
Leben und Tod in den Mittelpunkt der Debatte (vgl. Sen, 1983, 153–169; 
Lessmann, 2009, 23; Butterwege, 2018, 29–31; Cremer, 2016, 13). Im Rah-
men der absoluten Armut wird zumeist eine bestimmte zur Verfügung 
stehende Geldsumme herangezogen, bei deren Unterschreitung je-
mand als absolut arm gilt. Nach Festlegung der Weltbank liegt diese 
Summe aktuell bei 1,90 US-$ am Tag. Der absoluten Armut nach der 
gegebenen Definition, die weltweit einheitlich und kaufkraftbereinigt 
ist, dürfte demnach in Deutschland kaum Bedeutung zukommen, wohl 
aber in zahlreichen Entwicklungsländern. 
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Der Begriff der relativen Armut geht zurück auf einen Gründungsvater 
der modernen Volkswirtschaftslehre, Adam Smith, der betonte, le-
benswichtig seien auch solche Güter, ohne die auch der ‚untersten 
Schicht‘ ein Auskommen nicht zugemutet werden sollte (vgl. Smith, 
1983, 747). Relative Armut wird somit insoweit nicht global und kauf-
kraftbereinigt ermittelt, sondern am jeweiligen gesellschaftlichen Kon-
text gemessen, und die Einkommensgrenze liegt demnach national  
unterschiedlich hoch. Diesen Ansatz entwickelte auch der Rat der  
Europäischen Gemeinschaften4 weiter, welcher 1985 solche Personen 
als ‚verarmt‘ definierte, die „über so geringe (materielle, kulturelle und 
soziale) Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen 
sind, die in dem Mitgliedstaat, in dem sie leben, als Minimum annehm-
bar ist“.5 Heute gilt derjenige als relativ arm, der über weniger als 60 % 
des mittleren Einkommens verfügt (vgl. Cremer, 2016, 16; Lepenies, 
2017, 104). Amartya Sen vertritt daher, abweichend von der Festlegung 
eines bestimmten Einkommensniveaus, einen Ansatz zur Definition 
von Armut, der sich an Verwirklichungschancen orientiert. Nach ihm 
gilt als arm, wer an einem Mangel an fundamentalen Verwirklichungs-
chancen leidet (vgl. Sen, 1999, 110). Der Lebenslagenansatz nimmt ähn-
lich hierzu etwa Ernährungszustand, Wohnverhältnisse, Bekleidung 
und gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten in den Blick (vgl. ausführ-
lich Lessmann, 2009; kritisch hierzu Ekardt, 2016, § 4 C.III.). Daneben 
gibt es zahlreiche weitere Ansätze zur Definition von Armut, die teils 
mit erheblichen Schwierigkeiten hinsichtlich der Messbarkeit einher-
gehen (für einen Überblick vgl. Kargl, 2004). In der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesregierung wird beim SDG 1 an das Un-
terziel 1.2 angeknüpft (Halbierung des Anteils der Menschen in Armut 
bis 2030) und dabei die relative Armut oder auch Armutsgefährdung 
ab dann angenommen, wenn man über ein Einkommen in Höhe von 
weniger als 60 % des deutschen Medianeinkommens verfügt. Als wich-
tigstes Mittel zur Armutsbekämpfung nennt die Nationale Nachhaltig-
keitsstrategie eine auskömmliche Beschäftigung, welche Armut nicht 

                                                 
4 Der Rat der Europäischen Gemeinschaften führt seit 1993 die Bezeichnung 
Rat der Europäischen Union. 
5 Rat der Europäischen Gemeinschaften, Beschluss des Rates vom 19.12.1984 
über gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut auf Gemeinschafts-
ebene (85/8/EWG), ABl. Nr. L 2/24. 
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nur während des Erwerbslebens, sondern auch im Ruhestand verhin-
dern kann. Die Bundesregierung beabsichtigt deshalb, einen hohen 
Beschäftigungsstand bei auskömmlichen Löhnen zu erreichen, und 
anderenfalls denjenigen, die sich nicht aus eigener Kraft versorgen 
können, ein starkes Sozialsystem zur Seite zu stellen, ergänzt durch 
eine gestärkte Altersvorsorge und einen verbesserten Zugang zu be-
zahlbarem Wohnraum. 
Hier wird freilich sichtbar, dass die Formulierung des Teilziels 1.2 im 
SDG 1, wenn man sie nicht auf Entwicklungsländer, sondern auf wohl-
habende Industriestaaten bezieht, nicht zwangsläufig als Folgerung 
aus dem Nachhaltigkeitsgedanken durchgeht, ja sogar in Widerspruch 
zu diesem geraten kann. Denn mehr Wohlstand und damit mehr 
Wachstum sind zwar, wie die Bundesregierung bemerkt, durch das 
SDG 8 nahegelegt (und können in Entwicklungsländern auch Sinn er-
geben), implizieren jedoch wie gesehen zugleich mehr Ressourcenver-
brauch und damit in einem ohnehin schon wohlhabenden Land nicht 
unbedingt Nachhaltigkeit. Insoweit ist zu bedenken, dass sogar ALG-
2-Empfänger, die natürlich in die Kategorie der relativen Armut in 
Deutschland fallen, kaufkraftbereinigt dennoch zu den wohlhabends-
ten etwa 15 % weltweit zählen. Insofern ist für das SDG 1 im Teilziel 1.2 
zu konstatieren, dass es über das originäre Nachhaltigkeitsanliegen 
hinausgeht und dass seine Verfolgung nur in Verbindung mit der an-
gesprochenen mengensteuernden Umweltpolitik als nachhaltig im 
Sinne von dauerhaft und global durchhaltbar – und als mit den ge-
nannten Umweltvölkerrechtszielen vereinbar – gelten kann. Armuts-
vermeidung und Armutsreduktion implizieren ergo nicht grundsätz-
lich, wie immer wieder angeführt, die Sicherung jeglicher Arbeits-
plätze, da es sich hierbei nicht per se um eine Nachhaltigkeitsfrage 
handelt (übergangen bei Voet, 2020, 7–11; Waltermann, 2017, 247–252). 
Sozialrechtliche Maßnahmen für weniger relative Armut, die den rela-
tiv Armen mehr Kaufkraft zum Erwerb staatlich verknappter Faktoren 
wie fossiler Brennstoffe zuwenden, würden im Zuge einer solchen 
Mengensteuerung mit ergänzend erhöhten Sozialleistungen entspre-
chend größere Einschränkungen bei den Wohlhabenderen auslösen. 
Zusätzlich zu diesen Problemen des Armutsbegriffs und zur ebenso 
schon angesprochenen Suche nach postwachstumstauglichen Konzep-
ten stellen sich für die Rente weitere grundlegende Fragen, wenn für 
sie ein Nachhaltigkeitsmaßstab klar benannt werden soll. Zum einen 
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ist unklar, wie genau der demografische Wandel Berücksichtigung fin-
den soll, der fast zwangsläufig ein sinkendes Rentenniveau nahelegt. 
Zum anderen ist damit die Grundfrage nach den richtigen Maßstäben 
für Verteilungsfragen angesprochen – und weil es darauf eher keine 
klaren Antworten gibt, jenseits von Rahmenfestlegungen wie einer Si-
cherung des Existenzminimums, fehlen rechtlich insoweit detaillierte 
Maßstäbe (vgl. Ekardt, 2019, Kap. 3.1.). Insofern ist – zumal auf die öko-
logischen Effekte des gegenwärtigen Wohlstandsmodells bereits hin-
gewiesen wurde – tatsächlich eher kein gleichbleibendes Rentenniveau 
vom allgemeinen Nachhaltigkeitsgedanken nahegelegt. Das SDG 1 da-
gegen impliziert im Teilziel 1.2 erneut einen Abbau der relativen Ar-
mut, nunmehr bezogen auf Menschen im Rentenalter. 

5 Umsetzung des SDG 1 im geltenden 
Sozialrecht 

In den für die Umsetzung des SDG 1 besonders relevanten Bereichen 
des Sozialrechts – also im Bereich des Arbeitslosengeldes und der So-
zialhilfe sowie im Bereich der Rentenversicherung – findet sich der Be-
griff ‚Nachhaltigkeit‘ einige wenige Male erwähnt. § 16g Abs. 2 SGB II 
sieht die Erbringung bestimmter Leistungen zur nachhaltigen Einglie-
derung in Arbeit vor, auch wenn keine Hilfebedürftigkeit mehr gege-
ben ist – hier wird Nachhaltigkeit indes nicht im Wortsinne dauerhaft 
und global durchhaltbarer Lebens- und Wirtschaftsweisen verwendet. 
In SGB VI, welches für die Rentenversicherung maßgeblich ist, erfolgt 
mehrfach die explizite Erwähnung des Begriffs ‚Nachhaltigkeit‘. So be-
stimmt sich gemäß § 68 Abs. 1 S. 3 SGB VI der aktuelle Rentenwert über 
die Vervielfältigung des bisherigen aktuellen Rentenwerts mit den Ver-
änderungsfaktoren der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer,6 
des Beitragssatzes zur allgemeinen Rentenversicherung und des Nach-
haltigkeitsfaktors. 

Nunmehr zum Nachhaltigkeitsfaktor. In Deutschland besteht be-
kanntlich ein historisch gewachsenes System der Rentenversicherung, 
welches unterteilt ist in die gesetzliche Rentenversicherung und For-

                                                 
6 Aus Gründen der Lesbarkeit werden die männliche und weibliche Form al-
ternierend verwendet. 
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men der speziell ausgestalteten Altersvorsorge in Form der Beamten-
versorgung und der berufsständischen Versorgungswerke. Daneben 
stehen private Formen der Altersvorsorge und gegebenenfalls freiwil-
lige Mitgliedschaften in der gesetzlichen Rentenversicherung (vgl. 
Ring, 2018, 87, 93). Die bisherige deutsche gesetzliche Rentenversiche-
rung für das Alter (§§ 35–42 SGB VI), die Erwerbsunfähigkeit (§§ 43–
45, § 240 SGB VI) und die Absicherung der Hinterbliebenen im Falle 
des Todes des Versicherten (§§ 46–49 SGB VI) beruht auf einem Soli-
daritätsprinzip respektive einem Umlagesystem (§ 153 Abs. 1 SGB VI; 
vgl. Kreikebohm, 2017, Einl. Rn. 34).7 Bei dem Nachhaltigkeitsfaktor 
handelt es sich um einen Faktor, über den die Veränderung des Ver-
hältnisses der Zahl von Rentnerinnen zu der Zahl von Beitragszahle-
rinnen bei der Rentenanpassung berücksichtigt wird (zur genauen Be-
rechnung des Nachhaltigkeitsfaktors vgl. Kreikebohm, 2017, § 68 Rn. 
12). Somit wirkt sich der Nachhaltigkeitsfaktor aufgrund des demogra-
fischen Wandels und die dadurch verursachte Minderung von Bei-
tragszahlern im Verhältnis zu Rentenbeziehern im Umlagesystem 
dämpfend auf den grundsätzlich an der Bruttolohnentwicklung orien-
tierten Anstieg der Rentenhöhe aus und führt so langfristig zu einer 
Absenkung des Rentenniveaus (vgl. Mecke, 2019, 14–16). Der Nachhal-
tigkeitsfaktor entstammt dem Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen 
Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung aus 
dem Jahre 2004.8 Der Hintergrund sei hier kurz in Erinnerung gerufen: 
Der demografische Wandel aufgrund des sich verlängernden Lebens-
alters und der schrumpfenden Geburtenrate in Verbindung mit Struk-
turveränderungen am Arbeitsmarkt (vgl. Giesen, 2008, 905–911; 
Ruland, 2009, 165–169; Schlegel, 2017, 241–246) induziert eine längere 
Rentenbezugsdauer und hat ergo steigende Beitragssätze und sin-
kende Renten zur Folge. Das gegenwärtige Rentenniveau des Eckrent-
ners wird bei ungehindertem Fortlaufen der aktuellen Entwicklungen 
von ca. 48 % im Jahre 2019 (vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 
2019, 27) auf 43 % im Jahre 2045 (vgl. Buslei et al., 2019, 375–383) absin-
ken, ein Stagnieren der Wirtschaft nicht in die Berechnungen einbezo-
gen. Im Jahr 2040 wird etwa ein Viertel der Bevölkerung über 67 Jahre 

                                                 
7 BVerfG, 4.6.1985 – 1 BvL 12/83 – BVerfGE 70, 101; BVerfG, 27.2.2007 – 1 BvL 
10/00 – BVerfGE 117, 272 mwN. 
8 BT-Drs. 15/2149. 
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alt sein.9 Der Altenquotient wird bis 2035 stark ansteigen auf womög-
lich bis zu 49 %.10 Dies liegt unter anderem daran, dass sich die Lebens-
erwartung seit Ende des 19. Jahrhunderts11 ungefähr verdoppelt hat.12 
1960 lagen die durchschnittlichen Rentenbezugszeiten noch bei 9,9 
Jahren; 2018 lagen sie bereits bei 20,0 Jahren, sie hatten sich also mehr 
als verdoppelt (vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2020, 147). 
Dies führt in der Folge zu einem Ansteigen der Beitragssätze zur ge-
setzlichen Rentenversicherung (vgl. Ehrentraut & Moog, 2017, 20). In-
folgedessen steigen auch die Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung (vgl. Deutsche Rentenversicherung Bund, 2019, 22). 
Aufgrund der neuen Grundrente könnten sie sich ab 2021 noch einmal 
um 1,5 Mrd. € jährlich erhöhen.13 
Neben dem Nachhaltigkeitsfaktor regelt das SGB VI überdies die soge-
nannte Nachhaltigkeitsrücklage. Die Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung werden bekanntlich gemäß § 157 SGB VI nach einem 
Vomhundertsatz von der Beitragsbemessungsgrenze erhoben. Bei-
tragspflichtig ist gemäß § 162 Nr. 1 SGB VI insbesondere das Arbeits-
entgelt des Arbeitnehmers aus seiner versicherungspflichtigen Be-
schäftigung. Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeberinnen trifft diesbe-
züglich eine hälftige Beitragszahlungsverpflichtung (§ 168 Abs. 1 Nr. 1 
SGB VI).14 Reichen die Beiträge zur jährlichen Finanzierung des Umla-
gesystems der gesetzlichen Rentenversicherung nicht aus, kann auf die 
Nachhaltigkeitsrücklage nach §§ 216f. SGB VI zurückgegriffen werden. 
Diese findet Erwähnung in §§ 153 Abs. 1, 154 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, 158 Abs. 1 
und 2, 214 Abs. 1, 216 Abs. 1 und 2, 217 Abs. 1 und 3, 219 Abs. 1 und 2 und 

                                                 
9 Die Angabe entspricht der Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 
Bundesamtes (24.02.2020). 
10 Die Angabe entstammt der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberech-
nung des Statistischen Bundesamtes. 
11 Aus dieser Zeit stammt die gesetzliche Rentenversicherung, was ihre Struk-
turprobleme unter anderem erklärt, denn damals gab es ein substanzielles Be-
völkerungswachstum. 
12 Die Angabe entstammt der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberech-
nung des Statistischen Bundesamtes. 
13 Vgl. dazu BGBl. 2020 I, S. 1879. 
14 Die Beitragsbemessungsgrenzen und der jeweils abzuführende Prozentsatz 
werden von der Bundesregierung unter Zustimmung des Bundesrates durch 
Rechtsverordnung festgesetzt, §§ 159, 160 SGB VI. 
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287 Abs. 2 SGB VI. Bis zum Jahr 2004 diente die Nachhaltigkeitsrück-
lage als Schwankungsreserve dazu, unterjährige Schwankungen in der 
Einnahmen- und Ausgabenentwicklung auszugleichen. Seit Verab-
schiedung des RV-Nachhaltigkeitsgesetzes kommt ihr überdies die 
Funktion zu, konjunkturelle Schwankungen beim Beitragsniveau auf-
zufangen (vgl. Mecke, 2019, 14–16). Anhand der Mittel der Nachhaltig-
keitsrücklage wird festgesetzt, wann die Beitragssätze zur gesetzlichen 
Rentenversicherung anzuheben bzw. abzusenken sind, vgl. § 158 Abs. 
1 SGB VI. Die Obergrenze zur Absenkung der Beitragssätze wurde 
durch das RV-Nachhaltigkeitsgesetz auf 1,5 Monatsausgaben angeho-
ben. 
Weitere Erwähnungen des Begriffs ‚Nachhaltigkeit‘ finden sich nicht 
in den SGB II und VI, im für die Sozialhilfe relevanten SGB XII wird der 
Begriff überhaupt nicht erwähnt. In einigen der übrigen SGB fällt der 
Begriff, von einer abschließenden Aufzählung der betreffenden Rege-
lungen wird hier allerdings aufgrund des beschränkten Untersu-
chungsrahmens abgesehen. Beispielhaft sei lediglich § 37 SGB VIII  
genannt, welcher das Merkmal der Nichterreichbarkeit einer nach-
haltigen Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunfts-
familie als Voraussetzung für eine gegebenenfalls dauerhafte Heraus-
lösung aus dieser Familie benennt – was sich erneut jenseits des 
vorliegend interessierenden Begriffsinhalts von Nachhaltigkeit bewegt 
(vgl. Ekardt, 2016, § 1.C.; Ekardt, 2019, Kap. 1.5). Weitere konkrete Um-
setzungsansätze zur Gewährleistung von Nachhaltigkeit im System der 
Sozialversicherung lassen sich ebenfalls nicht identifizieren. 
Die Nachhaltigkeit in einem substanziellen Sinne betrifft demge-
genüber der sozialversicherungsrechtliche Nachhaltigkeitsfaktor, der  
ausweislich der Gesetzesbegründung für Gerechtigkeit im ‚Generatio-
nenvertrag‘ sorgen soll, welcher dem Umlagesystem der deutschen 
Rentenversicherung zugrunde liegt, da hier eine Anpassung der Ren-
tenhöhe im Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Beitragsbezie-
hern stattfindet. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die jünge-
ren Generationen nicht von den Beiträgen zur Rentenversicherung, 
welche im Umlageverfahren sogleich an die aktuellen Rentenbeziehe-
rinnen ausgezahlt werden, wodurch keine Kapitalansparung erfolgt, 
erdrückt werden.15 Dies wiederum soll laut der Gesetzesbegründung 

                                                 
15 BT-Drs. 15/2149. 
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dazu dienen, den nachfolgenden Generationen ihre Lebensgrundlagen 
zu erhalten, so dass hier durchaus Nachhaltigkeit im wie hier verstan-
denen Sinne betroffen ist.16 

Dies bedeutet jedoch nicht zugleich, dass damit tatsächlich eine dau-
erhaft durchhaltbare (und global übernehmbare) Wirtschaftsweise 
etabliert wird. Eine Umsetzung von Nachhaltigkeit im Sozialversiche-
rungssystem bzw. eine nachhaltige Gestaltung des Sozialversiche-
rungssystems oder auch nur des Systems der gesetzlichen Rentenver-
sicherung im Rahmen des Umlageverfahrens erscheint aus sich heraus 
schon schwierig – und damit auch die Einhaltung des SDG 1. Denn es 
wird im Umlageverfahren kein Kapital angespart, sondern es werden 
soeben generierte Mittel (in Form der Beiträge der Erwerbstätigen zur 
Sozialversicherung) unmittelbar an die Beitragsbezieher ausgeschüttet 
(vgl. Hebeler, 2018, 848–852; Börsch-Supan et al., 2016, 31–40). Eben-
falls eine unklare Rolle spielt insoweit die Nachhaltigkeitsrücklage. 
Dieser werden Überschüsse der Einnahmen über die Ausgaben zuge-
führt und aus ihr sind Defizite zu decken, § 216 Abs. 1 S. 1 SGB VI. 
Dadurch soll die dauerhafte Liquidität der Rentenversicherung ge-
währleistet werden; im Sinne dessen lässt sich die Nachhaltigkeits-
rücklage in ihrer Konzeption auch als auf Nachhaltigkeit ausgerichtet 
verstehen. Jedoch dient die Rücklage in ihrer geringen Höhe (1,5 Mo-
natsausgaben) nicht der Aufrechterhaltung einer wirklich langfristig 
angelegten Zahlungsfähigkeit im Falle von ausbleibenden Einnahmen, 
sondern vielmehr dazu, konjunkturelle Schwankungen und kurzfris-
tige Engpässe auszugleichen. 

6 Reformoptionen für die Rentenversicherung 
– nachhaltigkeitskonform? 

Wie und inwieweit kann im Lichte des Gesagten Armut (unter Berück-
sichtigung der kritischen Bemerkungen oben zu diesem Begriff) in der 
Altersversorgung künftig vermieden und die Rente – im Rahmen des 
demografischen Wandels – unter Postwachstumsbedingungen gesi-
chert werden, wenn das Ende der Wachstumsgesellschaft ökologisch 

                                                 
16 BT-Drs. 15/2149. 
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fast zwangsläufig kommen dürfte17 (vgl. Schmidt-De Caluwe et al., 
2022; Ekardt, 2016, § 6 E.III.2) und zugleich feste Maßstäbe für soziale 
Verteilungsfragen in liberalen Demokratien nur sehr begrenzt beste-
hen (insoweit undeutlich Carr, 2020, 18; Fritz & Bohnenberger, 2020, 
269–281)? Die Beantwortung solcher Folgefragen einer ökologischen 
Transformation ist für deren faktische Akzeptanz erkennbar essentiell. 
Demgemäß werden nachstehend Regelungsoptionen unter Nachhal-
tigkeits-Gesichtspunkten geprüft, und zwar exemplarisch auf Deutsch-
land bezogen, wobei die analysierten Gesichtspunkte für Industrie-
staaten insgesamt relevant sein dürften. Dabei wird die oben kurz 
angesprochene Frage, wo (etwa aus Art. 14 GG oder auch Art. 33 GG) 
mögliche Grenzen höherrangigen Rechts für Rentenreformen verlau-
fen könnten, nur kurz berührt. 

6.1 Verlängerung der Lebensarbeitszeit? 
Nicht neu und in Teilen als Reaktion auf den demografischen Wandel 
bereits verwirklicht ist der Vorschlag, die Lebensarbeitszeit zu verlän-
gern, um so auch in einer stagnierenden oder gar schrumpfenden 
Wirtschaft mehr Einnahmen zur Finanzierung der Rentenkosten zu 
erzielen (vgl. SVR, 2011a, 41; SVR, 2011b, 338; Petschow et al., 2018, 132; 
Giesen, 2008, 905–911; Schlegel, 2017, 241–246; Ruland, 2012, 492–496; 
Börsch-Supan et al., 2016, 31–40). Ausgangspunkt ist auch, dass das 
grundrechtlich garantierte Existenzminimum häufig selbst bei lang-
jähriger Beschäftigung im Alter nicht mehr erreicht wird und dass 
diese Effekte sich weiterhin verstärken werden, wenn der demografi-
sche Wandel voranschreitet (vgl. Waltermann, 2017, 247–252; Hebeler, 
2018, 848–852). Grundsätzlich kann die Altersrente erst mit Erreichen 
der Altersgrenze in Anspruch genommen werden, welche aktuell für 
Personen, die ab 1964 geboren wurden, bei 67 Jahren liegt (§ 235 Abs. 
2 SGB VI). Die Inanspruchnahme von Altersrente vor Erreichen der  
Altersgrenze geht mit Rentenabschlägen in Höhe von 0,3 %-Punkten 
monatlich für die gesamte Bezugsdauer der Rente einher (§ 77 Abs. 2 
Nr. 2 lit. a SGB VI; vgl. Kreikebohm, 2017, § 77 Rn. 5), während ein spä-
terer Eintritt ins Rentenalter zu einer Erhöhung der Altersrente führt, 
gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 2 lit. b SGB VI (vgl. Schlegel, 2017, 241–246). In 

                                                 
17 Vgl. zur „bemerkenswerten Gegenwartsfixiertheit“ bzw. intertemporalen Un-
gerechtigkeit zentraler Beschlüsse der Sozialpolitik Kahl, 2014, 17–21. 
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Fortführung dessen könnte das Renteneintrittsalter schrittweise wei-
ter angehoben werden (vgl. Werding, 2013, 36). Jedoch lässt sich schon 
heute ein Unterschied zwischen Beschäftigten im Bereich von kör-
perlicher und nicht-körperlicher Arbeit feststellen (vgl. Giesecke & 
Okoampah, 2015, 1, 10). Ergo würde eine Erweiterung der Lebensar-
beitszeit jene Beschäftigten im Bereich von körperlicher Arbeit stärker 
treffen (vgl. Giesecke, 2014, 6, 33). 
Denkbar sind abseits von einem grundsätzlich erhöhten Rentenalter 
auch Modelle, die ältere Menschen unabhängig von einer obligatori-
schen Arbeitsverpflichtung dazu animieren könnten, länger zu arbei-
ten. Diesbezüglich könnten Anpassungen insbesondere im Teilzeit- 
und Befristungsgesetz sowie im SGB VI vorgenommen werden, um 
auch Arbeitgebern einen Anreiz zu bieten, arbeitswillige Personen 
nach Erreichen der Altersgrenze weiter zu beschäftigen (vgl. Schlegel, 
2017, 241–246). 
Der Vorschlag zur Erhöhung der Lebensarbeitszeit als Nachhaltig-
keits- respektive Postwachstumsstrategie könnte Armut vermeiden. Er 
erscheint indes problematisch, wenn man nicht einen sozialrechtli-
chen Bereich vom anderen isoliert betrachten will. Denn Postwachs-
tum impliziert auch eine Umstrukturierung der Arbeitswelt dahinge-
hend, dass eher weniger denn mehr gearbeitet wird, weil durch 
technischen Fortschritt freigesetzte Arbeitskräfte (beschleunigt gege-
benenfalls durch das Aufkommen künstlicher Intelligenz) nicht mehr 
durch Wachstum in neue Jobs vermittelt werden können (vgl. 
Latouche, 2009, 81; Garske et al., 2021, 4652–4672). Festzuhalten ist da-
her, dass insofern die Konsequenzen in einer Degrowth-Gesellschaft – 
wie sie wahrscheinlich wird, wenn Suffizienz neben technischen Opti-
onen zur Erreichung der ökologischen Ziele unausweichlich erscheint 
(s. o.) – gegenüber einem bloß reduzierten Wachstum deutlich weiter-
gehend wären. Ein Teil der Wachstumsdebatte krankt daran, dass das 
eine vom anderen nicht wirklich unterschieden wird. 

6.2 Ergänzende kapitalgedeckte Vorsorge? 
Teilweise unterliegen die Formen der privaten Altersvorsorge einer 
staatlichen Förderung (vgl. Kreikebohm, 2017, Einl. Rn. 55). Diese For-
men privater Altersvorsorge sollen insbesondere dazu dienen, die Wir-
kung des demografischen Wandels auf die Altersvorsorge abzufedern 
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und den Beitragssatz einigermaßen stabil zu halten (vgl. Reinhardt & 
Silber, 2018, Einf. Rn. 7). Ergänzend zum umlagefinanzierten System 
der gesetzlichen Rentenversicherung wird demgemäß häufig ein Aus-
bau der kapitalgedeckten Vorsorge empfohlen (vgl. Werding, 2013, 52; 
Petschow et al., 2018, 133; kritisch zur kapitalbildenden Altersvorsorge 
vgl. auch Hirata, 2012, 13). Auch die kapitalgedeckte Vorsorge ist in den 
letzten Jahren bereits erweitert worden. Seit Einführung der Rürup- 
bzw. Riesterrente im Jahr 2001 erfährt sie staatliche Förderung, deren 
Ausbau aktuell auch die CDU mit ihrem Vorschlag der Doppelrente 
noch einmal ins Gespräch bringt. Während die kapitalgedeckte Vor-
sorge sicherlich zu einer Erhöhung des Rentenniveaus im Alter führen 
kann, so bedeutet sie doch zeitgleich auch eine Mehrbelastung des 
Einkommens, die wiederum weniger gut Verdienende besonders tref-
fen kann. 
Zu beachten ist außerdem, dass die kapitalgedeckte Vorsorge im Ge-
gensatz zum Umlagesystem sehr empfindlich auf Finanzkrisen reagiert 
(vgl. Ruland, 2009, 165–169; gegen ein kapitalgedecktes System auch 
Giesen, 2008, 905–911). Neben der Instabilität der kapitalgedeckten 
Vorsorge ist überdies zu beachten, dass diese keineswegs wachstums-
unabhängig ist (vgl. Seidl & Zahrnt, 2010, 18–19; Seidl & Zahrnt, 2012a, 
108–115). In einer stagnierenden Wirtschaft ist unter anderem mit Null-
renditen bzw. sogar mit Negativverzinsung zu rechnen, was mit Kapi-
talanlagen schwer vereinbar erscheint. Darüber hinaus reagieren auch 
kapitalgedeckte Systeme empfindlich auf den demografischen Wan-
del, da die geburtenstarke Generation mit Eintritt ins Rentenalter mit 
dem Abbau ihrer Spareinlagen beginnen wird (vgl. Petschow et al., 
2018, 133; Höpflinger, 2010, 53–64). Insofern löst auch die erweiterte ka-
pitalgedeckte Vorsorge die beschriebenen Nachhaltigkeitsprobleme 
nicht wirklich. 

6.3 Eine gesetzliche Rentenversicherung für alle? 
Um die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung zu steigern 
und somit die Rentenhöhe sowie die Beitragssätze dauerhaft einiger-
maßen stabil zu halten, wird überlegt, den Kreis der Versicherungs-
pflichtigen zu erweitern. Die gesetzliche Rentenversicherung ist bis-
lang eine Pflichtversicherung für Arbeitnehmerinnen und für ähnlich 
wie Arbeitnehmerinnen als schutzwürdig erachtete Personen. Nicht 
versicherungspflichtige Personen können sich grundsätzlich nach § 7 
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SGB VI freiwillig versichern lassen, etwa Selbstständige, die sich gegen 
eine ausschließlich private Altersvorsorge entscheiden. Gemäß §§ 5f. 
SGB VI versicherungsfrei sind insbesondere Beamte, Richter und Sol-
daten, für die besondere Sicherungssysteme vorgesehen sind. Auf An-
trag versicherungsfrei sind Personen, die Berufsgruppen angehören, 
die über berufsständische Versorgungseinrichtungen verfügen (vgl. 
Waltermann, 2018, § 11 Rn. 378–384). Bezöge man etwa Selbstständige 
und Beamtinnen in die gesetzliche Rentenversicherung ein (vgl. Wer-
ding, 2013, 50; kritisch in Bezug auf den zeitlichen Aspekt vgl. Ruland, 
2009, 165–169; ablehnend in Bezug auf die Einbeziehung von Beamten 
vgl. Petschow et al., 2018, 134; Ehrentraut & Moog, 2017, 57), würden 
erhebliche Mehreinnahmen der Versicherung erzielt. Diskutiert wird 
auch über die Aufnahme von geringfügig Beschäftigten in die gesetzli-
che Rentenversicherung. Zu beachten ist selbstverständlich, dass die 
Rentenkassen bei einer Einbeziehung von weiteren Mitgliedern – ins-
besondere auch mit Blick auf die relativ gut verdienenden Beamten – 
mit einer nicht unerheblichen Mehrbelastung zu rechnen hätten. Es 
wird davon ausgegangen, dass sich die Wucht des demografischen 
Wandels bis dahin abgeschwächt hätte (vgl. Petschow et al., 2018, 134). 
In der Folge könnten zeitweilig höhere Rentenzahlungen bei geringe-
ren Beitragssätzen erreicht werden (vgl. Werding, 2013, 50). 
Zu konstatieren ist allerdings, dass bei gleicher Renten- bzw. Pensions-
höhe die Hineinnahme der Beamtinnen in die gesetzliche Rentenver-
sicherung zu einem Nullsummenspiel werden könnte, nur dass bislang 
das Steuereinkommen und künftig das sozialrechtliche Beitragsauf-
kommen die Pensionsansprüche dieser Personengruppe abdecken 
würde. Ein Mehrwert für die nicht-verbeamteten Versicherten ent-
stünde durch eine solche Systemintegration primär dann, wenn man 
davon ausgeht, dass das Verhältnis von selbst eingesetztem Geld (sei 
es als sozialrechtliche Abgabe oder als Steuer) und erhaltener Pension 
durch die Systemintegration der Beamten zu deren Ungunsten verän-
dert wird, ausgehend davon, dass Beamte (und gegebenenfalls auch 
am Kapitalmarkt rentenversicherte Selbstständige) bislang eine ver-
gleichsweise großzügige Pension beziehen. Das Vorgehen gegen Al-
tersarmut wie auch das Abfedern von Postwachstumsfolgen für die 
Rentenversicherung generell würde dann also mit einer materiellen 
Kürzung für die neu ins System aufgenommenen Personengruppen be-
wirkt. Darüber kann (und unter Umständen muss) man gegebenenfalls 



Die UN Sustainable Development Goals und das Sozialrecht 

165 

nachdenken – am Ende des Beitrags ist darauf zurückzukommen –, nur 
sollte das Vorhaben dann klar und nicht camouflierend umschrieben 
werden. Dann müsste man auch die absehbaren Diskussionen im Hin-
blick auf Art. 33 GG (vgl. Ruland, 2009, 165–169; nur knapp zu Art. 2 
Abs. 1 GG im Auftrag der Kommission ‚Verlässlicher Generationenver-
trag‘ Steinmeyer, 2019, 40) und Art. 14 GG (vgl. Ruland, 2009, 165–169) 
führen, Letzteres zumindest insoweit, als bereits erworbene Rentenan-
wartschaften im Zuge einer Rentenreform mit tangiert würden. 

6.4 Beveridge-System – und Grundeinkommen? 
Ein weiteres System, das alle Personen erfassen würde, wäre das Bev-
eridge-System, welches vor allem in Großbritannien und in den skan-
dinavischen Ländern besteht (vgl. Meyer, 2013, 23; kritisch vgl. Wer-
ding, 2013, 47; Petschow et al., 2018, 136). Das Beveridge-System sieht 
eine sogenannte Grundrente für alle vor, wobei daneben oft noch be-
triebliche, staatliche oder private Zusatzsicherungen der Altersvor-
sorge bestehen. Insbesondere soll das Beveridge-System auch der Ab-
sicherung von Armutsrisikogruppen gelten, davon zuvörderst Frauen 
(vgl. Meyer, 2013, 15). Als steuerfinanziertes System steht es dem Bis-
marck’schen System gegenüber, in welchem die Rentenhöhe sich äqui-
valent nach dem zuvor bezogenen Einkommen bestimmt. Im Bever-
idge-System dagegen orientiert sich die ausgezahlte Rente nicht an der 
Leistungsgerechtigkeit, sondern an einem angenommenen Grundbe-
darf für alle (vgl. Kraft, 2010, 27–46). 
Bei dem Beveridge-System handelt es sich um ein System, bei welchem 
höhere Einkommen überproportional belastet werden, um auch eine 
Grundsicherung für jene mit niedrigeren Einkommen zu gewährleis-
ten, jedenfalls dann, wenn es sich über eine Einkommenssteuer und 
nicht über eine indirekte Steuer finanziert – bei letzterer würden ten-
denziell niedrigere Einkommen stärker belastet (vgl. Kraft, 2010, 27–
46). Auch gibt es normalerweise in diesem System keine Beitragsbe-
messungsgrenze, was ebenfalls Umverteilungseffekte zur Folge hat, die 
einen Beitrag zur Armutsbekämpfung leisten können. Daneben ist 
auch eine Einbeziehung von Vermögen in die Beitragsgrundlage durch 
Besteuerung möglich. Im Beveridge-System kann die Einkommens-
höhe zur Zeit der Erwerbstätigkeit im Rahmen der Zusatzversicherung 
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Berücksichtigung finden. Letztlich fließen in das gegenwärtige deut-
sche System mit der zusätzlichen privaten sowie betrieblichen Alters-
vorsorge bereits Beveridge-Elemente ein (vgl. Kraft, 2010, 27–46). 

Allerdings muss auch eine Grundrente erst einmal erwirtschaftet wer-
den; und unter Postwachstumsbedingungen würden die Steuereinnah-
men absehbar sinken (vgl. Petschow et al., 2018, 136; Giesen, 2008, 905–
911; kritisch hierzu vgl. Steinmeyer, 2019, 721–727). Auch mit dem Bev-
eridge-System findet sich also kein Entkommen vor der Notwendig-
keit, auf ein Postwachstums-Szenario letztlich mit sinkenden Renten 
zu reagieren. 
Nichts grundsätzlich anderes gilt, wenn man das Beveridge-System ra-
dikalisiert und gleich sämtliche Sozialleistungen zusammenführt zu ir-
gendeiner Form von Grundeinkommen. Besonders wenn dieses eine 
relevante Höhe haben soll, ist dort freilich noch unklarer, wie dies fi-
nanziert werden könnte (vgl. Strengmann-Kuhn, 2017, 164–177; Ekardt, 
2016, § 6 E.VI.3). Im Ergebnis ist zwar die Idee eines bedingungslosen 
Grundeinkommens vordergründig in Teilen plausibel, da dieses mehr 
Flexibilität und den Ausbruch aus bestimmten Wachstumszwängen 
ermöglicht, was wiederum zu mehr Nachhaltigkeit und dem Entstehen 
postwachstumsgesellschaftlicher Lebens- und Wirtschaftsformen bei-
tragen kann. In einer offenen europäischen und globalen Wirtschaft 
würde jedoch die massive Einkommens- und Vermögensbesteuerung, 
die zur Generierung der Grundeinkommens-Mittel erforderlich wäre, 
absehbar in massive personelle und kapitalmäßige Abwanderung 
münden. Entsprechende Modelle müssten deshalb wenn, dann nicht 
national, sondern transnational (also mindestens auf EU-Ebene) eta-
bliert werden. Selbst dann wäre ein Grundeinkommen mit vielfachen 
komplexen Diskussionen belastet, sowohl hinsichtlich seines massiven 
Umverteilungs-Impetus als auch im Hinblick auf die Frage, welche ge-
samtgesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Effekte ein solches 
Einwirken auf gewohnte Leistungsanreize hätte. 

6.5 Nicht-marktvermittelte Werte? 
Angesichts der Postwachstumsdebatte kann man ferner fragen, ob wo-
möglich auch Werte und Leistungen nicht-monetärer Art im Renten-
system Berücksichtigung finden sollten bzw. ob das gesamte System 
(zumindest teilweise) auf andere Formen der Produktion umgestellt 
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werden könnte (vgl. Höpflinger, 2007, 307–343; Oesch & Künzi, 2008; 
Petschow et al., 2018, 137; vgl. zu alternativen Formen der ‚Vergütung‘ 
Hoffer, 2020, 39–44). Schon jetzt werden bestimmte Zeiten, in denen 
keine Beiträge zur Rentenversicherung geleistet werden, in der Form 
von Entgeltpunkten berücksichtigt (zum Beispiel Kindererziehungs-
zeiten, vgl. § 3 Nr. 1 und 1 lit. a SGB VI). Möglich wäre es darüber hi-
naus, diese Zeiten nicht nur ähnlich den Beitragszeiten zu werten, son-
dern bestimmte Tätigkeiten auch auf der Leistungsseite in das System 
einzubeziehen. Unter bestimmten Umständen würde in diesen Syste-
men, insbesondere mit Blick auf Pflegeleistungen für Ältere oder Kin-
der, die klassische Trennung zwischen Erwerbsleben und Rentenalter 
aufgehoben. Die Vorschläge reichen von einer Verringerung der Ar-
beitszeit auf 20 Stunden die Woche bis zur Beschäftigung insbeson-
dere älterer Menschen in Sektoren, in denen aktuell häufig informelle 
und unbezahlte Arbeit geleistet wird. Ein besonderes Augenmerk wird 
hier auch auf die Beschäftigungsfähigkeit älterer Menschen (produkti-
ves Altern) und auf die Tatsache gelegt, dass informelle Tätigkeiten äl-
terer Menschen ohnehin schon Lebensrealität sind (vgl. Höpflinger, 
2010, 53–64). 
Abgesehen von der Anrechnung von Pflegeleistungen in der Form von 
Entgeltpunkten für die Rente könnten derartige nicht-monetäre Leis-
tungen auch in einer Art Zeitgutschriftensystem berücksichtigt wer-
den, in welchem Personen, die Pflegeleistungen erbringen, einen An-
spruch auf den Erhalt ebensolcher Pflegeleistungen zu einem späteren 
Zeitpunkt bekommen. Anhand eines solchen Systems könnten gege-
benenfalls die Folgen des demografischen Wandels, insbesondere der 
erhöhte Pflegebedarf, aufgefangen werden und auch ältere Menschen 
weiterhin einen wertvollen Beitrag zum System leisten. Darüber hi-
naus handelt es sich bei Zeitgutschriften um eine Art Währung, die 
keiner Inflation unterliegt und die nicht anfällig für Finanzkrisen wäre 
und die bereits berentete Menschen zur Erbringung gesellschaftlicher 
Leistungen motivieren (und gegebenenfalls wertvolle Arbeitskräfte er-
halten, vgl. Höpflinger, 2010, 53–64) könnte (vgl. Oesch & Künzi, 2008, 
III). 
Nach alledem verbergen sich hinter dem Begriff nicht-marktvermittel-
ter Werte recht gegensätzliche Zugänge. Versuche, Menschen mit ge-
ringer Beitrags-Einzahlung zu einer höheren Rente zu verhelfen, kann 
man verteilungspolitisch begrüßen; sie adressieren aber erneut nur die 
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Altersarmut einzelner Gruppen, ohne das Rentensystem als solches 
postwachstums- und demografietauglich zu machen. Deutlich weiter-
gehend ist der Ansatz, etwa mit Zeitgutschriften der monetären Rente 
ein nicht-monetäres Zusatzelement tauschwirtschaftlicher Art hinzu-
zufügen (vgl. zu den Graswurzelbewegungen Seidl & Zahrnt, 2012b,     
1–22). Die gesamtwirtschaftlichen Effekte solcher Ansätze bedürfen  
einer gründlichen Diskussion, die bislang nicht geleistet wurde. Den-
noch ist dies der einzige Ansatz – wenn er sich mit einer Begrenzung 
der Rentenhöhe verbindet –, der tatsächlich die unter Postwachstums-
bedingungen erwartbare Gegebenheit offensiv aufgreift, dass die ge-
sellschaftliche Verteilungsmasse eine geringere sein wird. 

7 Fazit und Ausblick: Rentenhöhe? 
Wir haben gesehen, dass die – rechtlich unverbindlichen – SDGs einen 
weit gespannten, mit dem generellen Nachhaltigkeitsgedanken indes 
schwer vereinbaren Anforderungsbogen an das Sozialrecht artikulie-
ren (verbunden mit schwierigen Konzepten von Armut und sozialer 
Nachhaltigkeit). Deflationiert man dies in Richtung auf Vermeidung 
absoluter Armut und Postwachstumstauglichkeit unter der Randbe-
dingung des demografischen Wandels, bleibt deutlicher Klärungsbe-
darf zurück. Bisher erscheinen einzelne Verbesserungen bei der Ar-
mutssicherung bestimmter Gruppen in Verbindung mit einem ins-
gesamt (deutlich?) begrenzteren Rentenniveau (vgl. Höpflinger, 2010, 
53–64) als naheliegendste Implikation eines an den Grenzen des 
Wachstums geschulten Nachhaltigkeitsverständnisses. Die Höhe der 
Rente richtet sich bislang primär nach dem Äquivalenzprinzip.18 Das 
Äquivalenzprinzip erfährt jedoch eine Anpassung durch den Solidari-
tätsgedanken, durch welchen in einem gewissen Maße eine Umvertei-
lung zugunsten der weniger Verdienenden vorgenommen wird (vgl. 
Ring, 2018, 87–95). Der genaue Monatsbeitrag der Rente errechnet sich 
bislang durch eine Multiplikation von Entgeltpunkten (§ 66 SGB VI) 
mit dem Zugangsfaktor (§ 77 SGB VI), dem Rentenartfaktor (§ 67 SGB 
VI) und dem aktuellen Rentenwert (§ 68 SGB VI). Es bleibt nach allem, 
was gesagt wurde, unklar, wie dieser Zugang demografisch-wachs-
tumsbezogen dauerhaft oder in einer der diskutierten Alternativen 

                                                 
18 BVerfG, 23.03.1994 – 1 BvL 8/85 – BVerfGE 90, 226; BVerfG, 11.11.2008 – 1 BvL 
3/05 – BVerfGE 122, 151. 
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aufrechterhalten werden könnte. Dass nicht-marktvermittelte Addi-
tive wie Tauschleistungen ein sinkendes Rentenniveau teilweise auf-
fangen könnten, verdient in der weiteren Diskussion stärkere Beach-
tung. Ebenso sind die sich an jene Befunde notwendigerweise an-
schließenden Diskussionen im Hinblick auf Rentenhöhe und Art. 14 
GG und Art. 33 GG zu führen. Dabei wird dann auch gefragt werden 
müssen, ob gängige (deutsche) Rechtsinterpretations-Konzepte viel-
leicht inhärent über Jahrzehnte und Jahrhunderte so ‚wachstumsim-
prägniert‘ geworden sind, dass die – angesichts der physikalischen 
Endlichkeit der Welt eigentlich banale – Einsicht allzu sehr aus dem 
Blick geriet, dass dauerhafte materielle Mehrung kaum möglich ist 
(vgl. dazu aus sozial-, wirtschafts-, rechts- und religionshistorischer 
Sicht Ekardt, 2001). Dies eröffnet zugleich die Chance für eine Diskus-
sion, ob im Lichte liberal-demokratischer Gewaltenteilung das BVerfG 
nicht ohnehin in etwas bedenklicher (und womöglich nicht ganz un-
eigennütziger) Weise Besoldungs-Maßstäbe aus Art. 33 GG entnom-
men hat, die die Norm letztlich nicht hergibt (für eine kritische Ana-
lyse der variierenden Zugänge des BVerfG zur Gewaltenteilung vgl. 
Ekardt, 2019, Kap. 3.5–3.7).19 
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Wohnend oder Nicht-Wohnend? 

Über die Ausgrenzung ‚wohnungsloser‘ 
Menschen 

1 Einleitung 
Wenn in der Soziologie von sozialer Ungleichheit die Rede ist, dann ist 
damit gemeint, dass Individuen, Gruppen oder selbst Gesellschaften 
einen dauerhaft eingeschränkten Zugang zu wertvollen Gütern und so-
zialen Positionen haben, so dass ihre Lebenschancen eingeschränkt 
sind; insbesondere geraten dabei allgemein verfügbare und erstrebens-
werte soziale Güter in den Blick (Kreckel, 2004). Der Wohnraum stellt 
eines dieser Güter dar, weshalb die ungleiche Verteilung in der Wohn-
raumversorgung häufig zum Gegenstand (stadt-)soziologischer Be-
trachtungsweisen avanciert. Städte werden dann als Räume analysiert, 
in denen soziale und symbolische Kämpfe stattfinden und sich auf-
grund von ungleichen Machtverhältnissen sozialräumliche Strukturen 
herausbilden, die dazu führen, dass bestimmte Räume nur für be-
stimmte Bevölkerungsgruppen zugänglich sind, so dass sich spezifi-
sche soziale Gruppen auf spezifische Teilräume einer Stadt konzen-
trieren (Häußermann & Siebel, 2004). Prozesse dieser residentiellen 
Segregation (Farwick, 2012) fördern eine Polarisierung der Städte 
(Kronauer & Siebel, 2013; Wacquant, 2001) bzw. eine soziale Spaltung 
der Stadt in Wohnviertel für wohlhabende und arme Bevölkerungs-
gruppen. Diese Prozesse werden forciert, wenn es zur ökonomischen 
und baulichen Aufwertung von bestimmten Stadtvierteln kommt, da 
die damit einhergehende Steigerung von Mieten alteingesessene Be-
völkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen verdrängt, während 
Haushalte mit höherem Einkommen zuziehen – Prozesse, die unter 
dem Begriff Gentrifizierung sehr gut erforscht sind (Adam & Sturm, 
2014; Eckardt, 2018; Holm, 2012). 
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Weniger im Fokus der stadtsoziologischen Forschung ist jedoch die 
Extremform sozialer Ungleichheit in der Wohnraumversorgung: das 
soziale Phänomen der Wohnungslosigkeit (Ludwig-Mayerhofer, 2008; 
Ratzka, 2012; Tsirikiotis & Sowa, 2021). Wohnungslosigkeit bedeutet, 
dass es Menschen in der Stadtgesellschaft gibt, die keinen eigenen 
(mietrechtlich abgesicherten bzw. sich im Eigentum befindlichen) 
Wohnraum zur Verfügung haben. Damit verbunden ist, dass existen-
tielle menschliche Bedürfnisse nicht mehr befriedigt werden können: 
Eine Wohnung bietet einen sicheren Rückzugsraum und somit Schutz, 
sie trennt Privatheit und Öffentlichkeit, in ihr findet ein Großteil der 
Reproduktionsarbeit, aber auch Erholung und Ruhepausen statt (Häu-
ßermann & Siebel, 1996). Eine Wohnung sichert die gesellschaftlich  
erwartete Verhäuslichung sämtlicher leiblicher Vitalfunktionen, wie 
Essen, Trinken, Toilettengänge, Körperpflege, Entkleiden und Beklei-
den, Schlafen, Sexualgeschehen, Gastlichkeit und Geselligkeit (Gleich-
mann, 1976). Zudem geht die Bedeutung einer Wohnung weit über die 
einer Unterkunft oder Behausung hinaus: Eine Wohnung als relativ 
dauerhafter Aufenthaltsort wird von Menschen angeeignet, gestaltet 
und kultiviert, die Wohnung ist sowohl körperlich-baulich als auch 
leiblich spürbar, Menschen entwickeln durch Gebrauch oder ästheti-
sche Betrachtung eine mentale Beziehung zu den in der Wohnung be-
findlichen Dingen und schreiben diesen Bedeutungen zu, so dass der 
Prozess des Einwohnens dazu führt, dass Menschen von den eigenen 
vier Wänden oder der dritten Haut sprechen (Hasse, 2020). Wohnen ist 
in einem existenziellen Sinne „der Grundzug des Seins, demgemäß die 
Sterblichen sind“ (Heidegger, 2013 [1951], 47), das heißt, dass Menschen 
ihre Existenz an einem Ort verwirklichen, sie in sozial komplexe 
(Nachbarschafts-)Beziehungsnetzwerke eingebunden sind und da-
durch Zugang zur Welt und zum Selbst finden. Wohnen dient folglich 
nicht nur der Grundbedürfnisbefriedigung, sondern kann selbst als es-
senzieller Teil eines würdevollen Lebens verstanden werden. 

Im folgenden Beitrag möchten wir der Frage nachgehen, welche Kon-
sequenzen Wohnungslosigkeit als Extremform der sozialen Ungleich-
heit in der Wohnraumversorgung für das Individuum hat. Dabei inte-
ressieren uns weniger subjektbezogene Betrachtungsweisen, die bei-
spielsweise auf psychische Erkrankungen von Menschen fokussieren 
(Giertz & Sowa, 2021; Nouvertné et al., 2002). Vielmehr möchten wir 
auf die gesellschaftlichen Konstruktionen und Strukturen eingehen, 
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die dazu führen, dass der wie auch immer vollzogene Verlust des 
Wohnraums mit einer gesellschaftlichen Ausgrenzung einhergeht. 

Diese Ausgrenzung aus der Stadtgesellschaft ist den veränderten poli-
tischen Rahmenbedingungen geschuldet, da die Abkehr von der Woh-
nungspolitik und die Hinwendung zur Wohnungsmarktpolitik eine 
Ökonomisierung und Finanzialisierung des Wohnungsmarktes evo-
zierten (Abschnitt 2). Soziale Prozesse des Othering führen zur folgen-
reichen gesellschaftlichen Konstruktion von Wohnenden und Nicht-
Wohnenden 1. Letzteren wird als ‚Wohnungslose‘ ihr Status als legitime 
Wohnungsmarktsubjekte aberkannt, alternative Aufenthaltsmöglich-
keiten im öffentlichen Raum werden häufig verwehrt, so dass neue 
Räume sozialer Ungleichheit entstehen und sich gesellschaftliche Aus-
grenzung verschärft (Abschnitt 3). Da die gesellschaftliche Bearbei-
tung des sozialen Problems der Wohnungslosigkeit nicht mit einer  
Beseitigung des Marktnachteils für Nicht-Wohnende durch die Bereit-
stellung einer eigenen Wohnung erfolgt, sondern vorzugsweise durch 
individualisierende, pädagogisch-therapeutische Maßnahmen in be-
sonderen Räumen durch Organisationen der Problembearbeitung 
(Groenemeyer, 2010), bleiben strukturelle Ursachen für das Fortbeste-
hen der sozialen Ungleichheit in der Wohnraumversorgung im Ver-
borgenen (Abschnitt 4). Der Beitrag schließt mit einer Diskussion über 
die Verhinderungsmöglichkeiten der Exklusion von Menschen ohne 
Wohnung vor dem Hintergrund der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte (Abschnitt 5). 

2 Von der Wohnraumversorgung zur 
Wohnungsmarktpolitik 

Verfügbarer, leistbarer Wohnraum stellt für jeden Menschen eine 
wichtige Ressource dar. Der sogenannten Wohnungsfrage, die sich auf 
politischer Ebene der Frage der Verfügbarkeit und Verteilung, sprich 
der Versorgung von Wohnraum annimmt, wird deshalb eine hohe 
politische Relevanz zugesprochen. Die Lage auf deutschen Wohnungs-
märkten ist allerdings angespannt: Nach einer Prognos-Studie war im 

                                                 
1 Die Begriffe Nicht-Wohnende und Menschen ohne (eigene) Wohnung werden 
in diesem Beitrag als Synonyme verwendet. Davon zu unterscheiden ist das 
Label ‚Wohnungslose‘. 



Sowa, Heinzelmann und Heinrich 

178 

Zeitraum von 2011 bis 2015 deutschlandweit lediglich 60 % der Nach-
frage nach Wohnraum abgedeckt, in Regionen mit belasteteren Woh-
nungsmärkten lag der Deckungsgrad teilweise bei nur 35 % (Koch et 
al., 2017, 31). Zudem wurde eine besondere Vernachlässigung bestimm-
ter Wohnungsmarktsegmente festgestellt – die der preisgünstigen 
Mietwohnungen. Vor allem in großen Städten haben somit immer 
mehr, zumeist sozial benachteiligte Menschen Probleme damit, leist-
baren Wohnraum zu finden und Zugang zu ihm zu erhalten. Den Ur-
sachen dieses großen Nachfrageüberhangs kann sich von mehreren 
Seiten angenähert werden. Nimmt man eine marktwirtschaftliche Per-
spektive ein, so steht lediglich eine hohe Nachfrage einem zu geringen 
Angebot gegenüber. Als typischer Markteffekt steigen so die Preise für 
Mieten und Wohnungen. Eine Steigerung des Angebots, zum Beispiel 
durch vermehrte Anstrengungen im Neubausegment, könne dem 
Trend entgegenwirken. Wir möchten diese Perspektive erweitern, in-
dem wir tiefgreifende ökonomische und wohnungspolitische Entwick-
lungen der letzten Jahrzehnte mitberücksichtigen. 

Um den Blick auf die strukturellen Entwicklungen der Wohnungsfrage 
zu richten, ist es zunächst sinnvoll zu klären, welche Rolle(n) Wohn-
raum in der Gesellschaft und Wirtschaft einnimmt (Heinrich, 2005). 
Hierfür stellt die Differenzierung der Rollen von Waren nach Karl 
Marx ein hilfreiches Konzept dar. Alle Waren in kapitalistischen Ge-
sellschaften besitzen nach Marx einen Doppelcharakter: Die Nützlich-
keit eines Dinges wird durch den Gebrauchswert betitelt, der Tausch-
wert eines Dinges wird durch den Geldwert – den Preis – bemessen 
(Marx, 1986). Im Kontext von Wohnraum umfasst der Gebrauchswert 
die Funktion der Grundbedürfnisbefriedigung, der Tauschwert den am 
Wohnungsmarkt zu bezahlenden Preis (ausführlich Schildbach, 2021). 
Aus dieser Differenzierung der Rollen von Wohnraum lässt sich ein 
Interessenskonflikt zwischen Eigentümer*innen und Mieter*innen 
feststellen: Für Mieter*innen ist der Gebrauchswert des Wohnraums 
zentral, denn sie sind auf angemessenen, verfügbaren und leistbaren 
Wohnraum angewiesen. Für Eigentümer*innen hingegen nimmt der 
Tauschwert des Wohneigentums die entscheidende Rolle ein: Für sie 
kann Wohneigentum als Kapitalanlage, als Wertspeicher oder als 
Spekulationsobjekt dienen (Aalbers & Christophers, 2020, 43). Sie ver-
fügen über die Möglichkeit, Wohneigentum zu erwerben und zu  
einem höheren Preis wieder zu verkaufen. Dies kann für Mieter*innen 
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zum Problem werden, denn Gewinne, die durch den Handel der Ware 
Wohnraum an Investor*innen ausgeschüttet werden, müssen an ande-
rer Stelle erwirtschaftet werden – häufig durch Mietsteigerungen. 

Um die Wohnenden vor dieser Dynamik der kapitalistischen Wert-
schöpfung im Wohnsektor zu schützen, wurden Mitte des 20. Jahrhun-
derts einige wohnungspolitische Steuerungsinstrumente etabliert: Das 
Mietrecht reguliert die Ausgestaltung von Verträgen und zielt im  
Speziellen auf den Schutz der Mietenden ab. Es wurde in der Überzeu-
gung gestaltet, dass Mieter*innen „durch das bestehende ökonomische 
Machtungleichgewicht gegenüber [Vermieter*innen] ein erhöhtes 
Schutzbedürfnis aufweisen“ (Egner, 2014, 14). Die Eigenheimförderung 
und das Wohngeld wurden entwickelt, um die Bevölkerung durch 
staatliche Subventionen bei dem Erwerb von Wohnraum beziehungs-
weise bei Mietzahlungen zu unterstützen. Zudem zielten Maßnahmen 
des sozialen Wohnungsbaus direkt darauf ab, die staatliche Versor-
gung von Menschen geringer Einkommensgruppen mit Wohnraum zu 
gewährleisten. Auch wenn diese Steuerungsinstrumente einige Schwä-
chen aufweisen und nicht frei von Kritik blieben (ausführlich Egner, 
2014), so können sie doch als Ausprägungen einer Ära der deutschen 
Wohnungspolitik, in der staatliche Eingriffe in Wohnungsmärkte die 
Norm bildeten, betrachtet werden. Allerdings zeichnete sich ab den 
1960er Jahren ein Ende dieser Ära ab. Das politische Ideal, breiten  
Bevölkerungsschichten Zugang zu Wohnraum zu ermöglichen, wurde 
zunehmend durch die marktwirtschaftliche Doktrin der Gewinnmaxi-
mierung dominiert. Unter den neoliberalen Leitlinien von Liberali-
sierung, Deregulierung und Ökonomisierung (Holm, 2011) wurden 
grundlegende Veränderungen bei den politischen Steuerungsinstru-
menten vorgenommen: Öffentliche Wohnungsbestände wurden priva-
tisiert, das Fördervolumen des sozialen Wohnungsbaus gekürzt und 
Teile des Bau- und Mietrechts liberalisiert. Egner beschreibt diese Ära 
treffend als „Transformation von der Wohnungspolitik zur Woh-
nungsmarktpolitik“, die Ära der Wohnungspolitik scheint „überhaupt 
vorbei zu sein“ (Egner, 2014, 18). 

Durch den Einzug ökonomischer Ideale in die Politik der Wohnraum-
versorgung nimmt der Tauschwert eine zunehmend zentrale Rolle ein, 
während der Gebrauchswert weiter in den Hintergrund rückt. Zudem 
bildet Wohneigentum in vielen kapitalistischen Gesellschaften die 
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größte einzelne Vermögens- und Anlagekategorie (Aalbers & Chris-
tophers, 2020). Vor dem Hintergrund, dass ein großer Teil der Haus-
halte selbst über keinerlei Wohneigentum verfügt, kann die Verteilung 
von Wohnraum – neben der zunehmend steigenden Einkommensun-
gleichheit (Tiefensee & Spannagel, 2018) – als geeigneter Indikator für 
soziale Ungleichheitsverhältnisse angesehen werden. Diese Ungleich-
heit manifestiert sich in segregierten Städten, wo Menschen höherer 
Einkommensklassen in exklusiven Quartieren mit einer großstädti-
schen Infrastruktur leben, welche Teilhabe an der Kultur- und Frei-
zeitinfrastruktur sowie dem Konsum als Distinktionsgewinn ermögli-
chen. Menschen niedriger Einkommensklassen zentrieren sich hin-
gegen in marginalisierten Quartieren mit schlechterem Zugang zu  
Bildung, Infrastruktur und Dienstleistungen. Diese Menschen sehen 
sich gezwungen, die Bedingungen des Marktes zu akzeptieren und sich 
bei erhöhter Konkurrenz um begehrte Wohnungen als ideale Woh-
nungsmarktteilnehmende zu inszenieren. Anderen ist dies nicht mehr 
ohne weiteres möglich, da sie zu den Nicht-Wohnenden zählen. Diesen 
Menschen ohne Wohnung wenden wir uns im nächsten Abschnitt zu. 

3 Othering von Menschen ohne Wohnung 
Die gesellschaftliche Konstruktion eines Wohnungsmarktes verlangt 
den Austausch von Anbieter*innen und Nachfrager*innen von Wohn-
raum, mit anderen Worten: Vermieter*innen und Mieter*innen als 
Marktteilnehmende. Die Vorstellung von Wohnraum suchenden 
Wohnungsmarktsubjekten2 impliziert, dass Individuen auf ihre Markt-
fähigkeit reduziert werden. Es entstehen Bilder von idealen Mieter*in-
nen, die ihre vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere finanzieller 
Art, aus dem Mietverhältnis erfüllen können. Hierzu lassen sich Ver-
mieter*innen von Mietinteressent*innen den Personalausweis sowie 

                                                 
2 Im Kontext der Arbeitsverwaltung kann von einem Erwerbsarbeitssubjekt ge-
sprochen werden, das durch die Handlungslogiken der Arbeitsverwaltung neu 
konzipiert wird, „entlang von Kriterien, die in Aushandlung von organisatio-
nalen Bedürfnissen und politischen Ansprüchen entworfen werden und in der 
Interaktion zwischen Behördenmitglied und arbeitsuchender Person in Gel-
tung gesetzt werden“ (Sowa & Staples, 2018, 196). Ähnlich verhält es sich mit 
der Herstellung des Wohnungsmarktsubjekts. 
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eine Selbstauskunft über persönliche Daten, vergangene Mietverhält-
nisse und wirtschaftliche Verhältnisse aushändigen.3 Insbesondere 
Nachweise über ein regelmäßiges Einkommen und eine Bonitätsaus-
kunft (ggf. Schufa-Auskunft) sollen Auskunft über die Zahlungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit des*r zukünftigen Mietenden geben. Darüber 
hinaus existieren jedoch weitere, oftmals diskriminierende Erwartun-
gen über ideale Wohnungsmarktsubjekte, die bei der Wohnungsver-
gabe eine Rolle spielen können. Forschungsergebnisse weisen darauf 
hin, dass Vermieter*innen beispielsweise Vorbehalte gegenüber er-
werbslosen Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund he-
gen (Barwick, 2011; Hinz & Auspurg, 2017; Nagel, 2013). 

Auch Menschen ohne eigene Wohnung werden nicht als potenzielle 
Mieter*innen und damit als legitime Wohnungsmarktsubjekte wahrge-
nommen. Sie sind von der Wandlung der Wohnungsmärkte besonders 
stark betroffen, da sie mit vielen anderen, als statushöher eingestuften 
Menschen um leistbaren Wohnraum konkurrieren müssen. Ihr niedri-
ger Status kann u. a. daraus resultieren, dass sie verschuldet sind und 
Schufa-Einträge aufweisen, dass sie häufig keine eigene, von einer Ein-
richtung der Wohnungslosenhilfe unabhängige Meldeadresse besit-
zen, dass sie keine Mietkaution im Voraus bezahlen können und dass 
sie bürgerlichen Vorstellungen von einem gepflegten Äußeren oder 
Auftreten nicht immer entsprechen. Zu weiteren Vorbehalten auf Sei-
ten der Vermietenden gehört, dass Menschen ohne Wohnung als un-
zuverlässige Mieter*innen angesehen werden, da sie zumeist Grund-
sicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe)  
beziehen (Nagel, 2013, 10). 
Die fehlende Marktfähigkeit führt dazu, dass Menschen ohne Woh-
nung aus dem Wohnungsmarkt exkludiert werden, ungeachtet dessen, 
dass es in Ausnahmefällen und mit professioneller Hilfe durch Orga-
nisationen oder sozialen Netzwerken gelingen mag, Nicht-Wohnende 
wieder in den Wohnungsmarkt zu integrieren. 

                                                 
3 In der Selbstauskunft müssen Mieter*innen Angaben zu Namen, Geburtsda-
tum, Wohnsitz, Güterstand und der Anzahl der in das Objekt einziehenden 
Personen machen. Des Weiteren müssen sie den Namen ihres oder ihrer Vor-
vermietenden sowie eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung vorweisen und 
Auskünfte über ihren Beruf, ihren oder ihre Arbeitgeber*in sowie ihr Netto-
einkommen erteilen. 
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Mit dem gesellschaftlichen Ausschluss geht eine Beschädigung ihrer 
Identität (Goffman, 1975) einher: Sie werden nicht mehr als Individuen 
mit eigener Biografie und spezifischen Deutungen akzeptiert, stattdes-
sen erfahren sie eine gesellschaftliche Neu-Interpretation durch sozi-
ale Prozesse des Othering4. Sie werden zu anderen gemacht bzw. zu 
Fremden in der (eigenen) Gesellschaft exotisiert (Gottwald et al., 2017; 
Sowa, 2014). Diese Exotisierung geht mit negativen Zuschreibungen 
und sozialen Vorurteilen einher. Nicht-Wohnen als unerwünschtes 
und deviantes Merkmal wird zu einem Stigma, weshalb sich die Gesell-
schaft von den Nicht-Wohnenden nicht nur abwendet, sondern diese 
mit zahlreichen negativen Eigenschaften versieht, die als Abweichung 
zur bürgerlichen Gesellschaft angesehen werden (Girtler, 1980; Goff-
man, 1975): „Bezogen auf wohnungslose Menschen bedeutet dies, dass 
mit der Wahrnehmung ungepflegter Kleidung, des Aufenthalts an be-
stimmten Plätzen, des öffentlichen Konsums von Alkohol, etc. Vorstel-
lungen von Faulheit, Schmarotzertum, Ungepflegtheit oder Kriminali-
tät verbunden werden“ (Stark, 2012, 1). Trotz der Heterogenität von 
Menschen ohne Wohnung (Steckelberg, 2018) werden sie unter dem 
Label ‚Wohnungslose‘ als homogene Gruppe von gesellschaftlichen 
Außenseiter*innen mit abweichendem Verhalten imaginiert (Becker, 
2014). Das vollzogene Othering lässt Menschen ohne Wohnung sogar 
zu Überflüssigen der Moderne werden, die innerhalb der neoliberalen, 
kapitalistischen Ordnung weder produzieren noch konsumieren – me-
taphorisch gesehen sind sie ‚Ausschussware‘, ‚menschlicher Abfall‘  
oder ‚Müll‘, der entsorgt werden muss (Bauman, 2005). Dieser Diskurs 
repräsentiert Tendenzen in westlichen Wohlfahrtstaatsregimen, arme 
Bevölkerungsgruppen nicht mehr zu integrieren, sondern zu kontrol-
lieren, da sie als ‚gefährliche Andere‘ angesehen werden, von denen ge-
sellschaftliche Risiken und Kriminalität ausgehen und daher Sicherheit 
durch Präventionsmaßnahmen und eine härtere Strafverfolgung her-
gestellt werden müsste (Garland, 2008; Wacquant, 2013). 

                                                 
4 Der Begriff Othering wird in der postkolonialen Literatur verwendet, um auf 
den Konstruktionsprozess von autochthonen Gruppen und Kulturen durch 
Forscher*innen aus euro-amerikanischen Gesellschaften aufmerksam zu ma-
chen: „Othering bezeichnet die Einsicht, daß die Anderen nicht einfach gege-
ben sind, auch niemals einfach gefunden oder angetroffen werden – sie werden 
gemacht“ (Fabian, 1999, 337). 
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Der Ausschluss aus dem Wohnungsmarkt durch die Nicht-Anerken-
nung als Wohnungsmarktsubjekt und das Othering von Menschen 
ohne Wohnung als ‚Wohnungslose‘ und ‚gefährliche Andere‘ ist sehr 
folgenreich, da mit diesen Fremdzuschreibungen Menschen ohne 
Wohnung der Zugang zu und der Aufenthalt in spezifischen, gesell-
schaftlich konstruierten Räumen verwehrt oder gewährt wird, wie wir 
im folgenden Abschnitt näher erläutern. 

4 Räume für Menschen ohne Wohnung 
Naheliegend ist, dass Menschen ohne Wohnung gezwungen sind, im 
öffentlichen Raum zu verweilen, da ihnen keine Wohnung mehr zur 
Verfügung steht. Ihre Anwesenheit berührt das für eine Stadt eigen-
tümliche und polarisierte Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit. 
In der öffentlichen Sphäre entwickeln Stadtmenschen sowohl eine Bla-
siertheit, die sie vor einer ständigen Reizüberflutung schützt, als auch 
eine Reserviertheit, da sie nicht allen ihnen begegnenden Menschen 
die gleiche Aufmerksamkeit schenken können; durch ihr Misstrauen 
gegenüber anderen Stadtmenschen hegen sie eine Abneigung zu an-
deren und distanzieren sich von ihnen, so dass sie überhaupt erst in 
die Lage versetzt werden, sich im städtischen Alltag zurechtzufinden 
(Simmel, 2017 [1903]). Durch die sorgfältig gepflegte Distanz integrie-
ren sich Stadtmenschen in der Öffentlichkeit immer nur unvollstän-
dig, die Flüchtigkeit der Begegnung verhindert ein Vertrautwerden 
und den Aufbau von Bindungen. Stadtmenschen verhüllen der sozia-
len Umwelt Privates und orientieren sich am darstellenden Rollenver-
halten, um sich den anderen verständlich zu machen (Bahrdt, 1961). 
Urbane Verhaltenscodes führen zu den Erwartungen, dass Menschen 
sich selbst disziplinieren und ihre Privatangelegenheiten und intimen 
leiblichen Vitalfunktionen in einem verhäuslichten Rahmen befriedi-
gen. Problematisch für die Stadtgesellschaft wird dann „[d]er Obdach-
lose, indem er in einer öffentlichen Anlage schläft, isst, sich wäscht und 
uriniert, […] [da er] vor aller Augen zur Schau [stellt], was in einem 
langen Prozess der Zivilisation aus dem öffentlichen Raum verdrängt 
worden war“ (Siebel & Wehrheim, 2003, 5). Ihre (akute) Notwendig-
keit, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten und diesen Raum als 
pseudo-privat umzudeuten, wird gesellschaftlich nicht anerkannt, 
weshalb auch von subalternen Räumen gesprochen werden kann 
(Kress, 2021). Darüber hinaus können Menschen ohne Wohnung an 
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der Ko-Produktion von Infrastrukturen beteiligt sein, wenn sie im All-
tag eine Umnutzung von urbanen Infrastrukturen vornehmen und bei-
spielsweise auf Sitzbänken schlafen, sich an Abluftanlagen aufwärmen 
oder Pfandflaschen aus Abfallbehältern entnehmen (Marquardt, 2017). 

Wenn Menschen ohne Wohnung solche alternativen Nutzungs- und 
Konstruktionsformen des öffentlichen, städtischen Raums vorneh-
men, verletzen sie nicht nur die gesellschaftlichen Vorstellungen von 
öffentlicher und privater Sphäre, ihre Praktiken kollidieren auch mit 
Vorstellungen von unternehmerisch ausgerichteten Städten sowie von 
der Herstellung urbaner Sicherheit und Kriminalitätsprävention. Men-
schen ohne eigene Wohnung werden dann als ‚Wohnungslose‘ gese-
hen, die die Polarität von Öffentlichkeit und Privatheit auflösen und 
von denen Gefahren für die Allgemeinheit ausgehen würden. Daher 
fokussieren städtische Praktiken nicht selten darauf, Menschen ohne 
Wohnung aus Innenstadtbereichen zu verdrängen, sei es durch recht-
liche Bestimmungen, den Einsatz von Sicherheitspersonal sowie 
(Überwachungs-)Technik oder die Verwendung einer defensiven oder 
menschenfeindlichen Architektur, wie Dornen auf Treppenstufen, 
Armlehnen für Sitzbänke oder Klappen für Mülleimer (Rosenberger, 
2020; Wehrheim, 2012). 

Menschen ohne Wohnung wird dadurch der Aufenthalt in öffentlichen 
Räumen erschwert, bisweilen werden sie aus diesen Räumen ausge-
schlossen. Aufgrund der derzeitig praktizierten gesellschaftlichen Be-
arbeitung von Wohnungslosigkeit durch spezifische Organisationen 
der Problembearbeitung (Groenemeyer, 2010) ist vorgesehen, dass sich 
Menschen ohne Wohnung in kommunalen, häufiger in sozialarbeite-
rischen Räumen aufhalten sollen. Für die durch Wohnungslosigkeit 
hervorgerufenen Fälle ist in Deutschland ein ausdifferenziertes Hilfe-
angebot vorhandenen, das sich häufig an Gedanken eines stufenweisen 
Aufstiegs orientiert (Busch-Geertsema, 2014). Lange galten sogenannte 
Stufensysteme für Menschen ohne Wohnung unter anderem in 
Deutschland als „Königsweg zur Reintegration von Wohnungslosen“ 
(Busch-Geertsema, 2014, 157). Im Rahmen dieser Stufensysteme müs-
sen einzelne Etappen (z. B. Eingangsstufe, Trainings- bzw. betreute 
Wohnformen, normale Wohnungen mit einem speziellen (Nut-
zungs-)Vertrag sowie Wohnungen mit einem abgesicherten Mietver-
trag) durchlaufen werden (Busch-Geertsema, 2014), auf denen jeweils 
unterschiedliche Anforderungen v. a. hinsichtlich Abstinenz sowie 
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Mitwirkung an Gruppen- und Trainingsmaßnahmen an Betroffene ge-
stellt werden (Busch-Geertsema, 2011). Werden die jeweiligen Anfor-
derungen nicht erfüllt, erfolgt schnell ein Absturz in untere, ‚nied-
rigschwellige‘ Etappen (z. B. Notschlafstellen, Trainingswohnen). Aber 
auch mit Erfüllung der Anforderungen ist es häufig mit großen Schwie-
rigkeiten verbunden, eine Normalwohnung mit voller, auch rechtli-
cher Autonomie zu erhalten. Damit befinden sich Menschen ohne 
Wohnung nicht selten über lange Zeit im Hilfesystem mit Übergangs-
unterkünften und Sonderwohnformen, die den Betroffenen geringe 
Wohnqualität bieten, jedoch mit hohen finanziellen Aufwendungen 
der Kommunen und überörtlichen Kostenträgern verbunden sind. Pa-
rallel dazu konstituiert sich ein durch eingeschränkte Rechte und 
Wohnsicherheit gekennzeichneter „zweiter Wohnungsmarkt“ (Busch-
Geertsema, 2011, 42). 

Zum erfolgreichen Aufstieg im Stufensystem wird v. a. in stationär  
betreuten Wohnformen für Menschen ohne Wohnung das Herstellen 
sogenannter ‚Wohnfähigkeit‘ für die (Wieder-)Erlangung eines auto-
nomen Wohnstatus vorausgesetzt. Damit wird Wohnfähigkeit zum 
zentralen Aspekt gesellschaftlicher Bearbeitung von Wohnungslosig-
keit in betreuten Wohnformen. So arbeitet Marquardt heraus, wie 
Menschen ohne Wohnung in Räumen des betreuten Wohnens zu Ob-
jekten im Sinne des Regierens in Anlehnung an Foucaults Theorie der 
Gouvernementalität in Verbindung mit affekttheoretischen Perspekti-
ven werden, und zeigt auf, wie „Affekte und Emotionen in Räumen des 
betreuten Wohnens für Wohnungslose zum Gegenstand fürsorglicher 
Interventionen werden“ (Marquardt, 2015, 175f.). Für eine Erzeugung 
und Steigerung von Wohnfähigkeit der Klient*innen des betreuten 
Wohnens erfolgt einerseits die Anleitung zu einer als angemessen be-
trachteten Haushaltsführung, andererseits das Einwirken auf Gefühle 
im Kontext des Wohnens. Mithilfe von Mikrotechniken wird versucht 
auf die emotionale Bindung an Wohnraum, Einrichtung, Haustiere 
und andere Menschen Einfluss zu nehmen. Damit werden Voraus-
setzungen für eine gesellschaftliche Reintegration geschaffen (Mar-
quardt, 2015). Dies untermauert, dass Hilfeanlässe abhängig von recht-
lichen Vorgaben und Entscheidungen der Helfenden sind. Hilfe 
erhalten damit im Endeffekt nur Menschen, die zu Disziplinierung und 
Kontrolle im Rahmen der Unterstützung gewillt und fähig sind 
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(Bommes & Scherr, 2012). Durch Marquardts Analyse wird die thera-
peutische Rationalität der Unterstützung Sozialer Arbeit im Rahmen 
einer solchen Problematisierung von ‚Wohn(un)fähigkeit‘ ersichtlich 
(Marquardt, 2015). 

Aus systemtheoretischer Perspektive erfüllt die Soziale Arbeit in An-
lehnung an Bommes und Scherr eine sekundäre Ordnungsfunktion, 
indem sie „als bedeutsame Instanz zur Herstellung von Inklusions- 
und Exklusionsordnungen im Wohlfahrtsstaat“ (Bommes & Scherr, 
2000, 75) wirksam wird. Die Position Sozialer Arbeit im Wohlfahrts-
staat zeichnet sich dadurch aus, dass diese Inklusions- bzw. Exklusi-
onsproblematiken als Fälle individueller Hilfsbedürftigkeit behandelt. 
Dies geschieht im Kontext ihrer reaktiven Haltung gegenüber drohen-
der Inklusion bzw. Exklusion, welche durch die Operationsweisen ge-
sellschaftlicher Funktionssysteme und Ordnungssysteme entsteht und 
nicht durch andere, wohlfahrtsstaatlich standardisierbare Leistungen 
abgefangen werden kann. Damit wird die Funktion Sozialer Arbeit als 
Inklusionsvermittlung, Exklusionsvermeidung bzw. Exklusionsverwal-
tung durch Hilfe (Bommes & Scherr, 1996) beschreibbar. Die potenzi-
elle ‚Wohnunfähigkeit‘ ihrer Klientel wird als Limitierung für Inklusion 
gedeutet. Die Soziale Arbeit ist dann mithilfe organisatorisch differen-
zierter Mittel für die Sicherung bzw. Wiederherstellung des Zugangs 
ihrer Klientel zu den Funktionsbereichen zuständig. Sie stellt die für 
eine Inklusion als notwendig betrachteten Mittel zur Verfügung, um 
die Möglichkeit zu schaffen, durch eine Modifikation der Selbstpräsen-
tation sowie des Verhaltens und veränderte soziale Randbedingungen 
wieder an spezifischen Kommunikationen teilhaben zu können. 

Kern dieser mittlerweile in Fachkreisen stark kritisierten Modelle so-
zialarbeiterischer Praxis in der Wohnungslosenhilfe sind somit indivi-
dualisierende sowie pathologisierende Problemzuschreibungen von 
Nicht-Wohnenden im Hilfesystem sowie eine damit verbundene Aus-
blendung struktureller Mängel auf den Ebenen des Wohnungsmarktes 
sowie der Wohn- und Sozialpolitik. Obwohl im Hilfesystem ein breites 
Bewusstsein über gesellschaftliche sowie politische Hintergründe von 
Wohnungslosigkeit und Armutslagen besteht und dem hierin veran-
kerten politischen Mandat Sozialer Arbeit hohe Bedeutung hinsicht-
lich des Einwirkens in Richtung einer Modifikation sozial- und woh-
nungspolitischer Rahmenbedingungen zugeschrieben wird, findet sich 
häufig noch immer eine individualisierende Problemkonstruktion in 
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Adaption an Logiken des aktivierenden Sozialstaats. „Die mit dem 
Konzept verbundene Entlastung von Handlungsaufforderungen zu 
strukturellen Veränderungen macht plausibel, warum der Begriff 
Wohnfähigkeit trotz der immer wieder vorgetragenen vielfältigen Kri-
tiken in unterschiedlichen Gruppen […] so oft einleuchtend und über-
zeugend wirkt“ (Nagel, 2015, 86). 

In Abgrenzung zu diesen in der Kritik stehenden, traditionellen Struk-
turen des Hilfesystems wird seit Längerem u. a. das aus den USA stam-
mende und auch in Europa bereits vielfach erprobte und generell  
positiv evaluierte Housing-First-Programm als Versuch eines Paradig-
menwechsels entgegengesetzt, welches Menschen ohne Wohnung,  
direkt und ohne die Notwendigkeit, ihre ‚Wohnfähigkeit‘ oder auch 
Drogen-Abstinenz unter Beweis zu stellen, die Möglichkeit offeriert, 
Zugang zu normalem, leistbarem Wohnraum zu erhalten und auf Basis 
freier Entscheidung über die Annahme begleitende (z. B. therapeuti-
sche) Unterstützung zur Verfügung stellt. 

Zu konstatieren ist jedoch, dass auch bei der Umsetzung dieses und 
ähnlicher Konzepte der strukturelle Wohnungsmangel meist zum Ver-
hängnis wird (Busch-Geertsema, 2011; Busch-Geertsema, 2014). Deut-
lich wird, dass Wohnungslosenhilfe als ein Feld der Sozialen Arbeit so-
wie diese insgesamt stets in Abhängigkeit ihrer politischen sowie 
strukturellen Rahmungen von Wohnungsnot, welche sowohl determi-
nierend als auch ermöglichend wirken können, abhängt. „Die Woh-
nungslosenhilfe steht vor der wachsenden Herausforderung, Stellung 
zu beziehen und sich – noch stärker als bislang – für die Rechte der 
‚Verlierer‘ dieser gesellschaftlichen Herausforderung einzusetzen. 
Denn das Wohl der Gesellschaft bemisst sich daran, wie sie mit den 
Schwächsten umgeht“ (Gillich & Keicher, 2016, 11). 

Letzten Endes führen die in den kommunalen und sozialarbeiterischen 
Räumen vollzogenen, am Individuum orientierten Maßnahmen nicht 
zwangsläufig zu einem Verlassen dieser Räume. Dies liegt daran, dass 
zwar Menschen ohne eigene Wohnung dort betreut und stabilisiert 
werden, diese Maßnahmen jedoch nicht dazu führen, dass sie den Sta-
tus von anerkannten Wohnungsmarktsubjekten wiedererlangen. Of-
fensichtlich sind zur Lösung des sozialen Problems der Wohnungslo-
sigkeit strukturelle Veränderungen in Form von wohlfahrtsstaatlichen 
Politiken notwendig. 
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5 Schlussfolgerungen 
Die sogenannte Wohnungsfrage und der damit verbundene Wandel 
von der Wohnungspolitik zur Wohnungsmarktpolitik führen zu einer 
Ungleichheit unter den Wohnenden. Unbeachtet und noch viel stärker 
davon betroffen sind allerdings die Nicht-Wohnenden, die aufgrund ih-
rer fehlenden Marktfähigkeit nicht als legitime Wohnungsmarktsub-
jekte auf dem Wohnungsmarkt konkurrieren können. Durch soziale 
Prozesse des Othering werden sie als vermeintlich homogene Gruppe 
der ‚Wohnungslosen‘ gelabelt und somit zu ‚Fremden‘, ‚gefährlichen 
Anderen‘ und gleichzeitig ‚Überflüssigen‘ in der neoliberalen Gesell-
schaft gemacht. Grenzen von Öffentlichkeit und Privatheit werden von 
Nicht-Wohnenden durch alternative Nutzungsstrategien öffentlicher 
Räume überschritten, wodurch sie nicht selten aus dem von Wohnen-
den geprägten Innenstadtbild verdrängt werden. 

Wohlfahrtsstaatliche Politiken könnten die Situation dieser dauerhaft 
in Armut lebenden Menschen verändern, damit sich für sie Teilhabe-
möglichkeiten am gesellschaftlichen Leben wieder realisieren lassen 
(Sowa, 2015). Reagiert wurde u. a. mit dem Right to housing bzw. Recht 
auf Wohnen, mit welchem ein Aspekt des angemessenen Lebensstan-
dards in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948  
sowie dem ab 1976 in Kraft getretenen Internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt), neben wei-
teren Kernabkommen des UN-Menschenrechtsschutzes, welche staat-
liche Pflichten zur Umsetzung dieses Rechts implizieren, verankert 
wurde. Zu konstatieren ist damit die völkerrechtliche Verpflichtung 
der Bundesrepublik Deutschland, objektive Staatspflichten zu gewähr-
leisten und damit das Recht auf Wohnen zu schützen und nach Mög-
lichkeit fortschreitend zu gewährleisten. Im Falle von Wohnungs- bzw. 
Obdachlosigkeit ist der Staat menschenrechts- und sozialpolitisch 
dazu verpflichtet, Wohnungsnothilfe zu leisten, Menschen, die ihre 
Wohnung verloren haben, wieder mit Wohnraum zu versorgen sowie 
Wohnraumverlusten präventiv entgegenzuwirken. Infolgedessen exis-
tiert in Deutschland ein aufgrund der Komplexität von Wohnungsnot-
fallproblematiken sehr ausdifferenziertes Wohnungslosenhilfesystem 
(Krennerich, 2018). Nach ordnungsrechtlichen Bestim-mungen sind 
Kommunen verpflichtet, Obdachlosigkeit durch Unterbringung (z. B. 
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in Notunterkünften) zu beenden. Andererseits können von Woh-
nungsnotfällen Betroffene, die neben ihrer Lebenslage als Nicht-Woh-
nende weitere soziale Schwierigkeiten aufweisen, welche eine Wieder-
eingliederungsmaßnahme notwendig erscheinen lassen, nach §§67ff. 
SGB XII persönliche Unterstützungsangebote zur Überwindung dieser 
besonderen sozialen Schwierigkeiten in Anspruch nehmen (Lutz et al., 
2017, 97). Damit bestehen (objektive) Staatspflichten zur Umsetzung 
eines Rechts auf Wohnen, jedoch kein einklagbarer (subjektiver) 
Rechtsanspruch. Das völkerrechtliche Recht auf Wohnen wird somit 
primär als Recht auf Unterbringung umgesetzt. Wie wir weiter oben 
ausgeführt haben, unterscheidet sich jedoch eine Unterbringung fun-
damental von einer Wohnung. Obwohl Wohnen als Menschenrecht 
anerkannt ist, setzen wohlfahrtsstaatliche Politiken selten daran an, 
dass Menschen den Status als Wohnungsmarktsubjekt wiedererlangen. 
Dagegen konzentriert sich die gesellschaftliche Problembearbeitung 
auf die Therapierung des Individuums, das keine Wohnung mehr hat. 
Daher werden bislang mehr die Individuen und weniger die Strukturen 
von Wohnungslosigkeit bearbeitet. Als Lösung für dieses Dilemma 
wird ein bedingungsloses Housing First diskutiert. Allerdings gibt es 
auch hier Hinweise darauf, dass organisatorische Vorgaben und kultu-
relle Erwartungen des Personals (Osborne, 2019) zu ungleichen Chan-
cen und Ausschluss Nicht-Wohnender führen, wodurch auch hier am 
Individuum ausgelegte Kriterien fortbestehen und Strukturen von 
Wohnungslosigkeit kaum bearbeitet werden. Letztere würden wohl 
nur bei einer Abwendung der Marktorientierung der Wohnungspolitik 
etabliert werden können. Diese würde eine Wohnraumversorgung für 
nicht marktfähige Stadtbewohner*innen gewährleisten. 
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Doris Feldmann und Christian Krug 

Zur filmischen Repräsentation 
britischer Arbeiterklassen, ca. 1960–
2000: Heroisches, Sentimentales – und 
Männliches 

1 Arbeiterklassendiskurse 
Für die Kulturwissenschaften ist ‚Arbeiterklasse‘ kein deskriptiver Be-
griff, der eine außersprachliche Realität referenziert – egal welche  
sozioökonomischen ‚Marker‘ zugrunde gelegt werden. Der Begriff ist 
immer diskursiv gebunden. Wer und was als ‚Arbeiterklasse‘ bezeich-
net wird (und von wem), ist historisch-kulturell verortet und damit  
variabel – daher auch der Plural, ‚Arbeiterklassen‘, im Titel. In Groß-
britannien wird dieses diskursive Label seit der Entstehung der briti-
schen Industriegesellschaft im frühen 19. Jahrhundert verwendet. Bis 
zum Ende des 20. Jahrhunderts begreift sich das Land dezidiert als 
Klassengesellschaft, und bis heute fungiert Klasse als wirkmächtiger 
Mythos – als Teil eines Selbstverständnisses, auf dem die Nation als 
vorgestellte Gemeinschaft beruht. 

Ist im Folgenden von ‚Arbeiterklassen‘ die Rede, bezieht sich dies also 
auf Diskurse, welche die Wahrnehmung von sozialer Ungleichheit 
strukturieren. Repräsentationen ‚der britischen Arbeiterklassen‘ grei-
fen dabei auf ein Repertoire von Begriffen und Bildern, Zeichenensem-
bles und Narrativen zurück, die sich ins kulturelle Gedächtnis einge-
schrieben haben und an Institutionen und Medien wie Kino und Film 
gebunden sind. Wir betrachten in unseren Fallbeispielen populäre fil-
mische Repräsentationen, die ‚die Arbeiterklasse‘ als vermeintlich ge-
gebene kollektive Identität und soziokulturelle Differenz erzeugen 
und ihr eine intersubjektiv wahrnehmbare Präsenz sowie erinnerbare 
und verbreitbare Gestalt verleihen. Klassenbegriffe verrichten insofern 
kulturelle Arbeit: Durch konventionalisierte Repräsentationsformen 
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werden ‚Klassen‘ wortwörtlich konfiguriert und damit gestaltet. ‚Arbei-
terklasse‘ gehört zu jenen modernen Differenzkonzepten, über die ge-
sellschaftliche Verhältnisse verhandelt werden. Das Konzept indiziert 
ein umkämpftes Terrain, einen Schau-Platz ideologischer Auseinan-
dersetzungen, auf dem auch andere mächtige und in sich machtför-
mige Zuordnungen, insbesondere geschlechtlicher und nationaler Art, 
verhandelt werden. Arbeiter(kon)figur(ation)en repräsentieren zudem 
symptomatisch massive gesellschaftliche Veränderungen – inklusive 
der mit Modernisierungsschüben einhergehenden Brüche. Im Folgen-
den betrachten wir, wie in solchen Momenten (männliche) Arbeiter in 
ihrer ‚Maskulinität‘ (re)konfiguriert und dabei auch heroisiert und sen-
timentalisiert werden. 

2 Die ‚kulturelle Arbeit‘ der Arbeiterklasse in 
der Zeit vor Thatcher: Social Problem- und 
New Wave-Filme 

Repräsentationen von (fast immer männlichen) Arbeitern haben eine 
lange Tradition im britischen Film, die Funktionalisierungen und Ver-
schiebungen aufweist. In der Dokumentarfilmbewegung der 1930er 
Jahre fanden sich Inszenierungen körperlicher Arbeit, bis hin zu einer 
(homoerotischen) Fetischisierung ‚heldenhafter‘ männlicher Körper 
im Prozess der harten, ‚ehrlichen‘ Arbeit (vgl. Dodd & Dodd, 1996, 43–
45). In den Social Problem-Filmen der 1950er sowie in den bekannteren 
New Wave-Filmen der frühen ’60er Jahre wird körperliche Arbeit – ver-
meintlich das zentrale Merkmal von ‚Arbeiterklasse‘ – dann zuneh-
mend ausgespart; Karel Reisz ̕ Saturday Night and Sunday Morning 
(1960) beginnt bezeichnenderweise mit dem Verlassen der Fabrik nach 
Dienstschluss. Alltagsweltliches, vor allem im Bereich von Freizeitge-
staltung und Konsumkultur, rückt nun in den Blick. Dennoch verrich-
ten Arbeiterklassen(kon)figur(ation)en auch hier weiter ihre kulturelle 
Arbeit, wie wir zunächst anhand der sogenannten Social Problem-
Filme zeigen möchten. 

Diese didaktisch angelegten Filme widmen sich jeweils einem sozialen 
Brennpunktthema, welches sie als ‚Problem‘ konzeptualisieren und an-
hand eines Einzelschicksals diskutieren. Insbesondere der Regisseur 
Basil Dearden und der Produzent Michael Relph haben die ’50er hin-
durch eine ganze Reihe solcher ‚Probleme‘ exemplarisch behandelt, die 



Zur filmischen Repräsentation britischer Arbeiterklassen 

197 

dem Entwurf einer konsensorientierten, sozial integrativen Wohl-
standsgesellschaft der Nachkriegszeit entgegenstanden – und zwar im-
mer an der Schnittstelle von ‚Klassen‘. In ihren Filmen wird die Arbei-
terklasse jedoch selten ‚als solche‘ repräsentiert, sie tritt vor allem 
indirekt – symptomatisch – in Erscheinung: als Schnittmenge sozialer 
Problemfelder. Ein wiederkehrendes Problemfeld ihrer Filme ist Ju-
gendkriminalität, und auch dies ist symptomatisch: In Bezug auf die 
Arbeiterklasse werden soziale Konflikte häufig als Generationskon-
flikte umformuliert. Dies zeigt das folgende erste Fallbeispiel, Violent 
Playground (1958) von Dearden und Relph.1 

2.1 Violent Playground (1958): Sentimentale Politik 
und heldenhafte Männlichkeit 

Violent Playground verhandelt Jugendkriminalität anhand der Figur 
des 16-jährigen Johnnie, dem Anführer einer Jugendgang in einer Liver-
pooler Großwohnsiedlung für Arbeiterfamilien. An ihm und seinen 
zwei jüngeren Geschwistern diskutiert der Film die Frage, was aus „the 
next lot“ wird – der nächsten Generation einer im Wandel befindlichen 
Arbeiterklasse, die in den Straßen Liverpools heranwächst (vgl. 
01:08:05–01:08:20). Johnnies Vater ist Heizer auf einem Dampfschiff 
und als solcher monatelang abwesend. Die Mutter lebt mittlerweile in 
London in ‚wilder Ehe‘; Johnnie und seine zwei kleineren (und kleiner-
kriminelleren) Geschwister werden von der einzig erwerbstätigen 
Schwester großgezogen. 

Die Jugendkriminalität in der Arbeiterklasse wird dabei in Bezug zu 
sozialem Wohnungsbau und städtischer Neuentwicklung nach dem 
Zweiten Weltkrieg sowie zu Migration und sozialer Integration ge-
setzt. Vor allem aber diskutieren die Filme die Auswirkungen einer 
Wohlstandskultur auf die Arbeiterklassen. Diese wird häufig als  
(amerikanische) ‚Massenkultur‘ verstanden und metonymisch über 
Rock’n’Roll-Musik repräsentiert. Social Problem-Filme verdecken zu-
meist eine ökonomische und systemische Benachteiligung sozialer 
Gruppen, indem sie deren Zwangslage als mangelnde kulturelle 
Sozialisation darstellen (vgl. Hill, 1986, 123). In Violent Playground wird 

                                                 
1 Zu einer ausführlicheren Diskussion von Violent Playground im Kontext von 
Maskulinitäts- und Sentimentalitätsdiskursen vgl. Krug, 2022. 
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beispielsweise die ebenso verführerische wie sozial bedrohliche 
Rock’n’Roll-Musik der Jugendgang (und des Filmsoundtracks) mit 
klassischer Musik als bürgerlichem Ideal kontrastiert. 

Social Problem-Filme galten in den 1950ern als Qualitätsfilme mit er-
zieherischem Anspruch. Violent Playground wurde die Ehre einer kö-
niglichen Premierenvorstellung zuteil, und gleichzeitig wurden zu Be-
währungsstrafen verurteilte Jugendliche in (andere) Kinos verfrachtet, 
um am Film zu ‚lernen‘ (vgl. Burton & O’Sullivan, 2009, 218, 228). Nur 
in diesem Sinne war der Film klassentechnisch ‚integrativ‘. Auch wenn 
sie zuweilen einem sozialen Realismus zugeschlagen werden, zeichnen 
die Filme tatsächlich sehr unterschiedliche Stile und Gattungen aus – 
die Zeitschrift Kine Weekly nennt Violent Playground 1958 auch ein „so-
ziologisches Melodrama“ (9. Januar 1958, zitiert in Burton & O’Sullivan, 
2009, 222). Diese Bezeichnung ist durchaus passend: Social Problem-
Filme inkorporieren melodramatische Muster, darunter Helden- und 
Opferstrukturen und bestimmte Affektkonfigurationen. Dies hängt 
auch damit zusammen, dass sie ihre sozialen ‚Probleme‘ in Beziehung 
zum Gefühlshaushalt von Individuen und Gemeinschaften setzen – 
was die Analyse von Violent Playground so aufschlussreich macht. Die 
konsensorientierte britische Nachkriegsgesellschaft, wie sie Social 
Problem-Filme symbolisch entwerfen, ist gerade nicht nur kognitiv- 
rational orientiert. Wie die Forschung bereits argumentiert hat, geht 
es in den Filmen zentral um die Unterdrückung von Gewalt, Sexualität, 
grundsätzlicher gar von sinnlicher Erregung (vgl. Hill, 1986, 70). Ge-
nauer ließe sich formulieren: Die Filme modellieren den Gefühlshaus-
halt ihrer Figuren entsprechend eines spezifischen ideologischen Pro-
gramms. 

Dazu bedienen sie sich ebenso ‚nicht-naturalistischer‘ Realismen: Sie 
operieren mit der Kategorie eines emotionalen Realismus, mit dem ein 
bürgerliches Publikum innerhalb der repräsentierten Lebenswelt von 
Arbeiterklasse-Subjekten positioniert werden soll. Lindsay Anderson, 
einer der zentralen Regisseure der New Wave, plädierte 1957 für einen 
‚emotionalen‘ Sozialismus in der Theater- und Filmproduktion (vgl. 
Lacey, 1995, 34). Ein solches Programm der emotionalen Anbindung 
des Publikums an die Filmwelt weist über die Filmdiegese hinaus auf 
die Ebenen von Produktion und Konsum. Der ideologische Anschluss 
über (geteilte) Gefühle erfolgt dabei in einem ‚sentimentalen‘ Modus. 
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Sentimentales wird hier verstanden als Aufforderung zu einem (exzes-
siven) ‚Mitfühlen‘, wobei an die zu teilenden Gefühle bestimmte mo-
ralische Wertvorstellungen und ideologische Setzungen gebunden 
werden, die so über die Grenzen der Filme hinaus zirkulieren können 
– oder zumindest sollen. 

Mitgefühl, vor allem aber das ‚rechte‘, das heißt sozial legitimierte, Ge-
fühl (‚feeling right‘) sind in Violent Playground zentrale Themen. Es 
gibt zwei Figuren, die als prospektive männliche ‚Helden‘ angeboten 
werden: Johnnie fühlt zu viel, kann diese Gefühle aber nicht (sozial le-
gitim) kanalisieren. Die Figur ist ein Bezugspunkt für ein zunehmend 
jugendliches Kinopublikum der ’50er Jahre (vgl. Laing, 1986, 109–111); 
Violent Playground gilt auch als das erste teenpic Großbritanniens (vgl. 
Chibnall, 1997, 149). Das Gegenteil gilt für den CID-Detektiv Jack 
Truman. Zu Beginn des Films wird er in eine neue Dienststelle versetzt 
und soll nun als ‚Juvenile Liaison Officer‘ jugendliche Straftäter refor-
mieren. Er fühlt zu Beginn zu wenig und kann keinerlei emotionale 
Verbindung zu Kindern aufnehmen. Mehr noch: Gefühle sind für ihn 
schlicht nicht lesbar und er lässt sich von ihnen manipulieren. (Als 
Johnnies junge Schwester zu Beginn Tränen manipulativ einsetzt, um 
nicht verhaftet zu werden, erkennt Truman dies nicht; er muss im Ver-
lauf des Films schlicht lernen, dass sie auf Kommando und nach Belie-
ben weinen kann.) 

Dieser Jack Truman gilt zu Beginn des Films als „best Jack in the city“ 
– er ist „brutal“ und „insensitive“ und will sämtliche häusliche Kon-
flikte mit Gewalt regeln (00:03:40–00:04:40). Am Ende des Films gilt er 
als ‚true man‘. Seine Entwicklung von Vor- zu Nachnamen wird als ge-
fühlstechnisches Erwachsenwerden inszeniert; Truman verbindet am 
Schluss Mitgefühl mit einer emotional kontrollierten Virilität (vgl. 
Chibnall, 1997, 148). Wie der Nachname Truman ebenfalls anzeigt, 
wird hiermit ein traditionell bürgerliches (sowie viktorianisches) Kon-
zept von patriarchaler Maskulinität aufgerufen. Ungeregelte Virilität 
und fehlende emotionale Kontrolle sind wiederum genau die Eigen-
schaften, die stereotyp mit der Arbeiterklasse verbunden werden, so 
auch mit Johnnie. Dessen ungeregelte Virilität wird über seine Weige-
rung repräsentiert, als talentierter Sportler angemessen zu trainieren. 

Da das ‚rechte Gefühl‘ im Film erlernt und Emotion als soziales Pro-
gramm ausgebildet werden, ist es nur stimmig, dass der gesamte dritte 
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Akt des Films in einer Schule spielt. Dabei folgt er einem allgemeinen 
Diskurs über Kriminalität, demzufolge Straftaten unweigerlich einer 
Logik der Progression unterliegen, die von den Straftätern selbst nicht 
beherrschbar ist. Der kleinkriminelle Johnnie wurde zunächst zum 
Brandstifter und nimmt nun mit einer Maschinenpistole die Kinder  
einer Schulklasse als Geiseln. 

‚Schule‘ erweist sich damit nicht als geschützter Raum, zu dem sie der 
Rektor, der von allen nur ‚Heaven‘ genannt wird, zuvor erklärt hat. 
Vielmehr betont der Film die Durchlässigkeit der Grenzen zwischen 
Klassenraum und Gesellschaft, indem er Johnnie und die Kinder im-
mer wieder vor großen Glasfronten direkt oberhalb des Pausenhofs 
voller Eltern, Polizisten und den Massenmedien positioniert. Das Ge-
schehen im Klassenzimmer wird so dezidiert als ‚öffentlich‘ konstru-
iert. Die Sequenz etabliert Schule als einen ideologischen Staatsappa-
rat, der Subjektbildung betreibt – hier ist es die Subjektbildung über 
Gefühl. 

Die Gefühlsausbildung erfolgt auf verschiedenen Ebenen: Unter den 
Schülerinnen befindet sich das kleinkriminelle Mädchen, welches zu 
Beginn des Films ihre Tränen manipulativ einsetzte. Sie muss nun ler-
nen, unter welchen Bedingungen Tränen sozial angemessen sind – 
nämlich, wenn man mit einer – deutschen – Maschinenpistole bedroht 
wird. Johnnies MP 40 war für ein zeitgenössisches Publikum als Stan-
dardwaffe der Wehrmacht erkennbar, so dass der Film Anfang 1958 die 
Nachkriegsgeneration der Kinder an die traumatischen Erlebnisse ih-
rer Eltern erinnert. Johnnie erhält diese Maschinenpistole von einem 
amerikanisch gekleideten Jugendlichen, ‚Slick‘, aus einem Gitarrenkof-
fer. Die Signifikanten des vergangenen Weltkriegs und der aktuellen 
Bedrohung durch die amerikanische Massenkultur werden so mitei-
nander verknüpft. 

Johnnie hält immer wieder Kinder an das Fenster und droht, diese um-
zubringen, was von Umschnitten auf immer neue Gesichter aus der 
Masse leidender Mütter komplementiert wird. Diese sind deutlich in-
klusiv konstruiert und umfassen Gastarbeiterinnen sowie Migrantin-
nen. Das Filmpublikum ist Teil dieses ‚Projekts‘ und wird über die 
Close-ups weinender Müttergesichter mitadressiert. Die Sequenz ist 
ebenso didaktisch wie zynisch: Vergleichbar mit den Salven der 



Zur filmischen Repräsentation britischer Arbeiterklassen 

201 

Maschinenpistole Johnnies dient sie dem Zweck, vermeintlich authen-
tische, ideologisch privilegierte Gefühle sowohl in die Filmfiguren als 
auch in das Filmpublikum einzuschreiben. Der Spielpatz vor dem Klas-
senzimmer wird dadurch zum Modell einer nationalen Gemeinschaft, 
die über ein geteiltes Leid zusammenfinden soll. Der Arbeitersohn 
Johnnie ermöglicht diese Gemeinschaftsbildung, die fünfzehn Jahre 
zuvor noch über die Kriegsbedrohung funktionieren konnte, nun über 
die Eskalationsspirale der Jugendkriminalität. 

In Violent Playground werden soziale Probleme individualisiert und 
von einer konsensualen Weltsicht umfasst; strukturelle Ungleichheit 
wird verdeckt. Die Arbeiterklasse funktioniert hier als Katalysator für 
das Zusammenkommen einer Gesellschaft, die nach bürgerlichen 
Wertmaßstäben organisiert ist (vgl. Hill, 1986, 125). Bürgerlich-familiär 
fällt so auch die Lösung in Bezug auf die nächste Generation von Ar-
beiterkindern aus, die Jack Truman abschließend anbietet: Es fehle 
einfach an „[a] lot of Mum and a little bit of Dad“ (01:08:05–01:08:20). 
Truman übernimmt die Rolle von ‚a little bit of Dad‘: Der Polizist, der 
zum Sozialarbeiter geworden ist, wird Vater von Johnnies kleinen Ge-
schwistern (‚the next lot‘ der Arbeiterklasse). Als nunmehr ‚richtig füh-
lender‘ ‚True Man‘ wird er in einen sentimentalen Mythos einge-
schrieben, der Familie verallgemeinert und das Patriarchat an die 
(Industrie-)Nation anbindet: In den letzten Einstellungen des Films 
nimmt er ein Kind (Sonny/‚Söhnchen‘) an die Hand, dessen dunkle 
Hautfarbe Symbolcharakter annimmt. Truman führt es durch die In-
dustriebrachen Liverpools und inkorporiert dessen ethnische Alterität 
allegorisch in die ‚nationale Familie‘. 

Anhand von Jack Truman und Johnnie erörtert der Film auch die Frage, 
wer als Held gelten kann. Johnnie galt innerhalb der Filmdiegese als 
‚Held‘: In seiner Jugend rettete er andere Kinder aus einem Feuer. Nun 
ist er selbst zum Brandstifter geworden – im wörtlichen wie im über-
tragenen Sinne: Als Repräsentant der nächsten Generation der Arbei-
terklassen bedroht er die soziale Ordnung – und die Fiktion einer kon-
formen Arbeiterklasse, wie sie Dearden und Relphs Filme der frühen 
’50er auszeichnete (vgl. Chibnall, 1997, 148). Jack Truman wird dagegen 
vom Film zum prospektiven Helden für das Publikum erkoren – ein 
Held, der sich nicht über die einzelne Tat, sondern über seine soziale 
Funktion definiert. Soziofunktionale Helden sind Figuren, an denen 
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sich Gemeinschaften orientieren können oder sollen, weil sie unver-
einbare Ambivalenzen und Widersprüche dieser Gemeinschaften in 
sich aufnehmen können und so imaginär eine Kohärenz des gesell-
schaftlich Heterogenen stiften (vgl. von den Hoff et al., 2013). Eben die-
ses soll Truman am Ende gelingen – als Heldenfigur(ation) verbindet 
er den Polizisten und den Sozialarbeiter, Strenge und Mitgefühl, Viri-
lität und Selbstbeherrschung – und vieles mehr. In seiner Figur ver-
dichtet sich ein spannungsvoller Entwurf einer konsensorientierten 
Nachkriegsgesellschaft. 

Eine solche Lösung funktioniert freilich nur, wenn der Film seine un-
gelösten ideologischen Fragen strategisch vergisst (vgl. Hill, 1986, 82) 
– und auch nur dann, wenn das emotive Potential Johnnies, des „briti-
schen James Deans“ (Burton & O’Sullivan, 2009, 220), nicht das ideo-
logische (Helden-)Projekt unterläuft. Dass der Film überhaupt eine 
Emotionssozialisation betreiben muss, ist symptomatisch. Als gefalle-
ner Held, dem einst Bewunderung entgegengebracht wurde, soll John-
nie nun Furcht erwecken. Für ein zunehmend jüngeres Filmpublikum 
bietet er aber auch andere affektive Anknüpfungspunkte, nicht zuletzt 
Bewunderung und Mitleid – Merkmale, die auch den tragischen bür-
gerlichen Helden auszeichnen. Violent Playground erlaubt damit auch 
andere als die vordergründig sanktionierten Subjektpositionen: John-
nie kann als alternativer emotiver Held rezipiert werden, der ebenfalls 
tragische Spannungen in seiner Figur aufzunehmen vermag – inklusive 
die des tragischen bürgerlichen Helden. 

2.2 Die Ästhetisierung der heimischen Küchenspüle: 
New Wave und Post-New Wave 

Die zentrale Emotion, die konventionell mit den Filmen der späten 
1950er Jahre verknüpft wird, ist nicht Leid, sondern Zorn (‚anger‘). Die 
Bezeichnung Angry Young Man diente um 1960 als öffentlichkeitswirk-
sames Label für New Wave-Theater und -Film (vgl. Laing, 1986, 116); 
aber auch in einem weiteren Sinne galten ‚Wut‘ und ‚Zorn‘ als Symp-
tom einer gesellschaftlichen Bruchstelle und wurden gegen ein ratio-
nales Kalkül in Gesellschaftsentwürfen in Stellung gebracht (vgl. Mül-
ler, 2016, 2). 

Gemäß einer konventionellen Lesart zeigen Arbeiterfiguren wie 
Arthur Seaton in Saturday Night and Sunday Morning oder Jimmy 
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Porter in Look Back in Anger (1959) den zeittypischen Gefühlszustand 
einer jüngeren, männlichen Arbeiterklasse an – sie demonstrieren eine 
irrationale Wut, die sich gesellschaftlich nicht inkorporieren lasse. Tat-
sächlich gestalten die Filme aber über ihre wütenden Arbeiterhelden 
auch eine neue Subjektposition, die gerade auch widerständiges  
Potential inkorporiert – bis hin zu quasi-anarchischen Anti-Haltungen 
wie die von Arthur, der in Saturday Night and Sunday Morning erklärt: 
„Whatever people say I am, that’s what I’m not“ (01:12:30). 

Die Filme der britischen New Wave zwischen 1959 und ’63 gelten als 
herausragende Beispiele eines neuen sozialen Realismus und wurden 
lange für ihre ‚unverstellte‘ Repräsentation der Arbeiterklasse geprie-
sen. Allerdings ist diesen Repräsentationen, so Andrew Higson, zu-
meist eine bürgerliche Subjektivität und damit immer schon eine Ver-
schiebung (Higson, 1996, 150–152) und (gleichzeitige) Vereinnahmung 
eingeschrieben. Anhand einer bestimmten Einstellung, die mittler-
weile selbst zum Metonym für New Wave-Filme geworden ist, haben 
Filmwissenschaftler*innen diesen vorgeprägten Blick auf die Arbeiter-
klasse analysiert: „That Long Shot of our Town from that Hill“, wie ihn 
der Regisseur John Krish 1963 nannte (zitiert in Higson, 1996, 133). Die 
Protagonisten nehmen eine erhöhte Position außerhalb, aber in Sicht-
weite der Stadt ein. Dieser Schwellenraum erlaubt ludisches Handeln, 
etwa durch Sport, oder auch durch moralische Transgression, im Aus-
leben von Sexualität. Der Ort ist aber nur vermeintlich heterotop, denn 
die Lebenswelt der Stadt bleibt, schon visuell, immer im Blick. Solche 
‚spektakulären‘ Einstellungen, die eine ideologiekritische Filmwissen-
schaft der 1980er Jahre eingehend beschrieben hat, etablieren einen 
machtvollen Blick auf Industriearbeit aus der Distanz. Sie ästhetisieren 
die Stadt mit ihren Fabriken und Schornsteinen und lassen sie als Ob-
jekt bürgerlicher Kontemplation erscheinen. Damit verdecken sie die 
ihr eingeschriebenen Klassenprobleme (vgl. Higson, 1996, 151; Hill, 
1986, 135). 

Zum ausgestellten ‚Realismus‘ der New Wave-Filme gehören ein Figu-
renpersonal der Arbeiterklasse, Schauplätze zumeist im industriellen 
Norden Englands und ein Fokus auf das Alltagsweltliche der Arbeiter-
klassen ‚an der heimischen Küchenspüle‘. Dieser gefeierte kitchen  
sink-Realismus wird freilich zum stilistischen Ausweis eines poeti-
schen Kunststils der Regisseure, die zu weiten Teilen aus der Mittel-
klasse kommen. Dass kitchen sink-Realismus so zur manieristischen     
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‚Kunst-Ware‘ wird, reflektiert Bill Forsyths erster Film, That Sinking 
Feeling (1979), schon früh. Der Post-New Wave-Film wurde fast aus-
schließlich mit Laienschauspieler*innen aus der Glasgower Arbeiter-
klasse und für insgesamt nur £5,000 gedreht (Forsyths Filme waren für 
eine Filmförderung durch das British Film Institute zu wenig ‚struktu-
ralistisch‘, vgl. Murray, 2011, 14). That Sinking Feeling begleitet pseudo-
dokumentarisch eine Gruppe junger schottischer Arbeitsloser – wobei 
Forsyth Arbeitslosigkeit ins Allgemeinmenschliche überführt; sie dient 
ihm als Metapher für Vereinsamung (vgl. Murray, 2011, 17, 23). Diese 
Arbeitslosen schließen sich zu einer Kooperative zusammen, um mit 
gestohlenen Edelstahl-Küchenspülen zu handeln. Viel besser lassen 
sich die Spülen jedoch als Kunst verkaufen, und so enden sie als Instal-
lation in einer Galerie. That Sinking Feeling ist also nicht nur im Film-
titel ein metafiktionaler Kommentar auf die New Wave-Filme.2 

Als Begriff hat sich kitchen sink realism nicht zuletzt deshalb etabliert, 
weil sich die Repräsentationen der New Wave-Filme tendenziell in den 
häuslichen Bereich verschieben – weg von (gemeinschaftlicher) Arbeit 
in Produktionsstätten und hin zu Freizeit und Konsum in privaten, 
häuslichen Räumen. Aber nicht nur ‚Arbeit‘ – auch ‚Klasse‘ wird in den 
(vermeintlich authentischen) Repräsentationen ‚der Arbeiterklasse‘ 
zurückgedrängt. Die Filme konstruieren Individuell-Persönliches als 
Gegensatz zum Gemeinschaftlichen. Dazu greifen sie häufig auch auf 
einen melodramatischen Modus zurück, der es ihnen erlaubt, „indivi-
dual feeling subject[s]“ aus der Masse der städtischen Arbeiterklasse 
herauszumodellieren – vermeintlich ‚aufrichtige‘ Individuen mit ‚Tief-
gang‘, die sich über ihre persönlichen (nicht ökonomischen) Beziehun-
gen definieren (Higson, 1996, 147). 

Historisch betrachtet stehen damit auch die scheinbar ‚progressiven‘ 
Filme der New Wave in einer liberal-humanistischen Tradition des 19. 
Jahrhunderts: Ihre ideologische Strategie besteht darin, strukturelle 

                                                 
2 Dass New Wave-Filme nach der Rolle der Arbeiterklasse in einer neuentwor-
fenen Gesellschaft fragen, wird von Forsyth ebenfalls wörtlich genommen. 
Seine Figuren treten in Dialog mit den öffentlichen Denkmälern nationaler 
Helden – und zwar im Wortsinn: Die Hauptfigur diskutiert ihren schulischen 
Bildungserfolg (O-levels) mit der Statue eines Kolonialfeldherrn, dem Träger 
eines britischen Ritterordens (O.B.E.). 
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Probleme auf eine individuelle Ebene zu transferieren, um sie so ver-
meintlich lösbar zu machen (vgl. Hill, 1986, 56; Forrest, 2013, 41).3 Noch 
dazu wird das erfolgreiche Erlangen von Individualität häufig als 
‚Emanzipation‘ von einem Massen- bzw. Klassenbewusstsein repräsen-
tiert (vgl. Higson, 1996, 146–147) und das so erzeugte ‚Individuum‘ wird 
anschließend noch als Exemplum für vermeintlich Allgemeinmensch-
liches umgedeutet (vgl. Hill, 1986, 136–137). In diesen Verschiebungen 
von Sozial-Strukturellem zu Persönlich-Individuellem und dann zu 
Allgemeinmenschlichem verschwindet die Kategorie der ‚Klasse‘ als 
kollektive Bezugsgröße. Gleichzeitig antizipieren solche Tendenzen 
bereits ein seit Thatcher dominantes, ‚meritokratisches‘ Gesellschafts-
modell, das sich weniger durch ‚Klassenverbünde‘ als durch Kontin-
genz, durch Atomisierung und eine Verpflichtung zur beständigen 
Selbstoptimierung auszeichnet. Dieses Modell werden wir an einem 
späteren Fallbeispiel diskutieren. 

Die Filme der New Wave tragen dennoch dazu bei, Konzepte und My-
then von ‚Arbeiter‘ und ‚Arbeiterin‘ in einer sich im Umbruch befind-
lichen Gesellschaft neu zu verhandeln. Sie entwerfen bzw. erproben 
Subjektmodelle des Übergangs – synchron wie diachron und insbeson-
dere auch in Bezug auf hegemoniale Männlichkeit (vgl. Müller, 2016, 
6). So ergeben sich die spannungsreichen Merkmale der New Wave: 
einerseits Mitgefühl und Bewunderung für unzufriedene, (auf)begeh-
rende junge Männer, andererseits eine nostalgische Sentimentalität in 
Bezug auf ‚traditionelle‘ Werte und Gemeinschaftsformen der Arbei-
terklasse, die durch eine Wohlstandskultur unter Druck geraten. Letz-
tere wird zunehmend als kommerzielle Massenkultur wahrgenom-
men; ihr Signifikant ist das heimische Fernsehgerät. In den Filmen 
bedroht dieses die Arbeiterklasse gleich in mehrfacher Hinsicht: Es löst 
sie auf, indem es die Arbeiter in einem körperlichen Sinne vor dem 
Gerät vereinzelt; gleichzeitig verwandelt es Gemeinschaft in das Simu-
lakrum eines medial erzeugten, körperlosen Publikums. Zudem wird 
‚Massenkultur‘ weiblich konnotiert und bedroht somit massiv eine he-
gemoniale Männlichkeit. 

                                                 
3 Das Individuelle als ideologische Bezugsgröße bleibt auch dann implizit be-
stehen, wenn die Filme Kollektive in den Mittelpunkt stellen – Ken Loach wird 
diese Strategien in den 1990er Jahren in Filmen wie Riff-Raff noch ausweiten; 
vgl. dazu unsere Diskussion unter 3.1. 
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In John Schlesingers A Kind of Loving (1962) reinigt der Vater seine 
Posaune für ein Konzert seiner – ausschließlich aus Männern beste-
henden – Blaskapelle. Diese Brass Bands repräsentieren in den Filmen 
häufig die traditionelle, homosoziale Organisationsform einer ‚älteren‘ 
Arbeiterklasse. Dem Sohn, dem hier ‚auf dem Sprung‘ befindlichen 
Victor, der gerade vom Arbeiter zum Angestellten aufgestiegen ist, 
wird die Teilnahme an diesem Konzert durch seine Frau und Schwie-
germutter verwehrt, die mit ihm gemeinsam Fernsehen schauen wer-
den. Hier treffen verschiedene Subjektmodelle aufeinander: ein älte-
res, welches in den Filmen zumeist über die Generation der Eltern 
repräsentiert wird und an ‚Arbeit‘ geknüpft bleibt, aber zunehmend 
auch prekär wird; ein neueres, welches sich über weiblich konnotierten 
Konsum definiert und Männlichkeit darüber immer wieder neu aus-
handelt. In zwei weiteren Fallbeispielen werden wir den Spuren dieser 
Subjektmodelle in den 1990ern folgen. 

3 Arbeiterklassemythen im Ab- und Umbau in 
den 1990er Jahren 

In den 1990er Jahren repräsentieren viele britische Filme das Leben von 
Arbeitern unter den Bedingungen der Deindustrialisierung, der Preka-
risierung und der Dauerarbeitslosigkeit. Die ästhetische Gestaltung 
dieses gemeinsamen Interesses fällt dabei recht unterschiedlich aus: 
Ken Loachs Riff-Raff (1991) gilt als politisch engagierter Film des so-
zialen Realismus, Peter Cattaneos The Full Monty (1997) dagegen als 
nostalgische Komödie und feel-good movie. Solche Varianten in der Re-
präsentation zeigen kulturelle Arbeit in Aktion: Filmische Arbeiter-
klassendiskurse sind weder monolithisch noch lassen sie sich fugenlos 
in eine einheitliche ‚Entwicklung‘ einordnen. Sie sind vielmehr in ein 
Netz von Referenzen eingebettet und bedienen sich eines Bilderreser-
voirs, in dem einige Bilder bereits zu Mythen geronnen sind. Ihre Dy-
namik beziehen sie daraus, dass sie Subjektmodelle ausloten, die in der 
öffentlichen Diskussion als besonders stark von ökonomischem (und 
gesellschaftlichem) Wandel betroffen gelten. 
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3.1 Riff-Raff (1991): Die Grenzen kollektiven 
Handelns 

Eine realistische, ‚ungeschminkte‘ filmische Darstellung des Alltags 
von Arbeitern ist vor allem mit dem preisgekrönten britischen Filme-
macher Ken Loach verbunden. Seit den 1960er Jahren fokussiert er so-
zial Ausgegrenzte und Unterprivilegierte in TV-Filmen und -Doku-
mentationen; ab 1990 konnte er sich mittels einer kleinen Kooperative 
für Independent-Filme zunehmend auf dem europäischen Kino-Markt 
etablieren. 

Riff-Raff ist der erste Film seiner sogenannten Post-Thatcher-Trilogie 
(Raining Stones, 1993; Ladybird, Ladybird, 1994). Diese Sozialdramen 
thematisieren die Auswirkungen einer neoliberalen Ideologie der Pro-
fitmaximierung. Mit der Privatisierung öffentlicher Bereiche und dem 
Abbau sozialer Rechte, so zeigen die Filme, gehen massive Verände-
rungen im Leben von Arbeitern einher: Anhaltende Arbeitslosigkeit 
und prekäre Lebensbedingungen führen zu Verarmung, Entmündi-
gung und Entsolidarisierung. All dies impliziert einen tiefgreifenden 
Wandel des arbeitenden Subjekts, der mit traditionellen Arbeiter-
klasse-Mythen, die potentiell auch die Macht kollektiven sozialen 
Handelns entwerfen, nur noch partiell vereinbar ist. Die daraus entste-
henden Spannungen und Brüche sind besonders aufschlussreich für 
die kulturelle Arbeit, die Arbeiterklassenfigur(ation)en leisten. 

Die Arbeiter in Riff-Raff haben Gelegenheitsjobs auf einer Londoner 
Baustelle, auf der ein ehemaliges Krankenhaus in Luxusappartements 
verwandelt werden soll – ein markantes Zeichen für den Abbau des So-
zialstaats, Privatisierung und voranschreitende urbane Gentrifizie-
rung. Die meisten Figuren sind ‚Schwarzarbeiter‘; sie leben unter 
falschem Namen und haben unterschiedliche geographische und eth-
nische Erfahrungshorizonte. Was afrikanische Einwanderer aus Lon-
doner Vororten und Männer aus Bristol, Liverpool und Glasgow hier 
noch im Sinne eines traditionellen Arbeitermythos eint, ist allenfalls 
die Tatsache, dass es sich um eine rein männliche Gruppe handelt. 

Die Männer repräsentieren jedoch keine Arbeiterklasse im Sinne einer 
lokal verorteten, relativ homogenen und solidarischen Gemeinschaft; 
vielmehr sind sie räumlich und familiär entwurzelte ‚Arbeitsnomaden‘ 
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(vgl. Lillge, 2016, 145) mit nur partiellen Berührungspunkten und kurz-
fristigen, brüchigen Einzelbindungen. Ein kollektives Bewusstsein und 
eine politisch artikulierte Klassenidentität finden sich nur bei Larry, 
dem ältesten Arbeiter, dessen andauernde gewerkschaftlich orientierte 
Kritik an Thatchers Politik in der Filmdiegese kaum auf Resonanz 
stößt. 

Nach seiner Beschwerde über fehlende Sicherheitsmaßnahmen wird 
Larry entlassen, wobei letztlich einer der Arbeiter genau aufgrund des 
von Larry identifizierten Mankos schwer verletzt wird – ein schlecht 
gesichertes Gerüst steht hier allgemeiner für einen Abbau von sozialen 
Sicherungssystemen. Larry verschwindet – wie andere entlassene Ar-
beiter – aus der Story. Der prekäre Status der Figuren manifestiert sich 
insofern formal in einer episodischen Struktur: Nebenfiguren, die um 
die Hauptfigur angesiedelt sind, bleiben nur für einige Episoden dabei 
und sind dann wieder fort.4 Prekarisierung, Arbeitslosigkeit und Ar-
mut sorgen dafür, dass eine große Anzahl potentieller Lohnsklaven be-
reitsteht. 

Die mit prekären Verhältnissen einhergehende Vereinzelung und Ent-
solidarisierung greifen jedoch nicht vollends durch: Auch wenn es kein 
kollektives solidarisches Handeln gibt (vielmehr gibt es auch interne 
Ausbeutung), helfen einige der Arbeiter einander, so etwa auch bei der 
Besetzung einer leerstehenden Wohnung in einer ehemaligen Sozial-
siedlung – ein stark umkämpfter Raum, um den unterschiedliche 
nichtprivilegierte Gruppen, auch gewaltsam, miteinander konkurrie-
ren. Statt eines ‚Klassenkampfes‘ verlagern sich die Auseinanderset-
zungen durch einseitigen ökonomischen Druck in den prekären Be-
reich. 

Ken Loach wird nicht nur wegen seiner Stoffwahl, sondern auch auf-
grund seiner Darstellungsästhetik in die Tradition des sozialrealisti-
schen Films, des New British Cinema, eingeordnet. So verwendet er do-
kumentarische Techniken wie den kontinuierlichen Dreh in der 
Chronologie der Ereignisse, er setzt Laienschauspieler sowie Improvi-
sationen ein und bevorzugt eine ruhige, zurückhaltende Kamera, 

                                                 
4 Zur literarischen Reaktivierung von Pikaro-Strukturen im Rahmen des New 
Capitalism vgl. Lillge, 2016, 258–270. 
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Beleuchtung und Musik. Das geschilderte Leben der Bauarbeiter er-
scheint auch deshalb gewöhnlich, weil unaufdringliche Kameraeinstel-
lungen aus mittlerer Distanz überwiegen und der Handlungsraum der 
Figuren mit ausgeleuchtet wird (vgl. Everett, 2016, 169). Zurückge-
drängt werden dagegen Techniken, die ein emotionales ‚Hineinfallen‘ 
in die Fiktion oder einen voyeuristischen Genuss befördern, etwa 
durch point of view shots, Close-ups oder exotisierende Szenen. Dies 
wird Loach allgemein als respektvoller Umgang mit ‚subalternen‘ Figu-
ren angerechnet. Die scheinbare ‚Einfachheit‘ der Darstellung ist also 
bewusst und kunstvoll ‚gemacht‘.5 Die formal-ästhetische Gestaltung 
lenkt zudem den Blick der Zuschauer*innen und prägt deren Perspek-
tive. Im Fall von Riff-Raff werden solche stilistischen Merkmale eines 
‚dokumentarischen Realismus‘ allerdings deutlich symbolisch über-
formt und didaktisch durchbrochen: Die Handlung wird zum Fallbei-
spiel, die Figuren zu sozialen Typen und die Bildersprache erlangt me-
tonymischen Verweischarakter.6 

Einige der Aufnahmen sind derart mit Bedeutung aufgeladen und sinn-
bildlich überhöht, dass der vermeintliche gritty realism in eine ‚poeti-
sche‘ Bildersprache übergeht: So liegen Großbritannien, London und 
die Baustelle metonymisch auf einer Signifikantenkette. Mitten in der 
Global City London, dem nationalen Aushängeschild, finden sich Le-
ben am Existenzminimum und zur Schau gestellter Konsum Seite an 
Seite; die Baustelle ist ebenso ungesichert und halsbrecherisch wie das 
Leben der Arbeiter und fungiert als gesellschaftliches pars pro toto. 
Zum symbolischen Raum und Zeichen des gesellschaftlichen Umbaus 
wird sie durch Bilder von Ratten, mit denen Riff-Raff beginnt und en-
det. Ratten sind in das marode Krankenhausgebäude eingezogen; sie 
haben sich vor allem parasitär in der Pausenbaracke der Arbeiter an-
gesiedelt, wo sie gejagt und getötet werden – der kitchen sink-Realis-
mus der New Wave-Filme ist hier dem Pausenbaracken-Realismus ge-
wichen. Die rattenverseuchte Baustelle dient zunächst als Bild für eine 

                                                 
5 Die stilisierte ‚Kunstlosigkeit‘ (vgl. Bromley, 2000, 55) gilt, wie schon bei New 
Wave-Regisseuren, als Loachs gestalterisches ‚Markenzeichen‘, das ihn als 
auteur ‚ausweist‘.  
6 Vgl. hierzu am Beispiel von Loachs Film The Navigators (2001), der thema-
tisch-strukturelle Ähnlichkeiten mit Riff-Raff aufweist, Büttner, 2018, 25–27. 
Zum ‚Aufklärungsmuster‘ in Riff-Raff vgl. Wulff, 2008, 1. 
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enthumanisierte britische Gesellschaft. Zudem wird die Ratte zum Me-
tonym des Abjekten: Der mit Ratten assoziierte physische Ekel wird 
immer wieder in Form von Abfall und Dreck, verstopften Toiletten und 
nach Urin stinkenden Wohnungen aufgerufen. Dieses Abstoßende ge-
hört bei Loach zum Alltag der Lohnsklaven, die für einen Hungerlohn 
Luxuswohnungen bauen und selbst im Elend leben. Sie werden vom 
Vorarbeiter explizit mit Ratten verglichen und erscheinen als soziale 
Abjekte: Ihrer Rechte beraubt und stigmatisiert, immer wieder aufge-
scheucht und brutal vertrieben, werden sie als Gesindel und Abschaum 
– eben als riff-raff – begriffen und schon durch diese Sprechhandlung 
zu gesellschaftlich Ausgestoßenen.7 

Gleichzeitig verleiht Loach diesen ‚Objekten‘ des Ekels und der  
Verachtung einen Subjektstatus mit – wenn auch begrenzter – Hand-
lungsmacht: Die Arbeiter sind nicht nur passive Leidtragende; sie  
bewältigen ihren Alltag mit Durchhaltevermögen, derbem Witz, Scha-
denfreude, Kleinkriminalität, gegenseitigem Austricksen und gegen-
seitiger Unterstützung. Entsprechend facettenreich und hybride ist der 
Film stilistisch: Es gibt ganz klar Opfer des Systems, die in hochdrama-
tischen Szenen wortwörtlich zu Fall kommen und deren Leid aus der 
Nähe gezeigt wird, inklusive Schock und Empathie bei der Hauptfigur 
Stevie – ganz pointiert, als einer der Arbeiter vom Gerüst stürzt. 

Daneben gibt es auch Sentimentales und Rührendes: So tritt Stevies 
neue Freundin als Sängerin auf, signifikanterweise mit dem Beatles-
Song „With a Little Help from My Friends“, der nicht zuletzt durch Joe 
Cockers Live-Interpretation in Woodstock 1969 Berühmtheit erlangte. 
Anders als die Laien-Performer in The Full Monty (vgl. 3.2) scheitert sie 
aber kläglich und wird nur durch Larrys Intervention vor einem pein-
lichen Rausschmiss bewahrt. Larry sorgt seinerseits für Situationsko-
mik, so etwa, als er in der Musterwohnung, in der er notgedrungen 
einmal badet, von potentiellen Investorinnen, arabischen Muslimin-
nen, überrascht wird. Larrys Nacktheit ist hier aber – im Gegensatz zu 
The Full Monty – keine selbst gewählte und ermächtigende Perfor-
manz, sondern Zeichen seines ungeschützten sozialen Status. 

                                                 
7 Ausführlich zum sozialen Abjekten als politische Ausgrenzungsstrategie, die 
auf der Schwelle zwischen menschlichem Köper und Staatskörper angesiedelt 
ist und von Fremd- in Selbstwahrnehmung übergehen kann, vgl. Tyler, 2013, 
21–27. 
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Insgesamt ist der Film eine hybride Tragikomödie, die eine große sti-
listische Spannbreite aufweist: Sie enthält Pathos und Farce, Spannen-
des und Alltägliches, sie ist realistisch und typisierend, dokumenta-
risch und symbolisch – bis hin zum Menetekel, das „CLASS WAR“ 
inklusive anarchistischer Symbolik (A im Kreis) als Straßengraffiti aus-
buchstabiert (vgl. 00:16:01). Riff-Raff weist aber auch eine Lücke auf. 
Ausgespart bleibt der eigentliche Motor für Gentrifizierung und für 
Prekariat, die Grundlage der Destabilisierung und Friktionalität, die 
Bauleiter, Architekten und Immobilienmakler gleichermaßen betrifft: 
das entfesselte (Groß-)Kapital. Auf diese fehlende Wirklichkeit in der 
Wirklichkeit (vgl. Bromley, 2000, 55), die sich – wie ein Trauma oder 
ein bedrohlicher Überschuss des (Lacanschen) ‚Realen‘ – der symboli-
schen Repräsentation entzieht,8 gibt es kaum eine ‚angemessene‘ oder 
gar abschließende Antwort. Entsprechend endet der Film mit einer aus 
Ohnmacht und Verzweiflung entstandenen anarchistischen Einzeltat: 
Die Hauptfigur steckt mit Hilfe eines Kollegen das im Umbau befind-
liche Gebäude in Brand. Diese Tat ist Ausdruck eines Zorns, der nicht 
mehr an die Angry Young Men, sondern an den Epochenbruch des glo-
balen Kapitalismus geknüpft ist. Die Genugtuung auf den Gesichtern 
der Brandstifter ist keineswegs das letzte Bild: Der Schluss zeigt ab-
wechselnd das Feuer und die Ratten, die sich schlichtweg zu neuen 
Quartieren aufmachen. 

Loachs Arbeiterfiguren – illegale Migranten, Ex-Sträflinge, Obdachlose 
und Drogensüchtige – werden weder zu Helden stilisiert noch patho-
logisiert. Bis auf den Aspekt der Homosozialität enttäuschen sie viel-
leicht gerade deshalb traditionelle Vorstellungen von ‚der‘ Arbeiter-
klasse so weit, dass die Filme für einige Kritiker*innen eine post-
working class repräsentieren (vgl. Everett, 2016, 167). Bisweilen werden 
sie mit dem Begriff der underclass belegt (vgl. Monk, 2000, 274) – eine 
problematische Konstruktion, die bei einer bereits ausgegrenzten 
Gruppe den fehlenden Zugang zu hegemonialen Teilen der Gesell-
schaft ein- und fortschreibt. 

                                                 
8 Zur Anwendung des Lacanschen ‚Realen‘ in (kapitalismuskritischen) Film-
analysen vgl. Feldmann, 2001, 22–24. 
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3.2 The Full Monty (1997): Maskuline Heroik – 
komisch gebrochen 

Das zweite Beispiel ist die preisgekrönte britische Filmkomödie The 
Full Monty – ein Low-Budget-Film, der 1997 zu einem kommerziellen 
Überraschungserfolg wurde. Er fokussiert eine Gruppe arbeitsloser 
Stahlarbeiter in Sheffield, die ihrer prekären Situation zu entkommen 
versuchen, indem sie eine männliche Striptease-Gruppe gründen. 
Dadurch erlangen die Arbeiterfiguren zumindest temporär einen – 
wenn auch komisch gebrochenen – Heldenstatus. 

Die Eingangssequenz zeigt einen Werbefilm der 1970er Jahre, der noch 
ein prosperierendes Sheffield verheißt. Nach einem scharfen Schnitt 
wird Sheffield in den ’90ern repräsentiert: Die Fabrikhallen sind ge-
spenstisch leer, nur eine Blaskapelle marschiert draußen vorbei.9 Hier 
gehen die arbeitslosen Hauptfiguren, Gary (Gaz) und Dave, gleich zu 
Beginn der Handlung – wortwörtlich – fast unter: Als sie versuchen, 
einen rostigen Stahlträger zu stehlen, versinkt dieser im Kanal; sie ret-
ten sich auf ein überflutetes Auto, auf dem sie sich aneinander-
klammern. Mit dem ökonomischen Niedergangsnarrativ geht eine ge-
schlechtliche Verlustgeschichte einher. In den örtlichen Arbeiterclub, 
den traditionellen Treffpunkt der Männer, sind die Frauen eingezogen 
und feiern einen Women Only-Abend mit einer Show der Chippen-
dales. Der schon durch den Stahlträger symbolisierte Verlust phalli-
scher Macht (vgl. Lillge, 2016, 187)10 manifestiert sich auch darin, dass 
die Frauen sogar die Männertoilette des Clubs erobert haben: Bei  
einem heimlichen Blick dorthinein sieht Gaz zu seinem Entsetzen, wie 
eine der Frauen aus Spaß im Stehen uriniert. Daraufhin imaginieren 
die arbeitslosen Männer ihre Zukunft als ‚Artensterben‘: 

GAZ: „I tell you, when women start pissing like us, that’s it. We’re fin-
ished, Dave. Extincto.“ […] TERRY: „Genetic mutations, innit. They’re 
turning into us.“ GAZ: „A few years and men won’t exist. Except in a 
zoo or summat. I mean, we’re not needed no more, are we? Obsolete. 

                                                 
9 Die Blaskapelle fungiert als intermedialer Verweis auf New Wave-Filme wie 
A Kind of Loving (s. o.) und auf Mark Hermans Film Brassed-Off (1996), der 
sich ebenfalls mit Massenarbeitslosigkeit im postindustriellen Nordengland 
und dem Niedergang ‚männlicher‘ (Gemeinschafts-)Kultur beschäftigt. 
10 Ausführlicher zur Stahlmetaphorik im Kontext von Männern und Muskeln 
vgl. Farrell, 2003, 120. 
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Dinosaurs. Yesterday’s news.“ DAVE: „Like skateboards.“ (00:09:55–
00:10:25) 

Damit wird der gesamtgesellschaftliche Umbau in und nach den 
Thatcher-Jahren in eine Geschlechterkomödie überführt und der Klas-
sendiskurs auf ein ‚Männerdrama‘ reduziert, wobei letztlich beides ko-
misch-obsolet erscheint (vgl. Kaplan, 2004, 95).11 

Thematisch und stilistisch rekurriert das Bild der Arbeiterklasse in The 
Full Monty auf Elemente des sozialen Realismus: Die Arbeiterklasse 
wird regional im Norden Englands verortet und in einer überschauba-
ren, lokalen Gemeinschaft inszeniert; sie besteht aus Männern, die sich 
über (Fabrik-)Arbeit und patriarchalische Rollen in Ehe und Familie 
definieren. 

Arbeits- und Familienstrukturen haben sich aber verändert. Während 
die arbeitenden Frauen als ökonomisch relativ potent und unabhängig 
dargestellt werden, können die Männer, wenn überhaupt, dann nicht 
mehr in ihren Berufen, sondern nur in schlecht bezahlten, ungelernten 
Jobs arbeiten, die ihnen zudem noch von ihren Frauen vermittelt wer-
den.12 Gleichzeitig ist die Vaterrolle von Männern in postnuklearen Fa-
milien eingeschränkt. Gaz initiiert die Tanzgruppe vor allem, weil er 
Geld für seine überfälligen Unterhaltszahlungen und für Unterneh-
mungen mit seinem Sohn braucht. Die Motivation für den Showauf-
tritt liegt also darin, den Verlust der Rollen des Ernährers und Famili-
envorstands über einen ‚Umweg‘ auszugleichen. 

Dies erfolgt über den symbolischen Eintritt in eine ‚weibliche‘ Kultur – 
als solche wird die Vorbereitung auf die Tanzshow gestaltet. Die per-
formative Aneignung weiblicher Rollen durch sich entblößende und 

                                                 
11 Grundlegende Strukturen wie Neoliberalismus und Sozialabbau werden hier 
– anders als bei Loach – nicht problematisiert. 
12 Dave empfindet es als Ehrverlust, einen Security-Job in dem Supermarkt an-
zunehmen, in dem seine Frau Kassiererin ist. In der Show ist die Striptease-
Uniform die der Sicherheitsleute; in diesem ‚alternativen Raum‘ kann Dave sie 
symbolisch ablegen. – Der Tanz, allerdings in klassischer Form als Ballett, 
dient auch in dem Britflick Billy Elliot (2000) als Befreiungsnarrativ; auch hier 
werden Arbeiterklasse und Männlichkeit in den Blick genommen. 
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‚fremden‘ Blicken ausgesetzte tanzende Männer13 ist aber ebenso be-
grenzt wie amateurhaft. Entsprechend farcenhaft inszeniert der Film 
die angeeignete ‚andere‘ Körperpolitik. Diese besteht aus gegenseitiger 
normativer Bespiegelung und angstbesetzter ‚Arbeit‘ am Körper – so 
etwa Versuche der Fettreduktion durch Schwitzpackungen mit Frisch-
haltefolie (vgl. 00:58:40–00:59:00). Ohne komische Distanz wird dage-
gen das konventionellste aller maskulinen Repertoires aktiviert, um 
eine männliche Gemeinschaft heraufzubeschwören: Die Männer spie-
len zusammen Fußball, und zwar auf einem Hügel außerhalb von 
Sheffield. Diese Szene rekurriert auf „That Long Shot of our Town from 
that Hill“ in New Wave-Filmen – und erlaubt kurzfristig eine nostalgi-
sche Perspektive mit einem Überblick über die Stadt und einer Distan-
zierung von ihr und ihrem Industriegebiet. 

Die feminisierte Männlichkeit, welche die komisch gebrochenen Ar-
beiterhelden in ihren (missglückten) Striptease-Versuchen erproben, 
weist Anklänge an Drag-Performances auf. Sie parodieren einen ge-
genderten Stil, wobei die Inhalte durch hervorgehobene Künstlichkeit 
trivialisiert werden (vgl. Tincknell & Chambers, 2002, 154; Halberstam, 
2004, 127–129).14 Die erste geglückte Tanzperformance verlegt der Film 
ausgerechnet ins Jobcenter, wo die Männer Schlange stehen, aber – an-
ders als die anderen Arbeitslosen – ihre ‚Beweglichkeit‘ zeigen, als 
Donna Summers Hit „Hot Stuff“ als Hintergrundmusik ertönt. 

Die gesamte Filmhandlung zeigt, wie das Einüben der Tanzshow die 
arbeitslosen Einzelkämpfer und ‚Verlierer‘ („scrap“/Schrott [00:10:41]) 
zu einer ‚glorreichen‘ Truppe (Hot Metal) verschmilzt. Die neu ge-
formte Männergemeinschaft (mit einem schwarzen und zwei schwu-
len Tänzern) hat Anteil an dem in den 1990er Jahren einsetzenden Re-
Branding von Großbritannien als kreativ und divers (vgl. Luckett, 
2000, 94–97).15 Gleichzeitig ist das kollektive self-fashioning eben doch 

                                                 
13 Die Männer üben zunächst untereinander, zum Blickobjekt zu werden; zur 
Generalprobe laden sie eine familiäre Gruppe schwarzer Frauen ein, die nur 
körpersprachlich reagieren; zum Blickregime vgl. Farrell, 2003, 123–126. 
14 Auf musikalischer Ebene rekurriert der Film auf die Disco-Kultur der 1970er 
Jahre, die etwas fluidere Geschlechterrollen popularisierte. 
15 Laut Halberstam, 2004, 140–141, werden neue Männlichkeitsmodelle hier – 
auch jenseits von Klassenzugehörigkeit – über Zurschaustellung von Minoritä-
ten und Verletzlichkeiten verhandelt. 
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nur fashioning und ebenso flüchtig wie harmlos. Gerade das Spieleri-
sche ist aber für den Genuss des dramatischen Höhepunkts wichtig: In 
der Schlussszene wird der Striptease-Tanz nicht mehr parodistisch als 
Pseudoheroik relativiert, sondern mittels Pastiche zelebriert, wobei 
das Filmpublikum über die Schuss-Gegenschuss-Technik in den Jubel 
einbezogen wird. 

Das Schluss-Standbild hält den einmaligen Moment des Triumphs, des 
Muts zur Nacktheit, fest. Die erotische Zurschaustellung der nackten 
Männerkörper für den weiblichen Blick hat freilich Grenzen: Erstens 
ist das innerfilmische Publikum der Show nicht rein weiblich; zweitens 
wird den Film-Zuschauer*innen der full monty von vorne vorenthalten 
– vielleicht, wie einige Kritiker meinen, weil die Realität hinter dem 
Phallus die machtvolle Symbolik konterkarieren würde (vgl. Hill, 2000, 
185). Gleichzeitig kann die rüde Geste des nackten Hinterteils auch als 
metafiktionaler Kommentar zu einer entsprechenden Erwartungshal-
tung interpretiert werden.16 

Mögliche politisch-ideologische Funktionalisierungen des Films lassen 
sich an zwei Rezeptionsbeispielen zeigen. Im Kontext der 1997/98 ein-
setzenden Montymania verwendete der Premierminister Tony Blair 
(1997–2007) mehrfach the full monty – als Slogan im Sinne von ‚alles 
geben‘ – im Zuge seiner Publicity-Kampagnen (vgl. Farrell, 2003, 129). 
Zudem interpretierte er den Film als Ausdruck eines New Labour  
Britain, eines – im Rahmen der Cool Britannia-Propaganda – neu kre-
ierten nationalen Images: „It has got to do with real British spirit and 
enterprise and initiative“ (zitiert in Farrell, 2003, 132). Abgehoben wird 
hier auf die neoliberale Ideologie der Eigeninitiative des individuellen 
Unternehmertums – nach dem Motto, das im Film im Jobcenter aus-
hängt: „Added Value: BE THAT LITTLE BIT DIFFERENT“ (01:15:29–
01:15:40).17 

Nicht nur auf parteipolitischer, auch auf nationaler Ebene wurde der 
Film vereinnahmt: So bezeichnete Prince Charles ihn 1998 im Sheffield 

                                                 
16 Zu unterschiedlichen Deutungen vgl. Halberstam, 2004, 141; Kaplan, 2004, 
106–107; Wayne, 2006, 295. 
17 Allgemein zu Selbstoptimierung durch Streben nach Singularität sowie zum 
Performanz-Wettbewerb und Ereigniskonsum in postindustriellen ‚kulturali-
sierten‘ Ökonomien vgl. Reckwitz, 2017, 111–114, 186–188. 
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Star als „so wonderfully British“ (zitiert in Farrell, 2003, 130). Im Rah-
men der Events, die seine PR-Abteilung zu seinem 50. Geburtstag or-
ganisierte, reiste Charles 1998 nach Sheffield, wo er den Drehort für 
das Jobcenter in The Full Monty besuchte und begann, den inzwischen 
so genannten dole queue shuffle, den Arbeitslosen-Shuffle, zu imitie-
ren. Dadurch wurde das Image der Monarchie als ‚volksnah‘ aufpoliert 
und gleichzeitig der Film – speziell der spielerisch-kreative Umgang 
mit Arbeitslosigkeit – ‚royal‘ nobilitiert. 

4 Die kulturelle Arbeit der Arbeiterklasse:     
Ein aktuelles Fazit 

Das Konzept der ‚Arbeiterklasse‘ gilt heute vielfach als überwunden: 
Der erste Teil des Begriffs scheint sich eher an industriellen Gesell-
schaften des 19. Jahrhunderts zu orientieren als an postindustriellen 
Dienstleistungsgesellschaften; der zweite Teil ist mit aktuellen Ideolo-
gien einer klassenlosen Gesellschaft nicht vereinbar. Ein solcher Abge-
sang ist jedoch vorschnell. Er bezieht sich primär auf die referentielle 
Bedeutung von ‚Arbeiterklasse‘ als materielle Wirklichkeit von Er-
werbsarbeit und sozialer Stratifikation. Deren fortdauernde Wirk-
macht erklärt auch, dass Fragen nach einem sozialen ‚Realismus‘ wei-
terhin Teile der Filmkritik bestimmen, auch wenn die filmische Reprä-
sentation von Arbeiterklassen im 21. Jahrhundert eher eine auf das der-
zeitige bürgerliche Publikum ausgerichtete affektiv-ethische Ausei-
nandersetzung mit Prekariat und Armut aufgenommen hat. 

Erst die Aufmerksamkeit für den Klassendiskurs erlaubt es jedoch, die 
Stereotypen im vermeintlichen Realitätsbezug der (filmischen) Reprä-
sentationen aufzudecken. Wie wir argumentiert haben, besteht die 
primäre kulturelle Arbeit, die der Begriff leistet, ohnehin darin, als dis-
kursives Konzept seine Inhalte mitzuerzeugen und eine soziale Reali-
tät mitzumodellieren – und hier bleibt ‚die Arbeiterklasse‘ weiter wirk-
mächtig. Auch wenn aktuelle Repräsentationen von Arbeiterfiguren 
nostalgisch oder komisch auf vermeintlich überkommene Muster re-
kurrieren, enthalten sie ein potentielles Sinnreservoir, welches sich in 
Momenten eines gesellschaftlich-ökonomischen Wandels oder Über-
gangs aktivieren lässt – einschließlich eines Residuums für Widerstän-
digkeit und Selbstermächtigung in Bezug auf hegemoniale Strukturen 
(vgl. Müller, 2016, 45–47). 
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Zudem sind die mit dem Begriff verbundenen Identitätsentwürfe und 
Mythen, wie hier am Beispiel von Maskulinität und Britishness aufge-
zeigt, im kulturellen Gedächtnis verankert und beeinflussen weiterhin 
– und auch über Großbritannien hinaus – die literarisch-kulturelle Pro-
duktion. So fällt auf, dass der filmische Arbeiterklassendiskurs ein emi-
nent maskuliner Diskurs bleibt. Auch im spät- und postindustriellen 
Kontext bieten Filme weiter Arbeiterfiguren als maskuline Subjektmo-
delle an. Weibliche Narrative sind im Kontext der kanonisierten popu-
lären Kinofilme rar und bieten eher vertiefte Psychogramme von „des-
perate young women“ (Brunsdon, 2000, 168). Repräsentative Subjekt-
modelle der gesellschaftlichen Transformation bleiben nach wie vor 
den Angry Young Men und Arbeiterhelden vorbehalten;18 sie werden 
bevorzugt als pars pro toto inszeniert und erlauben nationale Allego-
rien. Auch der Wandel im sozioökonomischen Bereich hat also offen-
bar nicht zu radikalen Veränderungen in der Repräsentation von Ge-
schlechterrollen geführt. 
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Rojda Uruk 

Soziale Ungleichheit unter 
Soziologiestudierenden. 

Eine Analyse anhand der Befragung von 
Studienanfänger*innen am Institut für 
Soziologie der Friedrich-Alexander- 
Universität Erlangen-Nürnberg 

1 Einleitung: Bildung und soziale Ungleichheit 
Das Thema soziale Ungleichheit beschäftigt die Soziologie seit ihrem 
Beginn. Gemeint ist die systematisch ungleiche Verteilung von „‚Gü-
tern‘, die im Rahmen einer Gesellschaft als ‚wertvoll‘ gelten“ (Hradil, 
2001, 28) – ein Sachverhalt, der wohl zu allen Zeiten und an allen Orten 
menschlichen Zusammenlebens beobachtbar ist. Aber welche „Güter“ 
gelten als „wertvoll“? Und nach welchen Logiken werden sie systema-
tisch ungleich verteilt? Wie wird diese Ungleichverteilung gesell-
schaftlich legitimiert? Dies sind klassische Themen der Soziologie. 
Wurden in der Vormoderne ungleiche Lebenschancen häufig als gott-
gegeben, kaum veränderbar und daher indiskutabel begriffen, sind sie 
spätestens seit der Aufklärung, der Durchsetzung demokratischer 
Gleichheitsideale und der Erfahrung der Veränderbarkeit politischer 
Ordnungen legitimierungsbedürftig. Legitimiert werden soziale Un-
gleichheiten heutzutage in prominenter Weise v. a. über das merito-
kratische Prinzip: Wer (zumindest vermeintlich) mehr leistet als an-
dere, soll auch mehr vom Kuchen bekommen, mehr Ansehen und 
mehr zu sagen haben. Dieses Prinzip erscheint vielen gerecht. Auch in 
der soziologischen Theoriebildung wurde es zum Teil als gesellschaft-
lich funktional begriffen und explizit gerechtfertigt (z. B. Davis & 
Moore, 1973). Bei näherem Hinsehen stellen sich allerdings viele 
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schwierige Fragen, denn: Wie „misst“ man Leistung? Haben alle die 
gleichen Möglichkeiten, Leistungen zu erbringen? Entlang welcher 
Mechanismen lassen sich Statuspositionen „gerecht“ nach Leistung 
verteilen? In diesem Zusammenhang kommt dem Bildungssystem – 
gerade in Deutschland – eine zentrale Rolle zu. 

Schon Helmut Schelsky (1957, 17) wusste, dass die Schule eine zentrale 
„soziale Dirigierungsstelle“ für Sozialchancen des Einzelnen in unserer 
Gesellschaft ist. Und Heike Solga (2009, 63) stellte ein halbes Jahrhun-
dert später erneut fest: „Der individuelle Erfolg im Bildungssystem – 
symbolisiert und institutionalisiert in Schul- und Ausbildungslaufbah-
nen sowie erworbenen Bildungszertifikaten – wird heute als legitime 
Grundlage der Ver- bzw. Zuteilung von Lebenschancen angesehen und 
erfahren.“ Zuweilen drängt sich gar der Eindruck auf, dass die Selekti-
onsfunktion des Bildungssystems, d. h. die Ausstellung von Bildungs-
zertifikaten als Diskriminierungsfaktoren auf dem Arbeitsmarkt, min-
destens ebenso wichtig ist wie die Qualifizierungsaufgabe selbst, also 
die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten. Von früher Kind-
heit an wird die Vergabe von Statuspositionen entlang (scheinbar) ob-
jektiver Leistungskriterien eingeübt. Das Notensystem sortiert die 
Schüler*innen idealiter entlang einer Gaußschen Normalverteilung. 
Die derart identifizierten „besseren“ Schüler*innen erhalten mehr Bil-
dungschancen, dürfen Abitur machen und studieren; die „Schlechte-
ren“ orientiert man auf kürzere Bildungswege und in Richtung Berufs-
ausbildung. Dass die vermeintlich neutrale meritokratische Auslese 
jedoch – besonders in Deutschland – in starkem Maße durch soziale 
Herkunftsfaktoren geprägt ist, ist ein seit langem bekannter Topos der 
Bildungssoziologie (vgl. Becker & Hadjar, 2009; Solga & Dombrowski, 
2009) – und wird durch die PISA-Studien regelmäßig bestätigt. Bereits 
Bourdieu und Passeron (1964) kamen daher zu dem Schluss, dass die 
Übertragung kulturellen Kapitals von einer Generation zur nächsten 
im Rahmen des Bildungssystems eine der am besten verschleierten 
Formen erblicher Übertragung von Kapital ist. 

Doch wer profitiert und wer leidet unter der vermeintlich meritokrati-
schen, tatsächlich aber stark herkunftsgeprägten Verteilung von kul-
turellem Kapital? In den 1960er Jahren hatte Ralf Dahrendorf (1965) die 
Kunstfigur des „katholischen Arbeitermädchens vom Lande“ geprägt, 
das damals in Deutschland besonders geringe Bildungschancen besaß. 
Bildungsexpansion und Bildungsreformen haben mittlerweile deutlich 
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mehr Bildungschancen für alle gebracht – aber nicht für alle in glei-
chem Maße. Die Betroffenheiten haben sich partiell verschoben. Ins-
besondere Mädchen aus den Mittelschichten haben von der Bildungs-
expansion profitiert. Als neue Bildungsverlierer gelten Jungen mit 
Migrationshintergrund, vor allem solche, die aus muslimischen Fami-
lien stammen und in städtischem Umfeld leben. Ob die Bildungsex-
pansion letztlich zu mehr Bildungsgerechtigkeit geführt hat, ist um-
stritten. Die Ergebnisse variieren je nach Messkriterien, Datensatz und 
Methode. Tatsache ist, dass der Abstand zwischen den Chancen eines 
Mittelschichtskindes und eines Kindes der Arbeiterklasse auf akade-
mische Bildung sogar zugenommen hat (vgl. Geißler, 2014, 348ff.). Der 
Anteil von Arbeiter*innenkindern an den Studierenden ist zurückge-
gangen und die Studierendenschaft wird dominiert vom Nachwuchs 
der höheren Beamtenschaft und der freien Berufe (vgl. Bargel, 2007, 
10). 

Der vorliegende Text beschäftigt sich mit einem speziellen Segment 
des Bildungssektors: Es geht um Hochschulbildung oder Tertiärbil-
dung. Hier kommen nur Schüler*innen an, die das primäre und sekun-
däre Bildungssystem besonders erfolgreich durchlaufen haben. Und 
hier werden die auf dem Arbeitsmarkt am höchsten bewerteten Qua-
lifikationen und Bildungszertifikate vermittelt. Die Frage nach sozialer 
Ungleichheit an den Hochschulen ist daher von erheblicher gesell-
schaftlicher Brisanz (vgl. Müller et al., 2009). 

Grundlage der folgenden Analyse ist ein Datensatz, der über zehn 
Jahre hinweg (zwischen 2010 und 2019) als Erstsemesterbefragung am 
Institut für Soziologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg erhoben wurde. Anhand dieses Datensatzes werden im Fol-
genden zunächst die soziostrukturellen Merkmale von Studienanfän-
ger*innen der Soziologie untersucht. Wie setzen sich die Studierenden 
zusammen in Bezug auf typische askriptive Merkmale sozialer Bil-
dungsungleichheit: der Bildungshintergrund des Elternhauses, die 
subjektive Schichteinstufung, Geschlecht und Migrationshintergrund 
(Kap. 2)? 

Während die deutsche Hochschulforschung die Selektionsprozesse 
beim Zugang zum Studium traditionell recht intensiv untersucht, exis-
tieren zum Thema sozialer Selektivität während des Studiums und 
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beim Studienerfolg deutlich weniger empirische Studien (vgl. Schlü-
cker & Schindler, 2019). Der Text widmet sich daher in einem zweiten 
Schritt der Frage, wie die Studienanfänger*innen der Soziologie ihr 
Lernumfeld und ihre Lernsituation subjektiv einschätzen. Welche De-
terminanten sozialer Ungleichheit haben Einfluss auf die subjektive 
Wahrnehmung ihrer Studiensituation, ihr Studienverhalten und damit 
letztlich ihre Erfolgschancen im Studium? Die existierenden (oder  
interessanterweise auch inexistenten) Korrelationen werden zunächst 
anhand deskriptiver statistischer Verfahren beschrieben (Kap. 3). An-
schließend werden ausgewählte Aspekte der bivariat analysierten  
Zusammenhänge durch multivariate Regressionsanalysen nochmals 
überprüft (Kap. 4). Ein kurzes Fazit fasst die Ergebnisse zusammen 
(Kap. 5). 

Ziel des Beitrags ist die methodisch kontrollierte Deskription empiri-
scher Zusammenhänge zwischen sozialstrukturellen Merkmalen und 
einer positiven bzw. negativen Einschätzung der eigenen Situation in 
einem frühen Studiensemester. Oder anders: Wer tut sich besonders 
leicht bzw. besonders schwer, sich an der Universität (und im Fach So-
ziologie) zurechtzufinden? Wer hat besonders große Probleme? Wer 
eher nicht? Die Beantwortung dieser Fragen soll einen Beitrag zur bil-
dungssoziologischen Debatte leisten; sie kann und soll aber auch ganz 
praktisch dabei helfen, Studienanfänger*innen der Soziologie gezielt 
Unterstützung zukommen zu lassen. 

2 Determinanten von Bildungsungleichheit 
unter Soziologiestudierenden der FAU 

Die im Folgenden diskutierten Daten wurden zwischen 2010 und 2019 
in zehn Wellen im Rahmen der Vorlesung „Einführung in die Sozial-
strukturanalyse“ an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen 
erhoben. Im Rahmen der Vorlesung wurden die physisch anwesenden 
Studierenden gebeten, einen schriftlichen Fragebogen auszufüllen, in 
dem sie u. a. Angaben zu ihrem sozialen Hintergrund, ihrer Studien-
motivation und -situation machten. Die Vorlesung fand stets im Win-
tersemester statt und ist als Einführung für alle Soziologiestudieren-
den in Erlangen verpflichtend. Daneben wird sie auch fakultativ von 
Studierenden einiger anderer geisteswissenschaftlicher Fächer als 
„Schlüsselqualifikation“ belegt. Im Laufe von zehn Jahren haben 
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insgesamt 1.937 Studierende an der Befragung teilgenommen. In den 
folgenden Analysen werden jedoch ausschließlich Studierende im ers-
ten oder zweiten Fachsemester Soziologie berücksichtigt (N = 1576). 

Die Teilnahme war freiwillig, wurde vorher mehrfach angekündigt und 
erfolgte im Vorlesungsraum während der Vorlesungszeit. Die Zahl der 
ausgefüllten gültigen Fragebogen pro Erhebung variierte im Zeitver-
lauf zwischen minimal 93 Personen (im WS 2010/11) und maximal 276 
Personen (im WS 2012/13) (siehe Abb. 1). Diese Varianz war verschie-
denen Faktoren geschuldet: So gelangte beispielsweise in den Winter-
semestern 2011/12 und 2012/13 – nach Einführung des achtjährigen 
Gymnasiums in Bayern – der so genannte „Doppeljahrgang“ an die 
Universitäten. Zeitgleich nahm auch durch das Aussetzen der Wehr-
pflicht die Studierendenzahl vorübergehend stark zu. In den Folgejah-
ren (WS 2014/15 und 2015/16) beantragte das Institut für Soziologie auf-
grund der starken Auslastung erstmals einen Numerus Clausus (NC). 
In den meisten übrigen Jahren wurde die Erstsemesterzahl über die 
Teilnahme an einem universitätsinternen Voreinschreibeverfahren et-
was beschränkt. Im Wintersemester 2017/18 war der Zugang zum 
Soziologiestudium hingegen völlig unbeschränkt, was erneut einen re-
lativ starken Jahrgang zur Folge hatte. Im arithmetischen Durchschnitt 
nahmen etwa 158 Studierende pro Jahr an der Befragung teil. 

 
Abbildung 1: Anzahl befragter Studienanfänger*innen der Soziologie nach 
Jahrgang 
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Etwa 94 % der befragten Studierenden befanden sich im ersten Fach-
semester, aber nur etwa 76 % befanden sich auch im ersten Studiense-
mester, d. h. knapp 20 % der Studierenden hatten zuvor bereits ein an-
deres Studium begonnen. Die große Mehrheit der Studierenden gab 
an, einen Zweifach-Bachelorabschluss anzustreben. Dies ist nicht er-
staunlich, da der Studiengang „Soziologie“ als Einfachbachelor erst zu 
einem späten Zeitpunkt während des Erhebungszeitraums neu einge-
führt wurde und hier auch weniger Studienplätze zur Verfügung ste-
hen. Allerdings studierte lediglich ein gutes Drittel der Befragten So-
ziologie als Erstfach, die Mehrheit belegte Soziologie als Zweitfach. 
Sehr beliebt war etwa Pädagogik als Erstfach (etwa ein Viertel der  
Befragten), Kulturgeographie (etwa ein Achtel) und Fächer wie Thea-
ter- und Medienwissenschaften, Ökonomie oder Politikwissenschaf-
ten. Einige wenige Befragte strebten ein Staatsexamen im Fach Sozial-
kunde für Gymnasium an. 

Der Frauenanteil an den Befragten schwankte von Jahr zu Jahr zwi-
schen etwa zwei Dritteln und drei Vierteln aller Studierenden (mini-
mal 64 % im WS 18/19 und maximal 76 % im WS 13/14 sowie WS 14/15). 
Im Zehn-Jahres-Durchschnitt betrug der Frauenanteil 70,1 %. Dies ent-
spricht den bekannten – ausgesprochen hartnäckigen – geschlechts-
spezifischen Präferenzen bei der Studienwahl: Studentinnen entschei-
den sich besonders häufig für den Bereich Kulturwissenschaften, 
gefolgt von der Fächergruppe Sozialwissenschaften/Psychologie/Päda-
gogik (vgl. Middendorf et al., 2017, 4). In den Geisteswissenschaften 
stellen Frauen einen Anteil von über 60 % der Studierenden (vgl. 
Bargel, 2007, 27). Die befragten weiblichen Soziologiestudierenden in 
Erlangen wählen besonders häufig die Kombination Pädagogik im 
Hauptfach, Soziologie im Nebenfach. 

Knapp die Hälfte der Befragten, nämlich 45,5 %, war zum Befragungs-
zeitpunkt zwischen 20 und 22 Jahre alt. 36,7 % der Befragten waren 
jünger, nämlich zwischen 17 und 19 Jahre alt, 17,8 % gaben an, älter als 
23 Jahre zu sein. Das Durchschnittsalter der befragten Studienanfän-
ger*innen (20,88 Jahre) lag damit deutlich unter dem Durchschnitt al-
ler Studierenden an deutschen Hochschulen. Im Sommersemester 
2016 betrug dieses laut Middendorf et al. (2017, 7) 24,7 Jahre. 

Wollte man sich das idealtypische soziodemographische Profil eines*r 
Befragten des Datensatzes vorstellen, so ist diese*r weiblich, etwa 20 
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Jahre alt, studiert im Zweifachbachelorstudium die Fächer Pädago-
gik/Soziologie und befindet sich im ersten Fach- und Studiensemester. 
Weiteren Angaben der Befragung lässt sich entnehmen, dass die „ide-
altypische Befragte“ aus dem Großraum Nürnberg/Fürth/Erlangen 
stammt, jedoch nicht in der Stadt, sondern im ländlichen Raum aufge-
wachsen und ledig ist. Ihr Abiturdurchschnitt liegt mit der Note 2,55 
etwas unter dem bayernweiten Durchschnitt.1 Sie wohnt nicht mehr 
bei den Eltern, hat keine Kinder, ist wenig religiös, politisch eher links 
orientiert und wählt die Partei „Die Grünen“. 

Die soziale Herkunft der Studierenden wurde über verschiedene Items 
abgefragt. Die beiden wichtigsten, die im Folgenden interpretiert wer-
den sollen, beziehen sich auf die subjektive Schichteinstufung der  
Eltern2 (vorgegebene Antwortkategorien: Oberschicht, obere Mittel-
schicht, Mittelschicht, Arbeiterschicht, Unterschicht) und den Bil-
dungsabschluss der Eltern (differenziert nach Vater und Mutter). 

Der eigenen Wahrnehmung nach3 zählte fast die Hälfte der Befragten 
ihr Elternhaus zur „Mittelschicht“, ein weiteres knappes Drittel zur 
„oberen Mittelschicht“. Lediglich etwa ein Sechstel stammt der eige-
nen Einschätzung nach aus einem Arbeiter*innenelternhaus.4 Zurech-
nungen zur „Oberschicht“ (1,6 %) und zur „Unterschicht“ (1,1 %) waren 
die Ausnahmen, weshalb diese beiden Kategorien im Folgenden mit 
den jeweils „nächstliegenden“ zusammengefasst wurden. Die Katego-
rie „Obere Schichten“ umfasst also die Antwortkategorien „Ober-
schicht“ und „obere Mittelschicht“. Die wenigen Studierenden, die das 

                                                 
1 In Bayern, woher über 80 % der Befragten kommen, lag der Abiturdurch-
schnitt in den vergangenen Jahren im Bereich zwischen 2,25 und 2,3. 
2 Die konkrete Formulierung im Fragebogen lautete: „Es wird heute viel über 
die verschiedenen Bevölkerungsschichten gesprochen. Welcher Schicht wür-
dest Du Deine Eltern am ehesten zurechnen?“ 
3 Ein Vergleich subjektiver Schichtzuordnungen mit Einstufungen nach sozio-
ökonomischen Schichtdeterminanten (z. B. Einkommen, Berufsposition) zeigt 
regelmäßig, dass die subjektiven Einschätzungen der Befragten tendenziell hö-
her liegen als dies nach sozioökonomischen Determinanten der Fall wäre. 
4 Verglichen mit der Schichtzusammensetzung aller Studierenden an deut-
schen Hochschulen liegt der Anteil von Arbeiter*innenkindern unter den Er-
langer Soziologiestudierenden ausgesprochen hoch. Bargel (2007, 10) verweist 
etwa auf Angaben des Studierendensurvey, wonach der Arbeiter*innenanteil 
unter den Studierenden im Jahr 2004 lediglich 7 Prozent betrug. 



Artus, Fischer, Morgenstern und Uruk 

228 

eigene Elternhaus als „Unterschicht“ kategorisierten, wurden im Fol-
genden den „Arbeiterschichten“ zugerechnet. 

Die starke Dominanz von „Mittelschichtselternhäusern“ ist jedoch 
nicht gleichzusetzen damit, dass die Mehrheit der befragten Studie-
renden akademisch gebildete Eltern hätte: Über die Hälfte der Befrag-
ten (55,9 %) gab vielmehr an, dass sich unter ihren Eltern keine Aka-
demiker*innen befinden. 22,9 % haben ein akademisch gebildetes 
Elternteil – deutlich häufiger der Vater als die Mutter. 21,2 % haben ein 
doppelt akademisch gebildetes Elternhaus.5 Der Anteil der Studieren-
den mit gehobener oder hoher Bildungsherkunft hat im Laufe der Er-
hebung zugenommen: Hatten im WS 2010/11 noch etwa 40 % der Stu-
dierenden ein oder zwei akademisch gebildete Elternteil(e), so waren 
es im letzten Erhebungsjahr (WS 19/20) 45 %; im Jahr zuvor (WS 18/19) 
war der bisherige Höchstwert von 50,7 % erreicht worden. Dennoch ist 
der Anteil der Akademiker*innenkinder im Sample – verglichen mit 
den Studierenden aller Fächer an deutschen Hochschulen – unter-
durchschnittlich. Laut Müller et al. (2009, 297) gab es bereits Mitte der 
1990er Jahre „zum ersten Mal mehr Studierende aus Akademiker- als 
aus Nichtakademikerfamilien“ an deutschen Universitäten. Und auch 
Middendorf et al. (2017, 9) konstatieren, dass im Sommersemester 2016 
etwas mehr als die Hälfte aller Studierenden (52 %) aus einem Haus-
halt stammte, in dem mindestens ein Elternteil über einen Hochschul-
abschluss verfügt. Sind also bundesweit die „Studierenden der ersten 
Generation“ mittlerweile in der Minderheit, so gilt das nicht für die 
Studienanfänger*innen der Soziologie in Erlangen: Sie sind mehrheit-
lich potentielle Bildungsaufsteiger*innen ohne akademische Bildung 
im Elternhaus. Da der Befragungsort Erlangen eine Kommune mit  
einem der höchsten Akademiker*innenanteile in ganz Deutschland ist, 
dürfte die eher niedrige Bildungsherkunft der befragten Studierenden 
v. a. mit der Fächerwahl zusammenhängen. Dies legen auch Untersu-
chungsergebnisse nahe, wonach Studierende aus höheren Bildungs-
schichten sich überproportional in Fächern wie Medizin und Rechts-
wissenschaften konzentrieren, „während im Ingenieurstudium und in 

                                                 
5 Die Prozentzahlen beziehen sich – im gesamten Text – stets auf die gültigen 
Prozente, d. h. auf jene Studierende als Grundgesamtheit, die gültige Angaben 
zum Thema machten. 
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den Natur- und Sozialwissenschaften mehr Studierende aus Arbeiter-
familien Zugang finden“ (Müller et al., 2009, 297). 

Immerhin 40,1 % der befragten Studierenden gaben zudem an, dass 
beide Elternteile auch „kein Abitur“ haben, und ein knappes Zehntel 
aller Studierenden (9,7 %) kommt aus Elternhäusern, in denen weder 
Vater noch Mutter einen Schulabschluss auf dem Mindestniveau der 
„mittleren Reife“ besitzt. Der höchste Schulabschluss im Elternhaus ist 
maximal ein qualifizierender Hauptschulabschluss.6 

Interessant, aber durchaus den Erwartungen entsprechend, ist auch 
ein Blick auf den Zusammenhang zwischen dem Bildungsabschluss der 
Eltern und der subjektiven Schichteinstufung des Elternhauses durch 
die Studierenden. 

Tabelle 1: Bildungsherkunft und subjektive Schichteinstufung des Elternhau-
ses (absolute Zahlen in Klammern und in %)7 

 
 

Obere 
Schichten 
 

 

Mittel-
schicht 

 

Arbeiter-
schichten 

 

Gesamt 

Beide  
Akademiker*innen 
 

56,8 % 
(176) 

37,1 % 
(115) 

6,1 % 
(19) 

100 % 
(310) 

Max. ein/e  
Akademiker*in 
 

42,3 % 
(141) 

51,4 % 
(171) 

6,3 % 
(21) 

100 % 
(333) 

Max. ein/e Abitur 30,7 % 
(71) 

52,8 % 
(122) 

16,5 % 
(38) 

100 % 
(231) 

Max. ein/e mittlere 
Reife 
 

19,4 % 
(86) 

56,8 % 
(252) 

23,9 % 
(106) 

100 % 
(444) 

Max. Hauptschul-
abschluss 
 

12,0 % 
(17) 

40,1 % 
(57) 

47,9 % 
(68) 

100 % 
(142) 

 

Gesamt 33,6 % 
(491) 

49,1 % 
(717) 

17,3 % 
(252) 

100 % 
(1460) 

Es zeigt sich eine sehr klare Korrelation. Die Mehrheit der Studieren-
den, die aus „doppelt akademisch“ gebildeten Elternhäusern stammen, 
rechnet diese zu den „oberen Schichten“. Die Schichteinstufung von 
Studierenden mit nur einem akademisch gebildeten Elternteil liegt 
                                                 
6 In der Befragung wurden lediglich die schulischen Abschlüsse der Eltern er-
fragt, nicht die beruflichen Abschlüsse. 
7 In den deskriptiven Analysen werden alle gültigen Fälle miteinbezogen, wes-
halb es vereinzelt zu unterschiedlichen Fallzahlen in den bivariaten Darstel-
lungen kommt. 
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zwischen den oberen Schichten und der Mittelschicht, mehrheitlich 
jedoch bei der Mittelschicht. Noch deutlicher ist die Einstufung als 
„Mittelschicht“ bei den Kindern aus Elternhäusern ohne akademische 
Bildung, aber mit mittlerer Reife oder Abitur. Mensch muss also heut-
zutage nicht studiert haben, um sich bzw. die eigenen Eltern zur Mit-
telschicht zu zählen. Bei dem knappen Zehntel der Studierenden aus 
Elternhäusern mit niedrigem Bildungshintergrund (maximal Haupt-
schulabschluss) oszilliert die Schichteinstufung des Elternhauses zwi-
schen „Mittelschicht“ (40,1 %) und „Arbeiterschichten“ (47,9 %). Eine 
geschlechtsspezifische Analyse des sozioökonomischen Hintergrunds 
der Studierenden ergibt, dass dieser nicht nach Geschlecht variiert: 
Weibliche und männliche Studierende verteilen sich nahezu in glei-
cher Weise auf die verschiedenen Schichten (der Elternhäuser). 

27,7 % der Befragten gaben an, einen Migrationshintergrund zu besit-
zen.8 Der Prozentsatz schwankte zwischen minimal 18,3 % (im ersten 
WS 10/11) und dem Spitzenwert von 40,8 % im WS 19/20. Der Anteil 
von Studierenden mit Migrationshintergrund unter den Studienanfän-
ger*innen der Soziologie in Erlangen hat sich somit (mit einigen 
Schwankungen) in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. 
Er ist zudem deutlich höher als im Durchschnitt der Studierenden in 
Deutschland. Dieser lag laut Middendorf et al. (2017, 11) im Sommerse-
mester 2016 bei 20 %. Die dominierenden Herkunftsländer ähneln je-
doch dem Bild bei Middendorf et al. (2017, 11): Hauptherkunftsländer 
sind die Türkei, die Russische Föderation, Polen und Kasachstan (in 
dieser Reihenfolge).9 Weitere überdurchschnittlich häufig genannte 
Länder sind Italien, Tschechien, die USA und Rumänien. Mehrheitlich 
geben die Studierenden mit Migrationshintergrund Nicht-EU-Länder 
als Herkunftsländer an. 

Eine intersektionale Analyse zeigt, dass der Anteil von Studierenden 
mit Migrationshintergrund deutlich sowohl mit der subjektiven 

                                                 
8 Der Migrationshintergrund der Studierenden wurde über zwei verschiedene 
Fragen erfasst. Es wurde nach der Staatsangehörigkeit der Studierenden ge-
fragt als auch danach: „Wurdest Du selbst oder einer Deiner beiden Elternteile 
im Ausland geboren?“ 
9 Bei Middendorf et al. (2017, 11) ist lediglich die Reihenfolge der Haupther-
kunftsländer etwas anders: Polen und die Türkei liegen hier gleichauf, gefolgt 
von der Russischen Föderation und Kasachstan. 
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Schichteinstufung des Elternhauses als auch mit dem Geschlecht der 
Studierenden korreliert: Zwar zählen Studierende mit und ohne Mi-
grationshintergrund die eigenen Eltern gleichermaßen etwa zur Hälfte 
zur „Mittelschicht“. Etwa 37 % der Studierenden ohne Migrationshin-
tergrund verorten das eigene Elternhaus allerdings in den oberen 
Schichten – während dies nur etwa 22 % der Studierenden mit Migra-
tionshintergrund tun. Umgekehrt rechnen etwa 30 % der Studieren-
den mit Migrationshintergrund die eigenen Eltern zu den Arbeiter-
schichten, während dies nur 13 % der Studierenden ohne Migra-
tionshintergrund tun. 

Unter den weiblichen Studierenden hatte in den vergangenen zehn 
Jahren etwa ein Drittel (30,9 %) einen Migrationshintergrund (im 
„Spitzenjahr“ WS 19/20 sogar 45 %); bei den männlichen Studierenden 
betrug der Anteil lediglich ein Fünftel (20,7 %; im WS 19/20: 32 %). 
Dies spiegelt möglicherweise den geschlechtsspezifisch unterschiedli-
chen Bildungserfolg von Kindern mit Migrationshintergrund wider. 
Auch geschlechtsspezifische kulturelle Differenzen bei der Wahl von 
Studienfächern könnten eine Rolle spielen. 

Vergleicht man die Bildungsherkunft von Studierenden mit und ohne 
Migrationshintergrund, so zeigen sich – anders als bei der subjektiven 
Schichteinstufung – auf den ersten Blick nur geringe Differenzen, ja 
sogar ein etwas höherer Anteil „doppelt akademisch gebildeter“ Eltern 
unter den Studierenden mit Migrationshintergrund. Pointiert ausge-
drückt: Die Eltern der Soziologiestudierenden mit Migrationshinter-
grund gehören zwar niedrigeren Schichten an, sind aber ähnlich, ja 
zum Teil besser gebildet als die Eltern der Studierenden ohne Migrati-
onshintergrund. Hier zeigen sich wohl u. a. die Schwierigkeiten bei der 
Anerkennung von Bildungszertifikaten im Zuge von Migration und 
vielleicht auch der bundesdeutsche Alltag rassistischer Diskriminie-
rung. 

Tabelle 2 zeigt, dass der Anteil der Studierenden mit Migrationshinter-
grund innerhalb der drei Kategorien der Bildungsherkunft zwar nur 
geringfügig, jedoch unerwartet variiert. So liegt der Anteil an Studien-
anfänger*innen mit Migrationshintergrund unter den doppelt akade-
misch gebildeten Elternhäusern über dem Gesamtdurchschnitt. 
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Tabelle 2: Migrationshintergrund und Bildungsherkunft (absolut und in %) 

 
 

Keine  
Akademiker 
*innen 
 

 

Ein/e  
Akademiker 
*in 

Zwei  
Akademiker 
*innen 

Gesamt 

Ohne  
Migrations-
hintergrund 
 

% innerhalb 
der Bildungs-
herkunft 

 
 
609 
 
74,5 % 

 
 
251 
 
74,9 % 

 
 
219 
 
70,9 % 

 
 
1079 
 
73,9 % 
 

Mit  
Migrations-
hintergrund 
 

% innerhalb 
der Bildungs-
herkunft 

 
 
208 
 
25,5 % 

 
 
84 
 
25,1 % 

 
 
90 
 
29,1 % 

 
 
382 
 
26,1 % 

 

Gesamt 
 

817 
 

335 
 

309 
 

1461 
100 % 
 

Analysiert man die Bildungsherkunft der Studierenden jedoch noch 
detaillierter, so zeigt sich eher eine Polarisierung der Qualifikations-
struktur im Elternhaus der Studierenden mit Migrationshintergrund: 
Innerhalb der Gruppe der Nicht-Akademiker*innen stammen Studie-
rende mit Migrationshintergrund nämlich deutlich häufiger aus Fami-
lien, in denen beide Elternteile maximal einen Hauptschulabschluss 
besitzen sowie aus Familien, in denen mindestens ein Elternteil Abitur 
hat. Familien mit einem Bildungsniveau „maximal mittlere Reife“ sind 
unter Studierenden mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert. 
Dies ist ein erster Hinweis darauf, dass die Gruppe der Studierenden 
mit Migrationshintergrund offenbar aus sehr heterogenen Elternhäu-
sern stammt, die – außer der Migrationserfahrung – wenig gemein ha-
ben. 

Interessant ist weiterhin, dass das Fach Soziologie offenbar nicht nur 
besonders viele Erstakademiker*innen anzieht, sondern insbesondere 
weibliche Bildungsaufsteigerinnen. Unter den männlichen Soziologie-
Studienanfängern sind hingegen Söhne aus höheren Bildungsschich-
ten überrepräsentiert (vgl. Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Geschlecht und Bildungsherkunft (absolut und in %) 

 
 

Keine  
Akademiker 
*innen 
 

 

Ein/e  
Akademiker 
*in 

 

Zwei  
Akademiker 
*innen 

 
Gesamt 

Weiblich 
 

% innerhalb 
der Bildungs-
herkunft 

597 
 
73,4 % 

221 
 
66,0 % 

2oo 
 
64,3 % 

1018 
 
69,8 % 
 

Männlich 
 

% innerhalb 
der Bildungs-
herkunft 

216 
 
26,6 % 

114 
 
34,0 % 

111 
 
35,7 % 

441 
 
30,2 % 

 

Gesamt 
 

813 
 

335 
 

311 
 

1459 
100 % 

Und last but not least: Unter den weiblichen Bildungsaufsteigerinnen 
haben überproportional viele einen Migrationshintergrund. 

3 Soziale Ungleichheit und Studiensituation 
Im Folgenden soll nun untersucht werden, ob und inwiefern die oben 
diskutierten Determinanten sozialer Ungleichheit Einfluss haben auf 
die Studiensituation und damit möglicherweise auch auf den Studien-
erfolg der befragten Studienanfänger*innen im Fach Soziologie. Nach 
Schlücker und Schindler (2019) existiert eine Vielzahl von Bedingungs-
faktoren für Studienerfolg: Neben individuellen Attributen (kognitive 
Leistungsfähigkeit u. Ä.) spielen motivationale Faktoren (intrinsische 
Motivation für das Studienfach, akademische Kompetenzüberzeugun-
gen, Lernanstrengungen, Prüfungsangst), die soziale und akademische 
Lernumgebung (soziale Integration, Interaktion mit Lehrenden und 
Mitstudierenden) sowie die Verfügung über ausreichende materielle 
Ressourcen und/oder zusätzliche Belastungen wie Erwerbstätigkeit  
oder familiäre Verpflichtungen eine Rolle für den Studienerfolg.10 In 
der Erstsemesterbefragung am Institut für Soziologie in Erlangen wur-

                                                 
10 Schlücker und Schindler (2019) erklären den Zusammenhang zwischen den 
genannten Bedingungsfaktoren und dem Studienerfolg wesentlich über die 
Theoriekonzepte von Bourdieu bzw. Bourdieu und Passeron.  
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den viele dieser Faktoren abgefragt. Die Studierenden wurden z. B. ge-
beten, ihre Sicherheit bei der Entscheidungsfindung für Soziologie als 
Studienfach einzuschätzen. Es wurde ihnen die Frage gestellt, ob sie 
nach dem Bachelorstudium einen Masterabschluss anstreben. Das 
Ausmaß der Erwerbstätigkeit neben dem Studium, der Bezug von Ba-
fög sowie das Einkommen der Studierenden wurden erfragt. Zudem 
wurden die Studierenden gebeten, auf einer fünfstufigen Likert-Skala 
anzukreuzen, inwiefern sie den folgenden Aussagen11 zustimmen: 

- Manchmal weiß ich gar nicht, wie ich mich an der Universität 
angemessen verhalten soll. 

- Ich finde es unangenehm, Kontakt zu Dozierenden aufzuneh-
men. 

- An der Uni habe ich gemerkt, dass ich mich nicht so gut aus-
drücken kann wie die anderen Studierenden. 

- In einem Gespräch mit einem/einer Professor/in wäre ich un-
sicher, wie ich mich angemessen verhalte. 

- Es ist für mich sehr schwierig, Studium und Erwerbstätigkeit 
zu vereinbaren. 

- Es ist für mich sehr schwierig, Studium und Familie zu verein-
baren. 

- Ich bereite Lehrveranstaltungen vor und/oder nach. 
- Ich bin beunruhigt darüber, welchen Eindruck ich auf jeman-

den mache. 
- Ich habe große Angst vor Prüfungen. 
- Ich habe Angst vor Leuten, die meine Schwächen bemerken. 
- Ich bin selten angespannt. 
- Ich geriet in eine panikartige Stimmung, wenn während der 

Schulzeit unvorbereitet Klassenarbeiten geschrieben wurden. 

Bivariate Analysen12 zum Zusammenhang zwischen der Bildungs-
herkunft der Studierenden und ihrer Studiensituation zeigen 

                                                 
11 Die Aussagen entstammen teilweise der SANB-5-Skala zur Bewertungsängst-
lichkeit (Kemper et al., 2012), einer Skala zur Leistungsmotivation (Modick, 
2014) sowie Skalen zur sozialen Integration an der Universität aus dem EStud-
Projekt (Schlücker & Schindler, 2019). 
12 Die im Folgenden beschriebenen Zusammenhänge beziehen sich bei nomi-
nalskalierten Variablen auf Chi²-Tests bzw. das Zusammenhangsmaß Cramers 
V und bei ordinalskalierten Variablen auf das Zusammenhangsmaß Somers D. 
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einige recht klare Korrelationen auf; zugleich fehlen jedoch manche 
Zusammenhänge, die in Anbetracht des Forschungsstands eigentlich 
erwartbar wären: 

Studierende aus „doppelt akademisch gebildeten“ Elternhäusern un-
terscheiden sich bei der Sicherheit in der Wahl des Studienfaches So-
ziologie nicht von ihren Kommiliton*innen aus niedriger gebildeten 
Elternhäusern. Noch unerwarteter stellt sich der fehlende Zusammen-
hang von Bildungsherkunft und Bildungsaspiration dar: So unterschei-
den sich die Studierenden in ihrer Absicht, nach dem Bachelor einen 
Masterabschluss zu erwerben, nicht nach der Anzahl an Akademi-
ker*innen im Elternhaus. 

Studierende mit einem oder auch zwei akademisch gebildeten Eltern-
teil(en) sind seltener neben dem Studium erwerbstätig; untergliedert 
man die Bildungsherkunft weiter, so zeigt sich, dass v. a. Studierende 
mit mittlerer Bildungsherkunft (maximal Mittlere Reife oder Abitur) 
überdurchschnittlich häufig erwerbstätig sind. Insgesamt gab eine 
knappe Mehrheit von 54 % an, parallel zum Studium einem Nebenjob 
nachzugehen.13 

Studienanfänger*innen der Soziologie beziehen umso häufiger Bafög, 
je geringer die akademische Bildung im Elternhaus ist. 

Wenig eindeutig fallen – ebenfalls überraschenderweise – die Zusam-
menhänge zwischen der Bildungsherkunft der Studierenden und der 
subjektiven Bewertung ihrer Studiensituation aus. Es scheint fast so, 
als ob der akademische Habitus sich – zumindest im Fach Soziologie 

                                                 
Die dargestellten Mittelwertvergleiche erfolgten per t-Test. Wenn von Zusam-
menhängen geschrieben wird, so sind stets statistisch signifikante Zusammen-
hänge gemeint. Die Variable zur sozialen Herkunft, die in die bivariaten  
Analysen einfließt, unterteilt sich in drei Kategorien: Beide Eltern Akade-
miker*innen; Ein/e Akademiker*in; Keine Akademiker*innen. 
13 Nach Middendorf et al. (2017, 14) liegt der Anteil der Studierenden, die ihren 
Lebensunterhalt mit Mitteln aus Erwerbstätigkeit neben dem Studium finan-
zieren, seit 2012 stabil bei 61 %. Middendorf et al. (2017, 15) geben jedoch auch 
an, dass mit dem Lebensalter die Bedeutung des eigenen Verdienstes für die 
Studienfinanzierung zunimmt. Der – verglichen mit dem Bundesdurchschnitt 
– niedrige Anteil von Erwerbstätigen unter den befragten Studierenden ist so-
mit plausibel auf ihr geringes Alter und niedriges Studiensemester zurückführ-
bar. 
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an der FAU – mittlerweile der Alltagswelt der Mittelschicht angenähert 
hat, denn die Unsicherheit, „wie ich mich an der Universität verhalten 
soll“, variiert nicht mit dem Bildungshintergrund der Eltern. Auch im 
direkten Kontakt mit Dozierenden und Professor*innen sind die Stu-
dierenden aus akademischem Milieu genauso (un)sicher und fühlen 
sich genauso (un)wohl wie ihre Kommiliton*innen mit niedrigerer Bil-
dungsherkunft. Von der eigenen Ausdrucksfähigkeit sind die Studie-
renden der ersten Generation zwar deutlich weniger überzeugt als die 
Studierenden aus akademischen Elternhäusern; die Studierenden mit 
nur einem akademisch gebildeten Elternteil sind diesbezüglich inte-
ressanterweise aber noch selbstbewusster als jene mit „doppelt akade-
misch gebildeten“ Eltern (vgl. Tabelle 4). 

Tabelle 4: Bildungsherkunft und Überzeugung von der eigenen Ausdrucksfä-
higkeit (in %) 
Item: „An der Uni habe ich gemerkt, dass ich mich nicht so gut ausdrücken 
kann wie die anderen Studierenden“ 

 
Bildungsherkunft/ 
Elternhaus 

 

Trifft  
„voll und 
ganz“ oder 
„eher“ zu14 
 

 

 
Teils/ 
teils 

 

Trifft  
„eher nicht“  
oder  
„überhaupt 
nicht“ zu 

 
Gesamt 

 

Beide  
Akademiker*innen 

24,8 29,4 45,8 100 

 

Ein/e  
Akademiker*in 

21,2 30,5 48,3 100 

 

Keine  
Akademiker*innen 

29,0 33,5 37,5 100 

 

Gesamt 
 

 

26,4 
 

31,9 
 

41,7 
 

100 

Ein ähnliches Bild von besonders selbstbewussten Studierenden mit 
nur einem akademisch gebildeten Elternteil zeigt sich auch bei der Be-
wertung des Items „Ich habe große Angst vor Prüfungen“: Während 
etwa ein Drittel der Studierenden aus Nicht-Akademiker- sowie Dop-
pelt-Akademiker-Elternhäusern diese Aussage als „eher“ oder „über-
haupt nicht zutreffend“ einschätzen, sind es bei den Studierenden mit 
nur einem akademisch gebildeten Elternteil etwa 42 %. 

                                                 
14 Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Werte der ursprünglich fünfstu-
figen Likertskala auf drei Werte reduziert bzw. zusammengefasst. 



Soziale Ungleichheit unter Soziologiestudierenden 

237 

Insgesamt gestaltet sich der Zusammenhang von sozialer Herkunft 
und Studiensituation unter Studienanfänger*innen sowohl inhaltlich 
als auch statistisch unerwartet. Während dies einerseits dahingehend 
interpretiert werden kann, dass soziale Unterschiede hinsichtlich der 
Bildungsherkunft am Institut für Soziologie der FAU wenig prägend 
sind, bleibt unklar, warum dieser aus der Empirie bekannte Zusam-
menhang in Erlangen kaum zutrifft. 

Betrachtet man nun den Zusammenhang von Geschlecht und Studien-
situation, ergeben sich ebenfalls deutliche Zusammenhänge: Die Si-
cherheit bei der Wahl des Studienfaches, das Anstreben eines Master-
abschlusses, das Ausmaß der Erwerbstätigkeit und der Bezug von 
Bafög variieren nicht signifikant mit dem Geschlecht der Studieren-
den.  

Tabelle 5: Geschlecht und Vereinbarkeit von Studium und Familie (in %) 
Item: „Es ist für mich sehr schwierig, Studium und Familie zu vereinbaren“ 

 
 

Trifft  
„voll und ganz“ 
oder „eher“ zu 

 
Teils/ 
teils 

 

Trifft  
„eher nicht“  
oder „überhaupt 
nicht“ zu 
 

 
Gesamt 

 

Weiblich 
 

 

15,6 
 

19,2 
 

65,2 
 

100 
 

Männlich 
 

 

12,3 
 

10,9 
 

76,8 
 

100 

Gesamt 
 

14,6 16,7 68,8 100 

Allerdings zeigen sich weibliche Studierende verhaltensunsicherer an 
der Universität, sie zeigen mehr Scheu bei der Kontaktaufnahme mit 
Dozierenden, halten sich häufiger als Männer für weniger ausdrucks-
fähig und sind unsicherer, wie sie sich in einem Gespräch mit einem/r 
Professor*in verhalten sollen – und das, obwohl sie im Vergleich zu 
ihren männlichen Kommilitonen durchschnittlich etwas bessere Abi-
turnoten „mitbringen“ (Durchschnitt männl.: 2,65; weibl.: 2,51). Weib-
liche Studierende haben mehr Angst vor Prüfungen und „vor Leuten, 
die meine Schwächen bemerken“. Zugleich geben sie häufiger an, 
Lehrveranstaltungen vor- oder nachzubereiten. Interessant ist auch, 
dass die Studentinnen die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Stu-
dium nicht skeptischer beurteilen als die Studenten; die Vereinbarkeit 
von Studium und Familie bewerten sie hingegen deutlich schlechter 
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als ihre männlichen Kommilitonen. Dies ist wohl ein deutlicher Ver-
weis auf die noch immer geschlechtsspezifisch sehr ungleiche Vertei-
lung unbezahlter Haus- und Familienarbeit (vgl. Tabelle 5). 

Die bivariate Analyse des Zusammenhangs von Migrationshintergrund 
und Studiensituation ergibt ein statistisch ähnlich durchwachsenes 
Bild wie der oben dargestellte Zusammenhang der Bildungsherkunft 
mit der Studiensituation.  

Tabelle 6: Migrationshintergrund und Überzeugung von der eigenen Aus-
drucksfähigkeit (in %) 
Item: „An der Uni habe ich gemerkt, dass ich mich nicht so gut ausdrücken 
kann wie die anderen Studierenden“ 

 
 

Trifft  
„voll und 
ganz“ oder 
„eher“ zu15 
 

 
Teils/ 
teils 

 

Trifft  
„eher nicht“ 
oder  
„überhaupt 
nicht“ zu 

 
Gesamt 

 

Ohne Migrations-
hintergrund 

22,6 33,3 44,1 100 

 

Mit Migrations-
hintergrund 

35,9 27,4 36,7 100 

 

Zum Vergleich:  
Eltern keine  
Akademiker*innen 

29,1 33,5 37,5 100 

Gesamt16 
 

26,9 31,4 41,7 100 

                                                 
15 Zur besseren Übersichtlichkeit wurden in der Tabelle die Werte der ur-
sprünglich fünfstufigen Likertskala auf drei Werte reduziert bzw. zusammen-
gefasst. 
16 Die im Vergleich zur Tabelle 2 leicht abweichenden Werte für die Gesamt-
bewertung der Ausdrucksfähigkeit gehen darauf zurück, dass die fehlenden 
Werte bei der Berechnung jeweils ausgeschlossen werden. Je nachdem, welche 
Variablen bei der Berechnung einbezogen werden (und welche „missings“ bei 
den einzelnen Variablen existieren), kann das Gesamtergebnis somit leicht va-
riieren. 
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Studierende mit Migrationshintergrund sind etwa im gleichen Aus-
maß neben dem Studium erwerbstätig wie Studierende ohne Migrati-
onshintergrund. Sie beziehen allerdings häufiger Bafög, was angesichts 
des größeren Anteils von Arbeiter*innenkindern unter ihnen konse-
quent erscheint. Der Migrationshintergrund macht bei der Sicherheit 
der Studienfachwahl und den Ambitionen auf einen Masterabschluss 
keinen Unterschied und ebenso zeigt sich kein Zusammenhang von 
Migrationshintergrund mit der Sicherheit im angemessenen Umgang 
mit Professor*innen sowie Kontakt mit Dozierenden. Studienanfän-
ger*innen mit Migrationshintergrund äußern jedoch deutlich größere 
Prüfungsängste und fallen auch durch ihre erheblichen subjektiv 
wahrgenommenen Ausdrucksprobleme auf, die jene von Studierenden 
aus Elternhäusern mit schwachem Bildungshintergrund noch deutlich 
übersteigen (vgl. Tabelle 6 – auch im Vergleich zu Tabelle 4). Da die 
sprachliche Ausdrucksfähigkeit in der akademischen Bildung allge-
mein (vgl. Bourdieu & Passeron, 1964) und im Fach Soziologie im Be-
sonderen eine herausragende Rolle für den Studienerfolg hat, deuten 
sich hier Probleme von Studierenden mit Migrationshintergrund an, 
die ernst zu nehmen sind. 

Anders als bei Studierenden aus nicht-akademischen Elternhäusern ist 
die Einschätzung der eigenen Ausdrucksfähigkeit bei Studierenden 
mit Migrationshintergrund allerdings geradezu zweigeteilt: Ein etwa 
gleich großer Anteil lehnt das betreffende Item dezidiert ab und ist da-
mit von der eigenen Ausdrucksfähigkeit in hohem Maße überzeugt. 
Dies verweist erneut auf den – auch aus der Literatur bekannten – 
Sachverhalt, wonach die Studierenden mit Migrationshintergrund eine 
sehr heterogene Gruppe darstellen und z. B. nach Herkunftsländern, 
Bildungsin- und -ausländer*innen sowie danach, ob ein oder beide El-
ternteil(e) Migrationshintergrund besitzen, zu differenzieren ist (vgl. 
etwa Diefenbach, 2009). 

Ähnlich wie weibliche Studierende schätzen Studierende mit Migrati-
onshintergrund zudem die Vereinbarkeit von Studium und Familie 
skeptischer ein. Die partielle Ähnlichkeit der Studiensituation von 
weiblichen Studierenden und Studierenden mit Migrationshinter-
grund könnte freilich auch mit der Korrelation zwischen diesen Stu-
dierendengruppen zusammenhängen: Es wurde bereits erwähnt, dass 
der Anteil von Studierenden mit Migrationshintergrund unter den 
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weiblichen Studierenden höher ist als unter den männlichen Studie-
renden. Zur Kontrolle der bivariaten Ergebnisse bieten sich daher mul-
tivariate Verfahren an, die im Folgenden für einige ausgewählte Frage-
stellungen durchgeführt werden. 

4 Multivariate Analysen 
Die obigen bivariaten Analysen haben insbesondere für die Determi-
nanten Geschlecht und Migrationshintergrund einen deutlichen Ein-
fluss auf die Sicherheit im Umgang mit dem akademischen Habitus an 
der Universität ergeben. Um diesen Zusammenhang multivariat zu 
überprüfen, wurde zunächst ein additiver Index für die „Sicherheit im 
Umgang mit dem akademischen Habitus“ erstellt. Dieser fasst die 
Werte der folgenden vier Variablen zusammen: 

- Manchmal weiß ich gar nicht, wie ich mich an der Universität 
angemessen verhalten soll. 

- Ich finde es unangenehm, Kontakt zu Dozierenden aufzuneh-
men. 

- An der Uni habe ich gemerkt, dass ich mich nicht so gut aus-
drücken kann wie die anderen Studierenden. 

- In einem Gespräch mit einem Professor oder einer Professorin 
wäre ich unsicher, wie ich mich angemessen verhalte. 

Hohe Werte dieses Index bedeuten eine hohe Verhaltenssicherheit; 
niedrige Werte eine geringe Verhaltenssicherheit und Schwierigkeiten 
im Umgang mit dem akademischen Habitus. 

Die Regressionsanalyse zeigt, dass die Bildungsherkunft der Studieren-
den – wie anhand der oben diskutierten bivariaten Zusammenhänge 
bereits diskutiert – keinen eindeutigen Einfluss auf die Verhaltenssi-
cherheit an der Universität hat (vgl. Tabelle 7). Es wird ebenfalls bestä-
tigt, dass Studierende mit Migrationshintergrund unsicherer sind als 
Personen ohne Migrationshintergrund. Weibliche Studierende sind 
unsicherer als männliche Studierende und dies unabhängig von Migra-
tionshintergrund und sozialer Herkunft. Das Geschlecht hat insgesamt 
den stärksten Einfluss auf die subjektive Einschätzung der Verhaltens-
sicherheit. Mit zunehmendem Alter der Studierenden steigt zudem 
ihre Sicherheit im Umgang mit dem akademischen Habitus. Insgesamt 
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erklärt das Modell allerdings nur einen geringen Anteil der Varianz (ca. 
4 %). 

Tabelle 7: Regressionsanalyse Subjektive Sicherheit im Umgang mit dem aka-
demischen Habitus 

 

Regressionsanalyse Subjektive Sicherheit im Umgang mit dem akade-
mischen Habitus (Regressionskoeffizient b; beta in Klammern) 
 

Bildungsherkunft  

rf: keine Akademiker*innen  

ein*e Akademiker*in im Elternhaus .030 (.016) 

zwei Akademiker*innen im Elternhaus .050 (.028) 

Migrationshintergrund  

rf: kein Migrationshintergrund  

Migrationshintergrund -.130 (-.080)* 

Geschlecht  
rf: männlich  
Weiblich -.304 (-.190)*** 

Konstante 3.849*** 

R² .048*** 
Korrigiertes R² .042*** 

*** p < 0.001 ** p < 0.01 * p < 0.05 
abh. Var.: Subjektive Sicherheit im Umgang mit dem akademischen Ha-
bitus (Index) Studienanfänger*innen der Soziologie (n = 668) eigene Be-
rechnungen. 

Auch die Einschätzung der Vereinbarkeit von Studium und Familie va-
riierte in den bivariaten Analysen signifikant mit dem Geschlecht und 
dem Migrationshintergrund der Studierenden (vgl. Tabelle 8). Dieser 
Zusammenhang wurde anhand einer Regressionsanalyse ebenfalls 
multivariat überprüft. Die abhängige Variable bezog sich auf die Zu-
stimmung zu dem Item „Es ist für mich sehr schwierig, Studium und 
Familie zu vereinbaren“ auf einer 5er-Likert-Skala. Hohe Werte bedeu-
ten eine gute Vereinbarkeit. 
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Tabelle 8: Vereinbarkeit von Studium und Familie 
 

Vereinbarkeit von Studium und Familie (Regressionskoeffizient b; 
beta in Klammern) 
 

Bildungsherkunft  

rf: keine Akademiker*innen  

ein*e Akademiker*in im Elternhaus .055 (.020) 

zwei Akademiker*innen im Elternhaus .066 (.024) 

Migrationshintergrund  

rf: kein Migrationshintergrund  

Migrationshintergrund -.122 (-.050) 

Geschlecht  
rf: männlich  
Weiblich -.319 (-.131)** 

Konstante 4.122*** 

R² .022** 
Korrigiertes R² .016** 

*** p < 0.001 ** p < 0.01 * p < 0.05 
abh. Var.: Vereinbarkeit von Studium und Familie (Likert-Skala) Studi-
enanfänger*innen der Soziologie (n = 659) eigene Berechnungen. 

Laut dem Modell hat lediglich das Geschlecht Einfluss auf die Ein-
schätzung der Vereinbarkeit von Familie und Studium. Weibliche Stu-
dierende bewerten diese als schwieriger. Der Migrationshintergrund 
hat hingegen – anders als dies die bivariate Analyse nahelegte – kaum 
Einfluss auf diese Einschätzung, ebenso wenig wie der Bildungshinter-
grund der Studierenden. Der bivariate Einfluss des Migrationshinter-
grundes ist somit vollständig auf den Einfluss des Geschlechts zurück-
zuführen. Mit dem Alter wird die Vereinbarkeit von Familie und 
Studium tendenziell problematischer eingeschätzt. Das Modell erklärt 
jedoch ebenfalls mit nur 1,6 % einen sehr geringen Anteil der Varianz. 

Schließlich wurde noch eine dritte Regressionsanalyse durchgeführt, 
die primär auf individuelle Eigenschaften wie Kompetenzüberzeugung 
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und Prüfungsangst fokussierte (vgl. Tabelle 9). Hierfür wurde als ab-
hängige Variable ein Index gebildet aus der Zustimmung zu den fol-
genden Items: 

- Ich bin beunruhigt darüber, welchen Eindruck ich auf jeman-
den mache. 

- Ich habe große Angst vor Prüfungen. 
- Ich habe Angst vor Leuten, die meine Schwächen bemerken. 
- Ich bin selten angespannt. 
- Ich geriet in eine panikartige Stimmung, wenn während der 

Schulzeit unvorbereitet Klassenarbeiten geschrieben wurden. 

Niedrige Werte bedeuten eine niedrige Kompetenzüberzeugung und 
große Ängstlichkeit. 

Tabelle 9: Kompetenzüberzeugung und Ängste 
 

Kompetenzüberzeugung und Ängste (Regressionskoeffizient b; beta 
in Klammern) 
 

Bildungsherkunft  

rf: keine Akademiker*innen  

ein*e Akademiker*in im Elternhaus -.030 (-.016) 

zwei Akademiker*innen im Elternhaus -.053 (-.028) 

Migrationshintergrund  

rf: kein Migrationshintergrund  

Migrationshintergrund -.013 (-.007) 

Geschlecht  
rf: männlich  
Weiblich -.454 (-.273)** 

Konstante 3.446*** 

R² .075** 
Korrigiertes R² .070** 

*** p < 0.001 ** p < 0.01 * p < 0.05 
abh. Var.: Kompetenzüberzeugung und Ängste (Index) Studienanfän-
ger*innen der Soziologie (n = 664) eigene Berechnungen. 
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Erneut erweist sich nur das Geschlecht als wichtigster und einzig sig-
nifikanter Einflussfaktor. Frauen sind deutlich ängstlicher und weniger 
von den eigenen Kompetenzen überzeugt, sie haben mehr Prüfungs-
ängste als Männer. Abermals ist der sich in den bivariaten Analysen 
andeutende Einfluss des Migrationshintergrunds letztlich auf den Ein-
fluss des Geschlechts zurückzuführen. Es werden 7 % der Varianz 
durch das Modell erklärt. 

5 Fazit 
Der vorliegende Text hat die Relevanz verschiedener Determinanten 
sozialer Ungleichheit im Bereich der Hochschulbildung – oder genauer 
unter Studienanfänger*innen der Soziologie in Erlangen – diskutiert. 
Grundlage hierfür war ein Datensatz von über 1.500 Studierenden, die 
im Laufe von zehn Jahren (2010–2019) in ihrem ersten oder zweiten 
Fachsemester am Institut für Soziologie der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg u. a. zu ihrer Bildungsherkunft, ihrem so-
zioökonomischen Hintergrund, ihren demographischen Daten sowie 
der Einschätzung ihrer Studiensituation befragt wurden. Die Analyse 
der Daten hat zunächst ein recht spezifisches soziodemographisches 
Profil der Studierenden ergeben: Sie sind überproportional häufig 
weiblich und die Mehrheit von ihnen sind Bildungsaufsteiger*innen 
aus nicht-akademischen Elternhäusern. Der Anteil der Studierenden 
mit Migrationshintergrund hat seit 2010 von unter 20 % auf zuletzt 
über 40 % deutlich zugenommen. Intersektionale Analysen zeigen, 
dass nicht nur der Anteil weiblicher Studierender und weiblicher Bil-
dungsaufsteigerinnen im Studiengang besonders hoch ist, sondern 
auch der Anteil weiblicher Bildungsaufsteigerinnen mit Migrations-
hintergrund. Damit ist die Situation am Erlanger Institut für Soziologie 
zwar nicht typisch für die deutschen Hochschulen insgesamt, sie 
dürfte jedoch relativ typisch sein für sozialwissenschaftliche Studien-
gänge. 

In einem zweiten Schritt wurden Zusammenhänge zwischen typi-
schen Determinanten von Bildungsungleichheit (Bildungsherkunft, 
Geschlecht, Migrationshintergrund) und der Studiensituation geprüft. 
Für alle genannten Determinanten wurden Zusammenhänge festge-
stellt – diese waren jedoch qualitativ unterschiedlich. Unerwartet war 
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die geringe Relevanz der Bildungsherkunft für die erlebte Studiensitu-
ation. So variierte die Anzahl an Akademiker*innen unter den Eltern 
zwar mit der subjektiv wahrgenommenen Ausdrucksfähigkeit und mit 
dem Ausmaß von Erwerbarbeit neben dem Studium; für die Sicherheit 
der Studierenden im Umgang mit dem akademischen Habitus oder 
subjektive Kompetenzüberzeugungen spielte die Bildungsherkunft je-
doch – erstaunlicherweise – keine signifikante Rolle. Größeren Einfluss 
hat hierauf ein möglicherweise existierender Migrationshintergrund 
der Studierenden. Insbesondere die subjektive Einschätzung der  
eigenen Ausdrucksfähigkeit ist bei (einem Teil der) Studierenden mit 
Migrationshintergrund deutlich negativer als bei Studierenden ohne 
Migrationshintergrund. Allerdings bilden die Studierenden mit Migra-
tionshintergrund keine homogene Gruppe, sondern sie schätzen die 
eigenen sprachlichen Fähigkeiten in geradezu polarer Weise unter-
schiedlich ein. Dies verweist sowohl auf die Notwendigkeit differen-
zierter Hilfestellungen – als auch differenzierterer Analysen (z. B. nach 
inländischer/ausländischer Bildungskarriere; familiären Konstellatio-
nen; Herkunftsländern). Eindeutig sind hingegen die Ergebnisse be-
züglich der ausgeprägten Relevanz des Geschlechts als Einflussfaktor 
für die subjektiven Kompetenzüberzeugungen, die Sicherheit im Um-
gang mit Dozierenden und Professor*innen sowie beim Thema Prü-
fungsangst: Weibliche Studierende zeigen hier erheblich größere Un-
sicherheit und mehr Ängste. Dies wird auch durch die Regressions-
analysen bestätigt. Dieser Befund überrascht zunächst, denn Mädchen 
haben in den letzten Jahrzehnten den Bildungsvorsprung der Jungen 
nicht nur aufgeholt, sie haben sie auch überholt (Geißler, 2014, 380f.). 
Nicht nur in kultur- und sozialwissenschaftlichen Studiengängen, son-
dern auch an Universitäten insgesamt stellen weibliche Studierende 
mittlerweile die Mehrheit. Am Institut für Soziologie in Erlangen ha-
ben sie es mit einem mehrheitlich weiblichen akademischen Personal 
zu tun, das für sie auch als Rollenvorbild agieren kann. Doch das alles 
scheint offenbar noch nicht ausreichend, um das geringere Selbstwert-
gefühl und die größeren Selbstzweifel weiblicher Studierender nach-
haltig abzubauen. Im Rahmen der Studie konnte allerdings nicht un-
tersucht werden, ob und inwiefern die subjektiv größere Unsicherheit 
der weiblichen Studierenden tatsächlich in einen geringeren Studien-
erfolg mündet. Erbringen weibliche Studierende schlechtere Leistun-
gen im Studium? Brechen sie das Soziologiestudium häufiger ab als 



Artus, Fischer, Morgenstern und Uruk 

246 

ihre männlichen Kommilitonen? Inwiefern spiegelt sich in den Ant-
worten eher ein typisch weiblicher Habitus der Bescheidenheit, des 
Fleißes und der demonstrativen Unsicherheit – und nicht oder nur be-
dingt mangelnde Leistungsfähigkeit? Um dies zu beurteilen, bräuchte 
es eine andere Datengrundlage, etwa die Analyse von Notenspiegeln, 
Studienabbruchquoten und Absolvent*innendaten. Sicher ist, dass of-
fenbar nicht nur Gender Mainstreaming, sondern auch Frauenförde-
rung selbst in geisteswissenschaftlichen Studiengängen noch immer 
ihre Berechtigung hat. 

Die vorliegende Studie hat erste deskriptive Zusammenhänge deutlich 
gemacht. Es braucht jedoch weitere Forschung, um diese in komplexe-
rer Weise interpretieren und einordnen zu können. Auch intersektio-
nale Analysen, d. h. die spezifische Betroffenheit von verschiedenen 
Determinanten sozialer Ungleichheit und die qualitativ spezifischen 
Folgen für die Studiensituation von Soziologiestudierenden wurden in 
Ansätzen geleistet, müssten jedoch weiter vertieft werden. Hierfür 
bräuchte es u. a. eine gezieltere Hypothesenbildung und -testung, so 
dass auch Regressionsmodelle entwickelt werden könnten, die einen 
größeren Teil der Varianz bei der Einschätzung der Studiensituation 
erklären als die hier vorgelegten. Trotzdem sollte eines klargeworden 
sein: Traditionelle Determinanten von Bildungsungleichheit sind 
längst nicht obsolet. Das „Arbeitermädchen“ findet noch immer eher 
selten seinen Weg an die Hochschule und sie hat dort noch immer be-
sondere Probleme. Und es sind neue Determinanten von Bildungsun-
gleichheit hinzugekommen, v. a. im Zuge des erheblich intensivierten 
weltweiten Migrationsgeschehens. Zur Realisierung von Chancen-
gleichheit im Bereich tertiärer Bildung ist es nach wie vor ein weiter 
Weg – den es jedoch entschieden einzuschlagen gilt. Denn die Expan-
sion tertiärer Bildung ist nicht nur ein ökonomischer Standortfaktor. 
In den Hochschulen geht es auch um die persönliche Identitätsent-
wicklung junger Menschen; sie sind ein Ort der Reflexion gesellschaft-
licher Zusammenhänge und – hoffentlich – Bollwerke gegen Intole-
ranz, Hass und Unvernunft. In der Hochschulbildung wie im gesamten 
Bildungssystem geht es letztlich um Aufklärung und die Entwicklung 
der Fähigkeit, den eigenen Verstand zu gebrauchen. Diese Fähigkeit 
sollte nicht von der sozialen Herkunft, vom Geschlecht oder vom 
Migrationsgeschehen abhängen. Dass sie vielmehr allen Menschen zur 
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Verfügung steht bzw. gestellt wird, ist existentiell für die Zukunft un-
serer Gesellschaft. 
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Abstracts 

Ingrid Artus, Andreas Fischer, Nadja 
Morgenstern und Rojda Uruk 
Ziel des Artikels ist die Analyse sozialer Ungleichheit unter Studienan-
fänger*innen. Während die deutsche Hochschulforschung Selektions-
prozesse beim Zugang zum Studium recht intensiv untersucht, existie-
ren zum Thema der sozialen Selektivität während des Studiums und 
beim Studienerfolg deutlich weniger empirische Studien. Der Artikel 
analysiert daher den Zusammenhang zwischen typischen askriptiven 
Merkmalen sozialer Ungleichheit (soziale Herkunft, Geschlecht, Mi-
grationshintergrund) und der subjektiven Wahrnehmung von Stu-
diensituation, dem Studienverhalten und damit letztlich den Erfolgs-
chancen im Studium anhand der Daten von Studienanfänger*innen 
der Soziologie. Die Analyse basiert auf einer quantitativen Befragung 
von über 1.500 Studierenden, die zwischen 2010 und 2019 in zehn Wel-
len an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg durch-
geführt wurde. Es zeigt sich deutlich, dass traditionelle Determinanten 
von Bildungsungleichheit längst nicht obsolet sind. Insbesondere 
junge Frauen* fühlen sich im akademischen Kontext häufig verunsi-
chert, besitzen geringere Kompetenzüberzeugungen und berichten 
von Vereinbarkeitsproblemen. Zur Realisierung von Chancengleich-
heit im Bereich tertiärer Bildung ist es nach wie vor ein weiter Weg. 
Diesen Weg konsequent und gezielt einzuschlagen, dafür plädiert die 
vorliegende Studie. 

Kai Brauer und Claudia Vogel 
Ungleichheit betrifft alle Lebensalter, ältere Menschen aber in beson-
derer Weise. Im Beitrag wird danach gefragt, ob Lebensalter als Ursa-
che für Ungleichbehandlung gefasst werden kann, und damit eine  
eigenständige Diskriminierungskategorie wäre. Dazu wird versucht, 
klassische Konzepte sozialer Ungleichheit mit den Befunden der Al-
terssoziologie zu konfrontieren, bzw. nachzuzeichnen, inwiefern beide 
Teilsoziologien aufeinander Bezug nehmen: Zum einen, ob die Sozio-
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logie sozialer Ungleichheit die Variable Alter angemessen berücksich-
tigt hat und wer hier die Stichwortgeber waren. Zum anderen, ob die 
Soziologie des Alters soziale Differenzierung im Blick hatte und hat. 
Hierzu wird der Fokus darauf gelenkt, welche soziologischen Ansätze 
das Thema Ungleichheit und Alter in welchem Kontext und in welcher 
Art und Weise in der Vergangenheit bereits thematisierten. Die Frage 
der finanziellen Absicherung der nachberuflichen Phase wird ein blei-
bendes Thema für moderne Sozialstaaten bleiben. Altersarmut wird 
offensichtlich wieder eines werden. Es soll gezeigt werden, dass bei der 
Hinzunahme der Kategorie Alter, über die Perspektive monetärer Res-
sourcen hinaus, mehrere Dimensionen der Ungleichheit ins Spiel kom-
men, die im sogenannten Lebenslagenkonzept zusammengefasst wer-
den. Dazu gehört auch der Zugang zu Institutionen der Daseins-
vorsorge, Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlichen Angeboten und 
die Nutzung von kulturellen Ressourcen. Dazu gehört aber ursächlich 
auch, wie wir das Altern ansehen und mit den Chancen langlebiger Ge-
sellschaften umgehen. „Ageism oder nicht Ageism?“ – das ist hier die 
Frage. 

Simone Derix 
Der Beitrag stellt die Konzeptualisierung von sozialer Ungleichheit in 
der Geschichtswissenschaft vor. Dazu beleuchtet er zuerst die unter-
schiedlichen disziplinären und räumlichen – von lokalen über natio-
nale bis hin zu globalen – Settings, in denen soziale Ungleichheit heute 
verhandelt wird. Er fragt dann nach dem historischen Wandel der Di-
mensionen, Faktoren und Akteur*innen von Ungleichheit und setzt 
diesen zu den verschiedenen räumlichen Zuschnitten in Beziehung. 
Deutlich wird so, dass sich für die Geschichtswissenschaft eine dop-
pelte Gleichzeitigkeit der Ungleichheiten beobachten lässt: einerseits 
die gleichzeitige Wirksamkeit unterschiedlicher Ungleichheitsfakto-
ren sowie andererseits die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher räumli-
cher Reichweiten. Schließlich diskutiert ein dritter Teil mobile Men-
schen und mobile Objekte als Forschungsperspektiven, die sowohl der 
Vielzahl der Dimensionen, Faktoren und Akteur*innen sozialer Un-
gleichheit Rechnung tragen als auch die unterschiedlichen räumlichen 
Reichweiten zueinander in Beziehung setzen. Denn sie erlauben, das 
intersektionale Zusammenspiel von class, gender, race, Ethnizität etc. 
zu komplexen räumlichen Bezügen von Ungleichheit in Beziehung zu 
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setzen. Flankiert werden müssen diese Perspektiven, so das abschlie-
ßende Plädoyer, mit einer raum- und zeitsensiblen Wissens- und 
Wahrnehmungsgeschichte von sozialer Ungleichheit und Ungleich-
heitskategorien sowie dem gezielten Blick auf sich überlagernde 
Gleichheits- und Ungleichheitspolitiken und -ökonomien. 

Felix Ekardt, Theresa Rath und Tanja Vöhler 
2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen im Rahmen der Agenda 
2030 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals/SDGs), die unter Einbeziehung sozio-ökonomischer und ökolo-
gischer Aspekte auf eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen 
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft abzielen. Nach einer kritischen 
Diskussion der SDGs im Hinblick auf Widersprüchlichkeiten und Ziel-
konflikte sowie ihre rechtliche Unverbindlichkeit widmet sich der Bei-
trag vornehmlich jenen SDGs, die für die nachhaltige Gestaltung des 
Sozialrechts in einem Industriestaat wie Deutschland wesentlich sind. 
Das Augenmerk liegt dabei vor allem auf dem SDG 1 (Beendigung von 
Armut), das in Bezug auf Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und Rentenver-
sicherung besonders relevant ist. Deutlich wird, dass die SDGs – ver-
bunden mit problematischen Konzepten von Armut und sozialer 
Nachhaltigkeit – durchaus widersprüchliche Anforderungen an das  
Sozialrecht stellen, das bisher kaum dem Nachhaltigkeitsgedanken 
entspricht. Diskutiert werden daher abschließend Optionen einer 
nachhaltigen Rentenpolitik unter Postwachstumsbedingungen. 

Doris Feldmann und Christian Krug 
Im Unterschied zu anderen europäischen Gesellschaften zeichnet sich 
Großbritannien noch immer durch ein deutlich ausgeprägtes Klassen-
bewusstsein aus, auch wenn ‚Klasse‘ als vermeintlich überkommene 
Kategorie im postindustriellen, angeblich meritokratischen Großbri-
tannien gleichzeitig zurückgewiesen wird. Gerade in Momenten des 
gesellschaftlichen Umbruchs haben sich an der Kategorie ‚Klasse‘ im-
mer wieder Debatten über institutionalisierte bzw. systemische For-
men sozialer Ungleichheit entzündet. Dies gilt für die Ablösung von 
einer konsensorientierten Wohlstandskultur der 1950er Jahre bis hin 
zu den Umbrüchen des Thatcherismus und New Labours ‚Cool 
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Britannia‘. Immer bleibt ‚Klasse‘ eine umkämpfte Kategorie heteroge-
ner soziokultureller Selbstverständnisse. Anhand einer Analyse ausge-
wählter britischer Filme von den späten 1950er bis in die 1990er Jahre, 
insbesondere Basil Deardens Violent Playground (1957), Ken Loachs 
Riff-Raff (1991) und Peter Cattaneos The Full Monty (1997, dt. Ganz oder 
gar nicht), zeigen wir, wie in diesen Momenten gesellschaftlichen Um-
bruchs soziale Ungleichheit repräsentiert wird und welche unter-
schiedlichen Formen – von sozialem Realismus bis zu nostalgischer 
Romanze – die Filme dabei entwerfen. Der Fokus liegt auf den spezifi-
schen Klassenmythen und den diskursiven Verschiebungen des Kon-
zepts der (Arbeiter-)Klasse sowie auf sentimentalen wie heroischen  
Lebensmodellen und Gender-Subjektpositionen, welche die Filme an-
bieten. 

Dirk Niefanger 
Die Studie untersucht die spezifische Darstellung sozialer Unter-
schiede und Konflikte in Reportagen über das Ruhrgebiet, der größten 
Metropolregion Mitteleuropas. Sie beschränkt sich dabei auf erfolgrei-
che Texte, die am Ende der Zwischenkriegszeit in viel gelesenen Bü-
chern erschienen sind. Exemplarisch werden Reportagen von Egon Er-
win Kisch (Der rasende Reporter, 1925), Heinrich Hauser (Schwarzes 
Revier, 1930) und Alexander Graf von Stenbock-Fermor (Deutschland 
von unten, 1931) herangezogen. Kursorisch analysiert werden unter an-
derem die topographische Gestaltung der Reportagen, die poetologi-
schen Grundlagen, der Realismus- und Wahrheitsanspruch, die Rhe-
torik und die ästhetischen Darstellungsweisen. Bei allen drei hier 
vorgestellten Autoren werden – allerdings unterschiedlich stark – Mo-
mente der teilnehmenden Beobachtung genutzt, um ihre Darstellung 
zu beglaubigen. 

Marc Redepenning 
Der Beitrag untersucht Facetten räumlicher Ungleichheit auf vor allem 
regionaler und lokaler Ebene. Gerade räumliche Ungleichheiten sind, 
ebenso wie soziale Ungleichheiten, in den letzten Jahren in vielen Staa-
ten des Globalen Nordens angewachsen oder zumindest stagnieren sie. 
Trotz dieser wachsenden Bedeutung von sozialen und räumlichen 
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Ungleichheiten sind Beiträge, die diese beiden Formen von Ungleich-
heiten und insbesondere das Verhältnis beider Formen zueinander 
thematisieren, eher spärlich vorhanden. Das hängt auch damit zusam-
men, dass selbst Forschungen, die explizit den Fokus auf räumliche 
Ungleichheit legen, die tiefere und konzeptionelle Durchdringung des 
Faktors ‚Raum‘ oft als nebensächlich angesehen und diesen als unpro-
blematischen Hintergrund oder als Bühne, auf der sich soziale Un-
gleichheiten gleichsam entfalten, gesetzt haben. Um Raum eine akti-
vere Rolle bei der Entstehung, Perpetuierung und beim Abbau von 
Ungleichheiten zu geben, werde ich diesen, einem wissenschaftlichen 
Konsens folgend, als Ergebnis gesellschaftlicher Prozesse (d. h. Kom-
munikationen und Handlungen) behandeln. Dazu wird eine grundle-
gende Unterscheidung zwischen zwei Relevanzen bzw. Formen von 
Raum eingeführt: a) Raum als Ensemble und Anordnung materieller 
Objekte und b) Raum als Semantik (Raumsemantik). Beide Relevanzen 
von Raum stehen in einer engen Beziehung zueinander und sind ko-
konstituierend – ihre getrennte Bearbeitung erfolgt aus rein analy-
tischen Gründen. Die Relevanz der eingeführten Unterscheidung 
(durchaus als Aufforderung zu verstehen, wie Raum recht rudimentär 
konzipiert werden kann), wird knapp am Beispiel der Demographisie-
rung veranschaulicht. Sie kann, dies ist zu betonen, letztlich nur ein 
Startpunkt für eine komplexere Analyse räumlicher Ungleichheiten 
sein. Insbesondere müsste in einem solchen Unterfangen die Vielfalt 
der in der wissenschaftlichen Literatur diskutierten Raumformen an 
die hier vorgeschlagene Unterscheidung angeschlossen werden; sie 
also vertieft werden. 

Gerhard Reese 
Neben einer Reihe weiterer globaler Herausforderungen wie der Kli-
makrise oder dem Artensterben handelt es sich bei globaler Ungleich-
heit zwischen reicheren und ärmeren Ländern um ein strukturelles 
Problem, das genau diesen Umgang mit globalen Herausforderungen 
erschwert. Allerdings wissen wir relativ wenig darüber, wie Menschen 
in reicheren Ländern globale Ungleichheit wahrnehmen. Wird globale 
Ungleichheit als legitim oder illegitim angesehen? Welche Rolle spie-
len individuelle und soziale Prozesse bei einer solchen Wahrnehmung? 
Dabei scheint es besonders relevant zu betrachten, unter welchen psy-
chologischen Bedingungen Ungleichheit zu Ungerechtigkeit wird, und 
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welche Konsequenzen mit diesen Wahrnehmungen einhergehen. 
Einige wenige Studien deuten darauf hin, dass neben individuellen  
Eigenschaften und Ideologien auch soziale Prozesse eine Rolle für die 
Bewertung globaler Ungleichheit spielen. Hier hat sich in Studien allen 
voran eine globale Identität – d. h. die Identifikation mit der sozialen 
Gruppe Menschheit – als besonders prädiktiv gezeigt. Daneben spielt 
allerdings auch die Wahrnehmung eine Rolle, wer prototypischer für 
diese Gruppe Menschheit ist: Je eher Menschen aus sogenannten In-
dustrienationen angeben, dass sie typischere Vertreter der Gruppe 
Menschheit sind, umso eher glauben sie, Ungleichheit sei legitim, und 
umso weniger müsse man dagegen aktiv werden. Diese und ähnliche 
Befunde werden in diesem Beitrag dargestellt und in die aktuelle De-
batte zu psychologischen Reaktionen auf globale Krisen eingeordnet. 

Frank Sowa, Frieda Heinzelmann und 
Marco Heinrich 
Soziale Ungleichheit in der Wohnungsversorgung führt in ihrer extre-
men Form des Wohnraumverlusts dazu, dass betroffene Menschen aus 
dem Wohnungsmarkt ausgeschlossen werden, da ihnen die Anerken-
nung als Wohnungsmarktsubjekte versagt wird. Zugleich werden sie je-
doch in sozialen Prozessen des Othering als ‚Wohnungslose‘ zu ‚ge-
fährlichen Anderen‘ exotisiert: Dies impliziert, dass sie gesellschaftlich 
kontrolliert werden müssen und ihnen der Zugang zu öffentlichen 
Räumen verwehrt wird. Ihnen bleibt der Aufenthalt in besonderen 
Räumen der Organisationen der Problembearbeitung. Diese dort prak-
tizierten und am Individuum orientierten Maßnahmen führen jedoch 
nicht zwangsläufig zu einem Verlassen dieser Räume, da sie häufig 
nicht erreichen, dass Menschen ohne Wohnung den Status von aner-
kannten Wohnungsmarktsubjekten wiedererlangen. Obwohl das Recht 
auf Wohnen als Menschenrecht etabliert ist, werden bislang mehr die 
Individuen und weniger die Strukturen zum Gegenstand der gesell-
schaftlichen Problembearbeitung von Wohnungslosigkeit gemacht. 

Stefanie Sperlich 
Leitend für die medizinsoziologische Ungleichheitsforschung sind 
Schichtkonzepte, die auf den sozioökonomischen Ungleichheits-
dimensionen Bildung, Beruf und Einkommen basieren. Obgleich die 
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Bedeutung der Differenzkategorie des Geschlechts im Kontext sozialer 
Ungleichheit bereits seit längerem hervorgehoben wird, steht die um-
fassende Integration dieser Perspektive im Rahmen gesundheitlicher 
Ungleichheitsforschung noch aus. In diesem Beitrag wird zunächst das 
medizinsoziologische Konzept sozialer Ungleichheit vorgestellt und 
die zentralen Erklärungsansätze für die Entstehung sozial ungleicher 
Gesundheitschancen erläutert. Mit dem ‚Ansatz der Intersektionalität‘ 
und dem ‚Lagen-Ansatz‘ werden zwei weiterführende Sozialstruktur-
modelle vorgestellt, die Möglichkeiten einer stärker gendersensiblen 
und lebensweltorientierten Analyse des Zusammenhangs von sozialer 
Ungleichheit und Gesundheit aufzeigen. Anknüpfend an die Darstel-
lung der empirischen Befundlage zum Thema Geschlecht und Gesund-
heit wird eine gendersensible Perspektive hinsichtlich der Erklärungs-
ansätze sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheit eingenommen 
und geschlechtsspezifische Befunde zu dem materiell/strukturellen, 
dem psychosozialen und dem verhaltensbezogenen Verursachungspfad 
gesundheitlicher Ungleichheit resümiert. Das Kapitel endet mit einer 
zeitlich-dynamischen Betrachtung gesundheitsbezogener Geschlech-
terunterschiede, die insgesamt auf positive Entwicklungen der Verrin-
gerung des ‚Gender-Gaps‘ in den Gesundheitschancen zugunsten der 
Frauen hindeuten. In der Schlussbetrachtung werden diese Fort-
schritte, aber auch weiterhin bestehende Barrieren in der Verwirkli-
chung von gesundheitlicher Chancengleichheit zwischen den Ge-
schlechtern diskutiert. 



 

Soziale Ungleichheit ist allgegenwärtig und betrifft alle Lebensbereiche, 
sei es in ökonomischer, kultureller oder geschlechtsspezifischer Hinsicht. 
Die Beiträge des Bandes widmen sich diesem ubiquitären Phänomen und 
untersuchen ganz unterschiedliche Formen und Dimensionen sozialer 
Ungleichheit, gehen ihren Ursachen nach und fragen nach Lösungsansätzen. 
Auf diese Weise wird das Phänomen nicht nur in seiner Komplexität sichtbar, 
sondern es wird zugleich ein Panorama unterschiedlicher disziplinärer 
Herangehensweisen eröffnet, stammen die Beiträge doch aus der 
Geschichts-, Literatur- und Kulturwissenschaft, Soziologie, Psychologie, 
Geographie, Medizinsoziologie und Rechtswissenschaft. 
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